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Vorwort,

Indem ich die „Ausgewählten Urkunden zur deutschen Verfasgungs-

geschichte Seit 1806“ der von mir gemeingam mit Ernst Bernheim

herausgegebenen Sammlung: „Ausgewählte Urkunden zur Verfassungs-
geschichte Deutschlands im Mittelalter“ (1891, 2. Aufi. 1895) meinen
„Ausgewählten Urkunden zur brandenburgisch-preusgischen Verfasgungs-
und Verwaltungsgescbichte“ (1897) und meinen „Ausgewählten Urkunden
zur ausSerdeutschen VerfasSungsgeschichte Seit 1776“ (1897) folgen la886,
darf ich meinen Play, für das Studium der Verfassungsgeschichte bequeme
Hilfsmittel zu liefern, wohl als im wesgentlichen verwirklicht angehen.

Auch diese neue Sammlung, welche in die zwei gelbständigen Teile

„1806---1866“ und „1867 bis zur Gegenwart“ zerfällt, will nichts anderes

Sein als eine handliche, praktische, nicht mit Erläuterungen beschwerte

Zusammenstellung der m. E. für die Entwickelung der deutschen Ver-

fasgungsgeschichte Seit 1806 wichtigsten Urkunden; es handelt gich auch

hier lediglich um eine Auswahl, hoffentlich nicht allzu gubjektiven

Charakters. Dabei ist Preussen nicht berückgichtigt, weil ja für diegsen

Staat meine oben genannte Sammlung vorliegt.

Auch diese Sammlung, deren Anlage den vorhergehenden analog ist,
iet wegentlich zum Nachlesen und Nachschlagen, vor allem für verfassungs-

geschichtliche Übungen in Seminarien und zur Vorbereitung für den Ge-
Schichtslehrer an höheren Schulen bestimmt. Während im I. Teile die

Urkunden ohne Rücksicht auf ihre Späteren Abänderungen abgedruckt gind,
habe ich im II. Teil den heutigen Stand der Gegetzgebung stets berück-

Sichtigt und hoffe Somit dem Bedürfnisss der Juristen und Publizisten,

wie auch eifriger Zeitungsleser zu genügen.

Greifswald, 16. Mai 1898.

Wilh. Altmann.
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1. VerfasSung des Norddeutschen Bundes,
bzw. Deutschen Reichs.

1867 April 17 bzw. 1871 April 16.
Bundes-Gegetzblatt des norddeutschen Bundes 1867, 8. 1 [Publi-

kandum y. 26. Jüli 1867] bzw. Bundes-Gesgetzblatt des deutschen Bundes
1871, 8. 64 ff.

Die durch die Reichgevorfassung geänderten und darin weggelas86nen
Stellen der Verfasgung des Norddeutschen Bundes aind in Kurgive, der ent-

Sprechende Wortlaut der Reichasverfassung in eckige Klammern gegetzt.

Seine Majestät der König von Preugssen, Seine Majestät der
König von Sachgsen, Seine Königliche Hoheit der Groasherzog
von Mecklenburg-Schwerin, Seine Königliche Hoheit der Gross-
herzog von Sackeen-Weimar-Kizenach, Seine Königliche Hoheit

der Grozsherzog von Mecklenburg-Strelitz, Seine Königliche
Hoheit der Grosaherzog von Oldenburg, Seine Hoheit der Herzog
von Braunschweig und Lüneburg, Seine Hoheit der Herzog von

Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, Seine Hoheit der Herzog
zu Sachsen-Altenburg, Seine Hoheit der Herzog zu Sachsen-

Koburg und Gotha, Seine Hoheit der Herzog von Anhalt, Seine
Durchlaucht der Fürst zu Schwarzbur g-Rudolstadt, Seine Durch-
laucht der Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen, Seine Durch-

laucht der Fürst zu Waldeck und Pyrmont, Ihre Durchlaucht

die Fürstin Reuss älterer Linie, Seine Durchlaucht der Fürgt

Reuss jüngerer Linie, Seine Durchlaucht der Fürst von Schaum-

burg- Lippe, Seine Durchlaucht der Fürst zur Lippe, der Senat
der freien und Hanszestadt Lübeck, der Senat der freien Hanse-
Stadt Bremen, der Senat der freien und Hanzsestadt Ham-

burg, jeder für den gesamten Umfang ihres Staatsgebietes, [im
Namen des Norddeutschen Bundes, Seine Majestät der König von
Baiern, Seine Majestät der König von Württemberg, Seine König-
liche Hoheit der GrosSherzog von Baden] und Seine Königliche
Hoheit der GrosSherzog von Hesgen und bei Rhein für die nördlich

[Südlich] vom Main belegenen Teile des Grogsherzogtums Hessen
Schliessen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundeggebietes
und des innerhalb degselben gültigen Rechtes, Sowie zur Pflege
der Wohlfahrt des deutschen Volkes. Dieser Bund wird den

Namen des Norddeutschen [Deutsches Reich] führen und wird

nachstehende VerfasSung haben.
Altmann, Urkt, z. dtech. Verfas2e.-Geach, zeit 1800. I1, 1



9 1. Verf. des Norddtsch. Bundes [Deutsch. Reichs] 1867 [1871].

1. Bundesgebiet.

Art. 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preussen

mit Lauenburg, [Baiern,] Sachsen, [ Württemberg, Baden, Hessen.]
Mecklenburg-Schwerin, SachSen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Ol- -

denburg, Braunschweig, Sachsen -Meiningen, Sachsen-Altenburg,
Sachsen- Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarz-
burg-SondersShausen, Waldeck, Reuss älterer Linie, Reuss jüngerer

Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen Jund] Hamburg
und aus den nördlich vom Main belegenen Teilen des Gro8s8-

herzogtums Heszen.

II. Bundes|Reichs]gesetzgebung.

Art. 2. Innerbalb dieses Bundesgebietes übt der Bund [das
Reich] das Recht der Gesetzgebung nach Massgabe des Inhalts
dieser Verfasszung und mit der Wirkung aus, dass die Bundegs-

[Reichs]gesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die Bundes| Reichs]-
geSetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung
von dundes[reichs] wegen, welche vermittelst eines Bundes|Reichs]-
gesetzblattes geschieht. Sofern nicht in dem publizierten Gegsetze
ein anderer Anfangstermin Seiner verbindlichen Kraft bestimmt
iSt, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ab-
lauf degjenigen Tages, an welchem das betreffende Stück des

Bundes|Reichs]gesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.
Art. 3. Für den ganzen Umfang des Bundesgebiets [ganz

Deutschland] besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung,
dass der Angehörige ( Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundes-
Staates in Jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu bebandeln

und demgemäss zum festen Wohngitz, zum Gewerbebetriebe, zu
öffentlichen Ämtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Er-

langung des Staatsbürgerrechtes und zum Genusse aller Sonstigen
bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der
Einheimische zuzulassen, auch inbetreff der Rechtsverfolgung und
des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.

[Kein Deutscher darf] In der Ausübung dieser Befugnis
darf der Bundesangehörige weder durch die Obrigkeit Seiner
Heimat roch [oder] durch die Obrigkeit eines anderen Bundes-
Staates beschränkt werden.

Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und
die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden

durch den im ersten Absatz ausgesprochenen Grundsatz nicht
berührt.

Ebenso bleiben bis auf weiteres die Verträge inkraft, welche
zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Über-

nahme von Auszuweisenden, die Verpflegung erkrankter und die

Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen bestehen.
Hinsichtlich der Erfüllung der Militärpflicht im Verhältnis

zu dem Heimatslande wird im Wege der Bundes|Reichs]gesetz-
gebung das Nötige geordnet werden.



1. Verf. des Norddtach. Bundes [Deutsch. Reichs] 1867 [1871]. 3

Dem Auslande gegenüber haben alle Bundesangekörigen
|Deutschen|] gleichmässig Anspruch auf den Bundesackutz [Schutz
des Reichs].

Art. 4. Der Beaufsichtigung Seitens des Bundes [Reichs]
und der Gegetzgebung dessSelben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten :

1. die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimats- und
NiederlasSungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht, Passwesen und
Fremdenpolizei und über den Gewerbebetrieb einschliesslich des
Versicherungswesgens, 80weit diese Gegenstände nicht schon durch
den Art. 3 dieser VerfasSung erledigt Sind, [in Baiern jedoch mit
Ausschluss der Heimats- und Niederlassungsverhältnisse], des-
gleichen über die Kolonisation und die Auswanderung nach ausser-

deutschen Ländern;
2. die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für Bundes-

zwecke | Zwecke des Reichs] zu verwendenden Steuern;
3. die Ordnung des Mass-, Münz- und Gewichtssystems nebst

Feststellung der Grundsätze über die Emission von fundiertem

und unfundiertem Papiergelde;
4. die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen;
5. die Erfindungspatente;
6. der Schutz des geistigen Eigentums;
7. Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deutschen

Handels im Auslande, der deutschen Schiffahrt und ibrer Flagge
zur See und Anordnung gemeinsamer Kkongularischer Vertretung,
welche vom Bunde [Reiche] ausgestattet wird;

8. das EisSenbahnwesen |in Baiern vorbehaltlich der Be-

Stimmung im Art. 46] und die Herstellung von Land- und Wasser-
Strassen im Interesse der Landesverteidigung und des allgemeinen

Verkehrs;
9. der Flösserei- und Schiffahrtsbetrieb auf den mehreren

Staaten gemeingamen WassSerstrasgen und der Zustand der letz-

teren, Sowie die Fluss- und gonstigen Wasgerzölle; [Zusatz vom
3. März 1873: dsgl. die Seeschiffahrtszeichen (Leuchtfeuer, Tonnen,
Baken und Sonstige Tagesmarken).] -

10. das Post- und Telegraphenwesen [Jedoch in Baiern und
Württemberg nur nach Massgabe der Bestimmung im Art. 52];

11. Bestimmungen über die wechselSeitige Vollstreckung
von Erkenntnissen in Zivilsachen und Erledigung von RequiSitionen

überhaupt;
12. Sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;

13. die gemeinsgame Gegetzgebung über das Obligationen-
recht, Strafrecht, Handels- und Wechgelrecht und das gerichtliche
Verfahren; [Diese Nr. 13 1ist 20. Dez. 1873 ergetzt durch: die ge-

meingame Gegetzgebung über das gesamte bürgerliche Recht, das
Strafrecht und das gerichtliche Verfahren.

14. das Militärwesen des Bundes [Reichs] und die Kriegs«
marine;

1



4 1. Verf. des Norddtech. Bundes [Deutsch. Reichs] 1887 [1871].

15. Massregeln der Medizinal- und Veterinärpolizei;
[16. die Bestimmungen über die Presse und das Vereins-

wegen.

Irt, 5. Die Bundes[Reichs]gesetzgebung wird ausgeübt
durch den Bundesrat unä den Reichstag. Die Übereinstimmung
der Mehrbheitsbeschlüsge beider Versammlungen ist zu einem

Bundes| Reichs]geSetze erforderlich und ausreichend.
Bei Gesetzesvorschlägen über das Militärwesen und die

Kriegsmarine und die im Art. 35 bezeichneten Abgaben] giebt,
wenn im Bundesrate eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die
Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn gie gich für die

Aufrechterhaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht.

III. Bundesgrat.

Art. 6. Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der Mit-

glieder des Bundes, unter welchen die Stimmführung gich nach
Massgabe der Vorschriften für das Plenum des ehemaligen
deutschen Bundes [in der Weise] verteilt, 80 dass Preussen mit

den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen, Holstein,
NassSau und Frankfurt 17 Stimmen führt, [Baiern 6,] Sachsen 4

Württemberg 4, Baden 3], Hessen 1 13] Mecklenburg-Schwerin 2,
achsen-Weimar 1, Mecklenburg-Strelitz 1, Oldenburg 1, Braun-

Schweig 2, Sachsen-Meiningen 1, Sachsen-Altenburg 1, Sachgen-
Koburg-Gotha 1, Anhalt 1, Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarz-
burg-SonderShausen 1, Waldeck 1, Reuss älterer Linie 1, Reuss
Jüngerer Linie 1, Schaumburg-Lippe1,Lippe1, Lübeck 1,
Bremen 1, Hamburg 1. Summa 43 [zusammen 58] Stimmen.

Art. 7. Jedes Mitglied des Bundes kann 80 viel Bevoll-

mächtigte zum Bundegrate ernennen, wie es Stimmen hat; doch

kann die Gegamtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich ab-

gegeben werden. XNickt vertretene oder nicht instruierte Stimmen

werden nicht gezählt.
[Art. 7. Der Bundesrat beschliesst:

1. über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen und die

von demselben gefassten Beschlüsse;
2. über die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen

allgemeinen Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, 80-
fern nicht durch Reichsgesetz etwas anderes bestimmt 1st;

3. über Mängel, welche bei der Ausführung der ReichsgesSetze
oder der vorstehend erwähnten Vorschriften oder Einrich-

tungen hervortreten.|
Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschläge zu machen und in

Vortrag zu bringen, und das Prägidium ist verpflichtet, dieselben

der Beratung zu übergeben. Die BeschlussfasSung erfolgt [vor-
behaltlich der Bestimmungen in den Artikeln 5, 37 und 78] mit
einfacher Mehrheit. |Nicht vertretene oder nicht instruierte Stimmen

werden nicht gezählt.] Bei Stimmengleichheit giebt die Präsidial-
Stimme den Ausgchlag.



1. Verf. des Norddtach. Bundes [Deutsch. Reichs] 1867 [1871]. 5

Bei der BeschlussfasSung über eine Angelegenheit, welche
nach den Bestimmungen dieser VerfasSung nicht dem ganzen Reiche
gemeingchaftlich ist, werden die Stimmen nur derjenigen Bundes-
Staaten gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist.]

Art. 8. Der Bundesrat bildet aus Seiner Mitte dauernde

Ausschüsse

. für das Landheer und die Festungen,

für das Seewegen,
. für Zoll- und Steuerwesen,

für Handel und Verkehr,
. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen,
. für Justizwegen,

. für Rechnungswesen.

In jedem dieser AussSchüsse werden ausser dem Prägidium

mindestens zwei [vier] Bundesstaaten vertreten Sein, und führt
innerhalb derselben jeder Staat nur eine Stimme. Die Mitglieder
der Ausschüsse zu 1 und 2 werden von dem Bundezsfeldkherrn

ernannt, die der übrigen von dem Bundesrate gewählt. [In dem
Ausschuss für das Landheer und die Festungen hat Baiern einen

Ständigen Sitz, die übrigen Mitglieder desselben, 80wie die Mit-
glieder des Ausschusses für das Seewesen werden vom Kaiser

ernannt; die Mitglieder der anderen Ausschüsse werden von dem

Bundesrate gewählt.] Die ZusammensgSetzung dieser Ausschügse ist
für jede Session des Bundesrates resp. mit jedem Jahre zu er-

neuern, Wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar Sind.
Ausgerdem wird im Bundesrate aus den Bevollmächtigten

der Königreiche Baiern, Sachsen und Württemberg und zwei vom
Bundegrate alljährlich zu wählenden Bevollmächtigten anderer
Bundesstaaten ein Ausschuss für die auswärtigen Angelegenheiten
gebildet, in welchem Baiern den VorsSitz führt.]

Den Ausschüssen werden die zu ihren Arbeiten nötigen

Beamten zur Verfügung gestellt.
Art. 9. Jedes Mitglied des Bundesrates hat das Recht, im

Reichstage zu erscheinen und muss daselbst auf Verlangen jeder-
zeit gehört werden, um die Angichten Seiner Regierung zu ver-

treten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundes-

rates nicht adoptiert worden Sind. Niemand kann gleichzeitig
Mitglied des Bundesrates und des Reichstages Sein.

Art. 10. Dem Bundegspräzidium |Kaiser| liegt es ob, den
Mitgliedern des Bundesrates den üblichen diplomatischen Schutz
zu gewähren.

SAOIUPA?WW

IV. Bundes-Prägidium.

Art. 11. Das Präsidium des Bundes steht der Krone [dem
Könige von] Preussen zu, welche [welcher den Namen Deutscher
Kaiser führt. Der Kaiser hat] in Ausübung desselben den Bund
das Reich] völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Bundes

[Reichs] leg zu erklären und Frieden zu schliesSen, Bündnisse



6 1. Verf. des Norddtach. Bundes [Deutzch. Reichs] 1867 [1871].

und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gegandte
zu beglaubigen und zu empfangen derecktigt iat.

Zur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs ist die
Zustimmung des Bundegrates erforderlich, es 8ei denn, dass ein

Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen Kügten erfolgt.]
 Insoweit die Verträge mit fremden Staaten Sich auf golche

Gegenstände beziehen, welche nach Art. 4 in den Bereich der

Bundes[Reichs|gesetzgedung gehören, ist zu ihrem Abschluss die
Zustimmung des Bundesrates und zu ihrer Gültigkeit die Ge-

nehmigung des Reichstages erforderlich.
Art. 12. Dem FPrägidium |Kaiser] steht es zu, den Bundes-

rat und den Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und
zu Schliessen.

Art. 13. Die Berufung des Bundesrates und des Reichs-

tages findet alljährlich Statt, und kann der Bundesrat zur Vor-
bereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht
ohne den Bundesrat berufen werden.

Art. 14. Die Berufung des Bundesrates muss erfolgen, 80-

bald gie von einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.

Art. 15. Der Vorgitz im Bundesrate und die Leitung der
Gegschäfte Steht dem Bundes|Reichs]kanzler zu, welcher vom Prä-
gidium [Kaiser] zu ernennen 1st.

Derseltbe [Reichskanzler] kann sich durch jedes andere Mit-
glied des Bundesrates vermöge Schriftlicher Substitution ver-
treten lassen.

Art. 16. Das Präzidium hat die erforderlichen Vorlagen

[werden] nach Massgabe der Beschlüsse des Bundesrates [im
amen des Kaisers] an den Reichstag zu dringen [gebracht], wo

Sie durch Mitglieder des Bundesgrates oder durch besondere von
letzterem zu ernennende Kommissarien vertreten werden.

Art. 17. Dem FPräzidium |[Kaiser] Steht die Ausfertigung
und Verkündigung der Bundes[Reichs]geSetze und die Überwachung
der Ausführung dersSelben zu. Die Anordnungen und Verfü en
des Bundesprägidii |Kaisers] werden im Namen des Bundes [Reic Ss]

erlasgen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des

-Bundes|Reichs]kanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit
übernimmt.

Art. 18. Das Präzidium |Der Kaiser] ernennt die Bandes-

[Reichs]beamten, hat [lässt] dieselben für den Bund [das Reich]
zu vereidigen und [verfügt] erforderlichen Falles ihre |deren] Ent-
lasSsung zu verfügen.

[Den zu einem Reichsamte berufenen Beamten eines Bundes-
Staates Stehen, Sofern nicht vor ihrem Eintritt in den Reichsdienst

im Wege der Reichsgesetzgebung etwas anderes bestimmt ist, dem
Reiche gegenüber diejenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem

Heimatslande aus ihrer dienstlichen Stellung zugestanden hatten.]
Art. 19. Wenn Bundegglieder ihre verfasSungsmägssigen
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Bundespflichten nicht erfüllen, 80 können Sie dazu im Wege der
Exekution angehalten werden. Diese Exekution ist

a) inbetreff militärischer Leistungen, wenn Gefahr im Ver-
zuge, von dem Bundesfeldherrn anzuordnen und zu voll-

ziehen,
6) in allen anderen Fällen aber von dem [vom] Bundesrate

zu beschliessen und von dem Bundesfeldkerrn |vom KaiSer]
zu vollstrecken.

Die Krekution kann bis zur Sequestration des detreffenden

Landes und zeiner Regierungsgewalt ausgedehnt werden. In
den unter a bezeichneten Fällen is! dem Bundesrate von A4n-

ordnung der Krekution unter Darlegung der Beweggründe un-
gesäumt Kenntnis zu geben.

V. Reichstag.

Art. 20. Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten
Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor, welche bis zum Krlass8

eines Reichswahlgesetzes nach Massgabe des Gegaelzes zu er-

folgen kaben, auf grund desgen der erste Reichstlag des Nord-
deutschen Bundes gewählt worden ist.

[Bis zu der gesetzlichen Regelung, welche im 8 5 des Wahl-
gesetzes vom 31. Mai 1869 (Bundesgegetzbl. 1869, 3. 145) vor-

behalten ist, werden in Baiern 48, in Württemberg 17, in Baden
14, in HessSen Südlich des Main 6 Abgeordnete gewählt, und be-
trägt demnach die Gesamtzahl der Abgeordneten 382 *.)

Art. 21. Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in

den Reichstag.
Wenn ein Mitglied des Reichstages in dem Bunde [ein be-

Soldetes Reichsamt] oder [in] einem Bundesstaat ein begoldetes
StaatSamt annimmt oder im Bundes- |Reichs-] oder Staatsdienste
in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres
Gehalt verbunden ist, 80 verliert es Sitz und Stimme in dem

Reichstag und kann Seine Stelle in demselben nur durch neue

Wahl wieder erlangen.
Art. 22. Die Verhandlungen des Reichstages sind öffentlich.
Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffent-

lichen Sitzungen des Reichstages bleiben von jeder Verantwort-
lichkeit frei.

Art. 23. Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kom-
petenz des Bundes [Reichs] Gegetze vorzuschlagen und an ihn

gerichtete Petitionen dem Bundesgrate resp. Bundes[|Reichs]kanzler
zu überweisen.

Art. 24. Die Legislaturperiode des Reichstages dauert drei

[Seit 19. März 1888, vgl. Reichsgesetzblatt 1888, S. 110: fünf]
Jahre. Zur AuflöSung des Reichstages während dergelben ist ein

* Für Elsas8-Lothringen treten noch 15 Abgeordnete hinzu. Gesgetz
v. 4. Juli 1879.
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Beschluss des Bundegsrates unter Zustimmung des FPräzidiums

|Kaisers] erforderlich.
Art. 25. Im Falle der AuflöSung des Reichstages mügssen

innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die

Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der

AuflöSung der Reichstag versammelt werden.
Art. 26. Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Ver-

tagung desSelben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und
während dergselben Session nicht wiederholt werden.

Art. 27. Der Reichstag prüft die Legitimation Seiner Mit-
glieder und entscheidet darüber. Er regelt Seinen Geschäftsgang
und Seine Disgziplin durch eine Geschäftsordnung und erwählt
Seinen Prägidenten, Seine VizepräsSidenten und Schriftführer.

Art. 28. Der Reichstag beschliesst nach absoluter Stimmen-

mehrheit. Zur Gültigkeit der BeschlussfasSung ist die Anwesenheit
der Mehrheit der gegetzlichen Anzahl der Mitglieder erforderlich.

[Bei* der Beschlussfassung über eine Angelegenheit, welche
nach den Bestimmungen dieser VerfasSung nicht dem ganzen
Reiche gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen nur derjenigen
Mitglieder gezählt, die in Bundesstaaten gewählt sind, welchen die
Angelegenheit gemeinschaftlich ist.]

Art. 29. Die Mitglieder des Reichstages Sind Vertreter des

gegamten Volkes und an Aufträge und Instruktionen nicht ge-
unden.

Art. 30. Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer
Zeit wegen Seiner Abstimmung oder wegen der in AuSübung Seines
Berufes gethanen Äusserungen gerichtlich oder disziplinarisch ver-
folgt oder 80nst ausserhalb der Versammlung zur Verantwortung
gezogen werden.

Art. 31. Ohne Genehmigung des Reichstages kann kein
Mitglied desselben während der Sitzungsperiode wegen einer mit
Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder ver-
haftet werden, ausser wenn es bei Ausübung der That oder im

Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird.
Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden

erforderlich.

Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafverfahren

gegen ein Mitglied desselben und jede Untersuchungs- oder Zivil-
haft für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben.

Art. 32. Die Mitglieder des Reichstages dürfen als Solche
keine Begoldung oder Entschädigung beziehen.

VI. Zoll- und Handelswesen.

Art. 33. Der Bund [Deutschland] bildet ein Zoll- und

Handelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze. Aus-
= -.w-.

* Der Abgatz 2 des Art. 28 ist durch Ges. y. 24. Febr. 1873 (RGB.

S. 45) aufgehoben.
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geschlossen bleiben die wegen ihrer Lage zur Eingchliesgung in
die Zollgrenze nicht geeigneten einzelnen Gebietsteile.

Alle Gegenstände, welche im freien Verkehr eines Bundes-
Staates befindlich Sind, können in jeden anderen Bundesstaat ein-
geführt und dürfen in letzterem einer Abgabe nur insoweit unter-

worfen werden, als dagelbst gleichartige inländische Erzeugnisse
einer inneren Steuer unterliegen.

Art. 34. Die Hangestädte Lübeck, Bremen und Hamburg
mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ibres oder des um-

liegenden Gebietes bleiben als Freihäfen ausserhalb der gemein-
Schaftlichen Zollgrenze, bis Sie ihren Einschluss in dieselbe be-

antragen.
Art. 35. Der Bund [Das Reich] ausschliesslich hat die Ge-

Setzgebung über das gesamte Zollwegen, über die Besteuerung des
Verbrauches von etinheimischem Zucker, Branntwein, Salz, Bier

und Tabak [im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabaks,
bereiteten Branntweins und Bieres und aus Rüben oder anderen

inländischen Erzeugnissen dargestellten Zuckers und Syrups, über
den gegenseitigen Schutz der in den einzelnen Bundesstaaten er-

hobenen Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungen], 80wie über
die Massregeln, welche in den ZollausSchüssgen zur Sicherung der

gemeinschaftlichen| Samen] Zollgrenze erforderlich Sind.
|In Baiern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung

des inländischen Branntweins und Bieres der Landesgesetzgebung
vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben
darauf richten, eine Übereinstimmung der Gesetzgebung über die
Besteuerung auch dieser Gegenstände herbeizuführen.

Art. 36. Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Ver-

brauchssteuern (Art. 35) bleibt jedem Bundegstaate, Soweit der-
Selbe Sie bisher ausgeübt hat, innerhalb Seines Gebietes überlassen.

Das Bundespräzidium |Der Kaiser] überwacht die Einhaltung
des gesetzlichen Verfahrens durch Bundes[Reichs]beamte, welche
es [er] den Zoll- oder Steuerämtern und den Direktivbehörden

der einzelnen Staaten nach Vernehmung des Ausschusses des
Bundesrates für Zoll- und Steuerwesen beiordnet.

[Die von diesen Beamten über Mängel bei der Ausführung

der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35) gemachten Anzeigen
werden dem Bundesrate zur Beschlus3nahme vorgelegt.]

Art. 39. Der Bundegarat beschliesst:

1) über die dem Reichstlage vorzulegenden oder von dem-
gelben angenommenen unter die Bestimmung des Art. 33 fallen-

den gesetzlichen Anordnungen einschliesslich der Handels- und
Schiffahrtsverträge ;

2) über die zur Ausführung der gemeinschaftlichen Ge-

gelzgebung (Art. 353) dienenden Verwaltungsvorschriften und
Kinrichtungen ;

3) über Mängel, welche bei der Ausführung der gemein-
Schaftlichen Gegetzgebung ( Art. 33) hervortreten;
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4) über die von einer Rechnungsbekörde ihm vorgelegte
achliesaliche Featstellung der in die Bundeoskasse fliesgenden A4b-

gaben (Art. 39).
Jeder über die Gegenstände zu 1 bis 3 von einem Bundes-

Staate oder über die Gegenstände zu 3 von einem kontrollieren-

den Beamten bei dem Bundeasrate gestellte Antrag unterliegt der
gemeinschaftlichen Beschlussnahme. Im Falle der Meinungs-
verschiedenheit giebt die Stimme des Präzidiums bei den zu 1

und 2 bezeichneten alsdann den Ausschlag, wenn zie aich für

Aufrechthaltlung der bestehenden Vorschrift oder Binrichtung
ausspricht, in allen übrigen Fällen entscheidet die Mehrheit der
Stimmen nach dem in Art. 6 dieser Verfassung festgestellten
Stimmverhältnis.

[Art. 37. Bei der Beschlussnahme über die zur Ausführung

der gemeinschaftlichen Gegetzgebung (Art. 35) dienenden Ver-
waltungsvorschriften und Einrichtungen giebt die Stimme des Prä-
Sidiums alsdann den AussSchlag, wenn Sie Sich für Aufrechthaltung

der bestehenden Vorgchrift oder Einrichtung ausspricht.]
Art. 38. Der Ertrag der Zölle und der [anderen] in Art. 35

bezeichneten Yerbraucks-Abgaben [, letzterer, Soweit Sie der Reichs-

gesetzgebung unterliegen,] fliesst in die Bundes|Reichs]kasse.
Dieger Ertrag besteht aus der gesamten von den Zöllen und

[den übrigen] Yerbrauchs-Abgaben aufgekommenen Einnahme nach
zug:
1) der auf Gegetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften

beruhenden Steuervergütungen und Ermässigungen;
[2) der Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen;]
2) [3] der Erhebungs- und Verwaltungskosten und zwar:

a) bei den Zöllen und der Steuer von inländischem Zucker,

goweit diese Kosten nach den Verabredungen unter den

Mitgliedern des deutschen Zoll- und Handelsvereins der

Gemeinachaf! aufgerechnet werden konnten ;
[a) bei den Zöllen der Kosten, welche an den gegen das

Ausland gelegenen Grenzen und in dem Grenzbezirke
für den Schutz und die Erhebung der Zölle erforder-

lich gind;|
6) bei der Steuer von inländieschem Salze --- 80dald golche,

Sowie ein Zoll von ausländischem Salze unter Auf-

hebung des Salzmonopols eingeführt gein wird ---- mit

dem Betrage der auf Salzwerken erwachsenden Er-

hebungs- und Aufsichtskosten;
[b) bei der Salzsteuer der Kosten, welche zur Besoldung der

mit Erhebung und Kontrollierung dieSser Steuer auf den

Salzwerken beauftragten Beamten aufgewendet werden;]
[c) bei der Rübenzuckersteuer und Tabaksteuer der Ver-

gütung, welche nach den jeweiligen Beschlüsgen des
Bundegrates den einzelnen Bundegregierungen für die

Kosten der Verwaltung dieser Steuern zu gewähren ist;]
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ec) [9] bei den übrigen Steuern mit funfzehn Prozent der
Samteinnahme.

Die ausgserhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenden
Gebiete tragen zu den Bundes- Ausgaben [des Reichs] durch Zahlung
eines Avergums bei.

, 1[Baiern, Württemberg und Baden haben an dem in die

Reichskasse fliessenden Ertrage der Steuern von Branntwein und

Bier und an dem diegem Ertrage entsprechenden Teile des vor-

Stehend erwähnten Avergums keinen Teil.]
Art. 39. Die von den Erhebungsbehörden der Bundesstaaten

nach Ablauf eines jeden Vierteljahres aufzustellenden Quartal-
extrakte und die nach dem Jahres- und Bücherschlusse aufzu-

Stellenden Finalabschlüsge über die im Laufe des Vierteljahres,

beziehungsweise während des Rechnungsjahres fällig gewordenen
Einnahmen an Zöllen und [nach Art. 38 zur Reichskasse fliesSenden]
Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörden der Bundes-

Staaten nach vorangegangener Prüfung in Hauptübergichten zu-

Sammengestellt [, in welchen Jede Abgabe gesondert nachzuweisen
iSt,] und [es werden] diegse [Übersichten] an den Ausschuss des
Bundesrates für das Rechnungswesen eingegandt.

Der letztere stellt auf grund dieser Übergichten von drei zu

drei Monaten den von der Kasse jedes Bundesstaates der Bundes-

[Reichs]kasse schuldigen Betrag vorläufig fest und getzt von dieser
Feststellung den Bundesgrat und die Bundesstaaten in Kenntnis,
legt auch alljährlich die schliessliche Feststellung jener Beträge
mit geinen Bemerkungen dem Bundesrate zur Beschlussnahme

vor. [Der Bundesrat begschliesst über diese Fegtstellung.]
Art. 40. Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungsvertrage

vom 16. Mai 1863, in dem Vertrage über die gleiche Be--
Steuerung innerer Erzeugnis8e vom 28. Juni 1864, in dem Ver-
trage über den Verkehr mit Tabak und Wein von demzselben

Tage und im Artikel 2 des Zoll- und Anzschlussvertrages vom

11. Juli 1864, desgleichen in den thüringischen Vereinsverträgen
[8. Juli 1867] bleiben zwieschen den bei diesen Verträgen be-
leiligten Bundesstaaten inkraft, 80weit gie nicht durch die Vor-

gchriften der gegenwärtigen [dieger] Verfasgung abgeändert gind
und 80 lange gie nicht auf dem im Art. 837 |7, bzw. 78] vorgebe]-

zeichneten Wege abgeändert werden.

Mit diezen Beschränkungen frden die Bestimmungen des
Zollvereinigungsvertrages vom 16. Mai 1865 auck auf die-

jenigen Bundesstaaten und Gebietsteile Anwendung, welche dem
deutschen Zoll- und Handelavereine zur Zeit nicht angekören.

VILL Eisenbahnwesgen.

Art. 41. Eigenbahnen, welche im Interesse der Verteidigung

des Bundesgebiets [Deutschlands] oder im Interesse des gemein-
gamen Verkehrs für notwendig erachtet werden, können kraft eines

Bundes[Reichs]gegsetzes auch gegen den Widerspruch der Bundes-
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glieder, deren Gebiet die Eisenbahnen durchschneiden, unbeschadet
der Landeghoheitsrechte, für Rechnung des Bundes [Reichs] an-
gelegt oder an Privatunternehmer zur Ausführung konzegSioniert

und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet werden.
Jede bestehende Eisenbahnverwaltung ist verpflichtet, 8ich

den Anschluss neu angelegter Eisenbahnen auf Kosten der letz-

teren gefallen zu lassen.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche bestebhenden Eisen-
bahnunternehmungen ein Widerspruchsrecht gegen die Anlegung
von Parallel- oder Konkurrenzbahnen einräumen, werden unb8-

Schadet bereits erworbener Rechte für das ganze Bundesgebiet

[Reich] hierdurch aufgehoben. Ein Solches Widerspruchgrecht kann
auch in den künftig zu erteilenden KonzesSionen nicht weiter ver-
liehen werden.

Art. 42. Die Bundesregierungen verpflichten Sich, die im
Bundesgebiete belegenen |deutschen] Eisenbahnen im Interesse
des allgemeinen Verkehrs wie ein einheitliches Netz verwalten und
zu diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach ein-

heitlichen Normen anlegen und ausrüsten zu lassen.

Art. 43. Es Sollen demgemäss in thunlichster Beschleuni-

gung übereinstimmende Betriebseinrichtungen getroffen, insbesondere
gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werden. Der Bund [Das
Reich] hat dafür Sorge zu tragen, dass die Eisenbahnverwaltungen
die Bahnen jederzeit in einem die nötige Sicherheit gewährenden
baulichen Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial 80

ausrüsten, wie das VerkehrSbedürfnis es erheischt.

Art. 44. Die Eisenbahnverwaltungen Sind verpflichtet, die
für den durchgehenden Verkehr und zur Herstellung ineinander

greifender Fahrpläne nötigen Personenzüge mit entsprechender
Fabrgeschwindigkeit, desgleichen die zur Bewältigung des Güter-
verkehrs nötigen Güterzüge einzuführen, auch direkte Expeditionen
im Personen- und Güterverkehr unter Gestattung des Überganges
der Transportmittel von einer Bahn auf die andere gegen die

übliche Vergütung einzurichten.
Art. 45. Dem Bunde [Reiche] Steht die Kontrolle über das

Tarifwesen zu. Dergelbe |Dasselbe| wird namentlich dahin wirken:

1) dass baldigst auf den [allen deutschen] Eisenbahnen im
Gebiete des Bundes übereinstimmende Betriebsreglements einge-
führt werden;

2) dass die möglichste Gleichmässigkeit und HerabSsetzung
der Tarife erzielt, insbesoudere dass bei grösSeren Entfernungen
für den Transport von Kohlen, Coaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz,
Roheisen, Düngungsmitteln und ähnlichen Gegenständen ein dem
Bedürfnis der Landwirtschaft und Industrie entsprechender er-

mässSigter Tarif, und zwar zunächst thunlichst der Einpfennigtarif
eingeführt werde.

Art. 46. Bei eintretenden Notständen, insSbesondere bei un-

gewöhnlicher Teuerung der Lebensmittel, Sind die Kisenbahn-
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behörden verpflichtet, für den Transport namentlich von Getreide,
Mehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln zeitweise einen dem Bedürf-

nisse entsprechenden, von dem Bundespräzidium |Kaiser| auf Vor-
Schlag des betreffenden Bundesgrats-Ausschusses festzustellenden
niedrigen Spezialtarif einzuführen, welcher jedoch nicht unter den
niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden
Satz herabgehen darf.

| [Die vorstehbend, Sowie die in den Artikeln 42 bis 45 ge-

troffenen Bestimmungen Sind auf Baiern nicht anwendbar.]
[Dem Reiche steht jedoch auch Baiern gegenüber das Recht

zu, im Wege der Gesetzgebung einheitliche Normen für die Kon-
Struktion und Ausrüstung der für die Landesverteidigung wichtigen
Eisenbahnen aufzustellen.| -

Art. 47. Den Anforderungen der Bundes-Behörden [des
Reichs] inbetreff der Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der

Verteidigung des Bundesgebietes [Deutschlands] haben sämtliche
Eisenbahnverwaltungen unweigerlich Folge zu leisten. Insbesondere
iSt das Militär und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermäggigten
Sätzen zu befördern.

VIII. Post- und Telegraphen wesen.

Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphenwesen werden
für das gesamte Gebiet des Norddeutschen Bundes [Reichs] als
einheitliche Staatsverkehrsanstalten eingerichtet und verwaltet.

Die im Art. 4 vorgesehene Gesetzgebung des Bundes |Reichs]
in Post- und Telegraphenangelegenheiten erstreckt Sich nicht auf

diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den gegenwärtig
in der preussischen [norddeutschen] Post- und Telegraphenver-
waltung massgebender |gewesenen] Grundsätzen der reglemen-
tarischen FestSetzung oder administrativen Anordnung überlassen ist.

Art. 49. Die Einnahmen des Post- und Telegraphenwesens

Sind für den [das] ganzen Bund [Reich] gemeinschaftlich. Die
Ausgaben werden aus den gemeinschaftlichen Einnahmen bestritten.
Die Überschüsse fliesSen in die Bundes| Reichs]kasse (Abschn. XII.)

Art. 50. Dem Bundespräzidium [Kaiser] gehört die obere
Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung an. Dasselbe hat
[Die von ihm bestellten Behörden haben] die Pflicht und das Recht,
dafür zu Sorgen, dass Einheit in der Organisation der Verwaltung
und im Betriebe des Dienstes, Sowie in der Qualifikation der Be-

amten hergestellt und erhalten wird.
Das Präsidium kat für den [Dem Kaiser Steht der] Erlass

der reglementarischen FestSetzungen und allgemeinen admini-
Strativen Anordnungen, Sowie für die ausschliessliche Wahrneh-
mung der Beziehungen zu anderen deutschen oder ausserdeutschen

Post- und Telegraphenverwaltungen Sorge zu ragen.
Sämtliche Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung sind

verpflichtet, den [kaisertichen] Anordnungen des Bundespräzidiums
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Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Diengteid auf-
zunehmen.

Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehörden der Post
und Telegraphie in den verschiedenen Bezirken erforderlichen
oberen Beamten (z. B. der Direktoren, Räte, Ober-Inspektoren],
ferner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Aufsichts- u. 8. Ww.

Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Be-

hörden fungierenden Post- und Telegraphenbeamten (z. B. Inspek-
toren, Kontrolleure) geht für das ganze Gebiet des Norddeutschen
Bundes |Reichs] von dem Präsidium [vom Kaiser|] aus, welchem
diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen Landes-

regierungen wird von den in Rede Stehonden Ernennungen, Soweit
diesgelben ihre Gebiete betreffen, behufs der landegherrlichen B&amp;8-

Stätigung und Publikation rechtzeitig Mitteilung gemacht werden.
Die anderen bei den Verwaltungsbehörden der Post und

Telegraphie erforderlichen Beamten, Sowie alle für den lokalen
und technischen Betrieb bestimmten, mithin bei den eigentlichen
Betriebsstellen fungierenden Beamten u. 8. w. werden von den be-

treffenden Landesregierungen angestellt.
Wo eine Selbständige Landespost- resp. Telegraphenverwaltung

nicht besteht, entscheiden die Bestimmungen der besonderen Ver-

träge.
Art. 61. Zur Bezeitigung der Zerasplitterung des Post-

und Telegraphenwesens in den Hanszestädten wird die Verwaltung
und der Betrieb der verschiedenen dort befindlichen stautlicken

Post- und Toelegraphenanstalten nach näherer Anordnung des
Bundespräzidiums, welches den Senaten Gelegenheit zur Äusserung

ihrer hierauf bezüglichen Wünzscke geben wird, vereinigt. Hin-
aichts der dort befindlichen deutschen Anstalten ist diese Voer-

einigung 230fort auszuführen.
Mit den ausgerdeutschen Regierungen, welche in den Hanse-

Städten noch Postrechte besitzen oder ausüben, werden die zu

dem vorstehenden Zweck nötigen Vereinbarungen getroffen werden.

Art. 52 [51]. Bei Überweisung des Überschusses der Post-
verwaltung für allgemeine Bundes| Reichs|]zwecke (Art. 49) Ssoll
inbetracht der bisSherigen Verschiedenbheit der von den Landes-

postverwaltungen der einzelnen Gebiete erzielten Reineinnahmen
zum Zwecke einer entsprechenden Ausgleichung während der unten
festgegetzten Übergangszeit folgendes Verfahren beobachtet werden.

Aus den Postüberschüssen, welche in den einzelnen Posgt-

bezirken während der fünf Jahre 1861 bis 1865 aufgekommen
Sind, wird ein durchschnittlicher JahreSüberschuss berechnet und

der Anteil, welchen jeder einzelne Postbezirk an dem für das ge-

Samte Gebiet des Norddeutschen Bundes [Reichs] Sich darnach
herausstellenden Postüberschusse gehabt hat, nach Prozenten fest-
gesteilt.

Nach Massgabe des auf diese Weise festgestellten Verhält-
nisses werden [den einzelnen Staaten] aus den im Bunde auf-
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kommenden Postüberschüsgsen während der nächsten [auf ihren

Eintritt in die Reichspostverwaltung folgenden] acht Jahre den
einzelnen Staaten die zich für dieselben [Sie aus den im Reiche

aufkommenden Postüberschüssen] ergebenden Quoten auf ihre
Sonstigen Beiträge zu Bundes[Reichs]zwecken zugute gerechnet.

Nach Ablauf der acht Jahre hört jede Unterscheidung auf,
und fliegen die Postüberschüsse in ungeteilter Aufrechnung nach
dem in Art. 49 enthaltenen Grundgsatz der Bundes|Reichs]kasse zu.

Von der während der vorgedachten acht Jahre für die Hanse-
Städte Sich herausstellenden Quote des Postüberschusses wird all-

Jährlich vorweg die Hälfte dem Bundespräzidium [Kaiser] zur
Disposition gestellt zu dem Zwecke, daraus zunächst die Kosten
für die Herstellung normaler Posteinrichtungen in den Hanse-
Städten zu begtreiten.

[Art. 52. Die Bestimmungen in den vorstehenden Artikeln
48 bis 51 finden auf Baiern und Württemberg keine Anwendung.
An Ihrer Stelle gelten für beide Bundesstaaten folgende Be-

Stimmungen.
| Dem Reiche ausschliesslich Steht die GeSetzgebung über die

Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhält-
DiSSe beider Anstalten zum Publikum, über die Portofreibeiten

und das Posttaxwesen, jedoch ausschliesslich der reglementarischen
und Tarifbestimmungen für den internen Verkehr innerbalb Baierns,
beziehungsweise Württembergs, 80wie unter gleicher Beschränkung

die Feststellung der Gebühren für die telegraphische Korrespon-
enz zu.

[Ebenso Steht dem Reiche die Regelung des Post- und Tele-
graphenverkehrs mit dem Auslande zu, ausgenommen den eigenen
unmittelbaren Verkehr Baierns, beziehungsweise Württembergs mit
Seinen dem Reiche nicht angehörenden Nachbarstaaten, wegen
dessen Regelung es bei der Bestimmung im Artikel 49 des Post-

vertrages vom 23. November 1867 bewendet].
[An den zur Reichskasse fliesSenden Einnahmen des Post- und

Telegraphenwesens haben Baiern und Württemberg keinen Teil.]

IX. Marine und Schiffahrt.

Art. 53.* Die Bundes-Kriegsmarine [des Reichs] ist eine
einheitliche unter preussischem [dem] Oberbefehl [des Kaigers].
Die Organisation und Zusammengetzung dergelben liegt Seiner
Majestät dem Könige von Preusgsen [Kaiser] ob, welcher die Offi-
ziere und Beamten der Marine ernennt, und für welchen diesSelben
nebst den Mannsgchaften eidlich in Pflicht zu nehmen Sind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen Sind Bundes[Reichs]-

kriegshäfen.
Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der

* Art. 53 ist durch Gegetz v. 26. Mai 1893 (8. unten) abgeändert.
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damit zusammenhängenden Ansgtalten erforderliche Aufwand wird
aus der Bundes[Reichs]kasse bestritten.

Die gesamte Seemännische Bevölkerung des Bundes [Reichs]
einschliesslich des Maschinenpersonals und der Schiffshandwerker
igt vom Dienste im Landheere befreit, dagegen zum Dienste in

der [kaiserlichen] Bundesmarine verpflichtet.
Die Verteilung des Ergatzbedarfes findet nach Massgabe der

vorhandenen Seemännischen Bevölkerung statt, und die hiernach
von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum
Landheere in Abrechnung.

Art. 54. Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden

eine einheitliche Handelsmarine.

Der Bund [Das Reich] hat das Verfahren zur Ermittelung
der Ladungsfähigkeit der Seeschiffe zu bestimmen, die Ausstellung
der MesSbriefe, Sowie der Schiffscertifikate zu regeln und die Be-
dingungen festzustellen, von welchen die Erlaubnis zur Führung
eines Seegchiffes abhängig ist.

In den Seehäfen und auf allen natürlichen und künstlichen

Wassgerstrassen der einzelnen Bundesstaaten werden die Kauffahrtei-

Schiffe Sämtlicher Bundesstaaten gleichmässig zugelasgen und be-
handelt. Die Abgaben, welche in den Seehäfen von den See-

Schiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schiffahrts-
anstalten erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung und ge-

wöhnlichen Herstellung dieser Anstalten erforderlichen Kogten

nicht übersteigen.
Auf allen natürlichen WasSerstrassen dürfen Abgaben nur

für die Benutzung besSonderer Anstalten, die zur Erleichterung des
Verkehrs bestimmt Sind, erhoben werden. Diese Abgaben, Sowie
die Abgaben für die Befahrung Solcher künstlichen WassSerstrassen,
welche Staatseigentum Sind, dürfen die zur Unterhaltung und ge-
wöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichen
Kosten nicht übersteigen. Auf die FlössSerei finden diese Be-

Stimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf Schiffbaren
WasgerstrasSen betrieben wird.

Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere
Abgaben zu legen, als von den Schiffen der Bundesstaaten oder

deren Ladungen zu entrichten Sind, Steht keinem Einzelstaate,
Sondern nur dem Bunde [Reiche] zu.

Art. 55. Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist
Schwarz-Wweiss-rot.

X. Konsgulatwesen.

Art. 56. Das gesamte vorddeutsche Konsulatwesen Ides
Deutschen Reichs| Steht unter der Aufsicht des Bundespräsgidiums

[Kaisers], welcheslr] die Konsuln nach Vernehmung des Ausschusses
des Bundesrates für Handel und Verkehr anstellt.

In dem Amtsbezirk der [deutschen] Bundeskonsuln dürfen
neue Landeskonsulate nicht errichtet werden. Die [deutschen]
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Bundeskonsuln üben für die in ihrem Bezirk nicht vertretenen

Bundesstaaten die Funktionen eines Landeskonguls aus. Die sämt-

lichen bestehenden Landeskongulate werden aufgehoben, Sobald

die Organisation der [deutschen] Bundeskonsulate dergegtalt voll-
endet jst, dass die Vertretung der Einzelinteresgen aller Bundes-
Staaten als durch die [deutschen] Bundeskongulate gegsichert von
dem Bundesgrate anerkannt wird.

XI. Bundes|Reichs]kriegswesen.
Art. 57. Jeder Norddeutsche ist wehrpflichtig und Kann

Sich in Augübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen.

Art. 58. Die Kosten und Lasten des gesamten Kriegswegens
des Bundes [Reichs] Sind von allen Bundesstaaten und ihren An-

gehörigen gleichmässig zu tragen, Sodass weder Bevorzugungen
noch Prägravationen einzelner Staaten oder Klassen grundsätzlich
zulägsig Sind. Wo die gleiche Verteilung der Lasten Sich in natura
nicht herstellen lässt, ohne die öffentliche Wohlfahrt zu Schädigen,

iSt die Ausgleichung nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit im

Wege der Gesetzgebung festzustellen.
Art. 59. Jeder wehrfähige Norddeutsche gehört Sieben Jahre

lang, in der Regel vom vollendeten 20. bis zum beginnenden
28. Lebensjahre, dem Stehenden Heere --- und zwar die ersten

drei Jahre bei den Fahnen, die letzten vier Jahre in der Regerve ---

und die folgenden fünf Lebensjahre der Landwehr an. [Nach
Ges. v. 11. Febr. 1888 (RGB. 8. 11): „die folgenden fünf Lebens-
Jahre der Landwehr ersten Aufgebots und Sodann bis zum 31. März

desjenigen Kalenderjahres, in welchem das 39. Lebensjabhr voll-
endet wird, der Landwehr zweiten Aufgebots“.] In denjenigen
Bundesstaaten, in denen bisSher eine längere als zwölfjährige Ge-
Samtdienstzeit gesetzlich war, findet die allmählige Herabgetzung
der Verpflichtung nur in dem Masse Statt, als dies die Rückgicht

auf die Kriegsbereitschaft des Bundes[|Reichs]heeres zulässt.
Inbezug auf die Auswanderung der Resgervisten Sollen ledig-

lich diejenigen Bestimmungen massgebend Sein, welche für die
Auswanderung der Landwehrmänner gelten.

Art. 60. Die Friedens - PräSenzstärke des Bundeskeeres

[deutschen Heeres] wird bis zum 31. Dezember 1871 auf ein Pro-
zent der Bevölkerung von 1867 normiert und wird pro rata der-

Selben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die Spätere
Zeit wird die Friedens-PräSenzstärke des Heeres im Wege der

Bundes|Reichs]gesetzgebung festgestellt.
Art. 61. Nach Publikation dieser VerfasSung ist in dem

ganzen Bundesgebiete [Reiche] die gesamte preussische Militär-
geSetzgebung ungesSäumt einzuführen, Sowohl die Gesetze Selbst,
als die zu ihrer Ausführung, Erläuterung oder Ergänzung er-

lasSenen Reglements, Instruktionen und Regkripte, namentlich also
das MilitärstrafgeSetzbuch vom 3. April 1845, die Militärstraf-

gerichtsordnung vom 3. April 1845, die Verordnung über die
Altmann, Urktk. z. dtech. Verfass.-Gesch. zweit 1808. II. 2
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Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die Bestimmungen über Aus-

hebung, Dienstzeit, Servis- und Verpflegungswesen, Einquartierung,
Ergatz von Flurbeschädigungen, Mobilmachung u. 8. w. für Krieg

und Frieden. Die Militärkirchenordnung ist jedoch ausgeschlossSen.
Nach gleichmässiger Durchführung der Bundeskriegsorgani-

Sation [des deutschen Heeres| wird das Bundespräsidium ein um-
fasSendes Bundes[|Reichs]militärgesetz dem Reichstage und dem
Bundesrate zur verfasSungsmässigen BeschlussfasSung vorlegen

|vorgelegt werden].
Art. 62. Zur Bestreitung des Aufwandes für das gesamte

[deutsche] Bundesheer und die zu demselben gehörigen Einrich-
tungen gind bis zum 31. Dezember 1871 dem Bundesfeldkerrn

[Kaiser] jährlich Sovielmal 225 Thir., in Worten zweihundertfünf-
undzwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedensstärke des Heeres
nach Art. 60 beträgt, zur Verfügung zu stellen. Vgl. Abschn. XII.

Die Zahlung dieser Beiträge beginnt mit dem hrasten des
Monats nach Publikation der Bundesverfassung.

Nach dem 31. Dezember 1871 müssen diese Beiträge von

den einzelnen Staaten des Bundes zur Bundes|Reichs ]kasse fort-
gezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die im Art. 60

interimistisch festgestellte Friedenspräsenzstärke Solange festge-
halten, bis Sie durch ein Bundes|Reichs]gesetz abgeändert ist.

Die Verausgabung dieser Summe für das gesamte Bundes-

[Reichs]heer und dessen Einrichtungen wird durch das Etatsgesetz
estgestellt.

Bei der Feststellung des Militärausgabeetats wird die auf

Grundlage dieser VerfasSung gesetzlich feststehende Organisation
des Bundes| Reichs]heeres zugrunde gelegt.

Art. 63. Die gesamte Landmacht des Bundes Reichs] wird
ein einheitliches Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter
dem Befehle Seiner Majestät des königs von Preussen als Bundes-

feldherrn [des KaisSers] Steht.
Die Regimenter etc. führen fortlaufende Nummern durch die

[das] ganze Bundesarmee [deutsche Heer]. Für die Bekleidung
Sind die Grundfarben und der Schnitt der königlich preuesischen
Armee massgebend. Dem betreffenden Kontingentsherrn bleibt
es überlassen, die äusgeren Abzeichen (Kokarden etc.) zu bestimmen.

Der Bundesfeldherr |Kaiser] hat die Pflicht und das Recht,
dafür Sorge zu tragen, dass innerhalb des [deutschen] Bundesheeres
alle Truppenteile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden Sind und
dass Einheit in der Organisation und Formation, in Bewaffnung
und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften, Sowie in
der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird. Zu

diesem Behufe ist der Zundesfeldherr [Kaiser] berechtigt, Sich
jederzeit durch Inspektionen von der Verfasgzung der einzelnen
Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei vorge-
fundenen Mängel anzuordnen.

Der Bundesfeldherr | KaiSer] bestimmt den Prägenzstand,
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die Gliederung und Einteilung der Kontingente der Bundesarmee
[des ReichsSheeres|, Sowie die OrganiSation der Landwehr und hat
das Recht, innerhalb des Bundesggebietes die Garnisonen zu be-

Stimmen, Sowie die kriegsbereite Aufstellung eines jeden Teils der
Bundesarmee [des ReichSheeres] anzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Ad-

ministration, Verpflegung, Bewaffnung und Augrüstung aller Truppen-
teile des [deutschen] Bundesheeres Sind die bezüglichen künftig
ergehenden Anordnungen für die preussiSche Armee den Kom-
mandeuren der übrigen Bundeskontingente durch den Art. 8 Nr. 1
bezeichneten Ausschuss für das Landheer und die Festungen zur

Nachachtung in geeigneter Weise mitzuteilen.

Art. 64. Alle [deutschen] Bundestruppen Sind verpflichtet,

den Befehlen des Bundesfeldherrn [Kaisers| unbedingte Folge zu
leisten. Diese Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen.

Der Höchstkommandierende eines Kontingents, Sowie alle

Offiziere, welche Truppen mehr als eines Kontingents befehligen,
und alle Festungskommandanten werden von dem Bundesfeldkerrn

|Kaiser| ernannt. Die von demselben ernannten Offiziere. leisten
ihm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalstellungen
versehenden Offizieren innerhalb des Bundeskontingents ist die

Ernennung von der jedesmaligen Zustimmung des Bundesfeld-
herrn |KaiSsers| abhängig zu machen.

Der Bundesfeldherr [Kaiser] ist berechtigt, behufs Ver-
Setzung mit oder ohne Beförderung für die von ihm im Bundes-

Reichs|]dienste, Sei es im preussSischen Heere oder in anderen
ontingenten zu besetzenden Stellen aus den Offizieren aller Kon-

tingente des Bundes|Reichs]heeres zu wählen.

Art. 65. Das Recht, Festungen innerhalb des Bundesggebietes
anzulegen, Steht dem Bundesfeldherrn |Kaiser] zu, welcher die
Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel, S0weit das Ordinarium
Sie nicht gewährt, nach Abschnitt XII beantragt.

Art. 66. Wo nicht besondere Konventionen ein Anderes be-

Stimmen, ernennen die Bundesfürsten, beziehentlich die Senate die

Offiziere ihrer Kontingente mit der Einschränkung des Art. 64.
Sie Sind Chefs aller ihren Gebieten angehörenden Truppenteile
und geniessen die damit verbundenen Ehren. Sie haben nament-

lich das Recht der Inspizierung zu Jeder Zeit und erbalten ausser

den regelmässigen Rapporten und Meldungen über vorkommende
Veränderungen behufs der nötigen landegherrlichen Publikation
rechtzeitige Mitteilung von den die betreffenden Truppenteile be-
rührenden Avancements und Ernennungen.

Auch Steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zwecken

nicht bloss ihre eigenen Truppen zu verwenden, Sondern auch alle

anderen Truppenteile der Bundesarmee [des ReichSheeres], welche
in ihren Ländergebieten dislociert Sind, zu requirieren.

Art. 67. Ersparnisse an dem Militäretat fallen unter keinen
9.
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Umständen einer einzelnen Regierung, Sondern jederzeit der
Bundes|Reichs]kasse zu.

Art. 68. Der Bundesfeldkerr |Kaiser] kann, wenn die öffent-
liche Sicherheit in dem Bundeggebiete bedroht ist, einen jeden
Teil desselben in Krieggszustand erklären. Bis zum Erlass eines

die Voraussetzungen, die Form der Verkündigung und die Wirkun-

gen einer Solchen Erklärung regelnden Bundes|Reichs]gesetzes
gelten dafür die Vorgschriften des preussisSchen Gegetzes vom

4. Juni 1851 (Gesetzsamml. für 1851, S. 451 ff.).

[SchlusSbestimmung zum XI, Abschnitt.

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften kommen

in Baiern nach näherer Bestimmung des Bündnisvertrages vom

23. November 1870 (Bundesgesetzbl. 1871 8. 9) unter II 8 5,
im Württemberg nach näherer Bestimmung der Militärkonvention
vom 21./25. November 1870 (Bundesgesetzbl. 1870, 8. 658) zur

Anwendung.]

XII. Bundes[|Reichs]finanzen.
Art. 69. Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes [Reichs]

müsgsen für jedes Jahr veranschlagt und auf den Bundes[Reichs]|
haushaltsetat gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn des

Etatsjahres nach folgenden Grundsätzen durch ein Gesetz festgestellt.
Art. 70. Zur Begtreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben

dienen zunächst die etwaigen Überschüsse der Vorjahre, Sowie die
aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus

dem Post- und Telegraphenwesgen fliessenden gemeinschaftlichen
Einnahmen. Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht ge-

deckt werden, Sind gie, Solange Zundes|Reichs [steuern nicht ein-
geführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach
Massgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis zur Höhe
des budgetmässigen Betrages durch das Präsidium [den Reichs-
kanzler] ausgeschrieben werden.

Art. 71. Die gemeingchaftlichen Ausgaben werden in der
Regel für ein Jahr bewilligt, können jedoch in besonderen Fällen
auch für eine längere Dauer bewilligt werden.

Während der im Art. 60 normierten Übergangszeit ist der

nach Titeln geordnete Etat über die Ausgaben für das Bundes-
heer dem Bundesrate und dem Reichstage nur zur Kenntnisnahme

und zur Erinnerung vorzulegen.
Art. 72. Über die Verwendung aller Einnahmen des Bundes

Reichs| ist von dem Prägzidium [durch den Reichskanzler| dem

undesrate und dem Reichstage zur Entlastung jährlich Rechnung
zu legen.

Art. 73. In Fällen eines ausserordentlichen BedürfnisSes

können [kann] im Wege der Bundes|Reichs|gesetzgebung die Auf-
nahme einer Anleihe, Sowie die ernahme einer Garantie zu

Lasten des Bundes [Reichs] erfolgen.
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[SchlusSbestimmung zum XII. Abschnitt.

Auf die Ausgaben für das baierische Heer finden die Artikel
69 und 71 nur nach Massgabe der in der Schlussbestimmung zum

XL Abschnitt erwähnten Bestimmungen des Vertrages vom 23. No-
vember 1870 und der Artikel 72 nur ingoweit Anwendung, als

dem Bundesrate und dem Reichstage die Überweisung der für das
baierische Heer erforderlichen Summe an Baiern nachzuweisen 1st].

XII. Schlichtung von Streitigkeiten und

Strafbestimmungen.
Art. 74. Jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Inte-

grität, die Sicherheit oder die Verfassung des Norddeutschen
Bundes [Reichs], endlich die Beleidigung des Bundesrates, des
Reichstages, eines Mitgliedes des Bundesrates oder des Reichs-
tages, einer Behörde oder eines öffentlichen Beamten des Bundes

[Reichs], während dieselben in der Ausübung ihres Berufes be-
griffen Sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf durch Wort, Schrift,
Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung werden in den
einzelnen Bundesstaaten beurteilt und bestraft nach Massgabe der
in den letzteren bestehenden oder künftig in Wirksamkeit tretenden

Gesetze, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundes-
Staat, Seine VerfasSung, Seine Kammern oder Stände, Seine Kammer-
oder Ständemitglieder, Seine Behörden und Beamten begangene
Handlung zu richten wäre.

Art. 75. Für diejenigen in Art. 74 bezeichneten Unterneh-

mungen gegen den Norddeutschen Bund [das Deutsche Reich],
welche, wenn gegen einen der einzelnen Bundesstaaten gerichtet,
als Hochverrat oder Landesverrat zu qualifizieren wären, ist das

gemeinschaftliche Oberappellationsgericht der drei freien und Hanse-
Städte in Lübeck die zuständige Spruchbehörde in erster und
letzter Instanz.

Die näheren Bestimmungen über die Zuständigkeit und das
Verfahren des Oberappellationsgerichts erfolgen im Wege der
Bundes[Reichs]geSetzgebung. Bis zum Erlasse eines Bundes|Reichs]-
geSetzes bewendet es bei der Seitherigen Zuständigkeit der Ge-
richte in den einzelnen Bundegstaaten und den auf das Verfahren

dieser Gerichte Sich beziehenden Bestimmungen.
Art. 76. Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundes-

Staaten, Sofern dieselben nicht privatrechtlicher Natur und daher
von den kompetenten Gerichtsbehörden zu entscheiden Sind,

werden auf Anrufen des einen Teils von dem Bundesrate erledigt.

VerfasSungsstreitigkeiten in Solchen Bundesstaaten, in deren
VerfasSung nicht eine Behörde zur Entscheidung Solcher Streitig-
geiten bestimmt ist, hat auf Anrufen eines Teiles der Bundesgrat
kütlich auszugleichen oder, wenn das nicht gelingt, im Wege der
Bundes|Reichs]gesetzgebung zur Erledigung zu bringen.

Art. 77. Wenn in einem Bundegstaate der Fall einer Justiz-

verweigerung eintritt und auf gegetzlichen Wegen ausreichende
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Hülfe nicht erlangt werden kann, So liegt dem Bundesrate ob, er-
wiegene, nach der VerfasSung und den bestehenden Gegetzen des
betreffenden Bundesstaates zu beurteilende Beschwerden über ver-

weigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen und darauf die
gerichtliche Hülfe bei der Bundegregierung, die zu der Beschwerde

Anlass gegeben hat, zu bewirken.

XIV. Allgemeine Bestimmungen].
Art. 78. Veränderungen der VerfasSung erfolgen im Wege

der Gesetzgebung, Jedoch isl zu denselben im Bundesrate eine

Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen erforderlich.

Sie gelten als abgelehnt, wenn Sie im Bundesrate 14 Stimmen
gegen gich haben.

Diejenigen Vorschriften der Reichsverfassung, durch welche
bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Verhältnis zur

Gesamtheit festgestellt Sind, können nur mit Zustimmung des be-

rechtigten Bundesstaates abgeändert werden.

XV. Verhältnis zu den süddeutschen Staaten.

Art. 79. Die Beziehungen des Bundes zu den süddeutschen

Staaten werden 80fort nach Feststell ung der Verfassung des
Norddeutschen Bundes durch besondere dem Reichstage zur Ge-

nehmigung vorzulegende Verträge geregelt werden.
Der Eintritt der 8üddeutschen Staaten oder eines derzselben

in den Bund erfolgt auf den Vorschlag des Bundespräszidiums
im Wege der Bundesgesgetzgebung.

2. Verordnung betr. die Einführung des Bundes-
Gegetzblattes für den Norddeutschen Bund.

1867 Juli 26.

Bundos-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1867 S8. 24.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen zur Ausführung der Artikel 2 und 17 der VerfasSungs-

urkunde des Norddeutschen Bundes im Namen des Bundes, was folgt:
S 1 Für das ganze Gebiet des Norddeutschen Bundes wird

m Berlin ein

„Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes“

erscheinen, durch welches Sämtliche Bundesgesetze (Artikel 2 der
VerfasSsungsurkunde des Norddeutschen Bundes) und Anordnungen
und Verfügungen des Bundespräsidiums (Artikel 17) verkündet
werden Sollen.

S 2. Der Tag der Ausgabe des Bundesgesgetzblattes in
Berlin (Artikel 2 der Verfassungsurkunde des Norddeutschen
Bundes) ist auf dem Blatte anzugeben.
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S 3. Die Herausgabe des Bundesgesgetzblattes erfolgt im
Büreau des Bundeskanzlers.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem königlichen Insiegel.
Gegeben Bad Ems, den 26. Juli 1867.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausgen.

3. Prägidialerlass betr. die Errichtung des

Bundeskanzleramtes. 1867 Aug. 12.
Bundes8-Gegseoetzblatt des Norddeutschen Bundes 1867 S. 29.

Auf Ihren Bericht vom 10. d. M. genehmige Ich die Errich-

tung einer Behörde für die dem Bundegkanzler obliegende Ves-
waltung und Beaufsichtigung der durch die VerfasSung des Nord-
deutschen Bundes zu Gegenständen der Bundesverwaltung ge-

wordenen, beziehungsweise unter die Aufsicht des Bundesprägidiums
gestellten Angelegenheiten, Sowie für die Ihnen als Bundeskanzler
zustehende Bearbeitung der übrigen Bundesangelegenheiten. Diese
Behörde Soll den Namen „Bundeskanzleramt“* führen und unter

Ihrer unmittelbaren Leitung Steben. Zum Prägidenten dergselben

will Ich den Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat und Mi-
niSterialdirektor Delbrück ernennen.

Bad Ems, den 12. August 1867.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhaugen.

An den Kanzler des Norddeutschen Bundes.

4. Freizügigkeitsgesgetz. 1867 Nov. 1.
Bundes-Gegetzblatt des Norddeutachen Bundes 1867 8. 55 ff.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:

S 1. Jeder Bundegangehörige hat das Recht, innerhalb des

Bundesgebietes:
1) an jedem Orte Sich aufzuhalten oder niederzulasgen, wo er

eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gich zu ver-

Schaffen imstande ist;

* Durch allerhöchsten Erlass y. 12. Mai 1871 (Reichegezaetablatt 1871,
S. 102) führt diess Behörde den Namen „Reichskanzleramt.“
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2) an jedem Orte Grundeigentum aller Art zu erwerben;
3) umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts, beziehungs-

weise der NiederlasSung, Gewerbe aller Art zu betreiben unter

den für Einheimische geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige.

Soweit nicht das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen zulässt, weder
durch die Obrigkeit Seiner Heimat noch durch die Obrigkeit des
Ortes, in welchem er Sich aufhalten oder niederlassen will, gehindert
oder durch läsStige Bedingungen beschränkt werden.

Keinem Bundesgangehörigen darf um des Glaubensbekenntnisses

willen oder wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit
der Aufenthalt, die NiederlasSung, der Gewerbebetrieb oder der
Erwerb von Grundeigentum verweigert werden.

8 2. Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Be-
fugnisse in Anspruch nimmt, bat auf Verlangen den Nachweis
Seiner Bundegsangehörigkeit und, Sofern er unselbständig ist, den
Nachweis der Genehmigung desjenigen, unter dessen (väterlicher,
vormundschaftlicher oder ehelicher) Gewalt er steht, zu erbringen.

3. Insoweit bestrafte PerSsonen nach den Landesgesetzen

Aufenthaltsbeschränkungen durch die Polizeibehörde unterworfen
werden können, behält es dabei Sein Bewenden.

Solchen Personen, welche derartigen Aufenthaltsbeschrän-
kungen in einem Bundesstaate unterliegen oder welche in einem
Bundesstaate innerhalb der letzten zwölf Monate wegen wieder-

bolten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreicherei bestraft

worden Sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen BundesStaate

von der Landespolizeibehörde verweigert werden.
Die besonderen Gegetze und Privilegien einzelner Ortschaften

und Bezirke, welche Aufenthaltsbeschränkungen gestatten, werden
hiermit aufgehoben.

S 4. Die Gemeinde ist zur AbweiSung eines neu Anziehenden

nur dann befugt, wenn Sie nachweisen kann, dass derselbe nicht

hinreichende Kräfte besitzt, um Sich und Seinen nicht arbeitsfähigen

Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und
wenn er Solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann

noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den

Landesgesgetzen bleibt vorbehalten diese Befugnis der Gemeinden zu
beschränken.

Die Begorgnis vor künftiger Verarmung berechtigt den Ge-
meindevorstand nicht zur ZurückweisSung.

 S8 5. Offenbart Sich nach dem Anzuge die Notwendigkeit
einer öffentlichen Unterstützung, bevor der neu Anziehende an dem

Aufenthaltsorte einen Unterstützungswohnsitz (Heimatsrecht) er-
worben hat, und weist die Gemeinde nach, dass die Unterstützung
aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeits-

unfähigkeit notwendig geworden ist, 80 kann die Fortsetzung des
Aufenthalts vergagt werden.

8 6. Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fort-
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Setzung des Aufenthalts versagt werden darf, die Pflicht zur Über-
nahme der Fürsorge zwischen verschiedenen Gemeinden eines und

desselben Bundesgtaates Streitig, 80 erfolgt die Entscheidung nach
den Landesgesetzen.

Die thatsächliche Ausweisung aus einem Orte darf niemals

erfolgen, bevor nicht entweder die Annahmeerklärung der in An-
Spruch genommenen Gemeinde oder eine wenigstens einstweilen
vollstreckbare Entscheidung über die Fürgorgepflicht erfolgt ist.

8 7. Sind in den in 8 5 bezeichneten Fällen verschiedene
Bundesstaaten beteiligt, 80 regelt Sich das Verfahren nach dem
Vertrage wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Übernahme der
AuszuweiSenden d. d. Gotba, den 15. Juli 1851, Sowie nach den

Späteren zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen.
Bis zur Übernahme Seitens des verpflichteten Staates ist der

Aufenthaltsstaat zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Auf-

enthaltsorte nach den für die öffentliche Armenpflege in Seinem

Gebiete gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein An-
Spruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet

gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen
Staates, welchem der Hülfsbedürftige angehört, Sofern nicht ander-
weitige Verabredungen bestehen, nur insoweit statt, als die Fürsorge
für den Auszuweisenden länger als drei Monate gedauert hat.

S 8. Die Gemeinde ist nicht befugt von neu Anziehenden

wegen des Anzugs eine Abgabe zu erheben. Sie kann diegelben

gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern zu den Gemeindelasten
heranziehen. Übersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeit-
raum von drei Monaten, 80 Sind die neu Anziehenden diesen Lasten

nicht unterworfen.

8 9. Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt
an denjenigen Orten, wo die Last der öffentlichen Armenpflege

verfasSungsmässig nicht der örtlichen Gemeinde, Sondern anderen
gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, auch
von diesen, Sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Guts-
bezirk Sich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.

8 10. Die Vorschriften über die Anmeldung der neu An-

ziehenden bleiben den LandesgeSetzen mit der Massgabe vorbe-
halten, dass die unterlasSsene Meldung nur mit einer Polizeistrafe,
niemals aber mit dem Verluste des Aufenthaltsrechts (8 1) ge-
ahndet werden darf.

S 11. Durch den blossen Aufenthalt oder die blosse Nieder-

lasSung, wie Sie das gegenwärtige Gesetz gestattet, werden andere
Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das
Ortsbürgerrecht, die Teilnahme an den Gemeindenutzungen und

der Armenpflege, nicht begründet.

Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt
oder die NiederlaSSung, wenn Solche eine bestimmte Zeit hindurch

ununterbrochen fortgesetzt worden, das Heimatsrecht (Gemeinde-
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angehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, behält es
dabei gein Bewenden.

8 12. Die polizeiliche Ausweigung Bundesangehöriger aus
dem Orte ihres dauernden oder vorübergehenden Aufenthalts in
anderen als den 'durch dieses Gegetz vorgesehenen Fällen ist

unzulägsig.
Im übrigen werden die Bestimmungen über die Fremden-

polizei durch dieses Gegetz nicht berührt.
8 13. Dies Gesetz tritt am 1. Januar 1868 inkraft.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Bundesgingiegel.
Gegeben Schloss Blankenburg, den 1. November 1867.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

5. Gegetz betr. die Verpflichtung zum Kriegs-
diengte. 186/ Novy. 9.

Bundes-Gegsotzblatt f. d. Norädeutaschen Bund. 1867 S8. 131 ff.;

vgl. unten Nr. 43.

Wir Wülbelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:

S 1. Jeder Norddeutsche ist wehrpflichtig und kann Sich in
Augübung diesger Pflicht nicht vertreten lasszen. Ausgenommen
von der Wehrpflicht Sind nur:

a) die Mitglieder regierender Häuser;
b) die Mitglieder der mediatisierten, vormals reichsständischen

und derjenigen Häuser, welchen die Befreiung von der
Wehrpflicht durch Verträge zugesichert ist oder auf Grund
besonderer Rechtstitel zusteht.

Diejenigen Webrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffen-

dienste, jedoch zu Sonstigen militärischen Dienstleistungen, welche
ihrem bürgerlichen Berufe entsprechen, fähig Sind, können zu
Solchen herangezogen werden.

S 2. Die bewaffnete Macht besteht aus dem Heere, der
Marine und dem Landsturme.

S 3. Das Heer wird eingeteilt in:
1) das Stehende Heer,
2) die Landwehr;

die Marine in:

1) die Flotte,
2) die Seewehr.

Der Landsturm besteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollen-

deten 17ten bis zum vollendeten 42 Sten Lebensjahre, welche weder

dem Heere noch der Marine angehören.
S8 4. Das Stehende Heer und die Flotte Sind beständig zum
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Kriegsdienste bereit. Beide Sind die Bildungsschulen der ganzen
Nation für den Krieg.

8 5. Die Landwehr und die Seewehr gind zur Unterstätzung
des Stehenden Heeres und der Flotte bestimmt.

Die Landwebrinfanterie wird in besonders formierten Land-

wehrtruppenkörpern zur Verteidigung des Vaterlandes als Regerve
für das Stehende Heer verwandt.

Die Mannschaften des jüngsten Jahrganges der Landwehr-
infanterie können jedoch erforderlichen Falles bei Mobilmachungen
auch in ErSatztruppenteile eingestellt werden.

Die Mannsgchaften der Landwehrkavallerie werden im Kriegs-
falle nach Massgabe des Bedarfs in besondere Truppenkörper formiert.

Die Landwehrmannschaften der übrigen Waffen werden bei
eintretender Kriegsgefahr nach Massgabe des Bedarfs zu den
Fahnen des Stehenden Heeres, die Seewehrmannschaften zur Flotte
einberufen.

8 6. Die Verpflichtung zum Dienst im stehenden Heere,
beziehungsweise in der Flotte beginnt mit dem 1. Januar und
zwar in der Regel desjenigen Kalenderjahres, in welchem der Webr-
pflichtige das 20. Lebensjahr vollendet, und dauert Sieben Jahre.

Während dieser Sieben Jahre Sind die Mannschaften die ersten

drei Jahre zum ununterbrochenen aktiven Dienst verpflichtet.

Die aktive Dienstzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienst-

antritt mit der Massgabe berechnet, dass diejenigen Mannschaften,
welche in der Zeit vom 2. Oktober bis 31. März eingestellt werden,

als am vorhergehenden 1. Oktober eingesgtellt gelten.
Die Entlassung eingeschiffter Mannschaften der Marine kann

Jedoch, wenn den Umständen nach eine frühere EntlasSung nicht

ausführbar iSt, bis zur Rückkehr in Häfen des Bundes verschoben
werden.

Während des Restes der Siebenjährigen Dienstzeit Sind die
MannsSchaften zur Regerve beurlaubt, insoweit nicht die jährlichen

Übungen, notwendige Verstärkungen oder Mobilmachungen des
Heeres, beziehungsweise Ausrüstungen der Flotte, die Einberufung
zum Dienst erfordern.

Jeder Regervist ist während der Dauer des Regerveverhält-

nisses zur Teilnahme an zwei Übungen verpflichtet. Diese Übungen
Sollen die Dauer von je acht Wochen nicht überschreiten.

Jede Einberufung zum Dienst im Heere, beziehungsweise
zur Ausrüstung in der Flotte, zählt für eine Übung.

8 7. Die Verpflichtung zum Dienst in der Landwehr und
in der Seewehr ist von fünfjähriger Dauer.

Der Eintritt in die Land- und Seewehr erfolgt nach abgeleisteter
Dienstpflicht im Stehenden Heere beziehungsweise in der Flotte.

Die Mannschaften der Landwehr und der Seewehr gind, Sofern
Sie nicht zum Dienst einberufen werden, beurlaubt. |

Die Mannschaften der Landwebrinfanterie können während

der Dienstzeit in der Landwehr zweimal auf 8 bis 14 Tage zu
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Übungen in besonderen Kompagnien oder Bataillonen einberufen
werden. :

Die Landwehrmannschaften der Jäger und Schützen, der
Artillerie, der Pioniere und des Trains üben zwar in demgelben

Umfange wie die der Infanterie, jedoch im Anschlusse an die be-
treffenden Linientruppenteile. Die Landwehrkavallerie wird im
Frieden zu Übungen nicht einberufen.

8 8. Die Kinberufung der Regerve, Landwehr und Seewehr
zu den Fahnen, beziehungsweise zur Flotte erfolgt auf Befehl der
Bundesfeldherrn.

Durch die kommandierenden Generale erfolgt die Einberufungnur
a) zu den jährlichen Übungen,
b) wenn Teile des Bundesgebietes in Kriegszustand erklärt werden.

8 9. Der Bundesfeldherr bestimmt für jedes Jahr nach
Massgabe des Gegetzes die Zahl der in das Stehende Heer und
in die Marine einzustellenden Rekruten. Der Gesamtbedarf an

Rekruten wird demnächst durch den Bundegausschuss für das

Landheer und die Festungen, beziehungsweise unter Mitwirkung
des Bundesausschusses für das Seewesen, auf die einzelnen Bundes-

Staaten nach dem Verbältnis der Bevölkerung verteilt.

Bei Feststellung der Bevölkerung der einzelnen BundesSstaaten
kommen nur die in deren Gebiete Sich aufhaltenden Ausländer, nicht

aber auch die Angehörigen anderer Bundesstaaten in Abrechnung.
8 10. Um im allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche

Ausbildung 80 wenig wie möglich durch die allgemeine Wehrpflicht
zu Stören, iSt es Jedem Jungen Mann überlassen, Schon nach vollen-
detem 17. Lebensjahre, wenn er die nötige moralische und Körper-

liche Qualifikation hat, freiwillig in den Militärdienst einzutreten.
8 11. Junge Leute von Bildung, welche Sich während ihrer

Dienstzeit Selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen und welche
die gewonnenen Kenntnisse in dem vorschriftsmässigen Umfange
dargelegt haben, werden Schon nach einer einjährigen Dienstzeit
im Stehenden Heere -- vom Tage des Diensteintritts an gerechnet

-- zur Regerve beurlaubt. Sie können nach Massgabe ihrer Fähig-

keiten und Leistungen zu Offizierstellen der Resgerve und Land-

wehr vorgeschlagen werden.
8 12. Die Offiziere der ReServe können während der Dauer

des Regerveverbältnisses dreimal zu vier- bis achtwöchentlichen

Übungen herangezogen werden. Die Offiziere der Landwehr gind
zu Übungen bei Linientruppenteilen allein behufs Darlegung ihrer
Qualifikation zur Weiterbeförderung, im übrigen aber nur zu den
gewöhnlichen Übungen der Landwehr heranzuziehen. --- Im Kriege
können auch die Offiziere der Landwehr erforderlichenfalls bei

Truppen des Stehenden Heeres verwandt werden.

8 13. Für die Marine gelten die nachfolgenden besonderen
Bestimmungen:

1) Zur Kriegsflotte, welche gleich dem stehenden Heere be-
Ständig bereit iat, gehören:
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a) die aktive Marine, d. h. die im aktiven Dienste befind-

lichen Seeleute, Maschinisten und Heizer, 80wie die Schiffs-
handwerker und Seegoldaten;

b) die von der aktiven Marine beurlaubten Seeleute, Ma-
Schinisten, Heizer, Schiffshandwerker und Seegoldaten bis
zum vollendeten Siebenten Dienstjahre.

2) Die aktive Marine wird zugammengegetzt aus:

a) Seeleuten von Beruf, d. h. aus Solchen Freiwilligen oder
Ausgehobenen, welche bei ihrem Eintritt in das dienst-
pflichtige Alter mindestens ein Jahr auf Norddeutschen
Handelsschiffen gedient oder die Seefischerei eben 80

lange gewerbsmässig betrieben haben;
b) aus freiwillig eingetretenem oder ausgehobenem Masgchinen-

und Schiffshandwerkspersonal;
€) aus Freiwilligen oder Ausgehobenen für die Marinetruppen

(Seebataillon und Seeartillerie).
3) Die Dienstzeit in der aktiven Marine kann für Seeleute von

Beruf und für das Maschinenpersonal in Berücksichtigung
Ihrer technischen Vorbildung und nach Magsgabe ihrer Aus-
bildung für den Dienst auf der Kriegsflotte bis auf eine ein-
jährige aktive Dienstzeit verkürzt werden.

4) Junge Seeleute von Beruf und Masgchinisten, welche beim

5 Summer“

Eintritt in das dienstpflichtige Alter die Qualifikation zum

einjährigen Freiwilligen erlangt oder welche das Steuermanns-
examen abgelegt haben, genügen ihrer Verpflichtung für die
aktive Marine durch einjährigen freiwilligen Dienst, ohne zur
Selbstbekleidung und Selbstverpflegung verpflichtet zu Sein.
Nach Massgabe ihrer Qualifikation Sollen dieselben zu Unter-

offizieren, Deckoffizieren oder Offizieren der Regerve resp.
der Seewehr vorgeschlagen, beziehungsweise ernannt werden.

Die Seeoffiziere der Reserve und Seewehr Können nach

Massgabe des BedürfnisSes dreimal zu den Übungen der

aktiven Marine herangezogen werden.
Seeleute, welche auf einem Norddeutschen Handelsschiffe

nach vorschriftsmäsSiger Anmusterung thatsächlich in Dienst
getreten Sind, Sollen in Friedenszeiten für die Dauer der bei
der AnmusSterung eingegangenen Verpflichtungen von allen
Militärdienstpflichten befreit werden, haben jedoch eintretenden-
falls die letzteren nach ihrer Entlassung von dem Handels-

Schiffe, bevor Sie Sich aufs neue anmusgtern lassen, nach-

träglich zu erfüllen. Ebenso Sollen Seeleute während der

Zeit des BegSuches einer Norddeutschen Navigationsschule
oder Schiffsbauschule im Frieden zum Dienst in der Flotte

nicht herangezogen werden.
6) Bei ausbrechendem Kriege ist ausser den dienstpflichtigen

Ersgatzmannschaften, den Beurlaubten und Regerven der Flotte

nötigenfalls auch die Seewehr zum Dienst einzuberufen

7) Die Seewehr besteht:



30 5. Verpflichtung zum Kriegsdienste 1867.

a) aus den von der MarinereServe zur Seewehr entlasSenen

Manngchaften;
b) aus den Sonstigen Marinedienstpflichtigen, welche auf der

Flotte nicht gedient, und zwar bis zum vollendeten ein-

unddreisSigsten Lebensjahre.
8) Für die vorstehend unter 7 b bezeichneten Dienstpflichtigen

finden zeitweise kürzere Übungen an Bord, namentlich behufs

Ausbildung in der Schiffsartillerie, statt, und wird Jeder dieser
Verpflichteten in der Regel zweimal zu diesen Übungen

herangezogen.
8 14. Die in diesem Gesetz erlassenen Bestimmungen über

die Dauer der Dienstverpflichtung für das Stehende Heer, resp.
die Flotte und für die Land- resp. Seewehr gelten nur für den

Frieden. Im Kriege entscheidet darüber allein das Bedürfnis, und
werden alsdann alle Abteilungen des Heeres und der Marine, 80-

weit Sie einberufen Sind, von den HerangewachsSenen und Zurück-

gebliebenen nach Massgabe des Abganges ergänzt.
8 15. Die beurlaubten Mannschaften des Heeres und der

Marine (Regerve, Landwehr, Seewehr) Sind während der Beurlaubung
den zur Ausübung der militärischen Kontrolle erforderlichen An-

ordnungen unterworfen.
Im übrigen gelten für dieselben die allgemeinen Landes-

geSetze; auch Sollen dieselben in der Wahl ihres Aufenthaltsortes
im In- und Auslande, in der AuSübung Ihres (iewerbes, rücksicht-
lich ihrer Verheiratung und ihrer Sonstigen bürgerlichen Verhält-
nisse Beschränkungen nicht unterworfen Sein.

Regerve-, land- und Seewehrpflichtigen Mannschaften darf in
der Zeit, in welcher Sie nicht zum aktiven Dienst einberufen Sind,

die Erlaubnis zur Auswanderung nicht verweigert werden.
8 16. Der Landsturm tritt nur auf Befehl des Bundesfeld-

herrn zusammen, wenn ein feindlicher Einfall Teile des Bundes-

gebietes bedroht oder überzieht.
8 17. Jeder Norddeutsche wird in demjenigen Bundesstaate

zur Erfüllung Seiner Militärpflicht herangezogen, in welchem er
zur Zeit des Eintritts in das militärpflichtige Alter Seinen Wohn-

Sitz hat oder in welchen er vor erfolgter endgültiger EntsScheidung

über Seine aktive Dienstpflicht verzieht.
Den Freiwilligen (S8 10 und 11) Steht die Wahl des Truppen-

teiles, bei welchem Sie Ihrer aktiven Dienstpflicht genügen wollen,
innerhalb des Bundes frei.

Regerve- und Landwehrmannsgchaften treten beim Verziehen

von einem ötaate in den anderen zur Regerve, beziehungsweise
Landwehr des letzteren über.

8 18. Die Bestimmungen über die allmälige Herabsetzung
der Dienstverpflichtung in denjenigen Bundesstaaten, in denen
biSher eine längere als die in diesem Gesetze vorgeschriebene
Gesamtdienstzeit im Heere und in der Landwehr gesetzlich war,
werden durch den Bundesfeldherrn erlassSen.
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8 19. Die zur Ausführung dieses Gegetzes erforderlichen
Bestimmungen werden durch besondere Verordnungen erlassen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Bundesingiegel.

Gegeben Berlin, den 9. November 1867.
Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

6. Gegetz betr. Aufhebung der Schuldhaft.
1868 Mai 29.

Bundes-Gegsetzblatt des Norddeutschen Bundes 1868, 8. 237 f.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden König von Preussgen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
8 1 Der Pergonalarregt ist als Exekutionsmittel in bürger-

lichen RechtsSachen insoweit nicht mehr statthaft, als dadurch die

Zahlung einer Geldsumme oder die Leistung einer Quantität ver-
tretbarer Sachen oder Wertpapiere erzwungen werden Soll.

8 2. Die gesetzlichen Vorschriften, welche den PerSonal-
arrest gestatten, um die Einleitung oder Fortsetzung des Prozess-
verfahrens oder die gefährdete Exekution in das Vermögen des
Schuldners zu Sichern (Sicherungsarrest), bleiben unberührt.

S 3. Die Bestimmung des 8 1 findet auch auf die vor Er-

lasSung dieses Gegetzes entstandenen Verbindlichkeiten Anwendung,
Selbst wenn auf Personalarrest rechtskräftig erkannt oder mit dessen

Vollstreckung begonnen ist.
8 4. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Vorschriften

treten ausser Kraft.

8 5. Das Gesetz tritt inkraft an dem Tage, an welchem

es durch das Bundesgegetzblatt verkündet wird.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Bundesgingiegel.
Gegeben Berlin, den 29. Mai 1868.

Wilhelm.
(Gr. v. Bismarck-Schönbhausgen.

7. Mass- u. Gewichtgordnung für den Nord-

deutschen Bund. 1868 Aug. 17.
Bundes-Gegsetzblatt des Norddeutschen Bundes 1868, 8. 473-478.

-- Ygl. unten Nr. 9.

Wir Wülhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
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Art. 1. Die Grundlage des Masses und Gewichtes ist das

Meter oder der Stab mit dezimaler Teilung und Vervielfachung.
Art. 2. Als Urmass gilt derjenige Platinstab, welcher im

Begitze der königlich preussischen Regierung gich befindet, im
Jahre 1863 durch eine von dieger und der kaiserlich französSischen

Regierung bestellte Kommission mit dem in dem kaiserlichen
Archive zu Paris aufbewahrten Mitre des Archives verglichen und

bei der Temperatur des Schmelzenden EisSes gleich 1,30000301 Meter
befunden worden igst.

Art. 3. Es gelten folgende Masse:

A. Längenmasse.
Die Einheit bildet das Meter oder der Stab.
Der hundertste Teil des Meters heisst das Zentimeter oder

der Neuzoll.
Der taugendste Teil des Meters heisst das Millimeter oder

der Strich.
Zehn Meter heissen das Dekameter oder die Kette.

Tausend Meter heissen das Kilometer.

B. Flächenmasse.

Die Einheit bildet das Quadratmeter oder der Quadratstab.
Hundert Quadratmeter heissen das Ar.
Zehntausend Quadratmeter heisgen das Hektar.

C. Körpermasse.
Die Grundlage bildet das Kubikmeter oder der Kubikstab.
Die Einheit ist der taugendste Teil des Kubikmeters und

heisst das Liter oder die Kanne.

Das halbe Liter heisst der Schoppen.
Hundert Liter oder der zehnte Teil des Kubikmeters heisst

das Hektoliter oder das Fass.

- Funfzig Liter Sind ein Scheffel. |

Art. 4*. Als Entfernungsmass dient die Meile von 7500 Metern.

Art. 5. Als Urgewicht gilt das im Besgitze der königlich
preussiSchen Regierung befindliche Platinkilogramm, welches, mit
Nr. 1 bezeichnet, im Jahre 1860 durch eine von der königlich

preusSiSchen und der KaiSerlich franzöSiSchen Regierung nieder-
gegetzte KommisSion mit dem in dem kaiserlichen Archive zu

Paris aufbewahrten Kilogramme prototype verglichen und gleich
0,999999642 Kilogramm befunden worden ist. |

Art. 6. Die Einheit des Gewichts bildet das Kilogramm

(gleich zwei Pfund). Es ist das Gewicht eines Liters destillierten
asSers bei + 4 Gr. des hundertteiligen Thermometers.

Das Kilogramm wird in 1000 Gramme geteilt mit dezimalen

Unterabteilungen.
Zehn Gramme heissen das Dekagramm oder das Neutlot.

1»emen,

+) Dieger Art. iet durch Gegetz yv. 7. Dzbr. 1873 (Reichs-Gegetzblatt

1873, 8. 377) aufgehoben.
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Der zehnte Teil eines Gramms heisst das Dezigramm, der
hundertste das Zentigramm, der tausendste das Milligramm.

Ein halbes Kilogramm heisst das Pfund.
50 Kilogramm oder 100 Pfund heissen der Zentner.
1000 Kilogramm oder 2000 Pfund heissen die Tonne.

Art. 7. Ein vom diegem Gewichte (Artikel 6) abweichendes
Medizinalgewicht findet nicht statt.

Art. 8. Inbetreff des Münzgewichts verbleibt es bei den

im Artikel 1 des Münzyvertrages vom 24. Januar 1857 gegebenen

Bestimmungen.
Art. 9. Nach beglaubigten Kopien des Urmasses (Artikel 2)

und des Urgewichts (Artikel 5) werden die Normalmasse und
Normalgewichte hergestellt und richtig erhalten.

Art. 10. Zum Zumegsgen und Zuwägen im öffentlichen Ver-
kehre dürfen nur in Gemäggheit dieser Mass- und Gewichtsordnung

gehörig gestempelte Masse, Gewichte und Wagen angewendet werden.
Der Gebrauch unrichtiger Masse, Gewichte und Wagen ist

untersagt, auch wenn dieselben im übrigen den Bestimmungen
dieser Mass- und Gewichtsordnung entsprechen. Die näheren Be-
Stimmungen über die äusgersten Grenzen der im öffentlichen Ver-

kehr noch zu duldenden Abweichungen von der abgsoluten Rich-

tigkeit erfolgen nach Vernehmung der im Artikel 18 bezeichneten
technischen Behörde durch den Bundesrat.

Art. 11. Bei dem Verkaufe weingeistiger Flüssigkeiten
nach Stärkegraden dürfen zur Ermittelung des Alkoholgehaltes
nur gehörig gestempelte Alkoholometer und Thermometer ange-
wendet werden.

Art. 12. Der in Fässern zum Verkauf kommende Wein darf

dem Käufer nur in Solchen Fäggsern, auf welchen die den Raum-

gehalt bildende Zahl der Liter durch Stempelung beglaubigt ist,
überliefert werden.

Eine Ausnahme hiervon findet nur bezüglich desjenigen aus-

ländischen Weines statt, welcher in den Originalgebinden weiter
verkauft wird.

Art. 13. Gagsmesger, nach welchen die Vergütung für den Ver-

brauch von Leuchtgas bestimmt wird, sollen gehörig gestempelt Sein.
Art. 14. Zur Eichung und Stempelung Sind nur diejenigen

Masse und Gewichte zuzulassen, welche den in Artikel 3 und 6

dieser Mass- und Gewichtsordnung benannten Grögssen oder ihrer

Hälfte, Sowie ihrem Zwei-, Fünf-, Zehn- und Zwanzigfachen ent-
Sprechen. Zulässig ist ferner die Eichung und Stempelung des
Viertelhektoliter Sowie fortgesetzter Halbierungen des Liter.

Art. 15. Das Geschäft der Eichung und Stempelung wird
ausschliesslich durch Eichungsämter ausgeübt, deren Personal von
der Obrigkeit bestellt wird. Diese Ämter werden mit den er-

forderlichen, nach den Normalmassen und Gewichten (Artikel 9)
hergestellten Eichungsnormalen, beziehungsweise mit den erforder-
lichen Normalapparaten vergehen. Die für die Eichung und

XA1tmann, Urkt. z. dtech. Verfas2.-Gesch, aeit 1906. IL. 8
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Stempelung zu erhebenden Gebühren werden durch eine allge-

meine Taxe geregelt (Artikel 18).
Art. 16. Die Errichtung der Eichungsämter (Artikel 15)

Steht den Bundesregierungen zu und erfolgt nach den Landes-
gegetzen. Dieselben Können auf einen einzelnen Zweig des Eichungs-
geschäfts beschränkt Sein oder mehrere Zweige desselben umfassSen.

Art. 17. Die Bundegregierungen haben jede für Sich oder
mehrere gemeinschaftlich zum Zweck der Aufsicht über die Ge-

Schäftsführung oder die ordnungsmässige Unterhaltung der Eichungs-
ämter die erforderlichen Anordnungen zu treffen. In gleicher

Weise liegt ihnen die Fürgorge für eine periodisch wiederkehrende
Vergleichung der im Gebrauche der Eichungsämter befindlichen
Eichungsnormale (Artikel 15) mit den Normalmassen und Ge-
wichten ob.

Art. 18. Es wird eine Normaleichungskommission vom Bunde
bestellt und unterhalten. Dieselbe hat ihren Sitz in Berlin.

Die Normaleichungskommission hat darüber zu wachen, dass

im gegsamten Bundesgebiete das Eichungswesen nach überein-
Stimmenden Regeln und dem Interesse des Verkehrs entsprechend
gehandhabt werde. Ihr liegt die Anfertigung und Verabfolgung
der Normale (Artikel 9), 80 weit nötig auch der Eichungsnormale
(Artikel 15) an die Kichungsstellen des Bundes ob, und ist Sie
daher mit den für ihren (Gieschäftsbetrieb nötigen Instrumenten
und Apparaten auszurüsten.

Die Normaleichungskommission hat die näheren YVorschriften

über Material, Gestalt, Bezeichnung und Sonstige Beschaffenheit
der Masse und Gewichte, ferner über die von Seiten der Eichungs-

Stellen innezuhaltenden Fehlergrenzen zu erlassen. Sie bestimmt,
welche Arten von Wagen im öffentlichen Verkehr oder nur zu

besonderen gewerblichen Zwecken angewendet werden dürfen, und
Setzt die Bedingungen ihrer Stempelfähigkeit fest. Sie hat ferner
das Erforderliche über die Einrichtung der Sonst in dieser Mass-

und Gewichtsordnung aufgestellten Messwerkzeuge vorzuschreiben,
80wie über die Zulassung anderweiter Gerätschaften zur Eichung
und Stempelung zu entscheiden. Der Normaleichungskommission
liegt es ob, das bei der Eichung und Stempelung zu beobachtende
Verfahren und die Taxen für die von den Eichungsstellen zu er-

hebenden Gebühren (Artikel 15) festzusetzen und überhaupt alle
die technische Seite des Eichungswesens betreffenden Gegenstände
zu regeln.

Art. 19. Sämtliche Eichungsstellen des Bundesgebiets haben
Sich neben dein jeder Stelle eigentümlichen Zeichen eines über-
einstimmenden Stempelzeichens zur Beglaubigung der von ihnen

geeichten Gegenstände zu bedienen.
Diese Stempelzeichen werden von der Nonmmnaleichungs-

kommission bestimmt. .

Art. 20. Masse, Gewichte und Messwerkzeuge, welche von

„einer Lichungsstelle des Bundesgebiets geeicht und mit dem vor-
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Schriftsmässigen Stempelzeichen beglaubigt Sind, dürfen im ganzen
Umfange des Bundesgebiets im öffentlichen Verkehr angewendet
werden.

Art. 21. Diese Mass- und Gewichtsordnung tritt mit dem
1. Januar 1872 inkraft.

Die Landesregierungen haben die Verhältniszahlen für die
Umrechnung der bisherigen Landesmasse und Gewichte in die
neuen festzustellen und bekannt zu machen und Sonst alle An-

ordnungen zu treffen, welche ausser den nach Artikel 18 der
techniSchen Bundeszentralbehörde vorbehaltenen Vorschriften zur

Sicherung der Ein- und Durchführung der in dieser Mass- und
Gewichtsordnung, namentlich in Artikel 10, 11, 12 und 13 ent-

haltenen Bestimmungen erforderlich gind.
Art. 22. Die Anwendung der dieser Mass- und Gewichts-

ordnung entsprechenden Masse und Gewichte ist bereits vom
1. Januar 1870 an gestattet, insofern die Beteiligten hierüber

einig Sind.
Art. 23. Die Normaleichungskomnission (Artikel 18) tritt

alsbald nach Verkündung der Mass- und Gewichtsordnung in
Thätigkeit, um die Eichungsbehörden bis zu dem im Artikel 22

angegebenen Zeitpunkt zur Eichung und Stempelung der ihnen
vorgelegten Masse und Gewichte in den Stand zu Setzen.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Bundesinsiegel.

(regeben Homburg v. d. Höhe den 17. August 1868.

Wilhelm.
zr. v. Bismarck-Schönhausen.

8. Wahblgesetz für den Reichstag des Nord-
deutschen Bundes. 1869 Mai 31.

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1869, S. 1458;
vgl. unten Nr. 10.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden König von Preusgen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:

S 1. Wähler für den Reichstag des Norddeutschen Bundes
iSt jeder Norddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr
zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er Seinen Wohnsitz hat.

8 2. Für Personen des Soldatenstandes des Heeres und
der Marine ruht die Berechtigung zum Wählen 80 lange, als die-
Selben Sich bei der Fahne befinden.

8 3. Von der Berechtigung zum Wählen gind ausgeschlossen:
1) Personen, welche unter Vormundschaft oder Kuratel stehen;
2) Personen, über deren Vermögen Konkurs- oder Fallitzustand

8
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gerichtlich eröffnet worden ist, und zwar während der Daver
dieses Konkurs- oder Fallitverfahrens;

3) Personen, welche eine Armenunterstützung aus öffentlichen
oder Gemeindemitteln beziehen oder im letzten der Wahl

vorhergegangenen Jahre bezogen haben;
4) Personen, denen infolge rechtskräftigen Erkenntnisses der

Vollgenuss der Staatsbürgerlichen Rechte entzogen ist, für
die Zeit der Entziehung, sofern gie nicht in diese Rechte
wieder eingegetzt gind. |

Ist der Vollgenuss der staatsbürgerlichen Rechte wegen
politischer Vergehen oder Verbrechen entzogen, 80 tritt die
Berechtigung zum Wählen wieder ein, Sobald die ausserdem
erkannte Strafe vollstreckt oder durch Begnadigung erlassen ist.
8 4. Wählbar zum Abgeordneten ist im ganzen Bundes-

gebiete jeder Norddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebens-
jahr zurückgelegt und einem zum Bunde gehörigen Staate Seit
mindegtens einem Jahre angehört hat, Sofern er nicht durch die

Bestimmungen in dem 8 3 von der Berechtigung zum Wählen

ausgeschlossgen ist.
8 5. In jedem Bundesstaate wird auf durchschnittlich

100,000 Seelen derjenigen Bevölkerungszahl, welche den Wahlen
zum verfassunggebenden Reichstage zugrunde gelegen hat, ein
Abgeordneter gewählt. Ein Überschuss von mindestens 50,000
Seelen der Gegamtbevölkerung eines Bundesstaates wird vollen

100,000 Seelen gleich gerechnet. In einem Bundesstaate, dessen
Bevölkerung 100,000 Seelen nicht erreicht, wird ein Abgeordneter
gewählt.

Demnach beträgt die Zahl der Abgeordneten 297 und kommen
auf Preussen 235, Sachsen 23, Hessen 3, Mecklenburg-Schwerin 6.

Sachsen -Weimar 3, Mecklenburg-Strelitz 1, Oldenburg 3, Braun-
Schweig 3, Sachsen-Meiningen 2, Sachsen-Altenburg 1, Sachsen-
Koburg-Gotha 2, Anhalt 2, Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarzburg-
SonderShausen 1, Waldeck 1, Reuss ältere Linie 1, Reuss jüngere
Linie 1, Schaumburg-Lippe 1, Lippe 1, Lauenburg 1, Lübeck 1,
Bremen 1, Hamburg 3. [VY9l. oben Ar. 1 Art. 20.|

Eine Vermehrung der Zahl der Abgeordneten infolge der
Steigenden Bevölkerung wird durch das Gegsetz bestimmt.

8 6. Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Wahl-

kreise gewählt.
Jeder Wahlkreis wird zum Zwecke der Stimmabgabe in

kleinere Bezirke geteilt, welche möglichst mit den Ortsgemeinden
zusammenfallen Sollen, Sofern nicht bei volkreichen Ortsgemeinden
eine Unterabteilung erforderlich wird.

Mit Ausschluss der Exklaven müssgen die Wahlkreise Sowie

die Wahlbezirke räumlich abgegrenzt und thunlichst abgerundet Sein.
Ein Bundesgesetz wird die Abgrenzung der Wahlkreise be-

Stimmen. Bis dahin Sind die gegenwärtigen Wahlkreise beizube-
halten, mit Ausnahme derjenigen, welche zur Zeit nicht örtlich ab-
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gegrenzt und zu einem räumlich zusammenhängenden Bezirke ab-

gerundet Sind. Diese müsgen zum Zwecke der nächsten allgemeinen
Wahlen gemäss der Vorgchrift des dritten Absatzes gebildet werden.

S 7. Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will,
muss in demselben oder, im Falle eines Gemeinde in mehrere

Wahlbezirke geteilt ist, in einem dergelben zur Zeit der Wahl
Seinen Wohngitz haben.

Jeder darf nur an einem Orte wählen.

8 8. In jedem Bezirke Sind zum Zwecke der Wahlen Listen
anzulegen, in welche die zum Wählen Berechtigten nach Zu- und

Vornamen. Alter, Gewerbe und Wohnort eingetragen werden.
Diese Listen Sind spätestens vier Wochen vor dem zur Wahl

bestimmten Tage zu jedermanns Kinsgicht auszulegen, und ist dies
zuvor unter Hinweisung auf die Eingsprachefrist öffentlich bekannt
zu machen. Eingprachen gegen die Listen gind binnen acht

nach Beginn der Auglegung bei der Behörde, welche die Bekannt-
machung erlassen hat, anzubringen und innerhalb der nächsten
vierzehn Tage zu erledigen, worauf die Listen geschlosgen werden.
Nur diejenigen Sind zur Teilnahme an der Wahl berechtigt, welche

in die Listen aufgenommen Sind.
Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb eines Jahres nach

der letzten allgemeinen Wahl stattfinden, bedarf es einer neuen

Aufstellung und Auslegung der Wahlliste nicht.
S 9. Die Wahlhandlung, 80wie die Ermittelung des Wahl-

ergebnisses Sind öffentlich.
Die Funktion der Vorsteher, Beisitzer und Protokollführer

bei der Wahlhandlung in den Wahlbezirken und der Beisitzer bei
der Ermittelung des Wahlergebnisges in den Wahlkreisen ist ein
unentgeltliches Ehrenamt und kann nur von Personen ausgeübt

werden, welche kein unmittelbares Staatsamt bekleiden.
S 10. Das Wahlrecht wird in Person durch verdeckte, in eine

Wahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt.
Die Stimmzettel müsgen von weissem Papier und dürfen

mit keinem äussgeren Kennzeichen vergehen zein.

S 11. Die Stimmzettel gind ausgerhalb des Wahllokals mit
dem Namen des Kandidaten, welchem der Wähler seine Stimme

geben will, handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu
vergehen.

S 12. Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch abgsolute
Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreise abgegebenen Stimmen.
Stellt bei einer Wahl eine absolute Stimmenmehrheit Sich nicht

heraus, 80 ist nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche

die meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
8 13. Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlzettel

entscheidet mit Vorbehalt der Prüfung des Reichstages allein der
Vorstand des Wahlbezirkes nach Stimmenmehrheit einer Mitglieder.

Die ungültigen Stimmzettel gind zum Zwecke der Prüfung



38 9. Ergänzung der Mass- u. Gewichtaordnung 1870.

durch den Reichstag dem Wahlprotokoll beizufügen. Die gültig
befundenen bewahrt der Vorsteher der Wahlhandlung in dem

Wahlbezirke 80 lange vergiegelt, bis der Reichstag die Wahl defi-
nitiv gültig erklärt hat.

8 14. Die allgemeinen Wahlen gind im ganzen Bundesgebiete
an dem von dem Bundespräsidium bestimmten Tage vorzunehmen.

8 15. Der Bundesgrat ordnet das Wahlverfahren, 80weit das-
Selbe nicht durch das gegenwärtige Gegsetz festgestellt worden ist,
durch ein einheitliches, für das ganze Bundesgebiet gültiges Wahl-

reglement.
Dassgelbe kann nur unter Zustimmung des Reichstages abge-

ändert werden.

8 16. Die Kosten für die Druckformulare zu den Wahl-

protokollen und für die Ermittelung des Wahlergebnisses in den
Wahlkreisen werden von den Bundesgstaaten, alle übrigen Kosten
des Wahlverfahrens werden von den Gemeinden getragen.

8 17. Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb
der den Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu
bilden und in geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Ver-
Sammlungen zu veranstalten.

Die Bestimmungen der Landeggegetze über die Anzeige der
Versammlungen und Vereine, 80wie über die Überwachung der-
Selben bleiben unberührt.

8 18. Das gegenwärtige Gegetz tritt bei der ersten nach
dessgen Verkündigung stattfindenden Neuwahl des Reichstages in-
kraft. Von dem nämlichen Zeitpunkte an verlieren alle bisherigen
Wahlgegetze für den Reichstag nebst den dazu erlassenen Aus-
führungsgesetzen, Verordnungen und Reglements ihre Gültigkeit.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Bundesgingiegel.

Gegeben Schloss Babelsberg den 31. Mai 1869.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

9. Gegetz wegen Ergänzung der Mass- und

Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund

[oben Nr. 7]. 1870 März 10.
Bundes-Gegetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, S8. 46; vgl.

unten Nr. 40 und 51.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.,

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter
Zustimmung des Bundegrates und des Reichstages, was folgt:

Der Bundesrat ist befugt, nach Vernehmung der Normal-
Eichungskommisgion zu bestimmen, dass Masse, Gewichte und
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Messwerkzeuge, welche von der Eichungsstelle eines nicht zum

Norddeutschen Bunde gehörenden deutschen Staates, dessen Mass-
und Gewichtswesen in Übereinstimmung mit demjenigen des Nord-
deutschen Bundes geordnet ist, geeicht und mit dem vorgchrifts-
mässigen Stempelzeichen beglaubigt worden Sind, im Bundesgebiete
im öffentlichen Verkehr angewendet werden dürfen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Bundesgingiegel.

Gegeben Berlin den 10. März 1870.

Wilhelm.
Gr. v. BiSmarck-Schönhausen.

10. Reglement zur Ausführung des Wahlgegetzes
für den Reichstag des Norddeutschen Bundes

[oben Nr. 8]. 1870 Mai 28.
[ Die Anlagen aind Juer weggelassen.]

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, S. 275--282. --

Dio Festgetzung der bairischen Wahlkreiss: Bundes-Gesetzblatt 1871. 8. 35 ff.;
der elsa88-lothringischen (15) Wahlkreiss. Reichs-Gegetzblatt 1873, S. 373.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 15 des Wahlgesgetzes
für den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869

beschlossen, das nachstehende, für das ganze Bundesgebiet gültige
Wahlreglement zu erlassen.

8 1 Für jede Gemeinde (Ortskommune, Selbständigen Guts-
bezirk u. Ss. Ww.) 1St gemäss 8 8 des Gegetzes und nach Anleitung
des unter Litt. A anliegenden Formulars von dem Gemeindevor-

Stande (Kommunevorstande, Ortsvorstande, Inhaber eines Selb-
Ständigen Gutsbezirks, Magistrate u. 8. w.) die Wählerliste doppelt
aufzustellen. In derselben gind alle nach den 88 1, 3 und 7 des
Gegetzes Wahlberechtigte in alphabetischer Ordnung zu verzeichnen.
Jedoch dürfen in den Städten die Wählerlisten auch in der Art

angefertigt werden, dass die Strasgen nach der alphabetischen
Reihenfolge ihrer Namen, innerhalb dergelben die Häusger nach
ihrer Nummer und nur innerhalb jedes Hauses die Wähler alpha-

betisch geordnet werden.
In Gemeinden, die zum Zwecke des Stimmabgebens in

mehrere Bezirke geteilt Sind (8 7 des Reglements), erfolgt die
Aufstellung der Wählerlisten nach den einzelnen Bezirken.

Die dem Beurlaubtenstande angehörigen Militärpersonen
(S8 12, 13, Nr. 4 Absatz 2 und 8 15 des Gesetzes, betreffend die
Verpflichtung zum Kriegsdienste vom 9. November 1867 --- Bundes-

gesetzbl. S. 131 --) werden in die Wähtlerlisten eingetragen.
S8 2. Die Wählerliste ist zu jedermanns Einsicht mindestens

acht Tage lang auszulegen.
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Der Tag, an welchem die Augslegung beginnt, ist nach Mass-
gabe des 8 8 des Gegetzes von der zuständigen Behörde festzu-
Setzen und von dem Gemeindevorstande unter Hinweisung auf 8 3

des Reglements, Sowie unter Angabe des Lokals, in welchem die
Auglegung stattfindet, noch vor dem Anfange der letzteren in orts-
üblicher Weise bekannt zu machen.

Die Wählerliste ist von dem Gemeindevorstande mit einer

Begcheinigung darüber zu vergehen, dass und wie lange die Aus-
legung geschehen, Sowie dass die vorstehend und im 8 8 des
Reglements vorgeschriebenen ortsüblichen Bekanntmachungen er-
folgt Sind.

8 3. Wer die Liste für unrichtig oder unvollständig hält,
kann dies innerhalb acht Tagen nach dem Beginn der gemäss 8 2
des Reglements bekannt gemachten Auslegung derselben bei dem
Gemeindevorstande oder dem von demselben dazu ernannten Kom-

migsgar oder der dazu niedergesetzten Kommission gschriftlich an-
zeigen oder zu Protokoll geben und muss die Beweismittel für

Seine Behauptungen, falls dieselben nicht auf Notorietät beruhen,

beibringen.
Die Entscheidung darüber erfolgt, wenn nicht die Erinne-

rung 8ofort für begründet erachtet wird, durch die zuständige
Behörde.

Sie muss längstens innerhalb drei Wochen, vom Beginne der

Auslegung der Wählerliste an gerechnet, erfolgt und durch Yer-
mittelung des Gemeindevorstandes den Beteiligten bekannt ge-
macht Sein.

S 4. Im Falle einer Berichtigung der Wählerliste Sind die
Gründe der Streichungen und Nachtragungen am Rande der Liste
unter Angabe des Datums kurz zu vermerken. Die etwaigen Be-

lagsstücke Sind dem Hauptexemplar der Wählerliste beizuheften.
Beide gleichmässig berichtigte Exemplare der Wählerliste Sind

am 22. Tage nach dem Beginne der Auslegung unter der Unter-
Schrift des Gemeindevorstandes abzuschliessen, das zweite Exemplar
unter Hinzufügung der amtlichen Bescheinigung völliger Überein-
Stimmung mit dem Hauptexemplare.

Nachdem auf diese Weise die Wählerliste abgeschlogsen
worden, ist jede Spätere Aufnahme von Wählern in diegelbe

untergagt.
S 5. Das Hauptexemplar der Wählerliste nebst den Belags-

Stücken hat der Gemeindevorstand Sorgfältig aufzubewahren, das
zweite Exemplar dagegen dem Wahlvorsteher behufs Benutzung
bei der Wahl zuzustellen.

Die Wählerlisten für diejenigen Wahlbezirke, welche aus

mehr als einer Gemeinde bestehen (8 7 des Reglements), bilden
die Wahlvorsteher durch Zusammenheften der ihnen zugehenden
Wählerlisten der einzelnen zu dem Bezirke gehörigen Gemeinden.

S8 6. Die Wahlbezirke zum Zwecke des Stimmabgebens (8 6
des Gesetzes) werden von den zuständigen Behörden abgegrenzt.



10. Ausführung des Wahlgegetzes 1870. 41

; S 7. Jede Ortschaft bildet der Regel nach einen Wahlbezirk
ür gich.

Jedoch können einzelne bewohnte Besitzungen und Kleine,

Sowie Solche Ortschaften, in welchen Personen, die zur Bildung
des Wahlvorstandes geeignet Sind, Sich nicht in genügender Anzah
vorfinden, mit benachbarten Ortschaften zu einem Wahlbezirke

vereinigt, grosse Ortschaften in mehrere Wahlbezirke geteilt werden.
Kein Wahlbezirk darf mehr als 3500 Seelen nach der letzten

allgemeinen Volkszählung enthalten.

S 8. Die zuständigen Behörden haben für jeden Wahlbezirk
den Wahlvorsteher, welcher die Wahl zu leiten hat, und einen

Stellvertreter dessSelben für Verhinderungsfälle zu ernennen, 80Wwie

das Lokal, in welchem die Wahl vorzunehmen ist, zu bestimmen,.

Alles dies, Sowie die Abgrenzung der Wahlbezirke und Tag
und Stunde der Wahl (8 9 des Reglements) ist mindestens acht
Tage vor dem Wahltermin-durch die zu amtlichen Publikationen
dienenden Blätter zu veröffentlichen und von den Gemeindevor-

Ständen in ortSüblicher Weise bekannt zu machen.

8 9. Der Tag der Wahl wird von dem Bundespräsidium

festgesetzt.
Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr Vormittags und wird

um 6 Uhr Nachmittags geschlossen.

S 10. Der Wabhlvorsteher (8 8 des Reglements) ernennt aus
der Zahl der Wähler geines Wahlbezirks einen Protokollführer

und drei bis Sechs Beisitzer und ladet dieselben mindestens zwei

Tage vor dem Wahltermine ein, beim Beginne der Wahlhandlung
zur Bildung des Wahlvorstandes zu erscheinen.

Die Wahlvorsteher, Beisitzer und Protokollführer erhalten
keine Vergütung. Sie dürfen kein unmittelbares Staatsamt be-

kleiden (8 9 des Gesetzes).

S 11. Der Tisch, an welchem der Wahlvorstand Platz nimmt,
iSt 80 aufzustellen, dass derselbe von allen Seiten zugänglich ist.

Auf diesen Tisch wird ein verdecktes Gefäss (Wahlurne) zum

Hineinlegen der Stimmzettel gestellt. Vor dem Beginne der Ab-
' Stimmung hat Sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen, dass

dasSelbe leer I1st.

Ein Abdruck des Wahlgesetzes und des gegenwärtigen Regle-
ments ist im Wahllokale auszulegen.

S 12. Die Wahlhandlung wird damit eröffnet, dass der
Wahlvorsteher den Protokollführer und die Beisitzer mittelst Hand-

Schlags an EKidesstatt verpflichtet und 80 den Wahlvorstand kon-
Stituiert.

Zu keiner Zeit der Wahlhandlung dürfen weniger als drei
Mitglieder des Wahlvorstandes gegenwärtig sein.

Der Wahlvorsteher und der Protokollführer dürfen Sich

während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig entfernen. Verlägst
einer von ihnen vorübergehend das Wahllokal, 380 iSt mit geiner
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zeit weilt n Vertretung ein anderes Mitglied des Wahlvorstandes
ZU en.

8 13. Während der WahlhandJung dürfen im Wahllokale
weder Diskussionen Stattfinden, noch Ansprachen gehalten, noch
Begschlüsse gefasst werden.

Ausgenommen hiervon gind die DiskussSionen und Begchlüsse
des Wahlvorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäfts
bedingt Sind.

S 14. Zur Stimmabgabe Sind nur diejenigen zuzulassen,
welche in die Wählerliste aufgenommen Sind (8 8 des Gegetzes).

Abwesgende können in keiner Weise durch Stellvertreter oder
SonSt an der Wahl teilnehmen.

8 15. Der Wähler, welcher Seine Stimme abgeben will, tritt
an den Tisch, an welchem der Wahlvorstand Sitzt, nennt Seinen

Namen und giebt, wenn der Wahlbezirk aus mehr als einer Ort-

Schaft besteht, Seinen Wohnort, in Städten, in welchen die Wähler-
liSte nach Hausnummern aufgestellt ist, Seine Wohnung an.

Der Wähler übergiebt, Sobald der Protokollführer Seinen
Namen in der Wählerliste aufgefunden hat, Seinen Stimmzettel
dem Wahlvorsteher oder dessen Vertreter (8 12 des Reglements),
welcher dengselben uneröffnet in das auf dem Tische stehende

Gefägs legt.
Der Stimmzettel muss derart zusammengefaltet Sein, dass

der auf ihm verzeichnete Name verdeckt ist.

Stimmzettel, bei welchen hiergegen verstossen ist, oder welche
nicht von weissem Papier, oder welche mit einem äusseren Kenn-

zeichen vergehen Sind (8 10 Abs. 2 des Gegetzes), hat der Wahl-
vorsteher zurückzuweisen. Insbesondere hat derselbe auch darauf

zu achten, dass nicht statt eines mehrere Stimmzettel abgegeben
werden.

 16. Der Protokollführer vermerkt die erfolgte Stimmabgabe
Jedes Wählers neben dem Namen desSelben in der dazu bestimmten
Rubrik der Wählerliste.

S 17. Um Sechs Uhr Nachmittags erklärt der Wahlvorsteher
die Abstimmung für geschlossen. Nachdem dieses geschehen ist,
dürfen keine Stimmzettel mehr angenommen werden.

Die Stimmzettel werden aus der Wahlurne genommen und

uneröffnet gezählt. Ergiebt Sich dabei auch nach wiederholter
Zählung eine Verschiedenheit von der ebenfalls festzustellenden

Zahl der Wähler, bei deren Namen der Abstimmungsvermerk in
der Wählerliste gemacht ist (8 16 des Reglements), 80 ist dieses
nebst dem etwa zur Aufklärung Dienlichen im Protokolle anzugeben.

18. Sodann erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel.
iner der Beisitzer entfaltet jeden Stimmzettel einzeln und

übergiebt ihn dem Wahlvorsteher, welcher denselben nach lauter
Vorlesung an einen anderen Beisitzer weiter reicht, der die Stimm-

zettel bis zum Ende der Wahlhandlung aufbewahrt.

Der Protokollführer nimmt den Namen jedes Kandidaten in
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das Protokoll auf, vermerkt neben demselben jede dem Kandidaten
zufallende Stimme und zählt diegelbe laut. In gleicher Weise
führt einer der Beisitzer eine Gegenliste, welche ebenso wie die

Wählerliste (8 16 des Reglements) beim Schlusse der Wahlhand-
lung von dem Wahlvorstande zu unterschreiben und dem Proto-

kolle beizufügen 1st.
S 19. Ungültig Sind:

1) Stimmzettel, welche nicht von weissem Papier oder welche
mit einem äussgeren Kennzeichen vergehen Sind,

2) Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen ent-

halten,
3) Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten nicht

unzweifelhaft zu erkennen ist,

4) Stimmzettel, auf welchen mehr als ein Name oder der Name
einer nicht wählbaren Pergon verzeichnet ist,

5) Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten.
S8 20. Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit es nach 8 13

des Gegetzes einer Begchlussfassung des Wahlvorstandes bedurft
hat, werden, mit fortlaufenden Nummern versehen, dem Protokolle
beigeheftet, in welchem die Gründe kurz anzugeben gind, aus

denen die Ungültigkeitserklärung erfolgt oder nicht erfolgt ist.
Die ungültigen Stimmen Kommen bei Feststellung des Wahl-

regultats nicht in Anrechnung.
8 21. Alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht nach 8 20

des Reglements dem Protokolle beizufügen Sind, hat der Wahl-
vorsteher in Papier einzuschlagen und zu vergiegeln und 80 lange
aufzubewahren, bis der Reichstag die Wahl definitiv für gültig
erklärt hat.

S8 22. Über die Wahlhandlung ist ein Protokoll nach dem
unter Littr. B anliegenden Formular aufzunehmen.

S8 23. Die Wahblkreise (8 6 des Gegetzes) weist das unter
Littr. C anliegende Verzeichnis nach.

In jedem dergelben ist ein Abgeordneter zu wählen.
8 24. Die zuständige Behörde hat für jeden Wahlkreis einen

Wahlkommissar zu ernennen und dies öffentlich bekannt zu machen.

8 25. Die Wahlprotokolle (8 22) mit sämtlichen zugehörigen
Schriftstücken Sind von den Wahlvorstehern ungesäumt, Jedenfalls

aber 80 zeitig dem Wahlkommigsgar einzureichen, dass gie 8pätestens
im Laufe des dritten Tages nach dem Wahltermine in dessen

Hände gelangen.
Die Wahlvorsteher Sind für die pünktliche Ausführung dieger

Vorschrift verantwortlich.

S8 26. Behufs Ermittelung des Wahlergebnisses beruft der
Wahlkommissgar auf den vierten Tag nach dem Wahltermine in ein
von ihm zu bestimmendes Lokal mindestens gechs und höchstens

zwölf Wähler, welche ein unmittelbares Staatsamt nicht bekleiden,
aus dem Wahlkreise zusammen und verpflichtet diegelben als Bei-

Sitzer mittelst Handschlags an Eidesstatt.
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Ausgerdem ist ein Protokollführer, welcher ebenfalls Wähler

gein muss, aber Beamter sein darf, zuzuziehen und in gleicher
Weise zu verpflichten.

Der Zutritt zu dem Lokale steht jedem Wähler offen.

8 27. In dieger Versammlung (8 26) werden die Protokolle
über die Wahlen in den einzelnen Wahlbezirken durchgesehen und

die Regultate der Wahlen zusammengestellt.
Das Ergebnis wird verkündet und demnächst durch die zu

amtlichen Publikationen dienenden Blätter bekannt gemacht.
Über die Handlung ist ein Protokoll aufzunehmen, aus

welchem die Zahl der Wähler, Sowie der gültigen und ungültigen
Stimmen und die Zahl der auf die einzelnen Kandidaten gefallenen
Stimmen für jeden einzelnen Wahlbezirk ergichtlich ein muss,
und in welchem die Bedenken zu erwähnen gind, zu denen die

Wahlen in einzelnen Bezirken etwa Veranlassung gegeben haben.
Zur Begeitigung solcher Bedenken ist der Wahlkommiggar

befugt, die von den Wahlvorstehern aufbewahrten Stimmzettel (8 21
des Reglements) einzufordern und einzugehen.

8 28. Hat gich auf einen Kandidaten die absolute Mehrheit

der in dem Wahlkreise abgegebenen gültigen Stimmen vereinigt,
80 wird dergelbe als gewählt proklamiert.

Hat gich eine abSolute Stimmenmehrheit nicht herausgestellt,
80 hat der Wahlkommissar die Vornahme einer engeren Wahl zu

veranlasgen (8 12 des Gegetzes).
S8 29. Der Termin für die engere Wahl ist von dem Wahl-

kommisgsar festzugetzen und darf nicht länger hinausgeschoben
werden, als höchstens 14 Tage nach der Ermittelung des Ergeb-
nisges der ersten Wahl (88 26 und 27 des Reglements).

8 30. Auf die engere Wahl kommen nur diejenigen beiden

Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben (S 12
des Gegetzes). Sind auf mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen
gefallen, 80 entscheidet das Los, welches durch die Hand des

Wahlkommiggars gezogen wird, darüber, welche beiden Kandidaten
auf die engere Wahl zu bringen Sind.

In der wegen Vornahme der engeren Wahl nach VorSchrift

des 8 8 des Reglements zu erlasSsenden Bekanntmachung Sind die
beiden Kandidaten, unter denen zu wählen ist, zu benennen, und

es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass alle auf andere Kan-

didaten fallenden Stimmen ungültig Seien.
8 31. Die engere Wahl findet auf dengelben Grundlagen

und nach denselben Vorsgchriften statt, wie die erste.

Insbesondere bleiben die Wahlbezirke, die Wahllokale und

die Wahlvorsteher unverändert, Soweit nicht eine Ersetzung der
letzteren oder eine Verlegung der Wahllokale nach dem Ermessen

der zur Bestimmung hierüber nach den 88 G6 und 8 des Regle-
ments berufenen Behörden geboten erscheint.

Dergleichen Abänderungen gind nach Vorgchrift des 8 8 des
Reglements bekannt zu machen, ohne dass jedoch hierfür oder für
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die rückgichtlich der engeren Wahl 8onst erforderlichen Bekanpt-

machungen (88 8 und 30 des Reglements) die dort festgesetzte
Frist eingehalten zu werden braucht.

Auch ist die Bescheinigung darüber, dass die erwähnten Be-
kanntmachungen in ortsüblicher Weise erfolgt Sind, nicht auf der
Wählerliste zu erteilen, Sondern von den Gemeindevorständen den

Wahlvorstehern noch vor dem Wahltermine besonders einzureichen.

Bei der engeren Wahl gind dieselben Wählerlisten anzu-

wenden, wie bei der ersten Wahlhandlung. Sie Sind zu diesem
Zwecke von den Wahlakten zu trennen und den Wahlvorstehern

zuzustellen. Eine wiederholte Auslegung und Berichtigung der-
Selben findet nicht statt.

S8 32. Tritt bei der engeren Wahl Stimmengleichheit ein,
SO entscheidet das Los, welches durch die Hand des Wahlkom-

misSars gezogen wird.

S 33. Der Gewählte ist von der auf ihn gefallenen Wahl
durch den Wahlkommigsar in Kenntnis zu Setzen und zur Er-

klärung über die Annahme dergSelben, Sowie zum Nachweise, dass
er nach 8 4 des Gegetzes wählbar ist, aufzufordern.

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, Sowie das Ausbleiben

der Erklärung binnen acht Tagen von der Zustellung der Benach-

richtigung gilt als Ablehnung.
S 34. Im Falle der Ablehnung, oder wenn der Reichstag die

Wahl für ungültig erklärt, hat die zuständige Behörde Sofort eine
neue Wahl zu veranlassSen.

Für diezelbe gelten die V orschriften des 8 31 des Reglements

mit der Massgabe, dass bei den zu erlasSsenden Bekanntmachungen

die im 8 8 des Reglements bestimmte achttägige Frist einzu-
halten 1St.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn für ausgeschiedene

Mitglieder des Reichstages während des Laufes dergelben Legis-
laturperiode Ersatzwahlen Stattfinden. Tritt dieser Fall jedoch
Später als ein Jahr nach den allgemeinen Wahlen ein, 80 müssen
die gesamten Wahlvorbereitungen mit Einschluss der Aufstellung
und Auglegung der Wählerlisten erneuert werden.

8 35. Sämtliche Verhandlungen Sowohl über die Wahlen
in den Wahlbezirken als über die Zusammenstellung der Ergeb-
nisse werden von dem Wahlkommisgar unverzüglich der zuständigen

Behörde eingereicht, welche dieselben der Zentralverwaltungsbe-
hörde zur weiteren Mitteilung an den Reichstag des Norddeutschen

Bundes vorzulegen hat.
S 36. Die in GemäsgSheit der in den einzelnen Bundesstaaten

bestehenden Verwaltungsorganisation nach den 88 2, 3, 6, 8, 24,
34 und 35 zur Zeit zuständigen Behörden weist das unter Littr. D

anliegende Verzeichnis nach.
Berlin den 28. Mai 1870.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.
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11. Gegetz über die Erwerbung und den Verlust

der Bundes- u. Staatsangehörigkeit. 1870 Juni 1.

Bundes-Gezetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, 8. 355/60.

Wir Wühelm, von Gattes Gnaden König von Preugsgen etc.,

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter
Zustimmung des Bundegrates und des Reichstages, was folgt:

8 1. Die Bundesangehörigkeit wird durch die Staatsange-

hörigkeit in einem Bundesstaate erworben und erlischt mit deren
erlust.

Angehörige des GrosSherzogtums Hessen begitzen die Bundes-
angehörigkeit nur dann, wenn Sie in den zum Bunde gehörigen

Teilen des GrossSherzogtums heimatsberechtigt gind.
S 2. Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird

fortan nur begründet:

1) durch Abstammung (8 3),
2) durch Legitimation (8 4),
3) durch Verheiratung (8 5),
4) für einen Norddeutschen durch Aufnahme und | .. 6 |
5) für einen Ausländer durch Naturalisation ie )

Die Adoption hat für Sich allein diese Wirkung nicht.
8 3. Durch die Geburt, auch wenn diese im Auslande er-

folgt, erwerben eheliche Kinder eines Norddeutschen die Staats-

angehörigkeit des Vaters, uneheliche Kinder einer Norddeutschen
die Staatsangehörigkeit der Mutter.

 4; I1st der Yater eines unehelichen Kindes ein Nord-

deutscher und besitzt die Mutter nicht die Staatsangehörigkeit des
Vaters, S0 erwirbt das Kind durch eine den gegetzlichen Bestim-

mungen gemäss erfolgte Legitimation die Staatsangehörigkeit des
Vaters.

S8 5. Die Verheiratung mit einem Norddeutschen begründet
für die Ehefrau die Staatsangehörigkeit des Mannes.

S 6. Die Aufnahme, Sowie die Xaturaligation (8 2 Nr. 4

und 5) erfolgt durch eine von der höheren Verwaltungsbehörde
ausgefertigte Urkunde.

S 7. Die Aufnahmeurkunde wird jedem Angehörigen eines
anderen Bundesstaates erteilt, welcher um diesSelbe nachsucht und

nachweist, dass er in dem Bundesstaate, in welchem er die Auf-

nahme nachSucht, Sich niedergelassen habe, Sofern kein Grund
vorliegt, welcher nach den SS 2 bis 5 des Gesetzes über die Frei-

zügigkeit vom 1. November 1867 (Bundesgesetzbl. 8. 55) die Ab-

weiSung eines Neuanzichenden oder die Versagung der Fortsetzung
des Aufenthalts rechtfertigt.

S 8. Die Naturalisationsurkunde darf Ausländern nur dann
erteilt werden, wenn Sie

1) nach den Gegetzen ihrer bisherigen Heimat dispositionsfähig
Sind, es Sei denn, dass der Mangel der Dispositionsfähigkeit
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durch die Zustimmung des Vaters, des Vormundes oder
Kurators des Aufzunehmenden ergänzt wird;

2) einen unbegcholtenen Lebenswandel geführt haben;
3) an dem Orte, wo Sie Sich niederlassen wollen, eine eigene

Wohnung oder ein Unterkommen finden;
4) an diesem Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen

Sich und ihre Angehörigen zu ernähren imstande gind.

Vor Erteilung der Naturalisationgzurkunde hat die höhere

Verwaltungsbehörde die Gemeinde, beziehungsweise den Armen-
verband desjenigen Orts, wo der Aufzunehmende gich niederlassen

will, in Beziehung auf die Erfordernisse unter Nr. 2, 3 und 4 mit
Ihrer Erklärung zu hören.

Von Angehörigen der Königreiche Baiern und Württemberg
und des Grossherzogtums Baden Soll im Falle der Reziprozität,
bevor Sie naturalisiert werden, der Nachweis, dass Sie die Militär-

pflicht gegen ihr bisheriges Vaterland erfüllt haben oder davon
befreit worden Sind, gefordert werden.

8 9. Eine von der Regierung oder von einer Zentral- oder

höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaates vollzogene oder
bestätigte Bestallung für einen in den unmittelbaren oder mittel-
baren Staatsdienst oder in den Kirchen-, Schul- oder Komnunal-

dienst aufgenommenen Ausländer oder Angehörigen eines anderen
Bundesstaates vertritt die Stelle der Naturalisationsurkunde, be-

ziehungsweise Aufnalimeurkunde, Sofern nicht ein entgegenstehender
Vorbehalt in der Bestallung ausgedrückt wird.

ISt die Anstellung eines Ausländers im Bundesdienst erfolgt,
S0 erwirbt der Angestellte die Staatsangehörigkeit in demjenigen
Bundesstaate, in welchem er Seinen dienstlichen Wohngitz hat.

S 10. Die Naturalisationsurkunde, beziehungsweise Aufnahme-
urkunde begründet mit dem Zeitpunkte der Aughändigung alle
mit der Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte und Pflichten.

8 11. Die Verleihung der Staatsangehörigkeit erstreckt ich,
insofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf
die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt stehenden

minderjährigen Kinder.
8 12. Der Wohnsitz innerhalb eines Bundesstaates begründet

für Sich allein die Staatsangehörigkeit nicht.
S 13. Die Staatsangehörigkeit geht fortan nur verloren:

1) durch Entlassung auf Antrag (88 14 ff.);
2) durch Ausspruch der Behörde (88 20 und 22);
3) durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande (8 21);
4) bei unehelichen Kindern durch eine den gesetzlichen Be-

Stimmungen gemäss erfolgte Legitimation, wenn der Vater
einem anderen Staate angehört als die Mutter;

5) bei einer Norddeutschen durch Verheiratung mit dem An-
gehörigen eines anderen Bundesstaates oder mit einem Aus-
länder.

S 14. Die Entlassung wird durch eine von der höheren
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Verwaltungsbehörde des Heimatsstaates ausgefertigte EntlasSsungs-
urkunde erteilt.

S8 15. Die Entlassung wird Jedem Staatsangehörigen erteilt,
welcher nachweist, dass er in einem anderen Bundesstaate die

Staatsangehörigkeit erworben hat.

4 In Ermangelung dieses Nachweises darf Sie nicht erteilt
werden:

1) Wehrpflichtigen, welche gich in dem Alter vom vollendeten
Siebenzehnten bis zum vollendeten fünfundzwanzigsten Lebens-

Jahre befinden, bevor Sie ein Zeugnis der Kreis-Ergatzkom-
misSion darüber beigebracht haben, dass sie die Entlassung
nicht bloss in der Absicht nachsSuchen, um Sgich der Dienst-

pflicht im Stehenden Heere oder in der Flotte zu entziehen;
2) Militärpersonen, welche zum Stehenden Heere oder zur Flotte

gehören, Offizieren des Beurlaubtenstandes und Beamten,
bevor Sie aus dem Dienste entlassen Sind;

3) den zur Regerve des Stehenden Heeres und zur Landwehr,

Sowie den zur ReServe der Flotte und zur Seewehr gehörigen

und nicht als Offiziere angestellten Personen, nachdem Sie
zum aktiven Dienste einberufen worden Sind.

8 16. Norddeutschen, welche nach dem Königreich Baiern,
dem Königreich Württemberg oder dem GrogSherzogtum Baden
oder nach den nicht zum Bunde gehörigen Teilen des GrosSherzog-
tums Hessen auswandern wollen, ist im Falle der Reziprozität die

EntlasSung zu verweigern, 80 lange Sie nicht nachgewiesen haben,
dass der betreffende Staat Sie aufzunehmen bereit ist.

8 17.* Aus anderen als aus den in den SS 15 und 16 be-

zeichneten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht

verweigert werden. Für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegs-
gefahr bleibt dem Bundespräsidium der Erlass besonderer An-
ordnung vorbehalten.

8 18. Die Entlassungsurkunde bewirkt mit dem Zeitpunkte
der Aughändigung den Verlust der Staatsangehörigkeit.

Die Entlassung wird unwirksam, wenn der Entlassene nicht
binnen Sechs Monaten vom Tage der Aushändigung der Ent-
lasSungsurkunde an Seinen W ohnsitz ausgerhalb des Bundesgebietes
verlegt oder die Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundes-
Staate erwirbt.

S 19. Die Entlassung erstreckt Sich, insofern nicht dabei
eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und die
noch unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder.

S 20.* Norddeutsche, welche Sich im Auslande aufhalten,
können ihrer Staatsangehörigkeit durch einen Beschluss der Zen-
tralbehörde ihres Heimatsstaates verlustig erklärt werden. wenn

Sie im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr einer durch

S 27 und 8 20 gind bereits am 21. Juli 1870 (vgl. Bundesgegetz-
0

&amp;

blatt 1870, 8. 498) durch Gesetz von demselben Tage inkraft getreten.
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das Bundespräsidium für das ganze Bundesgebiet anzuordnenden
ausdrücklichen Aufforderung zur Rückkehr binnen der darin be-

Stimmten Frist keine Folge leisten.

S 21. Norddeutsche, welche dlas Bundesgebiet verlasgen und
Sich zehn Jahre lang ununterbrochen im Auslande aufhalten, ver-

lieren dadurch ihre Staatsangehörigkeit. Die vorbezeichnete Frist
wird von dem Zeitpunkte des Austritts aus dem Bundesgebiete

oder, wenn der Austretende gsich. im Besitz eines ReiSepapieres
oder Heimatsscheines befindet, von dem Zeitpunkte des Ablaufs
dieser Papiere an gerechnet. Sie wird unterbrochen durch die
Eintragung in die Matrikel eines Bundegskongulats. Ihr Lauf be-

ginnt von neuem mit dem auf die Löschung in der Matrikel fol-

genden Tage.
Der hiernach eingetretene Verlust der Staatsangehörigkeit

erstreckt Sich zugleich auf die Ehefrau und die unter väterlicher
(iewalt Stehenden minderjährigen Kinder, Soweit Sie Sich bei dem
Ehemanne, beziehungsweise Vater befinden.

Für Norddeutsche, welche Sich in einem Staate des Aus-

landes mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen aufhalten und
in demselben zugleich die Staatsangehörigkeit erwerben, kann
durch Staatsvertrag die zehnjährige Frist bis auf eine fünfjährige
vermindert werden, ohne Untergchied, ob die Beteiligten Sich im Be-
Sitze eines Reisepapieres oder Heimatsscheines befinden oder nicht.

Norddeutschen, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehn-
jährigen Aufenthalt im Auslande verloren und keine andere Staats-

angehörigkeit erworben haben, kann die Staatsangehörigkeit in dem
früheren Heimatsstaate wieder verliehen werden, auch ohne dass
Sie Sich dort niederlassen.

Norddeutsche, welche ihre Staatsangehörigkeit durch zehn-
Jährigen Aufenthalt im Auslande verloren haben und demnächst
in das (iebiet des Norddeutschen Bundes zurückkehren, erwerben

die Staatsangehörigkeit in demjenigen Bundesstaate, in welchem
Sie Sich niedergelassen haben, durch eine von der höheren Ver-

waltungsbehörde ausgefertigte Aufnahmeurkunde, welche auf Nach-
Suchen ihnen erteilt werden muss.

S 22, Tritt ein Norddeutscher ohne Erlaubnis geiner Re-

gierung in fremde Staatsdienste, 80 kann die Zentralbehörde Seines
Heimatsstaates denselben durch Beschluss Seiner Staatsangehörig-
Keit verlustig erklären, wenn er einer ausdrücklichen Aufforderung
zum Austritte binnen der darin bestimmten Frist keine Folge leistet.

S 23. Wenn ein Norddeutscher mit Erlaubnis Seiner Re-

gierung bei einer fremden Macht dient, 80 verbleibt ihm Seine

Staatsangehörigkeit.
S 24. Die Erteilung von Aufnahmeurkunden und in den

Fällen des 8 15 Abs. 1 von EntlasSungsurkunden erfolgt kostenfrei.
Für die Erteilung von Entlassungsurkunden in anderen als

den im S 15 Abgatz 1 bezeichneten Fällen darf an Stempelabgaben

Altmann, Urkk. z. dtoch. Verfass.-Gesch., geit 1806. 11, 4



69 12. Unterstützungswohnzitz 1870.

und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als höchstens
ein Thaler erhoben werden.

8 23. Für die beim Erlasse dieses Gegetzes im Auslande

Sich aufhaltenden Angehörigen... derjenigen Bunhdegstaaten, nach
deren Gesetzen die Staatsangehörigkeit durch einen zehnjährigen
oder längeren Aufenthalt im Ausglande verloren ging, wird der
Lauf dieser Frist durch dieses Gesetz nicht unterbrochen.

Für die Angehörigen der übrigen Bundesstaaten begiunt der

Lauf der im S8 21 bestimmten Frist mit dem Tage der Wirksam=-
keit dieses Gegetzes.

S 26. Alle diesgem Gesetze Zuw iderlaufenden Vorschriften
werden aufgehoben.

8 27. Dieses Gegetz tritt am 1. Januar 1871 inkraft.

VUrkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Untergschrift
und beigedrucktem Bundesginsiegel.

Gegeben Schloss Babelsberg den 1. Juni 1870.
Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

12. GesSetz über den Unterstützungswohngitz.
1870 Juni 6.

Bundes8-(3egetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870, S. 360--373;
vg]. unten Nr. 54.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preussen etc.

verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:

S 1. Jeder Norddeutsche ist in jedem Bundesstaatein bezug:
2) auf die Art und das Mass der im Falle der Hülfsbedürftig-

keit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung.

b) auf den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes
als Inländer zu behandeln.

Die Bestimmungen in 8 7 des Gegetzes über die Freizügig-
keit vom 1. November 1867 B. -G.-B. 38. 55) Sind auf Norddeutsche

ferner nicht anwendbar.

8 2. Die öffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Nord-
deutscher wird nach näherer Vorgschrift dieses Gegetzes durch Orts-

armenverbände und durch Landarmenverbände geübt.
8 3. Ortsarmenverbände können aus einer oder mehreren

Gemeinden und, wo die Gutsbezirke ausserhalb der Gemeinden
Stehen, aus einem oder mehreren Gutsbezirken, beziehungsweise
aus Gemeinden und Gutsbezirken zusammengesgetzt Sein. Alle zu

einem Ortsarmenverbande vereinigten Gemeinden und Gutsbezirke

gelten in Angehung der durch dieses Gesetz geregelten Verhält-
nisse als eine Einheit.

8 4. Wo räumlich abgegrenzte Ortsarmenverbände noch
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nicht bestehien, Sind dieselben bis zum 1. Juli 1871 einzurichten.

Bis zum gleichen Termin muss jedes (irundstück, welches noch

zu keinem Ortgarmenverbande gehört, entweder einem angrenzenden
Ortsarmenverbande nach Anhörung der Beteiligten durch die zu-

Ständige Behörde (S 8) zugeschlagen oder Selbständig als Orts-
armenverband eingerichtet werden.

S 5. Die öffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Nord-
deutscher, welche endgültig zu tragen kein Ortsarmenverband ver-

pflichtet ist (der Landarmen), liegt den Landarmenverbänden ob. Zur
Erfüllung dieser Obliegenheit hat jeder Bundesstaat bis zum 1
Juli 1871 entweder unmittelbar die Funktionen des Landarmen-

verbandes zu übernehmen oder besondere räumlich abgegrenzte
1Landarmenverbände. wo Solche noch nicht bestehen. einzurichten.

Dieselben umfassen der Regel nach eine Mehrheit von Orts-
armenverbänden, können Sich aber ausnalnmsweise auf den Bezirk

cines einzigen Ortsarmenverbandes beschränken.
S 6. Armenverbände, deren Mitgliedschaft an ein bestimmtes

GGlaubensbekenntnis geknüpft ist, gelten nicht als Armenverbände
im Rinne des GeSsetzegs.

8 7. Die Orts- und Landarmenverbänide Steben in bezug

auf die Verfolgung ihrer Rechte einander gleich. Hat ein Bundes-
Staat unmittelbar die Funktionen des Landarmenverbandes über-

nommen (8 5), S0 Steht er in allen durch dieses Gesetz geregelten

Verhältnissen den Landarmenverbänden gleich.
S8. Die Landesgesetze bestimmen über die Zusammensetzung

und Einrichtung der Ortsarmenverbände und Landarmenverbände,
über die Art und das Mass der im Falle der Hülfsbedürftigkeit

zu gewährenden öffentlichen Unterstützung, über die Beschaffung
der erforderlichen Mittel, darüber, in welchen Fällen und in
welcher Weise den Ortsarmenverbänden von den Landarmenver-

bänden oder von anderen Stellen eine Beihülfe zu gewähren ist,

und endlich darüber, ob und inwiefern Sich die Landarmenverbände

der Ortsarmenverbände als ihrer Organe behufs der öffentlichen

Unterstützung Hülfsbedürftiger bedienen dürfen.
8 9. Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch
a) Aufenthalt, b) Verehelichung, c) Abstammung.
S 10. Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurück-

gelegtem vierundzwanzigsten Lebensjahre zwei Jahre lang ununter-
brochen Seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt dadurch
in demselben den Unterstützungswohnsitz.

S 11. Die zweijährige Frist läuft von dem Tage, an welchem

der Aufenthalt begonnen ist.
Durch den Eintritt in eine Kranken-, Bewahr- oder Heil-

anstalt wird jedoch der Aufenthalt nicht begonnen.
Wo für ländliches oder städtisches Geginde, Arbeitsleut2

Wirtschaftsbeamte. Pächter oder andere Mietsleute der Wechgel

des Wohnortes zu bestimmten, durch Gegetz oder ortsüblichos

Herkommen festgesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche
4*
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Umzugstermin als Anfang des Aufenthaltes, Sofern nicht zwiSchen
diesem Termine und dem Tage, an welchem der Aufenthalt wirklich

beginnt, ein mehr als giebentägiger Zeitraum gelegen hat.
8 12. Wird der Aufenthalt unter Umständen begonnen,

durch welche die Annahme der freien Selbstbestimmung bei der

Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 50 beginnt der
Lauf der zweijährigen Frist erst mit dem Tage, an welchem diese

Umstände aufgehört haben.
Treten Solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthaltes

ein, 80 ruht während ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen Frist.

S 13. Als Unterbrechung des Aufenthalts wird eine frei-
willige Entfernung nicht angesehen, wenn aus den Umständen,
unter welchen gie erfolgt, die Absicht erhellt den Aufenthalt bei-
zubehalten.

S 14. Der Lauf der zweijährigen Frist (8 10) ruht während
der Dauer der von einem Armenverbande gewährten öffentlichen

Unterstützung.
Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverbande

auf Grund der Bestimmung im 8 5 des Gegetzes über die Frei-
zügigkeit vom 1. November 1867 gestellten Antrag auf Anerken-
nung der Verpflichtung zur Übernahme eines Hülfsbedürftigen.
Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tage, an welchem der also

gestellte Antrag an den betreffenden Armenverband oder an die

vorgesetzte Behörde eines der beteiligten Armenverbände abge-
Sandt 1st.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag
nicht innerhalb zweier Monate weiter verfolgt oder wenn derselbe

erfolglos geblieben 1st.
S 15. Die Fhefrau teilt vom Zeitpunkte der EheschliesSung

ab den Unterstützungswohnsitz des Mannes.
8 16. Witwen und rechtskräftig geschiedene Ehefrauen be-

halten den bei AuflöSung der Ehe gehabten Unterstützungswohn-
Sitz 80 lange, bis Sie denselben nach den Vorschriften der SS 22

Nr. 2, 23 bis 27 verloren oder einen anderweitigen Unterstützungs-
wohnsitz nach Vorschrift der 8S 9 bis 14 erworben haben.

S 17. Als Selbständig in Beziehung auf den Erwerb und
Verlust des Unterstützungswohnsitzes gilt die Ehefrau auch während
der Dauer der Ehe, wenn und so lange der Ehemann Sie böSlich

verlassen hat, ferner wenn und Sso lange Sie während der Dauer

der Haft des Ehemannes oder infolge ausdrücklicher Einwilligung
desselben oder kraft der nach den Landesgesetzen ihr zustehenden

Befugnis vom Ehemanne getrennt Jebt und ohne dessen Beihülfe

Ihre Ernährung findet.

S8 18. Eheliche und den ehelichen gesetzlich gleichstehende
Kinder teilen vorbehaltlich der Bestimmung des 8 20 den Unter-
Stützungswohnsitz des Vaters 80 lange, bis Sie denselben nach

Vorschrift der 88 22 Nr. 2, 23---27 verloren oder einen ander-
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weitigen Unterstützungswohnzgitz nach Vorschrift der 838 9-14 er-
worben haben.

Sie behalten diesen Unterstützungswohngitz auch nach dem
Tode des Vaters bis zu dem vorstehend gedachten Zeitpunkte

vorbehaltlich der Bestimmung des S 19.
S 19. Wenn die Mutter den Vater überlebt, 80 teilen nach

AuflöSung der Ehe durch den Tod des Vaters die ehelichen und

den ehelichen gesetzlich gleichstehenden Kinder den Unterstützungs-
wohnsitz der Mutter in dem Umfange des &amp; 18.

(leiches gilt im Falle des 8 17, 8ofern die Kinder bei der

Trennung vom Hausstande des Vaters der Mutter gefolgt sind.
8 20. Bei der Scheidung der Ehe teilen die ehelichen und

den ehelichen gegetzlich gleichstehenden Kinder in dem Umfange
des 8 18 den Unterstützungswohnsitz der Mutter, wenn dieger die
Erziehung der Kinder zusteht.

8 21. Uneheliche Kinder teilen in dem Umfange des 8 18
den Unterstützungswohngitz der Mutter.

S 22. Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch

1) Erwerbung eines anderweitigen Unterstützungswohngitzes,
2) zweijährige ununterbrochene Abwegenheit nach zurückgelegtem

vierundzwanzigsten Lebensjahre.
S 23. Die zweijährige Frist läuft von dem Tage, an welchem

die Abwesenheit begonnen hat.
Durch den Eintrittin eine Kranken-, Bewahr- oder Heilanstalt

wird jedoch die Abwesenheit nicht begonnen.
Wo für ländliches oder städtisches Geginde, Arbeitsleute,

WirtschaftSbeamte, Pächter oder andere Mietsleute der Wechgel
des Wohnortes zu bestimmten, durch Gegetz oder ortSübliches Her-

kommen festgesetzten Terminen Sstattfindet, gilt der übliche Um-
zugstermin als Anfang der Abwesgenheit, 80fern nicht zwischen
diegem Termine und dem Tage, an welchem die Abwegenheit wirk-

lich beginnt, ein mehr als giebentägiger Zeitraum gelegen bat.
S 24. Ist die Abwegenheit durch Umstände veranlasst, durch

welche die Annahme der freien Selbstbestimmung bei der Wahl
des Aufenthaltsortes ausgeschlossen wird, 80 beginnt der Lauf
der zweijährigen Frist erst mit dem Tage, an welchem diese Um-

Stände aufgehört haben.
Treten Solche Umstände erst nach dem Beginn der Abwegen-

heit ein, 80 ruht während ihrer Dauer der Lauf der zweijährigen Frist.

S 25. Als Unterbrechung der Abwesgenheit wird die Rück-
kehr nicht angesgehen, wenn aus den Umständen, unter welchen 8ie

erfolgt, die Absicht erhellt den Aufenthalt nicht dauernd fortzusetzen.

8 26. Die Anstellung oder Versetzung eines Geistlichen,
Lehrers, öffentlichen oder Privatbeamten, 80wie einer nicht bloss
zur Erfüllung der Militärpflicht im Bundegheere oder in der
Bundeskriegsmarine dienenden Militärperson gilt nicht als ein die

freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes aus-
Schliessender Umstand.
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S 27. Der Lauf der zweijährigen Frist (S 22) ruht während
der Dauer der von einem Armenverbande gewährten Öffentlichen

Unterstützung.
Er wird unterbrochen durch den von einem Armenverbande

auf Grund der Bestimmung im S 5 des Gegetzes über die Frei-

zügigkeit vom 1. November 1867 gestellten Antrag auf Anerken-
nung der Verpflichtung zur Übernahme eines Hülfsbedürftigen.

Die Unterbrechung erfolgt mit dem Tage, an welchem der also
gestellte Antrag an dien betreffenden Armenverband oder an die

vorgesetzte Behörde eines der beteiligten Armenverbände abge-
Sandt I1st.

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Antrag
nicht innerhalb zweier Monate weiter verfolgt oder wenn derselbe

erfolglos geblieben ist.
S 28. Jeder hülfsbedürftige Norddeutsche muss vorläufig von

demjenigen Ortsarmenverbande unterstützt werden, in dessen Be-
zirk er Sich bei dem Eintritte der Hülfsbedürftigkeit befindet. Die

vorläufige Unterstützung erfolgt vorbehaltlich des Anspruches auf
Erstattung der Kosten, beziehungsweise auf Übernahme des Hülfs-
bedürftigen gegen «den hierzu verpflichteten Armenverband.

8 29. Wenn Personen, welche im Gesindedienst Stehen,

(Gesellen, (iewerbegehülfen, Lehrlinge, an dem Orte ihres Dienst-
verhältnisses erkranken, So hat «ler Ortsarmenverband des Dienst-

ortes die Verpflichtung, den Erkrankten die erforderliche Kur und

Verpflegung zu gewähren. Ein Anspruch auf Erstattung der ent-
Stehenden Kur- und Verpflegungskosten, beziehungsweise auf Über-
nahme des Hülfsbedürftigen gegen einen anderen Armenverband
erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als Sechs Wochen

fortgesetzt wurde, und nur für den über diese Frist hinausgebenden
Zeitraum.

Dem zur Unterstützung an Sich verpflichteten Armenverbande

muss sSpätestens Sieben Tage vor Ablauf des Sechswöchentlichen

Zeitraums Nachricht von der Erkrankung gegeben werden, widri-
genfalls die Erstattung der Kosten erst von dem Sieben Tage

nach dem Eingange der Nachricht beginnenden Zeitraum an ge-
fordert werden kann.

Schwangerschaft an Sich ist nicht als eine Krankheit im

SinnedervorstehendenBestimmung anzugeben.
S 30. Zur Erstattung der durch die Unterstützung eines hülfs-

bedürftigen Norddeutschen erwachsenen Kosten, Soweit dieselben
nicht in GemäsgSheit des 8 29 dem Ortsarmenverbande des Dienst-
ortes zur Last fallen, Sind verptflichtet:

a) wenn der Unterstützte einen Unterstützungswohnsitz hat,
der Ortsarmenverband Seines Unterstützungswohnsitzes;

b) wenn der Unterstützte keinen Unterstützungswohnsitz hat,
derjenige Landarmenverband, in dessen Bezirk er Sich bei
dem BKintritte der Hülfsbedürftigkeit befand oder, falls er

im hülfsbedürftigen Zustande aus einer Straf-, KAranken-, Be-
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wahr- oder Heilanstalt entlasSen wurde, derjenige Landarmen-
verband, aus welchem Seine Einlieferung in die Anstalt er-

folgt 1st.
Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet Sich nach den

am Orte der Stattgehabten Unterstützung über das Mass der

öffentlichen Unterstützung Hülfsbedürftiger geltenden Grundsätzen,
ohne dass dabei die allgemeinen Verwaltungskosten der Armen-
anstalten 80wie besondere Gebühren für die Hülfeleistung fest
remunerierter Armenärzte in Angatz gebracht werden dürfen.

Für Solche bei der öffentlichen Unterstützung häufiger vor-

kommenden Aufwendungen, deren täglicher oder wöchentlicher
Betrag Sich in Pauschquanten feststellen lässt (z. B. Verpflegungs-
Sätze in Kranken- oder Armenhäusgern), Kann in jedem Bundes-
Staate, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmässig oder
bezirksweise verschieden, ein Tarif aufgestellt und öffentlich be-
kannt gemacht werden, dessen Sätze die Erstattungsforderung nicht
übersteigen darf.

S 31. Der nach der Vorschrift des S 30 zur Kostenerstat-
tung verpflichtete Armenverband ist zur Übernahme eines hülfs-

bedürftigen Deutschen verpflichtet, wenn die Unterstützung aus
anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeits-

unfähigkeit notwendig geworden ist (S 5 des Gesetzes über die
Freizügigkeit vom 1. November 1867, Bundes-Gesetzbl. 8. 55).

S 32. Der zur Übernahme eines hülfsbedürftigen Nord-

deutschen verpflichtete Armenverband kann -- Soweit nicht auf

Grund der 88 55 und 536 etwas Anderes festgestellt worden ist --

die Überführung desselben in Seine unmittelbare Fürsorge verlangen.
Die Kosten der Überführung hat der verpflichtete Armen-

verband zu tragen.

Beantragt hiernach der zur Übernahme eines Hülfsbedürftigen
verpflichtete Armenverband dessen Überführung, und diese unter-
bleibt oder verzögert Sich durch die Schuld des Armenverbandes,

welcher zur vorläufigen Unterstützung desselben verpflichtet ist,
SO verwirkt der letztere dadurch für die Folgezeit, beziehungsweise

für die Zeit der Verzögerung, den AnSpruch auf Erstattung der Kosten.
S 33. Muss ein Norddeutscher, welcher keinen Unterstützungs-

wohnsitz hat, auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden aus dem
Auslande übernommen werden, und ist bei der Übernahme der

Fall der Hülfsbedürftigkeit vorhanden oder tzitt derselbe inner-
halb Sieben Tagen nach erfolgter Übernahme ein, 80 liegt die
Verpflichtung zur Erstattung der Kosten der Unterstützung, be-
ziehungsweise zur Übernahme des Hülfsbedürftigen demjenigen
Bundesstaate ob, innerhalb desgen der Hülfsbedürftige Seinen
letzten Unterstützungswohnsitz gehabt hat, mit der Massgabe, dass
es jedem Bundesstaate überlassen bleibt im Wege der Landes-

gesetzgebung diese Verpflichtung auf Seine Armenverbände zu

übertragen.
S8 34. Muss ein Ortsarmenverband einen hülfsbedürftigen
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Norddeutschen, welcher innerhalb desselben seinen Unterstützgungs-
wohngitz nicht hat, unterstützen, 80 hat der Ortsarmenverband zu-

nächst eine vollständige Vernehmung des Unterstützten über Seine
Heimats-, Familien- und Aufenthaltsverhältnisse zu bewirken un«

Sodann den Anspruch auf Erstattung der aufgewendeten, beziehungs-
weise aufzuwendenden Kosten bei Vermeidung des Verlustes dieges

Angpruchs binnen Sechs Monaten nach begonnener Unterstützung
bei dem vermeintlich verpflichteten Armenverbande mit der An-
frage anzumelden, ob der Anspruch anerkannt wird. .

Ist der verpflichtete Armenverband nicht zu ermitteln, s0

hat die Anmeldung behufs Wahrung des erhobenen Erstattungs-
anspruchs innerbalb der oben normierten Frist von Sechs Monaten

bei der zuständigen vorgesetzten Behörde des beteiligten Armen-
verbandes zu erfolgen.

Ist nach der Ansgicht des unterstützenden Ortgsarmenverbandes

der Fall dazu angethan, dem Unterstützten die Fortgsetzung des
Aufenthalts nach 8 5 des Giesetzes über die Freizügigkeit vom
1. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. 8. 55 ff.) zu versagen, und
will der Ortsarmenverband von der bezüglichen Befugnis Gebrauch
machen, 80 iSt dies in der Benachrichtigung ausdrücklich zu bemerken.

8 35. Geht auf die erlassene Anzeige innerhalb vierzehn
Tagen nach dem Empfange derselben eine zustimmende Antwort
des in Anspruch genommenen Armenverbandes nicht ein, 80 gilt
dies einer Ablehnung des Anspruchs gleich.

S 36. Jeder Armenverband ist berechtigt, geine Ansprüche
gegen einen anderen Armenverband auf dem durch dieses Gegsetz

bezeichneten Wege Selbständig und unmittelbar vor den zur

Entscheidung, Sowie zur Vollstreckung dersSelben berufenen Be-
hörden zu verfolgen.

S 37. Streitigkeiten zwischen verschiedenen Armenverbänden
über die öffentliche Unterstützung Hülfsbedürftiger werden, wenn
die Streitenden Teile einem und demselben Bundesstaate angehören,

auf dem durch die Landesgesetze vorgeschriebenen Wege entschieden.
Gehören die Streitenden Armenverbände verschiedenen

Bundesstaaten an, So finden die nachfolgenden Vorgchriften der

88 38--51 dieses Gegetzes Anwendung.
S8 38. Lehnt ein Armenverband den gegen ihn erhobenen

Anspruch auf Erstattung der Kosten oder auf Übernahme eines
Hülfsbedürftigen ab, 80 wird auf Antrag desSjenigen Armenverbandes,
welcher die öffentliche Unterstützung vorläufig zu gewähren ge-
nötigt ist, über den erhobenen Anspruch im Verwaltungswege
durch diejenige Spruchbehörde entschieden, welche dem in Anspruch,
genommenen Armenverbande vorgegetzt Ist.

Die Zuständigkeit, den Instanzenzug, Sowie das Verfahren
regelt innerhalb jeden Bundesstaates, vorbehaltlich der Vorschriften
dieses Gegetzes, die Landesgesetzgebung.

8 39. Die zur Entscheidung zuständigen Landesbehörden
gind befugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen,
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Zeugen und Sachverständige zu Jaden und eidlich zu vernehmen,

überhaupt den angetretenen Beweis in vollem Umfangezuerheben.
8 40. Die Entscheidung erfolgt durch Schriftlichen mit

Gründen vergehenen Begchlugss; sofern dabei für den in Anspruch
genommenen Armenverband-eine Verpflichtung zur Übernahme
eines Hülfsbedürftigen (8 31) begründet ist, muss dies in dem
Begschlusse ausdrücklich ausgesprochen werden.

S 41. Soweit die Organigation oder örtliche Abgrenzung
der einzelnen Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bewendet
es endgültig bei der Entscheidung der höchsten landesgesetzlichen
Instanz. Im übrigen findet gegen deren Entscheidung nur die
Berufung an das Bundesamt für das Heimatswegen statt.

S 42. Das Bundesamt für das Heimatswesgen ist eine sStän-

dige und kollegiale Behörde, welche ihren Sitz in Berlin hat.
Es besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier

Mitgliedern. Der Vorgitzende, Sowie die letzteren werden auf
Yorschlag des Bundesrates vom Bundegpräsidium auf Lebensgzeit
ernannt. Der Vorsitzende Sowohl als auch mindestens die Hälfte

der Mitglieder muss die Qualifikation zum hölieren Richteramte

im Staate ihrer Angehörigkeit begitzen.

S 43. Bezüglich der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Bundesamtes gelten bis zum Erlass besonderer bundesgesetzlicher

Vorschriften die Bestimmungen der 88 23--26 des Gezgetzes, be-
treffend die Errichtung eines obersten Gerichtshofes für Handels-
Sachen vom 12. Juni 1869 mit der Massgabe, dass

1) an Stelle des Plenum des Oberhandelsgerichts das Plenum
des Bundesaimtes tritt, und dass im Falle des 8 25 a. a. O.

die Verrichtungen des Staatsanwalts und des Untersuchungs-
richters von je einem Mitgliede des königlich preussischen
Kammergerichts zu Berlin, welches der Bundeskanzler er-

nennt, wahrgenommen werden,
2) bezüglich der Höhe der Pengionen die Vorschriften in An-

wendung kommen, welche darüber in demjenigen Bundesstaate

gelten, aus dessgen Dienste das Mitglied des Bundesamtes
berufen 1st.

S 44. Zur AbfasSung einer gültigen Entscheidung des
Bundesamtes gehört die AnwesSenheit von mindestens drei Mit-

gliedern, von denen mindestens eines die im 8 42 vorgeschriebene
richterliche Qualifikation haben muss.

Die Zahl der Mitglieder, welche bei der FagssSung eines Be-
SchlusSes eine entscheidende Stimme führen, muss in allen Fällen
eine ungerade Sein. Ist die Zahl der bei der Erledigung einer
Sache mitwirkenden Mitglieder eine gerade, 80 führt dasgjenige
Mitglied, welches zuletzt ernannt ist, und bei gleichem Dienstalter
dasjenige, welches der Geburt nach das jüngere ist, nur eine be-
ratende Stimme.

8 45. Der Gegchäftsgang bei dem Bundegamte wird durch
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ein Regulativ geordnet, welches das Bundesamt zu entwerfen und

dem Bundesrate zur Bestätigung einzureichen hat.

In dem Geschäftsregulative Sind insbesondere auch die Be-

fugnisse des Vorsitzenden festzustellen.
S 46. Die Berufung an das Bundesamt ist bei Verlust des

Rechtmittels binnen vierzehn Tagen, von der Behändigung der an-

gefochtenen Entscheidung an gerechnet, bei derjenigen Behörde,
gegen dlderen Entscheidung sie gerichtet ist, Schriftlich anzumelden.

Die Angabe der Beschwerden, sowie die Rechtfertigung der
Berufung kann entweder zugleich mit der Anmeldung der letzteren
oder innerhalb vier Wochen nach diesem Termine derselben Be-
hörde eingereicht werden.

Von sämtlichen SchriftsSätzen, Sowie von den etwaigen An-

lagen derselben Sind Duplikate beizufügen.
- 8 47. Die eingegangenen Duplikate werden von der zu-

Ständigen Behörde der Gegenpartei zur Schriftlichen, binnen vier
Wochen nach der Behändigung in zwei Exemplaren einzureichen-
den Gegenerklärung zugefertigt.

S 48. Nach Ablauf dieser Frist legt die nämliche Behörde
die Sämtlichen Verhandlungen nebst ihren Akten dem Bundesainte vor.

8 49. Erachtet das Bundesamt vor Fällung der Entscheidung

noch eine Aufklärung über das Sach- und Rechtsverhältnis für
nötig, 80 ist dieselbe unter Yermittelung der zuständigen Landes-
behörde vorzunehmen.

S 30. Die Entscheidung des BundesSamtes erfolgt gebühren-
frei in öffentlicher Sitzung nach erfolgter Ladung und Anhörung
der Parteien.

Das Erkenntnis wird Schriftlich, mit Gründen versehen, den

Parteien durch Vermittelung derjenigen Behörde (8 46) zugefertigt,
gegen deren Begchluss es ergangen i1st.

S 51. Gegen die Entscheidung des Bundesamtes ist ein
weiteres Rechtsmittel nicht zulässig.

8 52. Bis zu anderweitiger, von Bundes wegen erfolgender

Regelung der Kompetenz des Bundesamtes für das Heimatswesen
kann durch die Landesgesetzgebung eines Bundesstaates bestimmt
werden, dass die YVorschriften der SS 38--51, 56 Abgsatz 2 dieses
Gegetzes für die Streitsachen zwischen Armenverbänden des be-

treffenden Bundesstaates in Wirksamkeit treten Sollen.

S 53. In den Streitsachen über die durch dieses Gegetz

geregelte öffentliche Unterstützung Hülfsbedürftiger ist die Ent-
Scheidung der ersten Instanz, ausgenommen in dem Falle des

8 57, Sofort vollstreckbar.
Im übrigen findet die Exekution Statt:

a) auf Grund und in den Grenzen eines von dei in Anspruch ge-

nommenen Armenverbande ausgestellten Anerkenntnisses (8 55);
b) auf Grund der endgültigen Entscheidung.

Die Vollstreckung der Exekution liegt der zur Entscheidung
in erster Instanz zuständigen Behörde des verpflichteten Armen-
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verbandes ob und ist bei derselben unter Beifügung der bezüg-
lichen Urkunden zu beantragen.

S 54. Wird die bereits vollstreckte Entscheidung der ersten

landesgeSetzlichen Instanz durch endgültige Entscheidungen höherer
Landesinstanzen oder in GemäsgSheit der 88 38 bis 51 dieses Ge-
Setzes wieder aufgehoben, 80 hat die zur Entscheidung in erster In-

Stanz zuständige Behörde desjenigen Armenverbandes, welcher die
Vollstreckung der Exekution erwirkt hatte, die erforderlichen An-
ordnungen zu treffen, um die Exekution und deren Folgen wieder

rückgängig zu machen.

S 55. Den zur vorläufigen Unterstützung (8 28) und be-
ziehunzsweise zur Übernahme (S8 31) eines Hülfsbedürftigen ver-

pflichteten Armenverbänden ist es unbenommen, die thatsächliche

Vollstreckung der Ausweisung (8 5 des Gegetzes über die Frei-
zügigkeit vom 1. November 1867) durch eine unter Sich zu treffende

Einigung über das Verbleiben der auszuweisenden Person oder

Familie in ihrem biSherigen Aufenthaltsorte gegen Gewährung
eimes bestimmten Unterstützungsbetrages von Seiten des letzt-

gedachten Armenverbandes dauernd oder zeitweilig auszuschliessen.
Die erstinstanzlichen Behörden (SS 38, 39, 40) Sind ver-

pflichtet, auf Anrufen eines oder des anderen Beteiligten zwecks
thunlicher Herstellung einer Solchen Einigung vermittelnd ein-
zuschreiten.

ISt die Einigung urkundlich in Form eines Anerkenntnisses
festgestellt, S0 findet auf Grund derSelben die administrative

Exekution Statt (8 53).

S 56. Wenn mit der Ausweisung Gefahr für Leben oder

Gesundheit des Auszuweisenden oder Seiner Angehörigen verbunden
Sein würde, oder wenn die ÜUrsache der Erwerbs- oder Arbeits-

unfähigkeit des Auszuweisenden durch eine im Bundeskriegsdienste
oder bei Gelegenheit einer That persönlicher Selbstaufopferung
erlittene Verwundung oder Krankheit herbeigeführt ist, oder endlich,
wenn Sonst die Wegweisung vom Aufenthaltsorte mit erheblichen

Härten oder Nachteilen für den Auszuweisenden verbunden Sein

Sollte, kann auch bei nicht erreichter Einigung das Verbleiben der
auszuweisenden Person oder Familie in dem Aufenthaltsorte gegen
FestSetzung eines von dem verpflichteten Armenverbande zu zah-

lenden Unterstützungsbetrages durch die zur Entscheidung in
erster Instanz zuständige Behörde des Ortsarmenverbandes des

Aufenthaltsortes angeordnet werden.

(iegen diese Anordnung, welche, wenn die VoraussSetzungen
fortfallen, unter welchen gie erlassen ist, Jederzeit zurückgenommen
werden kann, Steht innerhalb vierzehn Tagen nach der Zustellung
beiden Teilen die Berufung zu. Diesgelbe erfolgt, wenn die Sstrei-

tenden Armenverbände einem und demgelben Bundesstaate ange-

hören, an die nächst höchste landesgegetzliche Instanz, Sofern die
Streitenden Teile verschiedenen Bundesstaaten angehören, an das
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Bundegamt für das Heimatswesen. Bei der hierauf ergehenden
Entscheidung bewendet es endgültig.

Dassetbe findet ztatt, wenn«der-Antrag.des.verpflichteten Armen-
verbandes auf Erlass einer Solchen Anordnung zurückgewiesen ist.

8 57. So lange das Verfahren, betreffend den Verguch einer
Einigung nach 8 55 oder betreffend den Erlass der im 8 56 be-
zeichneten Anordnung, Schwebt, bleibt die Vollstreckbarkeit der
Entscheidung erster Instanz ausgesetzt (8 53).

ai 58. Ist die Ausweigung durch Transport zu bewerkstelligen,
80 en die Transportkosten als ein Teil der zu erstattenden

Kosten der Unterstützung des Hülfsbedürftigen dem hierzu ver-
pflichteten Armenverbande zur Last.

Entsteht über die Notwendigkeit des Transports oder die
Art der Ausführung desSelben Streit, 50 erfolgt die Entscheidung
hierüber endgültig durch die in erster Instanz in der Hauptsache

zuständige Behörde des Armenverbandes des Aufenthaltsortes
(8 38 Abs. 2).

59. Ist ein Armenverband zur Zahlung der ihm endgültig
auferlegten Kosten laut Bescheinigung der ihm vorgesetzten Be-
hörde ganz oder teilweise ausser Stande, So hat der Bundesstaat,

welchem er angehört, entweder mittelbar oder unmittelbar für die

Erstattung zu Sorgen.

8 60. Augländer müssen vorläufig von demjenigen Ortsarmen-
verbande unterstützt werden, in dessen Bezirke Sie Sich bei dem

Eintritte der Hülfsbedürftigkeit befinden. Zur Erstattung der
Kosten, beziehungsweise zur Übernahme des hülfsbedürftigen Aus-
länders ist derjenige Bundesstaat verpflichtet, welchem der Orts-
armenverband der vorläufigen Unterstützung angehört, mit der
Masggabe, dass es jedem Bundesstaate überlassen bleibt, im Wege
der LandesSgesetzgebung diese Verpflichtung auf Seine Armenver-
bände zu übertragen.

S 61. Durch die Bestimmungen dieses Gesgetzes werden
Rechte und Verbindlichkeiten nur zwischen den zur Gew ährung
öffentlicher Unterstützung nach Vorschrift dieses Gesetzes verpflich-
teten Verbänden (Orts-, Landarmenverbände, Bundesstaaten)
begründet.

Daher werden die auf anderen Titeln (Familien- und Dienst-

verhältnis, Vertrag, Genogssenschaft, Stiftung u. 8. w.) beruhenden
Verpflichtungen, einen Hülfsbedürftigen zu unterstützen, von den

Bestimmungen dieses Gegetzes nicht betroffen.
8 62. Jeder Armenverband, welcher nach Vorgchrift dieses

Gegetzes einen Hülfsbedürftigen unterstützt hat, ist befugt, Ersatz

derjenigen Leistungen, zu deren Gewährung ein Dritter aus anderen
als den durch dieses Gegsetz begründeten Titeln verpflichtet ist,
von dem Verpflichteten in demselben Masse und unter denselben

Vorausgetzungen zu fordern, als dem Unterstützten auf jene
Leistungen ein Recht zusteht.

Der Einwand, dass der unterstützende Armenverband den
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Ergatz von einem anderen Armenverbande zu fordern berechtigt

Sei, darf demselben hierbei nicht entgegengestellt werden.
8 63. Die Verwaltungs- und Polizeibehörden ind verpflichtet

innerhalb ihres Geschäftskreises den Armenverbänden behufs der

Ermittelung der Heimats-, Familien- und Aufenthaltsverhältnisse
eines Hülfsbedürftigen auf Verlangen behülflich zu Sein.

S 64. Das Eintreten der in den 88 10 und 22 an den Ab-

lauf einer bestimmten Frist geknüpften Wirkungen kann durch
Vertrag oder Verzicht der beteiligten Behörden oder Personen
nicht ausgeschlossen werden.

S 65. Dieses Gegetz tritt mit dem 1. Juli 1871 inkraft.

Nach diesem Tage finden die bis dahin innerhalb des Bundes-

gebietes gültigen Vorschriften über die durch das gegenwärtige
GegSetz geregelten Rechtsverhältnisse nur insoweit noch Anwendung,
als es Sich um die Feststellung des Unterstützungswohnsitzes für
die Zeit vor dem 1. Juli 1871 handelte.

Insbesondere Kommen hierbei folgende Bestimmungen zur

Anwendung:
1) Diejenigen Norddeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb

des Bundesgebietes ein Heimatsrecht besitzen, haben kraft desselben
am 1. Juli 1871 den Unterstütgungswohnsitz in demjenigen Orts-

armenverbande, welchem ihr Heimatsort angehört.
2) Diejenigen Norddeutschen, welche am 30. Juni 1871 innerhalb

des Bundesgebietes einen Unterstützungswohnsitz haben, besitzen
denselben am 1, Juli 1871 mit den Folgen und Massgaben dieses

Gesetzes, gleichviel ob die Voraussetzungen des Erwerbes andere
waren als die durch dieses Gegsetz vorgeschriebenen.

3) Wo und insoweit bigher ein Heimatsrecht oder Unter-

Stützungswohnsitz durch blossen Aufenthalt nicht erworben, durch
blosse Abwegenheit nicht verloren werden Konnte, beginnt der
Lauf der durch dieses Gesetz vorgeschriebenen zweijährigen Frist
für den Erwerb, beziehungsweise Verlust des Unterstützungs-
wohnsitzes mit dem 1. Juli 1871.

4) Wo bigsher für den Erwerb, beziehungsweise Verlust des
Unterstützungswohnsitzes die nämliche oder eine längere als die
durch dieses Gesetz vorgeschriebene Frist galt, kommt bei Berechnung
der letzteren die vor dem 1. Juli 1871 abgelaufene Zeitdauer in AnSatz.

5) Wo bisher für den Erwerb, beziehungsweise YVerlust des
Unterstützungswohnsitzes eine Kürzere als die durch diegses (Gesetz
vorgeschriebene Frist bestand, gilt, Sofern die kürzere Frist vor
dem 1. Juli 1871 abgelaufen war, die Wirkung des Ablaufs als
eingetreten, auch wenn die Entscheidung hierüber erst nach dem
1. Juli 1871 erfolgt. War die kürzere Frist vor dem 1. Juli 1871

noch nicht abgelaufen, 80 bedarf es zum Eintritt der durch dieses

GesSetz vorgeschriebenen Wirkungen des Ablaufs der durch dieses
(reSetz vorgeschriebenen Frist, jedoch unter Anrechnung der vor
dem 1. Juli 1871 abgelaufenen Zeitdauer.

6) Das durch dieses Gesetz für die Entscheidung der Streit-
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Sachen über die öffentliche Unterstützung Hülfsbedürftiger vorge-
Schriebene Verfahren kommt nach Massgabe der Vorschrift des
S8 37 zur Anwendung bei denjenigen Streitsachen der Armenver-

bände (Armenkommunen, Armenbezirke,. Heimatsbezirke), welche
nach dem 30. Juni 1871 anhängig gemacht werden.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Untergchrift

und beigedrucktem BundesginSiegel.

Gegeben Schloss Babelsberg, den 6. Juni 1870.

Wilhelm.
ir. v. Bismarck-Schönhausen.

13. Gesetz betr. die VerfasgSung des Deutschen

Reiches. 1871 April I1G.
S. oben Nr. 1.

14. Gegetz betr. die Vereinigung von Klsass und

Lothringen mit dem Deutschen Reiche.
1871 Jum 9.

Reichs-Gezetzblatt 1871, 8. 212 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen hiermit im Namen des Deutschen

Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrategs und des Reichs-
tages, was folgt:

S 1. Die von Frankreich durch den Artikel I des Präliminar-

friedens vom 26. Februar 1871 abgetretenen (iebiete Elsass und

Lothringen werden in der durch den Artikel I des Friedensver-

trages vom 10. Mai 1871 und den dritten Zusatzartikel zu diesem

Vertrage festgestellten Begrenzung mit dem Deutschen Reiche für
immer vereinigt.

S 2. Die VerfasSung des Deutschen Reichs tritt in Elsass.

und Lothringen am 1. Januar 1873* in Wirksamkeit. Durch Ver-

ordnung des Kaisers mit Zustimmung des Bundesrates können
einzelne Teile der VerfasSung Schon früher eingeführt werden.

Die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen der Ver-
fasSung bedürfen der Zustimmung des Reichstages.

Artikel 3 der ReichsverfasSung tritt Sofort in Wirksamkeit.

S 3. Die Staatsgewalt in Elsass und Lothringen übt der
Kaiser aus.

Bis zum Eintritt der WirkgSamkeit der ReichsverfasSung iSt

* Durch Gegetz v. 20. Juni 1872 (Retehsgezetzblatt 1872, :8. 208 f.) ist.
dieger Termin auf 1. Januar 1874 verlegt.
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der Kaiser bei Ausübung der Gegetzgebung an die Zustimmung
des Bundegrates und bei der Aufnahme von Anleihen oder Über-

nahme von Garantien für ElSass und Lothringen, durch welche

irgend eine Belastung des Reichs herbeigeführt wird, auch an die
Zustimmung des Reichstages gebunden.

Dem Reichstage wird für diese Zeit über- die erlasgenen Ge-
Setze und allgemeinen Anordnungen und über den Fortgang der

Verwaltung Jährlich Mitteilung gemacht.
Nach Einführung der ReichsverfasSung steht bis zu ander-

weitiger Regelung durch Reichsgesetz das Recht der Gegetzgebung
auch in den der Reichsgesetzgebung in den Bundesstaaten nicht
unterliegenden Angelegenheiten dem Reiche zu.

S 4. Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers be-
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers,
der dadurch die Yerantwortlichkeit übernimmt.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen Insiegel.

(iegeben Berlin den 9. Juni 1871.
Wilhelm,

Fürst v. Bismarck.

15. Erlass betr. die Gesehäftsführung der oberen

Marinebehörge. 1871 Juni .15.
Reichs-Gesetzblatt 1871, 8. 272-4; vgl. unten Nr. 18.

In Abänderung Meiner Order vom 16. April 1861 bestimme

Ich auf Ihren Antrag zur anderweitigen Organigation der oberen
Marinebehörden:

1) das Oberkommando der Marine als gesonderte Behörde bleibt
aufgehoben;

2) die Funktionen des früheren Oberbefehlshabers und Ober-
kommandos der Marine gehen auf deu Marineminister, resp.
das Marinenunisterium über;

3) der Marineminister hat fortan die Geschäfte des Oberkom-

mandos und der Verwaltung der Marine nach Massgabe der
Vorschriften des beiliegenden, von Mir genehmigten Regu-
lativs zu leiten.

Diesen Meinen Erlass8 haben Sie durch das Reichsgesetzblatt
und die Gesetzsammlung zu veröffentlichen.

Berlin den 15. Juni 1871.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. v. Roon.

An den ReichsSkanzler und den Marineminister.
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Regulativ
betreffend die Geschäftsführung der oberen Marinebehörde.

Vom 15. Juni 1871.

Nachdem das Oberkommando der Marine in geinem bis-

herigen Bestande und Personale aufgelöst ist und dessen Seit-
herige Funktionen durch Meine Order vom 15. Juni cr. dem

Marineminister, resp. dem Marineministerium übertragen gind, be-
Stimme Ich im Interesse der einheitlicheren Leitung der Marine-
angelegenheiten über die Geschäftsführung der oberen Marine-
behörde, wie folgt: -

1) Der Geschäftskreis des Marineministeriums umfasst ohne

Augnahme alle Angelegenheiten,- welche die Einrichtung, Erhaltung
und Entwickelung, Sowie die Verwendung der Reichsmarine be-
treffen. Die durch Meine Order vom 29. Juli 1870 provisorisch

eingesetzte Kommandoahbteilung fungiert fortan nur als integrieren-
der Teil des Marineministeriums, resp. als Organ des Marineministers.

2) Dem Marineminister wird neben den ihm als Verwaltungs-
Chef zustehenden Rechten und Pflichten, zu welchen namentlich

die Regelung des Geschäftsganges innerhalb des Ministeriums und
zwisSchen letzterem und den untergebenen Verwaltungsbehörden
zu zählen ist, von jetzt ab auch die Ausübung aller dem bis-

herigen Oberkommando obgelegenen Dienstbefugnisse einschliess-
lich der höheren Militärgerichtsbarkeit und Disziplinarstrafgewalt

übertragen.
3) Unter dem Marineminister leitet der PrüSes die Geschäfte

des Marineministeriums. DersSelbe ist in allen Beziellungen der
Stetige Vertreter des Ministers, und ist ihm das gesaimte Personal
des Marineministeriums untergeben, Sowie Sämtliche Personen und
Behörden der Marineverwaltung. DerSelbe ist mitverantwortlich

für eine geregelte, einheitliche und Sachgemässe Behandlung der
Geschäfte der gesamten Marineverwaltung. Er entscheidet und
unterzeichnet Selbständig in alten den Angelegenheiten, in denen
der Minister Sich die Entscheidung nicht vorbehalten hat.

Dem Präges Steht die Disziplinargewalt eines DiviSionskom-
mandeurs zu, und verbleibt derselbe auch behufs gelegentlicher

Vertretung des Ministers in Behinderungsfällen im Besitze der
ihm verliehenen höheren Gerichtsbarkeit.

4) Alle Verfügungen und Befehle in Kommandoangelegen-
heiten, welche nicht von Mir ausgehen, werden fortan unter der

Firma des Marineministers oder in dessen Vertretung „für den
Marineminister“ durch den PräsSes erlassen.

5) Die in Personalangelegenheiten bisher vom Oberkommando
der Marine ausgegangenen Iimmediateingaben werden Mir für die

Folge auf Grund der von dem Präses gemachten bezüglichen Vor-
Schläge durch den Minister eingereicht. Sie gelangen nach Meiner
Entscheidung durch den Marineminister an das Marineministerium

zur Verkündigung und Ausführung zurück.
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6). Diejenigen Verwaltungsvorschriften und Verfügungen des
Marineministers, welche bisher durch Vermittelung des Oberkom-
mandos der Marine an die Stationskommandos, an die Geschwader-

oder Schiffskommandos gelangten, werden fortan direkt durch den
Marineminister oder das Marineministerium an die genannten

Kommandos, die Marineintendantur und die Lokalverwaltungen
erlassen

7) Behufs der Kontrolle über die Ausführung Meiner Befehle
und der in Meinem Namen und Auftrage erlasgenen reglemen-
tarisSchen Ministerialvorschriften werden die verschiedenen Marine-

teile regelmässigen Inspizierungen unterworfen, die in Meinem
Namen durch den Generatinspekteur der Marine oder im Auftrage
des Marineministers durch den damit betrauten älteren Seeoffizier
vorzunehmen Sind. -- Über das Regultat der Inspizierungen hat

Mir der (ieneral-Inspekteur direkt zu berichten. Derselbe wird

Sich dabei darauf zu beschränken haben, zu prüfen, ob und in-
wieweit die für die Flotte und die verschiedenen Marineteile und

EtablisSements erlassenen organischen und reglementarischen Vor-
Schriften zur gedeihlichen Ausführung gelangt Sind. Demzufolge
iSt der Generalinspekteur durch das Marineministerium in laufender

Kenntnis von allen organischen Einrichtungen und Bestimmungen
zu erhalten. die für die Marine erlassen werden.

8). In allen den Fällen, in denen der Minister zur Lösung

Schwieriger Fragen organisatorischer und technischer Natur des
Beirates erfahrener Seeoffiziere und Sachverständiger Techniker,
die dem Marineministerium nicht angehören, zu bedürfen glaubt.
hat er wie bisher das Recht, den Admiralitätsrat zu berufen und

Solchem die betreffenden Fragen zur Begutachtung vorzulegen. --

Der Generalinspekteur der Marine ist ständiges Mitglied des Ad-
mirglitätsrates. AusSerdem besteht derselbe unter Vorgitz des

Ministers aus 'den von diesem bezeichneten Mitgliedern des Marine-

ministeriums und den von ihm dazu berufenen Seeoffizieren, Be-
amten und Technikern. --- Über die stattfindenden Beratungen wird

ein Protokoll geführt; welches von allen Teilnehmern zu unter-
zeichnen und zu dlen Akten des Marineministeriums zu nehmen ist.

9) Die Marineintendantur behält ihre biSherige Stellung zum
Marineministerium; der Intendant funktioniert gegebenen Falles

als Referent des Marineministers in desgen Eigenschaft als Ober-
befehlsShaber der Marine.

10) Alle diesem Regulativ entgegenstehenden Bestimmungen
werden hierdurch aufgehoben.

Berlin den 15. Juni 1871.

Wilhelm.

Fürst v. Bismarck. vy. Roon.

Altmann, Urkk, z. dtvch. YVerfas3.-Gescb. veit 1608. IL. 8
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16. Gegetz betr. die Bildung eines Reichskriegs-
Schatzes. 1871 Nov. 11.

Reichs-Gezsetzblatt 1871, 8. 403 f.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Deutschen Reichs

nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages,
was folgt:

8 1. Sobald der preusSische Staatsschatz aufgehoben ist,
Soll aus der von Frankreich zu entrichtenden Kriegsentschädigung

der Betrag von vierzig Millionen Thalern zur Bildung eines in

gemünztem Gelde verwahrlich niederzulegenden Reichskriegs-
Schatzes verwendet werden.

Über denselben kann zu Ausgaben nur für Zwecke der Mo-

bilmachung und nur mittelst kaiserlicher Anordnung unter vor-

gängig oder nachträglich einzuholender Zustimmung des Bundes-
rates und des Reichstages verfügt werden.

S 2. Bei eingetretener Verminderung des Bestandes von
vierzig Millionen Thalern ist bis zur Wiederherstellung desSelben

der Reichskriegsschatz durch Zuführung
1) der aus andern als den im Reichshaushaltsetat aufgeführten

Bezugsquellen fliesszenden Einnahmen des Reichs und
2) im übrigen nach der darüber durch den ReichShaushaltsetat

zu treffenden Bestimmung zu ergänzen.

S 3. Die Verwaltung des Reichskriegsschatzes wird dem
Reichskanzler übertragen, welcher dieselbe nach den darüber mit

Zustimmung des Bundesrates ergehenden Anordnungen des Kaisers
unter Kontrolle der Reichsschuldenkommission zu führen hat.

Die Reichsschuldenkommission erhält von dem Reichskanzler

alljährlich eine Nachweisung über den Bestand des. Reichskriegs-
Schatzes und ausserdem in kürzester Frist Mitteilung von allen

in Ansehung desSelben ergehenden Anordnungen und vorkommenden
Veränderungen. Sie hat die Befugnis, Sich von dem Vorhanden-
Sein und der Sicheren Aufbewahrung der Bestände des Reichs-
kriegsschatzes Überzeugung zu verschaffen.

Dem Bundesrat und dem Reichstage ist bei deren regel-
mässigem jährlichen Zusammentritt von der Reichsschuldenkom-
missSlon unter Vorlegung der von ihr geprüften Nachweisung über
den Bestand des Reichskriegsschatzes Bericht zu erstatten.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen InSiegel.

Gegeben Berlin den 11. November 1871.

Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.
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17. Gegetz betr. die Ausprägung von Reichsgold-
münzen. 1871 Dez. 4.

Reichs-Gezetzblatt 1871, 8. 404-406.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preussen etc., verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach er-

folgter Zustimmung des Bundegrates und des Reichstages, wie folgt:
S 1. Es wird eine Reichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher

aus einem Pfunde feinen Goldes 1394 Stück ausgebracht werden.
8 2. Der zehnte Teil dieser Goldmünze wird Mark genannt

und in hundert Pfennige eingeteilt. |

S 3. Ausger der Reichsgoldmünze zu 10 Mark (8 1) Sollen
ferner ausgeprägt werden: Reichsgoldmünzen zu 20 Mark, von

welchen aus einem Pfunde feinen Goldes 693 Stück ausgebracht
werden.

S 4. Das Mischungsverhältnis der Reichsgoldmünzen wird
auf 900 Tausendteile Gold und 100 Taugsendteile Kupfer festgestellt.

Es werden demnach 125,55 Zehnmarkstücke, 62,755 Zwanzig-
markstücke je ein Pfund wiegen.

S8 5. Die Reichsgoldmünzen tragen auf der einen Seite den
Reichgadler mit der Inschrift „Deutsches Reich“ und mit der An-

gabe des Wertes in Mark, 80wie mit der Jahreszahl der Aus-
prägung, auf der anderen Seite das Bildnis des LandegSherrn, be-
ziehungsweise das Hoheitszeichen der freien Städte mit einer
entsprechenden Umschrift und dem Münzzeichen. Durchmessger
der Münzen, Beschaffenheit und Inschrift der Ränder dergelben
werden vom Bundegrate festgestellt.

S 6. Bis zum Erlass eines Gegetzes über die Einziehung

der groben Silbermünzen erfolgt die Ausprägung der Goldmünzen
auf Kosten des Reichs für Sämtliche Bundesstaaten auf den Münz-

Stätten derjenigen Bundesstaaten, welche gich dazu bereit erklärt
aben.

Der Reichskanzler bestimmt unter Zustimmung des Bundes-

rates die in Gold auszumünzenden Beträge, die Verteilung dieger
Beträge auf die einzelnen Münzgattungen und auf die einzelnen
Münzstätten und die den letzteren für die Prägung jeder einzelnen
Münzgattung gleichmässig zu gewährende Vergütung. Er vergieht
die Münzstätten mit dem Golde, welches für die ihnen überwiesenen

Ausprägungen erforderlich ist.
8 7. Das Verfahren bei Ausprägung der Reichsgoldmünzen

wird vom Bundesrate festgestellt und unterliegt der Beaufsichtigung
von Seiten des Reichs. Diesges Verfahren oll die vollständige Ge-

nauigkeit der Münzen nach Gehalt und Gewicht Sicherstellen.

Soweit eine absolute Genauigkeit bei dem einzelnen Stücke nicht
innegehalten werden kann, soll die Abweichung in mehr oder
weniger im Gewicht nicht mehr als zweiundeinhalb Tausgendteile

Seines Gewichts, im Feingehalt nicht mehr als zwei Tausgendteile

betragen.
3
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S 8. Alle Zahlungen, welche gesetzlich in Silbermünzen der
Thalerwährung, der Süddeutschen Währung, der lübischen oder
hamburgischen Kurantwährung oder in alern Gold Bremer
Rechnung zu leisten Sind oder geleistet werden dürfen, können in
Reichsgoldmünzen (88 1 und 3) dergestalt geleistet wefden, dass
gerechnet wird: |

das Zehnmarkstück zum Werte von 34 Thalern oder

5 FL 50 Kr. Süddeutscher Währung, 8 Mark 54 Schilling
lübischer .und hamburgischer Kurantwährung, 3x Thaler
Gold Bremer Rechnung;

das Zwanzigmarkstück zum Werte von 64 Thalern oder

11 FIL 40 Kr. Süddeutscher Währung, 16 Mark 104 Schilling
lübischer und hamburgischer Kurantwährung, 6:4 Thaler
Gold Bremer Rechnung.

2 9. Reichsgoldmünzen, deren Gewicht um nicht mehr als
fünf Tausendteile hinter dem Normalgewicht (8 4) zurückbleibt
(PasgSiergewicht), und welche nicht durch gewaltsame oder gegetz-
widrige Beschädigung am Gewicht verringert Sind, Sollen bei allen
Zahlungen als vollwichtig gelten.

Reichsgoldmünzen, welche das vorgedachte PassSiergewicht
nicht erreichen und an Zahlungsstatt von den Reichs-, Staats-,
Provinzial- oder Kommunalkassen, Sowie von Geld- und Kroedit-

anstalten und Banken angenommen worden gind, dürfen von den

gedachten Kassen und Anstalten nicht wieder ausgegeben werden.
Die Reichsgoldmünzen werden, wenn diegelben infolge längerer

Zirkulation und Abnutzung am Gewicht 80 viel eingebüsst haben,
dass Sie das Passiergewicht nicht mehr erreichen, für Rechnung
des Reichs zum Einschmelzen eingezogen. Auch werden der-

gleichen abgenutzte Goldmünzen bei allen Kassen des Reichs und
der Bundesstaaten Stets voll zu demjenigen Werte, zu welchem

Sie ausgegeben Sind, angenommen werden.
8 10. Eine Ausprägung von anderen, als den durch dieses

Gesetz eingeführten Goldmünzen, Sowie von groben Silbermünzen
mit Ausnahme von Denkmünzen findet bis auf weiteres nicht Statt.

S 11. Die zur Zeit umlaufenden Goldmünzen der deutschen

Bundesstaaten Sind von Reichs wegen und auf Kosten des Reichs

nach Massgabe der Ausprägung der neuen Goldmünzen (8 G)
einzuziehen.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, in gleicher Weise die
Einziehung der bisSherigen groben Silbermünzen der deutschen
Bundesstaaten anzuordnen und die zu diesgem Behufe erforder-

lichen Mittel aus den bereitesten Beständen der Reichskasse zu

entnehmen.
Über die Ausführung der vorstehenden Bestimmungen ist

dem Reichstage alljährlich in Seiner ersten ordentlichen Session
Rechenschaft zu geben.

8 12. Es Sollen Gewichtsstücke zur Eichung und Stempe-
lung zugelassen werden, welche das Normalgewicht und das PasSier-
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gewicht der nach Massgabe dieges Gezetzes auszumünzenden Gold-
münzen, 80wie eines Vielfachen dergelben angeben. Für die
Eichung und Stempelung dieger Gewichtsstücke gsind die Bestim-
mungen der Artikel 10 und: 18 der Mass- und Gewichtsordnung
vom 17. August 1868 (Bundesgegetzb]. 3. 473) massgebend.

S8 13. Im Gebiet des Königreichs Baiern kann im Bedürfnis-
fall eine Unterteilung des Pfennigs in zwei Halbpfennige stattfinden.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 4. Dezember 1871.
Wilhelm.

Fürgst v. Bismarck.

18. Krlass betr. die oberste Marinebehörde,

1872 Jan. 1.

Reich8-Gegetzblatt 1872 8. 5; vgl. oben Nr. 15.

In Verfolg Meiner Erlasse vom 30. November und 31. De-

zember vy. J. bestimme Ich, dass das Marineministerium unter Fort-

dauer der durch das Regulativ vom 15. Juni y, J. (Reichsgesetz-

blatt 8. 272) geschaffenen Einrichtung der oberen Marinebehörde
fortan den Namen „Kaiserliche Admiralität“ führen und einen
Chef zum Vorstande erhalten soll, welcher die Verwaltung uater
der Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und den Oberbefehl
nach Meinen Anordnungen zu führen hat.

Dieser Erlass ist.durch das Reichsgegetzblatt zu veröffentlichen.

Berlin den 1. Januar 1872.

Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.
An den Reichskanzler.

19. Gegetz betr. die Einführung von Bestimmungen

über das Reichskriegswesen im Elsass-Lothringen.
1872 Jan. 23.

Reich8-Gegsetzblatt 1872, 8. 31--33.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaigser, König
von Preussgen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs

nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates für El8ass-Lothringen,
was folgt:

S 1. Die nachstehenden, das Reichskriegswesen betreffenden
Artikel [37-65] der VerfassSung des deutschen Reichs [er weg-
gelas8en] treten in Elsass-Lothringen inkraft.

S 2. Das in der Anlage beigefügte Reichsgesetz vom 9. No-
vember 1867, die Verpflichtung zum Kriegsdienste betreffend
(Bundeggesetzbl. für 1867 S. 131), wird hierdurch in Elsass-Loth-
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ringen eingeführt. Dagselbe findet auf die vor dem 1. Januar 1851
geborenen Angehörigen von Elsass-Lothringen keine Anwendung.

Die Musterung der nach diesem Zeitpunkte geborenen Wehr-
flichtigen beginnt im Oktober 1872, die Zahl der einzustellenden

ehrpflichtigen richtet eich nach dem anliegenden Reichsgegsetze
vom 9. Dezember 1871.

Hingichtlich der Zulasgung zum einjährigen Dienste -- 8 11

des Gegetzes --- 80wie bei Beurteilung der auf häusliche etc. Ver-

hältnisse gegründeten Anträge auf Befreiung vom Militärdienst
Soll während der nächsten J auf die begonderen Verhältnisse

von Elgass-Lothringen Rückgicht genommen werden.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.
Gegeben Berlin den 23. Januar 1872.

Wilhelm.
Fürst v. Bigmarck.

20. Erlass betr. die Veränderung der Organigation
der Marineintendantur. 1872 Juni 18.

Reichas-Geaetzblatt 1872, 8. 361.

Auf Ihren Vortrag genehmige Ich die Veränderung der
jetzigen Organisation der Marineintendantur unter gleichzeitiger
Aufhebung der Beziehungen, in welchen diegelbe nach Massgabe
Meines Erlasses vom 19. Juni 1862 und der infolge desselben er-

gangenen Instruktionen zu den Werften steht, dahin, dass diese
Behörde in zwei Stationsintendanturen, deren Vorgsteher Marine-
intendanturräte mit dem Amtscharakter als Stationgintendanten

gein Sollen, geteilt und eine derselben, bestimmt für die Marine-
Station der Ostgee, nach Kiel, die andere, bestimmt für die Marine-
Station der Nordsee, nach Wilhelmsghaven verlegt werde. Ebenso
genehmige Ich die Eingetzung eines Dezernats für Rechnungs-
reviglon in der Admiralität, auf welches die bisherigen Geschäfte
der Marineintendantur, 80weit gie die technischen Institute der
Marine betreffen, überzugehen haben und welchem ausserdem noch
andere geeignete Dienstgeschäfte nach dem Ermeggsen des Chefs
der Admiralität zu überweisen gind. Das Pergonal dieses Dezer-

nats mit Einschluss des Dezernenten ist von der Marineintendantur

zu entnehmen. Die Ausführung beider Magsregeln hat am 1. Ok-

tober dieses Jahres zu erfolgen. Die Instruktionen für die Sta-

tiongintendanturen, 80wie für das Dezernat für RechnungsreviSion
in der Admiralität hat der Chef derselben zu erlassen.

Berlin den 18. Juni 1872.

Wilhelm.

In Vertretung des Reichgkanzlers:
Delbrück.

An den Reichskanzler.
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21. Gegetz betr. den Orden der Gegellschaft Jegu.

1872 Juli 4.

Reichs-Gegetzblatt 1872, 8. 253; vgl. unten Nr. 55.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:
8 1. Der Orden der Gesellschaft Jesu und die ihm ver-

wandten Orden und ordensähnlichen Kongregationen 8ind vom

(zeblet des Deutschen Reichs ausgeschlossen.
Die Errichtung von Niederlasgungen dergelben ist untergagt.

Die zur Zeit bestehenden Niederlasgungen gind binnen einer vom

Bundesrat zu bestimmenden Frist, welche Sechs Monate nicht über-

Steigen darf, aufzulögen.
8 2. Die Angehörigen des Ordens der Gegellschaft Jegu

oder der ihm verwandten Orden oder ordensähnlichen Kongrega-
tionen können, wenn 8ie AuSgländer gind, aus dem Bundeggebiet
ausgewiesen werden; wenn Sie Inländer gind, kann ihnen der Auf-

enthalt in bestimmten Bezirken oder Orten vergagt oder ange-
wiegen werden.

8 3. Die zur Ausführung und zur Sicherstellung des Voll-
zugs dieses Gegetzes erforderlichen Anordnungen werden vom
Bundesgrate erlassen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen Ingiege].

Gegeben Bad Ems den 4. Juli 1872.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

22. Gegetz betr. die Einführung des Reichsgegetzes
über die Freizügigkeit u. 8. w. in Elsass-Lothringen.

1873 Jan. 8.

Reichs-Gegetzblatt 1873, 8. 31.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundesgrates, für Elsass-Lothringen was
olgt:

Art. 1. Die Wirksamkeit des anliegenden Reichsgegetzes
über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 [oben Xr. 4] wird
auf Elsass-Lothringen ausgedehnt.

Die nach dem ersten Abgatz des 8 7 des anliegenden Gesgetzes

massSgebenden Bestimmungen sgind in der Beilage zusammengegtellt.
Art. 2. Das Gegetz über die Erwerbung und den Verlugt

der Bundes- und Staatgangehörigkeit vom 1. Juni 1870 [oben Xr. 11]
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tritt in der durch die Bestimmungen des 8 9 des ReichsgesSetzes
vom 22. April 1871 (Reichs-Gesetzbl. 1871 8. 87) veränderten, in
dem anliegenden Abdruck wiedergegebenen Fassung in ElsasS-
Lothringen mit der Massgabe in Kraft, dass, wo im ersteren Ge-
Setz von dem Norddeutschen Bunde, dessen Gebiet, Staaten, In-

digenat, verfasSungsmässigen Organen, Angehörigen und Beamten
die Rede ist, das deutsche Reich und dessen entsprechende Be-
ziehungen zu verstehen Sind.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen InSiegel.

Gegeben Berlin den 8. Januar 1873.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

23. Gegetz über die Kriegsleistungen.
1873 Juni 13.

Reichs-Gegetzblatt 1873, 8. 129-137.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs

nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages,
was folgt:

S8 1. Von dem Tage ab, an welchem die bewaffnete Macht
mobil gemacht wird, tritt die Verpflichtung des Bundesgebiets zu
allen Leistungen für Kriegszwecke nach den Bestimmungen dieses
Gegetzes ein.

Beschränkt Sich die Mobilmachung auf einzelne Abteilungen
der bewaffneten Macht, 80 tritt diese Verpflichtung nur bezüglich

der mobil gemachten, augmentierten oder in Bewegung gesetzten
Teile derselben, Sowie zur Herstellung der notwendigen Vertei-
digungsanstalten ein.

8 2. Diege Leistungen Sollen nür insoweit in Anspruch ge-
nommen werden, als für die Beschaffung der Bedürfnisse nicht

anderweitig, insbesondere nicht durch freien Ankauf, beziehungs-
weise Barzahlung oder durch Entnahme aus den Magazinen ge-
Sorgt werden kann.

Für diese Leistungen ist nach den Bestimmungen diegses
Gesetzes Vergütung aus Reichsmitteln zu gewähren.

1. Kriegsleistungen der Gemeinden.

S 3. Dem Reiche gegenüber Sind zunächst die Gemeinden
zu nachfolgenden Leistungen verpflichtet:

1) Gewährung des Naturalquartiers für die bewaffnete Macht,
einschliessSlich des Heergefolges Sowie der Stallung für die
zugehörigen Pferde, beides, Soweit Räumlichkeiten hierfür
vorhanden gind;
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2) Gewährung der Naturalverpflegung für die auf Märschen
und in Kantonnierungen befindlichen Teile der bewaffneten

Macht, einschliesslich des Heergefolges, Sowie der Fourage
für die zugehörigen Pferde;

3) Überlassung der im Gemeindebezirk vorhandenen Transport-
mittel und Gespanne für militärische Zwecke und Stellung
der in der Gemeinde anwegenden Mannschaften zum Dienste

als Gespannführer, Wegweiser und Boten, 80wie zum Wege-,
Eisenbahn- und Brückenbau, zu fortifikatorischen Arbeiten,

zu Fluss- und Hafensperren und zu Boots- und Prahmdiensten;
4) Überweisung der für den Kriegsbedarf erforderlichen Grund-

Stücke und vorhandenen Gebäude, 80wie der im Gemeinde-

bezirke vorhandenen Materialien zur Anlegung von Wegen,

Eigenbahnen, Brücken, Lagern, Übungs- und Biwaksplätzen,
zu fortifikatorischen Anlagen und zu Fluss- und Hafensperren;

5) Gewährung des im Gemeindebezirke vorhandenen Feuerungs-
materials und Lagerstrohs für Lager und Biwak, Sowie

6) der Sonstigen Dienste und Gegenstände, deren Leistung,
beziehungsweise Lieferung das mijlitärische Interesse aus-
nahmsweise erforderlich machen könnte, insbesondere von

Bewaffuungs- und Ausrüstungsgegenständen, Arznei- und
Verbandmitteln, Soweit die hierzu erforderlichen PersSonen

und Gegenstände ini Gemeindebezirke anwesend und bezie-
hungsweise vorhanden Sind.
S 4. In welchen Fällen und in welchem Umfange die Yer-

pflichtungen des 8 3 einzutreten haben, wird auf Requisition der
Militärbehörde durch Anordnung der nach den Landesgesetzen zu-
Ständigen Zivilbehörde bestimmt. Es ist hierbei auf die Leistungs-
fähigkeit der Gemeinden Rückgicht zu nehmen.

In den Städten, welche einen eigenen Kreis bilden oder
welche da, wo Kreisverbände nicht bestehen, nach der letzten

Volkszählung mindestens 25,000 Seelen haben, werden der Regel
nach die Requisitionen direkt an den Stadtvorstand gerichtet.

In dringenden Fällen kann die zuständige Militärbehörde
auch Sonst die Leistungen direkt von der Gemeindebehörde und,

wo diese nicht rechtzeitig zu erreichen ist, von den Leistungs-

pflichtigen in der Gemeinde (8 6) unmittelbar requirieren.
Anordnungen wie RequiSitionen Sind in der Regel schriftlich

zu erlassen und müssen die genaue Bezeichnung der geforderten

Leistung enthalten.
Über die erfolgte Leistung ist Bescheinigung auszustellen.
S 5. Für die vollständige und rechtzeitige Erfüllung der

geforderten Leistungen Sind die Gemeinden verantwortlich. Die
Weigerung oder Säumnis dergelben berechtigt die Zivilbehörde
die Leistung zwangsweise herbeizuführen. Bei Gefahr im Verzuge
iSt hierzu auch die Militärbehörde befugt.

S 6. Die Gemeinden Sind- berechtigt, behufs Erfüllung der
geforderten Leistungen die zur Teilnahme an den Gemeindelasten
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Verpflichteten, Sowie die 80nst in der Gemeinde gich aufhaltenden

oder Eigentum in dergelben. besitzenden Angehörigen des Reichs
zu Naturalleisgtungen und Diensten aller Art heranzuziehen, ins-

besondere auch die in den Gemeindebezirken gelegenen Grund-
Stücke und Gebäude, mit Ausnahme der landeSherrlichen Schlögser
und der unmittelbar zu Staatszwecken dienenden Gebäude oder

Gebäudeteile, zu benutzen und Sich nötigenfalls zwangsweise in
deren Begitz zu Setzen.

Die in der Gemeinde durch die Leistungen etwa entstehenden
Barkosten Sind von den zur Teilnahme an den Gemeindelasten

Verpflichteten aufzubringen.
Die Gemeinden sind berechtigt, Naturalquartier und Ver-

pflegung für eigene Rechnung zu übernehmen und die erwachgenden
Kosten auf die hierdurch von unmittelbarer Leistung befreiten

Pflichtigen nach Verhältnis ihrer Verpflichtung zur Naturalleistung
(Abgatz 1) umzulegen.

8 7. Die Gemeinde hat den nach 8 6 mit Naturalleistungen
oder Diensten in Anspruch Genommenen Vergütung in dem Um-
fange zu gewähren, in welchem die letztere nach den folgenden
Bestimmungen vom Reiche gewährt wird.

Die Gemeinde ist in der Regel nicht verpflichtet, die Ver-
gütung früher auszuzahlen, als Sie ihr vom Reiche zur Verfügung

gestellt ist. Jedoch ist in den Fällen besonderer Bedürftigkeit
oder unverhältnismässiger Belastung einzelner Leistungspflichtiger
diese Vergütung vorschussweise von der Gemeinde zu zahlen.

Von diesen besonderen Fällen abgesehen, kommen die vom
Reiche zu zahlenden Zingen (8 20) den Einzelnen zu.

Zur Sicherung geiner Forderung kann jeder von der Ge-
meinde in Angpruch Genommene über die von ihm gemachte
Leistung eine Bescheinigung von der Gemeinde fordern.

S8 8. Die in diesem Gegetze für Gemeinden getroffenen Be-
Stimmungen gelten auch für die einem Gemeindeverbande nicht
einverleibten Selbständigen Gutsbezirke.

8 9. Vergütung für Naturalquartier und Stallung wird Seitens
des Reichs nur gewährt:

1) für die Truppenteile, welche Schon vor der Mobilmachung
zur Begatzung des Ortes gehörten, bis zu ihrem Ausmarsche,

2) für die Truppentheile, welche zur Besatzung des Ortes nach
der Mobilmachung einrücken, inSbesondere auch für die Be-

Satzung der Etappenorte,
3) für Ergatztruppen in ihren Standquartieren,

und zwar nach den für den Friedenszustand geltenden Sätzen.

In diesen Fällen finden bezüglich der Beschaffenheit des

Quartiers im allgemeinen die für den Friedenszustand geltenden
Vorschriften Anwendung. In allen übrigen Fällen muss der Ein-

quartierte Sich mit demjenigen begnügen, was nach Massgabe der
Obwaltenden Verhältnisse angewiesen werden kann, und Sind dem
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Quartiergeber nur die auf Requisition der Militärbehörde gemachten
Auglagen zu erSetzen.

8 10. Die Entschädigung für die Naturalverpflegung erfolgt
nach den für den Friedengzustand geltenden Sätzen, jedoch mit
der Massgabe, dass nur die Hälfte dieser Sätze gewährt wird,
wenn bei eiligen Märschen, bei Benutzung der Eisenbahn und bei
ähnlichen Veranlassungen nur ein Teil der Verpflegung, z. B. das

Mittagessen allein oder eine Abendmahlzeit und das FrühStück
allein verabreicht werden kann.

Der mit Verpflegung Einquartierte --- Sowohl der Offizier

und Beamte als auch der Soldat -- hat Sich in der Regel mit der

Kost des Quartiergebers zu begnügen. Bei vorkommenden Streitig-
keiten muss dem LKinquartierten dasjenige gewährt werden, was
er nach dem Reglement bei einer Verpflegung aus dem Magazin
zu fordern berechtigt sein würde.

S 11. Für Gewährung von Fourage werden, 80weit 816 in
natura vorhanden war, die Durchschnittspreise der letzten zehn
Friedensjahre --- mit WeglasSung des teuersten und des wohl-

feilsten Jahres --- bewilligt. Soweit die nötige Fourage im Ge-
meindebezirke nicht vorhanden war und von der Gemeinde durch

Ankauf herbeigeschafft werden musste, erfolgt die Vergütung nach
den Durchschnittspreigen, welche zur Zeit der Lieferung in dem

Marktorte des Lieferungsverbandes (8 19 Abgatz 2 und 3) be-
Standen, zu dessen Bezirke die Gemeinde gehört.

312. Für den Vorspann und die Spanndienste gelten die
nachfolgenden Bestimmungen:

1) Die Vergütung erfolgt tageweise nach den von dem Bundes-
rate von Zeit zu Zeit jeden Bezirk eines Lieferungs-

verbandes (8 17) endgültig festzustellenden Vergütungssätzen.
Die Sätze Sind nach den im betreffenden Bezirke üblichen

Fuhrpreisen zu normieren. Werden die Fuhren einen halben

Tag oder darunter in Anspruch genommen, 80 wird ein
halber Tag berechnet.

Auch für die Fahrt vom Wohn- nach dem Stellungs-

orte und zurück wird Vergütung nach gleichen Grundsätzen
gewährt, wenn die Entfernung mehr als eine Meile beträgt;
in diegem Falle ist eine Wegestrecke bis zu zwei Meilen

einem halben Tage gleichzugetzen.
2) Fuhren, die länger als 48 Stunden von ihrer Heimat fern

gehalten werden, haben auf der ihnen vorzuschreibenden
Etappenstrasse neben freiem Quartier für Führer und Zug-
tiere freie Verpflegung zu beanspruchen ohne Kürzung ihrer
Fuhrpreise.

3) Werden Fuhren länger als 48 Stunden aussgerhalb ihrer
Heimat oder auf unbestimmte Dauer in Anspruch genommen,
80 Sind Zugtiere, Wagen und Gegchirr vor dem Abgang
durch Sachverständige zu taxieren, und ist dem Eigentümer
auf Grund der Taxe voller Ergatz für Verluste, Beschädigur
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und aussergewöhnliche Abnutzung an Zugtieren, Wagen und
Geschirr zu gewähren, welche infolge oder gelegentlich der
Vorspann- oder Spanndienstleistungen ohne Verschulden des
Eigentümers oder des von ihm gestellten Gespannführers
entstanden Sind.

Ist eine vorherige Schätzung nicht möglich, 80 oll der
Wert nachträglich festgestellt werden.
8 13. Für die Gewährung von Arbeitskräften und Trangs-

portmitteln mit Ausnahme der Fuhrenleistung, 80wie für die Liefe-

rung des Lagerstrohes und Feuerungsmaterials für Lager und
Biwaks wird die Vergütung nach den in gewöhnlichen Zeiten orts-
üblichen Preisen gewährt.

S8 14. Für Einräumung der zu Kriegszwecken erforderlichen,
leerstehenden oder disponiblen eigenen Gebäude der Gemeinden
und für die ÜberlasSung freier Plätze, Ödungen und unbestellter
Äcker --- bis zur Zeit der Bestellung -- zu militärischen Zwecken

wird Vergütung nur für die durch die Benutzung erweislich her-

beigeführte Beschädigung und ausserordentliche Abnutzung gewährt.
Bei Überweisung Sonstiger Gebäude und Grundstücke wird

auch für die entzogene Nutzung Vergütung gewährt, soweit der
Vergütungsanspruch nicht durch das Gegetz über die Beschränkung
des Grundeigentums in der Umgebung von Festungen vom 21. De-

zember 1871 überhaupt ausgeschlossen ist.
Werden Grundstücke, welche zur Ergänzung fortifikatorischer

Anlagen im Falle der Armierung einer Festung in Anspruch ge-
nommen worden Sind, nach eingetretener Degsarmierung nicht zu-

rückgegeben, So erfolgt die Feststellung der Entschädigung für
die Abtretung des Eigentums im Wege des für Enteignungen vor-
gesSchriebenen Verfahrens.

8 15. Die Vergütung für alle in den 88 9 bis 14 nicht ge-
nannten Kriegsleistungen erfolgt nach den am Orte und zur Zeit

der Leistung bestehenden Durchschnittspreisen.

II. Landlieferungen.

8 16. Durch Beschluss des Bundesrates kann, falls der
Unterhalt für die bewaffnete Macht auf andere Weise nicht Sicher-

zustellen ist, die Lieferung des Bedarfs an lebendem Vieh, Brot-
material, Hafer, Heu und Stroh zur Füllung der Kriegsmagazine

angeordnet werden (Landlieferungen).
8 17. Die Verpflichtung zu den im 8 16 bezeichneten

Leistungen liegt Lieferungsverbänden ob, welche von den einzelnen
Bundesstaaten unter Rücksichthahme auf angemessene Leistungs-
fähigkeit und thunlichst im Anschlusse an die bestehende Bezirks-

einteilung zu bilden ind.
Für Staaten von geringem Gebietsumfange kann von der

Bildung besonderer Verbinde Abstand genommen werden, in
welchem Falle die Lieferungspflicht dem Staate als Solchem obliegt.

Innerhalb des bisherigen Geltungsgebietes des Gegetzes über
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die Kriegsleistungen vom 11. Mai 1851 (Bundes-Gegetzbl. v. 1867,

S. 125) gind bis zur anderweiten Regelung die Kreise und gleich-
artigen Verbände als Lieferungsverbände beizubehalten.

Den Umfang der Lieferungen und die Lieferungsverbände,
von welchen diegelben zu leisten Sind, hat der Bundesgrat festzugetzen.

Bei Feststellung der Lieferungen und bei der Unterverteilung
iSt darauf Rücksicht zu nehmen, dass den einzelnen Lieferungs-

verbänden nur die Lieferung solcher Gegenstände und Quantitäten
auferlegt wird, die Sich in deren Bereiche in natura vorfinden.

S 18. Die Bestimmungen der 838 6 und 7 finden auf Land-

lieferungen analoge Anwendung.
Die Lieferungsverbände Können gich zur Begschaffung der

von ihnen geforderten Leistungen der Yermittelung der Gemeinden
bedienen.

8 19. Die Feststellung der für geliefertes lebendes Vieh zu

gewährenden Vergütung erfolgt durch Sachverständige Schätzung
unter Anwendung der Bestimmungen des S8 33 nach den im Frieden
ortsüblichen Preisgen,

Die Höhe der Vergütung für alle übrigen Landlieferungen
wird nach den Durchschnittspreisen der letzten zehn Friedens-
Jahre --- mit Weglassung des teuersten und des wohlfeilsten

Jahres --- bestimmt. Für jeden Lieferungsverband werden dabei

die Preise des Hauptmarktortes desSelben zugrunde gelegt.
In denjenigen Bundesstaaten, in denen auf grund der Gegetze

Normalmarktorte festgesetzt Sind, bewendet es für die danach ge-
bildeten Bezirke bei den Preisen der letzteren mit der Massgabe,

dass für jeden Lieferungsverband die Preise nur eines und zwar

desjenigen Normalmarktortes zugrunde gelegt werden, zu welchem
der grösgere Teil des Lieferungsverbandes gehört.

III]. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

8 20. Die Vergütung für die in Gemäggheit des 8 3 Nr. 6
erfolgten aussergewöhnlichen Leistungen ist aus den bereitesten
Beständen der Kriegskasse bar zu zahlen.

Über die Vergütungsansprüche bezüglich aller übrigen Kriegs-
leieStungen werden auf Grund der festgestellten Liquidation An-
erkenntnisse ausgefertigt, welche auf den Namen degjenigen lauten,
der die Vergütung zu beanspruchen hat. Dieselben werden nach

Massgabe des S8 21 eingelöst und die darauf zu zahlenden Beträge
vom ersten Tage des auf die Leistung folgenden Monats mit vier
vom Hundert verzinst.

Der Bundesrat hat diejenigen Behörden zu bestimmen, bei
welchen die nach Massgabe dieses Gegetzes zu erhebenden Yer-

gütungsansprüche anzumelden, Sowie diejenigen, von welchen die
Anerkenntnisse auszustellen Sind. Auch hat er das hierbei zu

beobachtende Verfahren vorzugchreiben.

821. Die Einlösung der nach 8 20erteiltenAnerkenntnisse und
die Zinszahlung findet nach Massgabe der verfügbaren Mittel statt.
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Die Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber der
Anerkenntnisse gegen Rückgabe derselben. Zu einer Prüfung der
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt, aber
nicht verpflichtet.

Die Inhaber der Anerkenntnisse werden von den oberen

Verwaltungsbehörden durch öffentliche Bekanntmachung in deren
amtlichen Anzeigeblättern aufgefordert, dieSelben behufs Empfang-
nahme von Kapital und Zingen bei den in der Bekanntmachung
zu bezeichnenden öffentlichen Kassen vorzulegen.

Der Zingenlauf hört mit dem letzten Tage degjenigen Monats
auf, in welchem die öffentliche Bekanntmachung erfolgt ist.
 *- 58 22. Nach Wiedereintritt des Friedengzustandes (8 32)

baben die oberen Verwaltungsbehörden durch Bekanntmachung in
den amtlichen Anzeigeblättern zur Anmeldung aller noch nicht an-

gemeldeten Ansprüche auf Vergütung der auf Grund der Abschnitte
I und I1 dieges Gegetzes erfolgten Kriegsleistungen aufzufordern.
Den von den Gemeinden und Lieferungsverbänden in Ansgpruch

Genommenen ist eine mit dem Tage der Ausgabe des Anzeige-
blattes beginnende Präklusivfrist von einem Jahre zur Anmeldung

bei den Behörden der Gemeinden und Lieferungsverbände zu stellen.

Den Gemeinden und Lieferungsverbänden ist eine mit dem-
Selben Tage beginnende Präklugivfrist von einem Jahre drei Mo-
naten zur Anmeldung bei den in dem Aufruf zu bezeichnenden
Behörden zu Stellen.

Mit dem Ablauf der Präklugivfrist erlöSchen die nicht anr-

gemeldeten Ansprüche.

IV. BeSondere Bestimmungen bezüglich der Beschaffung
von Schiffen und Fahrzeugen.

8 23. Die Bezgitzer von Schiffen und Fahrzeugen Sind ver-

pflichtet, dieselben zur Benutzung für Kriegszwecke der Militär-
verwaltung auf Erfordern zur Verfügung zu Stellen. Die Vergütung

für die entzogene Benutzung, Sowie für die etwaige Wertsvermin-
derung erfolgt nach den im S 14 hinsichtlich der Gebäude ge-

gebenen VorSchriften, Sowie nach den Bestimmungen der 88 20---22.
S 24. Die Bezitzer von Schiffen und Fahrzeugen Sind ver-

pflichtet, zum Zwecke der Verwendung für Hafen- und FlusSssperren
Ihre Schiffe und Fahrzeuge der Militärverwaltung gegen eine aus
den bereitesten Beständen der Kriegskasse bar zu zahlende, dem

vollen Wert entsprechende Vergütung eigentümlich zu überlassen.
Findet über den Betrag der Vergütung eine Einigung nicht statt,
SO erfolgt die Feststellung des Wertes durch Sachverständige nach
Massgabe der Bestimmungen des S8 33.

V. Besondere Bestimmungen bezüglich Beschaffung
der Mobilmachungspferde.

S 25. Zur Beschaffung und Erhaltung des kriegsmässigen
Pferdebedarfs der Armee Sind alle Pferdebesitzer verpflichtet, ihre
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zum Kriegsdienst für tauglich erklärten Pferde gegen Ergsatz des
vollen, von Sachverständigen unter Zugrundelegung der Friedens-
preise endgültig festzustellenden Wertes an die Militärbehörde zu
überlassen.

Befreit hiervon Sind nur:

1) Mitglieder der regierenden deutschen Familien,
2) die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschaftspersonal,
3) Beamte im Reichs- oder Staatsdienste hinsichtlich der zum

Dienstgebrauch, 80wie Ärzte und Thierärzte hingichtlich der
zur AusSübung ihres Berufes notwendigen Pferde,

4) die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von
ihnen zur Beförderung der Posten kontraktmässig gehalten
werden muss.

S 26. Die Sachverständigen (8 25) Sind für jeden Lieferungs-
verband durch dessen Vertretung periodisch zu wählen.

Das Schätzungsverfahren findet unter Leitung eines von der

Landesregierung bestellten KommisSars Statt. Die Kosten trägt
das Reich.

Der festgestellte Wert wird dem Eigentümer aus den be-
reitesSten Beständen der Kriegskasse bar vergütet.

8 27. Das Verfahren bezüglich der Stellung und AugShebung
der Pferde wird unter Zugrundelegung der 88 25 und 26 von den
einzelnen Bundesstaaten geregelt. Übertretungen der dabei hin-
Sichtlich der Anmeldung und Stellung der Pferde zur Vormuste-

rung, Musterung oder AusShebung getroffenen Anordnungen werden
mit einer Geldstrafe bis zu funfzig Thalern geahndet.

VI. Besondere BesStimmungen hinsgichtlich der
EiSsenbahnen.

S 28. Jede Eisenbahnverwaltung ist verpflichtet:
1) die für die Beförderung von Mannschaften und Pferden er-

forderlichen Ausrüstungsgegenstände ihrer Eisenbahnwagen
vorrätig zu halten,

2) die Beförderung der bewaffneten Macht und der Kriegs-
bedürfnisse zu bewirken,

3) ihr Personal und ihr zur Herstellung und zum Betriebe von

EiSsenbahnen dienliches Material herzugeben.
8 29. Für die Bereithaltung der Ausgrüstungsgegenstände

der Eisenbahnwagen (8 28 Nr. 1) wird eine Vergütung nicht gewährt.
Für die Militärtransporte (8 28 Nr. 2) und die Hergabe von

Betriebsmaterial (S 28 Nr. 3) erhalten die Eisenbahnverwaltungen
Vergütungen nach Massgabe eines vom Bundesrate zu erlassenden

und von Zeit zu Zeit zu revidierenden allgemeinen Tarifs.

Die Vergütung für das übrige hergegebene Material wird
gemäss 88 15 und 33 festgegetzt.

8 30. Die den Eisenbahnverwaltungen nach 8 29 zu ge-
währenden Vergütungen werden bis nach Eingang, Prüfung und
Feststellung der Liquidationen gestundet und von dem ersten T8
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des auf den Eingang der gehörig belegten Liquidation folgenden
Monats mit vier vom Hundert verzinst. Die Zahlung der fest-

gestellten Beträge und Zingen erfolgt nach Massgabe der verfüg-
baren Mittel. Hingichtlich des Aufrufes und der Präklusion der

auf Grund des 8 28 zu erhebenden Angprüche finden die Be-

Stimmungen im 8 22 analoge Anwendung.
S 31. Die Verwaltungen der Eisenbahnen auf dem Kriegs-

Schauplatze selbst oder in der Nähe dessSelben haben bezüglich
der Einrichtung, Fortführung, Einstellung und Wiederaufnahme
des Bahnbetriebes den Anordnungen der Militärbehörde Folge zu
leisten.

Im Falle des Zuwiderhandelns gegen diese Anordnungen ist
die Militärbehörde berechtigt, dieselben auf Kosten der Eisenbahn-
verwaltungen zur Ausführung zu bringen.

VILL Schlussbestimmungen.

8 32. Der Zeitpunkt, mit welchem der Friedenszustand für
die gesamte bewaffnete Macht oder einzelne Abteilungen derselben
wieder eintreten und die Verpflichtung zu Leistungen nach Mass-

gabe dieses Gegetzes aufhören Soll, wird jedesmal durch kaiser-
liche Verordnung festgestellt und im Reichsgesetzblatte bekannt
gemacht. |

S 33. Soweit dieses Gesetz nicht besondere Anordnungen
enthält, bestimmt der Bundesrat die Behörden, welche die vom

Reiche zu gewährenden Vergütungen feststellen.

Die Festsetzung der Vergütung erfolgt in allen Fällen, in
welchen dieses (iesetz nichts Anderes vorschreibt, auf (zrund Sach-

verständiger Schätzung.
Bei der Auswahl der Sachverständigen haben die Vertretungen

der Kreise oder gleichartigen Verbände mitzuwirken.
Die Beteiligten Sind zum Schätzungstermin vorzuladen.
Die Kosten fallen dem Reiche zur Last.

Im übrigen wird das von den gedachten Behörden zu beob-

achtende Verfahren, insbesondere der etwa einzuhaltende Instanzen-

zug vom Bundesrat angeordnet.

S 34. Bis zu anderweiter gesgetzlicher Regelung gelten in-
bezug auf die Zulässigkeit des Rechtsweges und den Gerichtsstand
für Klagen aus Ansprüchen, welche wider das Reich auf Grund
dieses Gegetzes erhoben werden, dieselben Vorschriften, welche
für den Bundesstaat, in dessen Gebiet diese Ansprüche zu erfüllen

Sind, massgebend Sein würden, wenn die nämlichen Ansprüche
gegen ihn zu richten wären.

S 35. Für Leistungen, durch welche einzelne Bezirke, Ge-
meinden oder Personen aussergewöhnlich belastet werden, Sowie
für alle durch den Krieg verursachten Beschädigungen an beweg-
lichem und unbeweglichem Eigentum, welche nach den Vorschriften
dieses (zegetzes nicht oder nicht hinreichend entschädigt werden,
wird der Umfang und die Höhe der etwa zu gewährenden Ent-
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Schädigung und das Verfahren bei Feststellung derselben durch
jedesmaliges Spezialgesetz des Reichs bestimmt.

8 36. Alle gegenwärtigem Gegetze entgegenstehenden Be-

Stimmungen Sind aufgehoben.

Urkundlich unter UnsSerer höchsteigenbhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Kaiserlichen Ingiegel.

(iegeben Berlin den 13. Jum 1873.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

24. GesSetz betr. die Einführung der Verfassung
des Deutschen Reichs im Elsass-Lothringen.

1873 Juni 25.

Reichs-Gegsetzblatt 1873, 8. 161 f.

Wir Wilhelm, von (iottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussgen etc.. verordnen hiermit im Namen des Deutschen

Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des Reichs-
tages, was folgt:

S 1. Die durch (iesetz vom 16. April 1871 verkündete
VerfasSung des Deutschen Reichs tritt in der durch die Gegetze
vom 24. Februar 1873 und 3. März 1873 (Reichs-Gesetzbl. 1873,

Ö. 45, 8. 47) abgeänderten, aus der Anlage I |/ver weggelas8sen|
gich ergebenden FasSung in Elsass-Lothringen vom 1. Januar 1874
ab, unbeschadet der Geltung der bereits eingeführten Bestimmungen,
mit den in den nachfolgenden 88 2--5 enthaltenen Massgaben in
Wirksamkeit.

S 2. Dem in Artikel 1 der VerfasSung bezeichneten Bundes-

vebiete tritt das (iebiet des Reichslandes Elsass-Lothringen hinzu.
S 3. Bis zu der in Artikel 20 der VerfassSung vorbehaltenen

gesetzlichen Regelung werden in Elsass-Lothringen 15 Abgeordnete

zum Deutschen Reichstage gewählt.
S 4. Die in Artikel 35 der V erfasSung erwähnte Besteuerung

des inländischen Bieres bleibt der inneren Gesetzgebung bis auf

weiteres vorbehalten.

An dem in die Reichskasse fliesSenden Ertrage der Steuer
vom Bier und an dem diesem Ertrage entsprechenden Teile des

in Artikel 38 Abzatz 3 erwähnten Aversums hat FElsass-Lothringen
keinen Toil.

S 5. Die Beschränkungen, welchen die Erhebung von Ab-
gaben für Rechnung von Kommunen nach Artikel 5 des Zoll-

vereinigungsvertrages vom 8. Juli 1867 (Artikel 40 der VerfasSung)
unterliegt, finden auf die in ElsSass-Lothringen bestehenden Be-
Stimmungen über das Octroi bis auf weiteres keine Anwendung.

S 6. Das Wahlgesetz für den Deutschen Reichstag yom
Altmann, Urkk. x. dtoch. Yerfgas.-Cunck, geit 1898. I1. 6



82 25. Reichs-Münzgesetz 1873.

31. Mai 1869 tritt in der anliegenden, dem Gesetze vom 16. April

1871 entsprechenden Fassung (Anlage II |hier weggelasgen, val.
oben Nr. &amp;|) in Elsass-Lothringen am 1. Januar 1874 inkraft.

Die in 8 6 des Wahlgesetzes vorgesehene Abgrenzung der
Wahlkreise erfolgt bis zu der vorbehaltenen reichsgesetzlichen Be-
Stimmung durch Beschluss des Bundesrates.

8 7. Wo in den in Els8a8s-Lothringen bereits eingeführten
Gegetzen des Norddeutschen Bundes, welche durch 8 2 des Ge-
Setzes vom 16. April 1871 zu Reichsgesetzen erklärt Sind, von

dem Norddeutschen Bunde, dessen VerfasSung, (Gebiet, Mitgliedern
oder Staaten, Indigenat, verfasSungsmässigen Organen, Angehörigen,
Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, Sind das Deutsche Reich

und dessSen entsprechende Beziehungen zu verstehen.
DassSelbe gilt von denjenigen im Norddeutschen Bunde er-

gangenen (7egetzen, welche in der Folge in El8ass-Lothringen ein-
geführt werden.

S 8. Auch nach Linführung der VerfasSung und bis zu
anderweiter gegSetzlicher Regelung kann der Kaiser unter Zu-
Stimmung des Bundesrates, während der Reichstag nicht ver-
Sammelt ist, Verordnungen mit gesctzlicher Kraft erlassen. Die-
Selben dürfen nichts bestimmen, was der VYerfassSung oder den in

Elsass-Lothringen geltenden ReichsgeSetzen zuwider ist, und gich
nicht auf Solche Angelegenheiten beziehen, in welchen nach 8 3
Abgatz 2 des die Vereinigung von Lilsass-Lothringen mit deim
Deutschen Reiche betreffenden Gesetzes vom 9. Juni 1871 die

Zustimmung des Reichstages erforderlich 1Sst.
Auf Grund dieser Ermächtigung erlassene Verordnungen

Sind dem Reichstage bei desszen nächstem Zusammentritt zur (Ge-

nehmigung vorzulegen. Sie treten ausser kraft, Sobald die Ge-

nehmigung versagt wird.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen Insitegel.

(iegeben Schloss Babelsberg den 25. Juni 1873.

Wilhelm.

Fürst v. BisSmarck.

29. Reichs-MünzgeSetz. 1873 Juli 9.
RKeichs-Gesetzblatt 1873, S. 233-240.

Wir Wilhelin, von Gottes (imaden Deutscher Kaiser, Köni
von Preussen etc., verordnen im Namen des Deutschen Reichs

nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages,
was folat:

Art. 1. An (lie Stelle der in Deutschland geltenden Landes-

währungen tritt die Reichsgoldwährung. Ihre Rechnungseinheit
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bildet die Mark, wie Solche durch 8 2 des Gesetzes vom 4. De-

zember 1871, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen
(Reichsgesetzbl. 8. 404) festgestellt worden ist.

Der Zeitpunkt, an welchem die Reichswährung im gesamten
Reichsgebiete inkraft treten Soll, wird durch eine mit Zustimmung
des Bundesrates zu erlasSende, mindestens drei Monate vor dem

Lintritt dieses Zeitpunktes zu verkündende Verordnung des Kaisers

bestimmt. Die Landesregierungen Sind ermächtigt, auch vor diesem
Zeitpunkte für ihr Gebiet die Reichsmarkrechnung im Verordnungs-
wege einzuführen.

Art. 2. Ausser den in dem Gegetze vom 4. Dezember 1871

| val. oben Nr. 17| bezeichneten Reichsgoldmünzen Sollen ferner
ausgeprägt werden Reichsgoldmünzen zu fünf Mark, von welchen

aus einem Pfunde feinen Goldes 279 Stück ausgebracht werden.

Die Bestimmungen der 88 4, 5, 7, 8 und 9 jenes Gesetzes finden
auf diese Münzen entsprechende Anwendung, jedoch mit der Mass-
gabe, dass bei denselben die Abweichung in mehr oder weniger
im Gewicht (8 7) vier Tausendteile und der Unterschied zwischen

dem Normalgewicht und dem Passgiergewicht (8 9) acht Tausend-
teile betragen darf.

Art. 3. Ausser den Reichsgoldmünzen Sollen als Reichs-
münzen und zwar

1) als Silbermünzen: Fünfmarkstücke, Zweimarkstücke, Einmark-
Stücke, Fünfzigpfennigstücke und Zwanzigpfennigstücke,

2) als Nickelmünzen: Zehnpfennigstücke und Fünfpfennigstücke,
3) als Kupfermünzen: Zweipfennigstücke und Einpfennigstücke

nach Massgabe folgender Bestimmungen ausgeprägt werden.
S 1 Bei Ausprägung der Silbermünzen wird das Pfund

feinen Silbers in 20 Fünfmarkstücke, 50 Zweimarkstücke, 100 Ein-

markstücke, 200 Fünfzigpfennigstücke und in 500 Zwanzigpfennig-
Stücke ausgebracht.

Das Mischungsverhältnis beträgt 900 Teile Silber und 100
Teile Kupfer, 80 dass 90 Mark in Silbermünzen )J. Pfund wiegen.

Das Verfahren bei Ausprägung dieser Münzen wird vom

Bundesrat festgestellt. Bei den einzelnen Stücken darf die Ab-

weichung im mehr oder weniger im Feingehalt nicht mehr als drei
Tausendteile, im Gewicht mit Ausnahme der Zwanzigpfennigstücke
nicht mehr als zehn Tausgendteile betragen. In der Masse aber

müssen das Normalgewicht und der Normalgehalt bei allen Silber-
münzen innegehalten werden.

S 2. Die Sibermünzen über ein Mark tragen auf der einen
Seite den Reichgadler mit der Ingschrift „Deutsches Reich“ und

mit der Angabe des Wertes in Mark, Sowie mit der Jahreszahl
der Ausprägung, auf der anderen Seite das Bildnis des Landes-
herrn, bezielungsweise das Hoheitszeichen der freien Städte mit
einer entsprechenden Umschrift und dem Münzzeichen. Durch-
messer der Münzen, Begchaffenheit und Verzierung der Ränder

derSelben werden vom Bundesrate festgestellt.

g*
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S 3. Die übrigen Silbermünzen, die Nickel- und Kupfer-
münzen tragen auf der einen Seite die Wertangabe, die Jahregzahl
und die Inschrift „Deutsches Reich“, auf der andern Seite den
Reichgadler und das Münzzeichen. Die näheren Bestimmungen
über Zusammengetzung, Gewicht und Durchmesger dieser Münzen,
Sowie über die Verzierung der Schriftseite und die Begchaffenheit
der Ränder werden vom Bundesrate festgestellt.

S 4. Die Silber-, Nickel- und Kupfermünzen werden auf
den Münzstätten derjenigen Bundesstaaten, welche Sich dazu bereit
erklären, ausgeprägt. Die Ausprägung und Ausgabe dieser Münzen
unterliegt der Beaufsichtigung von Seiten des Reichs. Der Reichs-
kanzler bestimmt unter Zustimmung des Bundesrates die auszu-

prägenden Beträge. die Verteilung dieser Beträge auf die ein-
zelnen Münzgattungen und auf die einzelnen Münzstätten und die

den letzteren für die Prägung jeder einzelnen Münzgattung gleich-
mäsgig zu gewährende Vergütung. Die Beschaffung der Münz-
metalle für die Münzstätten erfolgt auf Anordnung des Reichs-
kanzlers.

Art. 4. Der Gesamtbetrag der ReichssSilbermünzen soll bis
auf weiteres zehn Mark für den Kopf der Bevölkerung des Reichs

nicht übersteigen.
Bei jeder Ausgabe dieser Münzen ist eine dem Werte nach

gleiche Menge der umlaufenden groben Landessilbermünzen und
zwar zunächst der nicht dem Dreissigthalerfusse angehörenden
einzuziehen. Der Wert wird nach der Vorschrift im Art. 14 S 2
berechnet.

Art. 5. Der Gesamtbetrag der Nickel- und Kupfermünzen
Soll zwei und eine halbe Mark für den Kopf der Bevölkerung des

Reichs nicht übersteigen.
Art. 6. Von den Landesscheidemünzen Sind:

1) die auf andere als Thalerwährung lautenden mit Ausschluss
der baierischen Heller und der mecklenburgischen nach dem

Marksysteme ausgeprägten Fünf-, Zwei- und Einpfennigstücke,
2) die auf der Zwölfteilung des Groschens beruhenden Scheide-

münzen zu 2 und 4 Pfennigen.

3) die Scheidemünzen der Thalerwährung, welche auf einer
anderen Einteilung des Thalers als der in 30 Groschen be-

ruhen, mit Ausnahme der Stücke im Werte von 5 Thaler
bis zu dem Zeitpunkte des Eintritts der Reichswährung (Art. 1)
einzuziehen.

Nach diesem Zeitpunkte ist niemand verpflichtet, diese
Scheidemünzen in Zahlung zu nehmen als die mit der EinlöSung

dergelben beauftragten Kassen.
Art. 7. Die Ausprägung der Silber-, Nickel- und Kupfer-

münzen (Art. 3), Sowie die vom Reichskanzler anzuordnende Ein-
ziehung der Landesgilbermünzen und Landesscheidemünzen erfolgt
auf Rechnung des Reichs.

Art. 8. Die Anordnung der Ausserkurssetzung von Landes-
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münzen und Feststellung der für dieselbe erforderlichen Vor-
Schriften erfolgt durch den Bundesrat.

Die Bekanntmachungen über Ausserkurssetzung von Landes-
münzen Sind ausser in den zu der Veröffentlichung von Landes-

verordnungen bestimmten Blättern auch durch das Reichs-Gesetz-
blatt zu veröffentlichen.

Eine AussSerkursSetzung darf erst eintreten, wenn eine Lin-

löSungsfrist von mindestens vier Wochen festgesetzt und mindestens
drei Monate vor ihrem Ablaufe durch die vorbezeichneten Blätter

bekannt gemacht worden ist.
Art. 9. Niemand ist verpflichtet, Reichssilbermünzen im

Betrage von mehr als zwanzig Mark und Nickel- und Kupfer-
münzen im Betrage von mehr als einer Mark in Zahlung zu nehmen.

Von den Reichs- und Landeskassen werden Reichssilber-

münzen in jedem Betrage in Zahlung genommen. Der Bundesrat
wird diejenigen Kassen bezeichnen, welche Reichsgoldmünzen gegen
Einzahlung von Reichssilbermünzen in Beträgen von mindegtens

200 Mark oder von Nickel- und Kupfermünzen in Beträgen von

mindestens 50 Mark auf Verlangen verabfolgen. Derselbe wird
zugleich die näheren Bedingungen des Umtausches festSetzen.

Art. 10. Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(Art. 9) findet auf durchlöcherte und anders als durch den ge-
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichen auf ver-

fälSschte Münzstücke keine Anwendung.
Reichs-Silber-, Nickel- und Kupfermünzen, welche infolge

längerer Zirkulation und Abnutzung an Gewicht oder Erkennbar-
keit erheblich eingebüsst haben, werden zwar noch in allen Reichs-

und Landeskassen angenommen, Sind aber auf Rechnung des
Reichs einzuziehen.

Art. 11. Eine Ausprägung von anderen als den durch

dieses Gesetz eingeführten Silber-, Nickel- und Kupfermünzen
findet nicht ferner statt. Die durch die Bestinimung im 8 10 des

(zeSetzes, betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen vom

4. Dezember 1871 (Reichs-Gegetzbl. S. 404) vorbehaltene Befugnis,
Silbermünzen als Denkmünzen auszuprägen, erlischt mit dem
31. Dezember 1873.

Art. 12. Die Ausprägung von Reichsgoldmünzen geschieht
auch ferner nach Massgabe der Bestimmung im 8 6 des Gesetzes,
betreffend die Ausprägung von Reichsgoldmünzen vom 4. De-

zember 1871 (Reichs-Gegetzbl. S. 404), auf Rechnung des Reichs.
Privatpersonen haben das Recht, auf denjenigen Münzstätten,

welche Sich zur Ausprägung auf Reichsrechnung bereit erklärt

haben, Zwanzigmarkstücke für ihre Rechnung ausprägen zu lassen,
Soweit diese Münzstätten nicht für das Reich beschäftigt Sind.

Die für Solche Ausprägungen zu erhebende Gebühr wird

vom Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrates festgestellt,
darf aber das Maximum von 7 Mark auf das Pfund fein Gold

nicht übersteigen.
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Die Differenz zwiSchen dieser Gebühr und der Vergütung,
welche die Münzstätte für die Ausprägung in Anspruch nimmt,
fliesst in die Reichskasse. Diese Differenz muss für alle deutsche

Münzstätten dieselbe Sein.

Die Münzstätten dürfen für die Ausprägung keine höhere
Vergütung in Anspruch nehmen, als die Reichskasse für die Aus-
prägung von Zwanzigmarkstücken gewährt.

Art. 13. Der Bundesgrat ist befugt:
1) den Wert zu bestimmen, über welchen hinaus fremde Gold-

und Silbermünzen nicht in Zahlung angeboten und gegeben
werden dürfen, Sowie den Umlauf fremder Münzen gänzlich
zu untergsagen;

2) zu bestimmen, ob ausländische Münzen von Reichs- oder
Landeskasgen zu einem öffentlich bekannt zu machenden

Kurse im inländischen Verkehr in Zahlung genommen werden
dürfen, auch in Solchem Falle den Kurs festzusetzen.

Gewohnheitsmässige oder gewerbsmässige Zuwiderhandlungen
gegen die vom Bundegsrate in Gemäggheit der Bestimmungen unter

1 getroffenen Anordnungen werden begtraft mit Geldstrafe bis zu
150 Mark oder mit Haft bis zu Sechs Wochen.

Art. 14. Von dem Eintritt der Reichswährung an gelten

folgende Vorschriften:
8 1. Alle Zahlungen, welche bis dahin in Münzen einer in-

ländischen Währung oder in landesgesetzlich den inländisSchen
Münzen gleichgestellten ausländischen Münzen zu leisten waren,

Sind vorbehaltlich der YVorschriften Art. 9, 15 und 16 in Reichs-
münzen zu leisten.

8 2. Die Umrechnung Solcher Goldmünzen, für welche ein
bestimmtes Verhältnis zu Silbermünzen gesetzlich nicht feststeht,

erfolgt nach Massgabe des Verhältnisses des gesetzlichen Fein-
gehalts derjenigen Münzen, auf welche die Zahlungsverpflichtung
lautet, zu dem gegetzlichen Feingehalte der Reichsgoldmünzen.

Bei der Umrechnung anderer Münzen werden der Thaler
zum Werte von 3 Mark, der Gulden Süddeutscher Währung zum

Werte von 14 Mark, die Mark lübischer oder hamburgischer Ku-
rantwährung zum Werte von 1! Mark, die übrigen Münzen der-
Selben Währungen zu entsprechenden Werten nach ihrem Ver-
hältnis zu den genannten berechnet.

Bei der Umrechnung werden Bruchteile von Pfennigen der

Reichswährung zu einem Pfennig berechnet, wenn Sie einen halben

Pfennig oder mehr betragen, Bruchteile unter einem halben Pfennig
werden nicht gerechnet.

S 3. Werden Zahlungsverpflichtungen nach Eintritt der
Reichswährung unter Zugrundelegung vormaliger inländischer Geld-
oder Rechnungswährungen begründet, So ist die Zahlung vorbe-
haltlich der Vorschriften Art. 9, 15 und 16 in Reichsmünzen unter

Anwendung der Vorschriften des 8 2 zu leisten.

S8 4. In allen gerichtlich oder notariell aufgenommenen Ur-
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kunden, welche auf einen Geldbetrag lauten, desgleichen in allen
zu einem (Geldbetrag verurteilenden gerichtlichen Entscheidungen
iet dieser Geldbetrag, wenn für dengelben ein bestimmtes Ver-

hältnis zur Reichswährung gesetzlich feststeht, in Reichswährung
auszudrücken, woneben jedoch dessen gleichzeitige Bezeichnung
nach derjenigen Währung, in welcher ursprünglich die Verbind-
lichkeit begründet war, gestattet bleibt.

Art. 15. An Stelle der Reichsmünzen Sind bei allen Zah-

lungen bis zur Augserkurssetzung anzunehmen:
1) im gesamten Bundesgebiete an Stelle aller Reichsmünzen die

Ein- und Zweithalerstücke deutschen Gepräges unter Berech-
nung des Thalers zu 3 Mark;

2) im gesamten Bundesgebiete an Stelle der Reichssübermünzen,
Silberkurantmünzen deutschen Gepräges zu + und 4 Thaler
unter Berechnung des ! Thalerstücks zu einer Mark und

des ! Thalerstücks zu einer halben Mark;

in denjenigen Ländern, in welchen gegenwärtig die Thaler-
währung gilt, an Stelle der Reichs-, Nickel- und Kupfer-
münzen die nachbezeichneten Münzen der Thalerwährung
zu den daneben bezeichneten Werten:

1. Thalerstücke zum Werte von 25 Pfennig,

3*ammer

15 2, 95 .; ,„» 20 9

4 -. 5, 3 9. .„' 10 ,»

1 (1: roSchenstücke 29 99 99 B .,

3 .? ., „ 9, 2 ,,

1v und 12 . 9, 99 9, 1 9

4) in denjenigen Ländern, in welchen die Zwölfteilung des
(irogchens besteht, an Stelle der Reichs-, Nickel- und Kupfer-
münzen die auf der Zwölfteilung des GrosSchens beruhenden

Dreipfennigstücke zum Werte von 21 Pfennig;
7) in Baiern an Stelle der Reichskupfermünzen die Hellerstücke

zum Werte von 43 Pfennig;

6) in Mecklenburg an Stelle der Reichskupfermünzen die nach
dem Marksystem ausgeprägten Fünfpfennigstücke, Zwei-
pfennigstücke und Einpfennigstücke zum Werte von 5, 2

und 1 Pfennig.

Die Sämtlichen Sub 3 und 4 verzeichneten Münzen Sgind an

allen öffentlichen Kassen des gesaimten Bundesgebietes zu den

angegebenen Werten bis zur AussSerkurssetzung in Zahlung an-
zunehmen.

[Zuszatz hierzu rom 6, Januar 1876 : Reichsgesetzbl. 1876, S. 3:

Der Bundesrat ist befugt, zu bestimmen, dass die Einthalerstücke
deutschen Gepräges, Sowie die in Österreich bis zum Schlusse des

Jahres 1867 geprägten Vereinsthaler bis zu ihrer AussSerkurs-
Setzung nur noch an Stelle der ReichsSilbermünzen, unter Berech-

nung des Thalers zu 3 Mark, in Zahlung anzunehmen Sind.

Eine Solche Bestimmung ist durch das Reichs-Gesgetzblatt zu
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veröffentlichen . und tritt frühestens einen Monat nach ihrer Ver-

öffentlichung inkraft.|
Art. 16. Deutsche (ioldkronen, Landesgoldmünzen und landes-

gegetzlich den inländischen Münzen gleichgestellte ausländische
Goldmünzen, Sowie grobe Silbermünzen, welche einer anderen
Landeswährung als der Thalerwährung angehören. Sind bis zur
AussSerkursSetzung als Zahlung anzunehmen, Soweit die Zahlung
nach den bisherigen Vorschriften in diesen Münzsorten ange-
nommen werden musgte.

Art. 17. Schon vor EKintritt der Reichsgoldwährung können

alle Zahlungen, welche gesetzlich in Münzen einer inländisSchen
Währung oder in ausländischen, den inländisSchen Münzen landes-
gegetzlich gleichgestellten Münzen geleistet werden dürfen, ganz
oder teilweise in Reichsmünzen, vorbehaltlich der Vorschrift Art. 9,

dergestalt geleistet werden, dass die Umrechnung nach den Vor-
Schriften Art. 14 8 2 erfolgt.

Art. 18. Bis zum 1. Januar 1876 Sind Sämtliche nicht auf

Reichswährung lautenden Noten der Banken einzuziehen. Von
dieszem Termine an dürfen nur Solche Banknoten, welche auf

Reichswährung in Beträgen von nicht weniger als 100 Mark lauten,
im Umlauf bleiben oder ausgegeben werden.

Diegelben Bestimmungen gelten für die bis Jetzt von Korpo-
rationen ausgegebenen Scheine.

Das von den einzelnen Bundesstaaten ausgegebene Papier-
geld ist Spätestens bis zum 1. Januar 1876 einzuziehen und

Spätestens Sechs Monate vor diesem Termine öffentlich aufzurufen.

Dagegen wird nach Massgabe eines zu erlasSenden ReichsgesSetzes
eine Ausgabe von Reichspapiergeld Stattfinden. Das ReichsgesSetz
wird über die Ausgabe und den Umlauf des Reichspapiergeldes,
Sowie über die den einzelnen Bundesstaaten zum Zweck der Ein-

ziehung ihres Papiergeldes zu gewährenden Erleichterungen die
näheren Bestimmungen treffen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiszerlichen InSiegel.

(iegeben Bad Ems den 9. Juli 1873.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

26. Reichs-Mihlitärgesetz. 1874 Mai 2.

Reichs-Gesetzblatt 1874, S. 45-64; vgl. unten Xr. 38 u. 43.

Wir Wilhelm, von Gottes. Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

1. Abschnitt. OrganiSation des ReichSheeres.
S 1. Die FriedenspräsSenzstärke des Heeres an Unteroffizieren
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und Mannschaften beträgt für die Zeit vom 1. Januar 1875 bis

zum 31. Dezember 1881 401,659 Mann. Die Einjährig-Freiwilligen

kommen auf die Friedenspräsenzstärke nicht in Anrechnung.
S 2. Die Infanterie wird formiert in 469 Bataillonen, die

Kavallerie in 465 Eskadrons, die Feldartillerie in 300 Batterien,

von welchen je 2 bis 4 eine Abteilung bilden; die Fussartillerie

in 29, die Pioniertruppe und der Train in je 18 Bataillonen. Die
Bataillone haben in der Regel 4, die des Trains 2 bis 3 Kompagnien.

In der Regel wird bei der Infanterie aus 3 Bataillonen, bei
der Kavallerie aus 5 Eskadrons, bei der Artillerie aus 2 bis 3

Abteilungen, beziehungsweise Bataillonen ein Regiment formiert.
S 3. 2 oder 3 Regimenter werden zu einer Brigade, 2 oder

3 Brigaden der Infanterie und Kavallerie zu einer DivisSion vereinigt.

Aus 2 bis 3 DiviSionen mit den entsprechenden Artillerie-,

Pionier- und Trainformationen wird ein Armeekorps gebildet,
derart, dass die gesamte Heeresniacht des deutschen Reichs im
Frieden aus 18 Armeekorps begteht.

2 Armeekorps werden von Baiern, je eins von Sachsen und

Württemberg aufgestellt, während Preussen gemeinschaftlich mit
den übrigen Staaten 14 Armcekorps formiert.

Für je 3 bis 4 Arwmeckorps besteht eine Armeeinspektion.
8 4. In der Regel wird jede Kompagnie, Eskadron und

Batterie durch einen Hauptmann oder Rittmeister mit Hülfe eines
Premierlieutenants, 2 oder 3 Sekondelieutenants und der entsprechen-
den Anzahl von Unteroffizieren militärisch ausgebildet und befehligt.

An der Spitze eines jeden Bataillons und einer jeden Ar-
tillerieabteilung Steht ein Stabsoffizier: an der Spitze eines Jeden

Regiments ein älterer Stabsoffizier (Oberst, Oberstlieutenant, Major).
Zu den Regimentsstäben gehört ausserdem in der Regel noch je
ein zweiter Stabsoffizier, und zu den Stäben der Regimenter und

Bataillone, beziehungsweise Abteilungen je ein Lieutenant als Ad-
jutant, Sowie das erforderliche Personal an Ärzten, Zahlmeistern,

RosSärzten, Büchsenmachern und Sattlern.
Eine Brigade wird in der Regel durch einen Generalmajor,

eine DivisSion durch einen Generallieutenant befehligt. An der

Spitze eines jeden Armeekorps Steht ein kommandierender General
((jeneral der Infanterie etc. oder Generallieutenant). Den höheren

Truppenkommandos Sind die zur Befehlsführung erforderlichen

Stäbe beigegeben.
AusSerdem gehören zum Heere eine Anzahl von Offizieren

ausser Reih und Glied, als: General-, Flügel- und andere perSön-
liche Adjutanten, Offiziere der Kriegsministerien, des Generalstabes,
des Ingenteurkorps, des Militärerziehungs- und Bildungswegens etc.,
Sowie das gesamte Heeresverwaltungspersonal.

Die hiernach im Friedensstande des Heeres notwendigen

Offizier-. Arzt- und Beamtenstellen, Sowie die hieran erforderlich
werdenden Änderungen unterliegen der Feststellung durch den
ReichsShaushaltsetat.
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S8 5. Das Gebiet des deutschen Reichs wird in militärischer

Hinsgicht in 17 ArmeekorpsSbezirke eingeteilt.
Unbeschadet der Souveränetätsrechte der einzelnen Bundes-

Staaten Sind die Kommandierenden Generale die Militärbefehlshaber

in den Armeekorpsbezirken.
Als Grundlage für die Organisation der Landwehr, 8owie

zum Zwecke der HeereSergänzung werden die Armeeckorpsbezirke

in DiviSions- und Brigadebezirke und diese, je nach Umfang und
Bevölkerungszahl, in Landwehrbataillons- und Landwehrkompagnie-
bezirke eingeteilt.

8 6. Die Kriegsformation des Heeres Sowie die Organisa-
tion des Landsturmes bestimmt der Kaiser. Alle bereits im

Frieden zur schleunigen Überführung des Heeres auf den Kriegs-

fuss erforderlichen Vorbereitungen Sind nach den Bestimmungen
des KaisSers zu treffen.

Die Dienstverhältnisse der Landsturmpflichtigen werden durch

ein Gegetz geregelt.
8 7. Die Bestimmungen über die ZulasSung zu den Stellen

und Ämtern des Heeres, Sowie über das Aufrücken in die höheren
Stellen erlägst der Kaiser. Zu der Stelle eines richterlichen Mi-

litärjustizbeamten kann nur berufen werden, wer die Befähigung zur

Bekleidung eines Richteramtes in einem Bundesstaate erworben hat.
Personen, welche aus dem Heere ausscheiden, bedürfen zum

Tragen der Militäruniform der Genehmigung desjenigen Bundes-
fürsten oder Senats, von welchem die Offiziere des Kontingents
ernannt werden.

8 8. Die VorSchriften über die Handhabung der DisSziplin
im Heere werden vom Kaiser erlagsen.

II. Abschnitt. Ergänzung des Heeres.

S 9. Bei der nach Massgabe der Vorschrift im89 des Ge-
getzes vom 9. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 131) erfolgenden
Verteilung des Rekrutenbedarfs Sind ausser den in den einzelnen
Bundesstaaten Sich aufhaltenden Augländern auch die ortsanwesen-

den, im aktiven Dienst befindlichen Militärpersonen ausser Be-

rechnung zu lassen. Die Freiwilligen (88 10 und 11 des Gesetzes
vom 9. November 1867, Bundes-Gesetzbl. Seite 131) und die für

die Marine ausgehobenen Mannschaften Sind ihren Aughebungs-
bezirken in Rechnung zu Stellen.

Eine Abweichung von dem vorgeschriebenen Verteilungs-
massstabe kann, und zwar unter Zustimmung des AussSchusSes für

das Landheer und die Festungen, nur dann angeordnet werden,
wenn nach erfolgter Verteilung des allgemeinen Ersatzbedarfs bei
einem Truppenteile durch unvorhergesehenen Ausfall oder Abgang
an Mannschaften ein ausserordentlicher ErSatzbedarf entsteht. Die

Ausgleichung hierfür ist bei der Rekrutengestellung des nächst-
folgenden Jahres zu bewirken.

Vermag ein Bezirk Seinen Rekrutenanteil nicht aufzubringen,
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S0 wird der Ausfall auf die andern Bezirke desselben Bundes-

Staates und zwar zunächst auf die der nächst höheren Mijlitär-

territorialeinheit (8 5) angehörigen Bezirke übertragen. Die Er-
höhung der Rekrutenanteile anderer Bundegstaten kann erst dann

erfolgen, wenn die gesamten Aushebungsbezirke eines Bundes-
Staates nicht zur Leistung des demsgelben aufgegebenen Rekruten-
anteils imstande gind.

Diejenigen Bundesstaaten, welche besondere Armeekorps
bilden, können unbeschadet der Bestimmungen im Abgatz 3 im
Frieden zur Rekrutengestellung für andere Armeekorps nur in

dem Masse herangezogen werden, als Angehörige anderer Bundes-
Staaten bei ihnen in Gemäsgheit des 8 12 zur Aughebung gelangen.
Im übrigen ist für die Zuteilung der auszuhebenden Rekruten an
die Truppen des Reichgshecres das militärische Bedürfnis bestimmend.

S 10. Alle Wehrpflichtigen Sind, wenn gie nicht freiwillig
in den Heeresdienst eintreten (88 10 und 11 des Gesgetzes vom

9. November 1867, Bundes-Gegetzbl. S8. 131), vom 1. Januar des

Kalenderjahres an, in welchem sie das 20. LebensSjahr vollenden,
der AuShebung unterworfen (militärpflichtig). Sie haben Ssich zu
diesem Zwecke vor den Ergatzbehörden zu gestellen, bis über ihre

Dienstverpflichtung den Bestimmungen dieses Gesetzes gemäss
endgültig entschieden ist, jedoch höchstens zweimal jährlich.

S 11. PerSonen, welche das Reichsgebiet verlassen, die Reichs-
angehörigkeit verloren, eine andere Staatsangehörigkeit aber nicht
erworben oder wieder verloren haben, Sind, wenn Sie ihren dauern-

den Aufenthalt in Deutschland nehmen, gestellungspflichtig und
können nachträglich ausgehoben, jedoch im Frieden nicht über das
vollendete 31. Lebensjahr hinaus im Dienst zurückgehalten werden.

DasSelbe gilt von den Söhnen ausgewanderter und wieder
in das deutsche Reich zurückgekehrter Personen, Sofern die Söhne
keine andere Staatsangehörigkeit erworben haben.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Ausgewanderte, welche zwar eine andere Staatsangehörigkeit
erworben hatten, aber vor vollendetem 31. Lebensjahre wieder

ReichSangehörige werden.
S8 12. Jeder Militärpflichtige ist in dem Aushebungsbezirke,

im welchem er Seinen dauernden Aufenthaltsort oder in Ermange-

lung eines Solchen Seinen Wohngsitz hat, gestellungspflichtig. Wer
innerhalb des Bundesgebiets weder einen dauernden Aufenthaltsort
noch einen Wohnsitz hat, ist in dem Aughebungsbezirke Seines

(iehurtsortes gestellungspflichtig und, wenn der Geburtsort im

Auslande liegt, in demjenigen Aughebungsbezirke des Inlandes, in
welchem die Eltern oder Familienhäupter ihren letzten Wohnsgitz
hatten.

In dem Aughebungsbezirke, in welchem die Militärpflichtigen
Sich zu gestellen haben, werden 8ie auch unter Anrechnung auf
das von demselben aufzubringende Rekrutenkontingent zum Mi-

litärdienst herangezogen.
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S 13. Die Reihenfolge, in welcher die in einem und dem-

Selben Jahre geborenen Militärpflichtigen auszuheben sind, wird in
Jedem Aushebungsbezirke durch das Los bestimmt.

Ein Hinausgreifen über die dem Bedarf entsprechende höchste
Nummer (AbschlusSnummer) oder eine Abweichung von der
Nummerfolge ist nur zulässig, Soweit die erforderliche Anzabl
Solcher Rekruten, an welche im Interesse einzelner Waffengattungen

besondere Anforderungen gestellt werden müggen, innerhalb der
vorangehenden Nummern nicht zu finden ist.

Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten nehmen
an der Logung nicht teil.

Auf diejenigen Militärpflichtigen, welche infolge hoher Los-
nummer in dem ersten Jahre ihrer Dienstpflicht nicht zur Ein-

Stellung in den Militärdienst gelangen, kann in den beiden nächst-
folgenden Jahren zurückgegriffen werden, jedoch nur dann, wenn
in dem AuSghebungsbezirk der Rekrutenbedarf des Jahres in an-

derer Weise nicht gedeckt werden kann. Die im dritten Jahre

übrig bleibenden Militärpflichtigen werden der Ersatzreserve über-
wieSen.

S 14. Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten
haben die Verpflichtung, Sich Spätestens zum 1. Oktober des-

jenigen Jahres, in welchem gie das 23. Lebensjahr vollenden, zum
Dienstantritt zu melden. Ausnahmsweise kann ihnen über diesen

Zeitpunkt hinaus Aufschub gewährt werden. Bei ausbrechendem
Kriege müsgsen Sich alle zum einjährig-freiwilligen Dienst Berech-

tigten, welche bereits in das militärpflichtige Alter eingetreten Sind,
auf öffentliche Aufforderung Sofort zum Heeresdienst Stellen.

Wer die rechtzeitige Meldung zum Dienstantritt versäumt,
verliert die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste; nach
Befinden der Ergatzbehörde kann ihm die Berechtigung wieder
verliehen werden.

Ein Gesetz wird die Vorbedingungen regeln, welche zum

einjährig-freiwilligen Dienst berechtigen.
8 15. Militärpflichtige, welche wegen körperlicher oder geis-

tiger Gebrechen dauernd dienstunbrauchbar befunden werden, Sind
vom Militärdienst und von jeder weiteren Gestellung vor die Er-
Satzbehörden zu befreien.

S 16. Militärpflichtige, welche wegen unheilbarer körperlicher
Fehler nur bedingt dienstbrauchbar befunden werden, Sind der
ErSatzreServe zu überweisen.

S 17. Militärpflichtige, welche noch zu Schwach oder zu
klein für den Militärdienst oder mit heilbaren Krankheiten von

längerer Dauer behaftet Sind, werden vorläufig zurückgestellt und,
falls Sie nicht nach ihrer Losnummer zu den Überzähligen ihres

Jahrganges (8 13) gehören, für das nächste Jahr vorgemerkt.
Wenn dieselben jedoch vor Ablauf des dritten Dienstpflicht-

Jahres nicht dienstfähig werden, 80 werden Sie der Ersätzreserve
überwiegen.
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Die für den Militärdienst erforderliche Körpergrösse wird
durch Kkaiserliche Verordnung bestimmt.

8 18. Wer wegen einer sStrafbaren Handlung, welche mit Zucht-
haus oder mit dem Vertust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft
werden kann, oder wegen welcher die Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe von mehr als Sechswöchentlicher Dauer oder zu einer

entsprechenden Geldstrafe zu erwarten ist, in Untersuchung Sich
befindet, wird nicht vor deren Beendigung, und wer zu einer Frei-
heitsstrafe oder zu einer in Freiheitsstrafe umzuwandelnden Geld-

Strafe rechtskräftig verurteilt ist, nicht vor deren Vollstreckung
oder Erlass eingestellt. Die Zurückstellung Solcher Personen ist
bis zum fünften Dienstpflichtjahre zulässig. Dasgelbe gilt von

denjenigen, welche nicht im Begitze der bürgerlichen Ehrenrechte
Sind, für die Zeit, während welcher Sie unter der Wirkung der
Ehrenstrafe stehen. Wenn diegselben jedoch vor Ablauf ihrer ak-

tiven Dienstzeit wieder in den Begitz der Ehrenrechte gelangen

würden, 80 kann ihre Einsgtellung in eine Arbeiterabteilung unter

Anrechnung auf die Dienstzeit erfolgen.

? 19. In Berücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse sind
Zurückstellungen oder Befreiungen vom Mititärdienste zulägsig.
Dieselben werden von den Ersatzbehörden auf Anguchen der Mi-

litärpflichtigen oder der Angehörigen dergelben unter den in den
88 20 und 21 bezeichneten Voraussetzungen und in dem daselbst
bestimmten Masse auf (irund spezieller Prüfung der Verhältnisge

angeordnet.
S 20. Auf ein bis zwei Jahre können zurückgestellt und,

falls gie nicht nach ihrer Losnummer zu den Überzähligen ihres

Jahrganges gehören, für das nächste Jahr vorgemerkt werden:
1) die einzigen Ernährer hülfloser Familien, erwerbsunfähiger

Eltern, (zroszeltern oder Geschwister;
2) der Sohn eines zur Arbeit und Aufsicht unfähigen Grund-

hegitzers, Pächters oder Gewerbetreibenden, wenn dieger

Sohn dessen einzige und unentbehrliche Stütze zur wirtschaft-

lichen Erhaltung des Bezgitzes, der Pachtung oder des Ge-
werbes 1S8t;

3) der nächstälteste Bruder eines vor dem Feinde gebliebenen

oder an den erhaltenen Wunden gestorbenen oder infolge

derselben erwerbsgunfähig gewordenen oder im Kriege an
Krankheit gestorbenen Soldaten, Sofern durch die Zurück-
Stellung den Angehörigen des letzteren eine wesentliche Er-
leichterung gewährt werden kann;

4) Militärpflichtige, welchen der Begitz oder die Pachtung von
Grundstücken durch Erbschaft oder Vermächtnis zugefallen,
Sofern ihr Lebensunterhalt auf deren Bewirtschaftung ange-
wiesen und die wirtschaftliche Erhaltung des Besgitzes oder
der Pachtung auf andere Weise nicht zu ermöglichen ist;

5) Inhaber von Fabriken und anderen gewerblichen Etablisse-

ments, in welchen mehrere Arbeiter beschäftigt Sind, 8o0feryr
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der Betrieb ihnen erst innerhalb des dem Dienstpflichtjahre
vorangehenden Jahres durch Erbschaft oder Vermächtnis zu-

gefallen und deren wirtschaftliche Erhaltung auf andere Weise
nicht möglich ist. Auf Inhaber von Handelshäusgern ent-

Sprechenden Umfanges findet diese YVorschrift Sinngemässe
Anwendung; |

6) Militärpftlichtige, welche in der Vorbereitung zu einem Lebens-
berufe oder in der Erlernung einer Kunst oder eines Ge-

werbes begriffen Sind und durch eine Unterbrechung bedeu-
tenden Nachteil erleiden würden. In ausnahmsweisen Ver-

hältnisSSen kann die Zurückstellung derselben bis zu einer

Gesamtdauer von 4 Jahren erfolgen;

7) Militärpflichtige, welche ihren dauerden Aufenthalt im Aus-
lande haben.

Können zwei arbeitsfähige Ernährer hülfloser Familien, er-
werbsunfähiger Eltern, Grosgeltern oder Geschwister nicht gleich-
zeitig entbehrt werden, 80 ist einer von ihnen zurückzustellen, bis

der andere entlassen wird. Spätestens nach Ablauf des zweiten
Dienstpflichtjahres Soll der einstweilen Zurückgestellte eingestellt
und gleichzeitig der zuerst Eingestellte entlassen werden. Diese
Bestimmung findet auf Nr. 2 entsprechende Anwendung.

. 8 21. Militärpflichtige, welchen die im 8 20 unter 1 bis 5

aufgeführten Berücksichtigungsgründe auch im dritten Dienstpflicht-
Jahre noch zur Seite stehen, werden der ErSatzreserve überwiesen.

Ein Berücksichtigter, der Sich der Erfüllung des Zweckes
entzieht, welcher Seine Befreiung vom Militärdienste herbeigeführt
hat, kann vor Ablauf des Jahres, in welchem er das 25. Lebens-

jahr vollendet, nachträgtich ausgehoben werden.
8 22. Die ausnahmsweise Zurückstellung oder Befreiung

Militärpflichtiger vom Dienste im Frieden kann durch die oberste
Instanz für Ersatzangelegenheiten des betreffenden Bundesstaats
verfügt werden, wenn in einzelnen Yällen begondere in dieSsem

Gegetze nicht ausdrücklich vorgesehene Billigkeitsgründe die Zu-
rückstellung oder Befreiung rechtfertigen. Die Zurückstellung
oder Befreiung ganzer Berufsklassen auf Grund der vorstehenden

Bestimmung ist unzulässig.
Durch Verheiratung eines Militärpflichtigen können Ansprüche

auf Zurückstellung nicht begründet werden.
S 23. Die Ergatzreserve wird in zwei KklassSen geteilt.

Die Dienstverpflichtung in der ersten Klasse dauert 5 Jahre,
von dem ersten Oktober des Jahres an gerechnet, in welchem die

Überweisung zur Ergatzreserve erfolgt ist. Nach Ablauf der fünf
Jahre werden die Mannschaften in die zweite Klasse der ErSatz-
regerve versetzt.

Die Zugehörigkeit zur ErSatzregerve erlischt mit dem vollen-

deten 31 Sten LebenSjahre.

8 24. Die erste Klasse der Ergatzrezerve dient zur Ergänzung
des Heeres bei Mobilmachungen und zur Bildung von ErgSatz-
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truppenteilen. Derselben Sind alljährlich 80 viele Mannschaften

zu überweisen, dass mit fünf Jahrgängen. der Bedarf für die

Mobilmachung des Heeres gedeckt wird.
S 25. Der ersten Klasse der Ersatzreserve werden vorzugs-

weise diejenigen Personen überwiegen, welche zum Militärdienst

tauglich befunden, aber wegen hoher Losnummer nicht zur Ein-

Stellung gelangt Sind.
Der etwaige weitere Bedarf ist zu entnehmen:

a) aus der Zahl derjenigen Militärpflichtigen, deren bäusliche
Verhältnisse die Befreiung vom Militärdienste im Frieden

zur Folge haben, aber für den Fall eines Krieges die weitere

Berücksichtigung nicht gerechtfertigt erscheinen lassen;
b) aus der Zahl derjenigen Militärpflichtigen, welche wegen ge-

ringer körperlicher Fehler befreit werden;
aus der Zahl derjenigen Militärpflichtigen, welche wegen zei-
tiger Dienstunbrauchbarkeit vom Militärdienste im Frieden

befreit werden, deren Kräftigung aber während der nächst-
folgenden Jahre in dem Masse zu erwarten iSt, dass Sie vor-

aussichtlich zum Kriegsdienste werden eingezogen werden
können.
ISt ein Überschuss vorhanden, So entscheidet unter den

Freigelosten die Reihenfolge der LosSnummer nach Massgabe der
in dieser Beziehung im 8 13 getroffenen Bestimmungen, unter den
übrigen Mannschaften das LebenSalter, die besSere Dienstbrauch-
barkeit und Abkömmlichkeit.

S8 26. Aussger den Mannschaften, welche wegen abgelaufener
Zeitdauer (8 23, Abs. 2) in die zweite Klasse der ErSatzresexve
eintreten, werden dieser alle Militärpflichtigen zugeteilt, welche der
ErSatzreserve zu überweisen Sind, aber als ungeeignet oder über-

Schüssig nicht der ersten KlasSse überwiesen werden.
S 927. Die MannsSchaften der zweiten Klasse der ErSatz-

resgerve Sind in Friedenszeiten von allen militärischen YVerptflich-

tungen befreit. Bei ausbrechendem Kriege können Sie im Falle
ausSerordentlichen Bedarfes zur Ergänzung des Heeres verwandt

werden. Die Einberufung erfolgt auf Grund kaiserlicher Verordnung.
Auf Grund dieser Verordnung ist in ortSüblicher Weise be-

kannt zu machen, welche Altersklassen zunächst zur Einziehung

gelangen. Die Mannschaften dieser AltersklasSen werden dadurch
verpflichtet, Sich zur Stammrolle wieder anzumelden und zur Aus-

hebung zu Stellen. Yom Zeitpunkte der Bekanntmachung an unter-

liegen die Mannschaften der bezeichneten Altersklassen den Yor-

Schriften über die Militärpflichtigen.
Für diejenigen Mannschaften, welche durch die Einberufung

in das Verhältnis des Militärpflichtigen versetzt, aber nicht einge-
zogen worden Sind, hört dieses Verhältnis mit der AuflöSung der

Ersatztruppenteile auf.
S 28. Mannschaften der zweiten KAlasse der ErSatzreserve,

welche durch KonsSulatsatteste nachweisen, dass Sie in einem ausSer-

c amg
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europäischen Lande, jedoch mit Ausschluss der Küstenländer des
Mittelländischen und Schwarzen Meeres, eine feste Stellung als
Kaufleute, Gewerbetreibende u. s. w. erworben haben, können für

die Dauer ihres Aufenthalts aussgerhalb Europas von der Gestellung
bei ausbrechendem Kriege befreit werden.

8 29. Mannschaften, welche aus der Ergatzregerve erster

oder zweiter Klasse zum Dienst eingezogen werden, gind bei Zu-

rückführung des Heeres auf den Friedensfuss wieder zu entlassSen.

(8 50).
8 30. Für die Zusammensetzung der mit der Heeregergänzung

zu beauftragenden Behörden und für das Verfahren vor denselben

Sind folgende Yorschriften massgebend:
1) Die Einrichtung der Ersatzbehörden hat Sich an die in 8 5

vorgeschriebene Einteilung des Reichsgebietes in Militärbezirke
anzulehnen.

2) Der Landwehrbataillonabezirk bildet entweder ungeteilt den
 AugShebungsbezirk oder zerfällt in mehrere Aushebungsbezirke,

deren Umfang und Grögse Sich nach der Beschaffenheit und

Seelenzahl der entsprechenden Zivilverwaltungsbezirke be-
Stimmt.

3) Die mit den Ständigen (zeschäften der Heeresergänzung be-
trauten Behörden Sind:

a*) für den Aushebungsbezirk die Ersatzkommission, bestehend
 aus dem ILandvwehrbezirksSkommandeur und einem Ver-

waltungsbeamten des Bezirks, oder wo ein Solcher Be-
amter fehlt, einem besonders zu diesem Zwecke bestellten

bürgerlichen Aitgliede;
b*) für den Infanteriebrigadebezirk die OberersatzkommisSionu,

bestehend aus dem Infanteriebrigadekommandeur und

einem höheren Verwaltungsbeamten;
c) für den Armeekorpsbezirk der kommandierende (ieneral

des Armeckorps in Gemeinschaft mit dem Chef einer
Provinzial- oder Landesbehörde, Sofern nicht hierfür in

einzelnen Bundesstaaten besondere Behörden bestellt Sind;

*) Durch R8.,-G. vr. 31. März 1885 (12.-Gbl. 1885 S. 81) er-

hielten a u. b folgende Lassung:

a) für den Aushebungsbezirk die ErsatzkommisSion, bestehend
aus einem Offizier, in der Regel dem Landwehrbezirkskom-

mandeur, und aus einem Verwaltungsbeamten des Bezirks,
oder wo ein Solcher Beamter fehlt, einem besonders zu diesem

Zweck bestellten bürgerlichen Mitgliede,
b) für den Infanteriebrigadebezirk die Oberergatzkommisgsion,

bestehend aus einem höheren Offizier, in der Regel dem

Infanteriebrigadekommandeur, und aus einem höheren Ver-
waltungsbeamten. -
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d) für die oberste Leitung der Heeresergänzung die zustän-
digen Kriegsministerien in Gemeinschaft mit den obersten
LZivilverwaltungsbehörden der einzelnen Bundesgstaaten.

4) Zur Entscheidung

D enn

a) über die in 8 20 vorgesSehenen Befreiungen und Zurück-
Stellungen,

b) über den nach Massgabe des 8 33 eintretenden Verlust
von Vergünstigungen,

c) über den nach Massgabe der » 21, 51 und 55 eintretenden
Verlust der Befreiung vom Militärdienst,

d) über die Klassifikation der Reservemannschaften, der Land-
wehr und der ErSatzregerve 1. Klasse mit Rücksicht auf

die häuslichen und gewerblichen Verhältnisse in Gemäss-
heit der SS 64 und 69

treten den Ständigen Mitgliedern der Ergatz- und Oberergatz-
kommissSion andere Mitglieder hinzu, welche aus den Be-

zirkSeingesesSenen von Kommunal- oder Landesvertretungen
gewählt oder, wo Solche Vertretungen nicht vorhanden Sind,
von der Landesverwaltungsbehörde ernannt werden.
Es Sollen hiernach bestehen:

die verstärkte Ergatzkommission neben den Ständigen
Mitgliedern aus höchstens noch einem Offizier und aus

vier hürgerlichen Mitgliedern;
die verstärkte Oberersgatzkommission neben den Ständigen

Mitgliedern aus einem bürgerlichen Mitgliede.
Die Mitglieder der Ersatzbehörden haben gleiches Stimnt-
recht; ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Wo nur die ständigen Mitglieder an der Beschlussfassung

teilnehmen, ist bei Meinungsverschiedenheit die Angelegenheit
der nächst höheren Instanz zur Entscheidung vorzulegen.

Für unaufschiebbare vorläufige Massregeln ist bei der Ersatz-
kommisSion die Stimme des Zivilmitgliedes, bei der Ober-

ersatzkommissSion die Stimme des militärischen Mitgliedes
massgebend. Desgleichen entscheidet bei der Oberergatz-
kommission die Stimme des militäriSschen Mitgliedes über die
körperliche Brauchbarkeit der Militärpflichtigen und die Ver-
teilung der ausgehobenen Mannschaften auf die verschiedenen
Waffengattungen und Truppenteile.

6) Bei dem Verfahren vor den Ersatzbehörden Sind die Be-

teiligten berechtigt, ihre Anträge durch Vorlegung von Ur-
kunden und Stellung von Zeugen und Sachverständigen zu
unterstützen.

7) Die Ersatzkommission arbeitet der Oberergatzkommission

Altmann, Urkk. z. itsch. YVerfaas.-Geach, geit 1S00. II.

vor. Sie verfügt die nach dem Gesgetze zulässigen Zurück-

Stellungen der Mititärpflichtigen. Im übrigen unterliegen
ihre Beschlüsse der Revision und endgültigen Entscheidung
der Oberersgatzkommigsion.

Gegen Entscheidungen der Ersatzkommission über die
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Klassifikation der Mannschaften der Regerve, der Landwehr
und der Ergatzregerve 1. Klasse steht dem Ständigen

militärischen Mitgliede die Erhebung des Einspruches zu,
in welchem Falle die endgültige Entscheidung lediglich durch
die ständigen Mitglieder der Oberersgatzkommission erfolgt.

8) Gegen die Entscheidungen der OberergatzkommissSion steht
nur den Militärpflichtigen, beziehungsweise ihren zur Rekla-

mation berechtigten Angehörigen eine Berufung an die hö-
heren Instanzen zu. In Aughebungbezirken, welche ihren

Rekrutenanteil nicht aufzubringen vermögen, kann jedoch
gegen die auf Befreiung vom Militärdienst gerichteten Ent-
Scheidungen auch Seitens des ständigen militärischen Mit-
gliedes der Oberersatzkommission Berufung an die höhere
Instanz eingelegt werden. |

; 31. Die Gemeinden oder gleichartigen Verbände haben

unter Kontrolle der Ersatzbehörden Stammrollen über alle Militär-

pflichtigen zu führen. Die Militärpflichtigen und deren Angehörige
haben die Anmeldungen zur Stammrolle nach Massgabe der gegen-
wärtig bestehenden Vorschriften zu bewirken.

S 32. Die Stammerollen werden auf Grund der Zivilstands-
register und der nach 8 31 zu erstattenden Meldungen geführt.
Die mit Führung der Zivilstandsregister betrauten Behörden und
Pergonen Sind verpflichtet, die zur Führung der Stammrollen er-

forderlichen Auszüge. unentgeltlich vorzulegen.
S8 33. Wer die nach Massgabe des S 31 vorgeschriebenen

Meldungen zur Berichtigung vou Stammrolleu unterlässt, Sowie

Militärpflichtige, welche in den von den Ersatzbehörden abzuhal-

tenden Terminen nicht pünktlich ersScheinen, Sind, Sofern Site nicht
dadurch zugleich eine härtere Strafe verwirkt haben, mit Geldstrafe
bis zu dreissig Mark oder Ilaft bis zu drei Tagen zu bestrafen.

Militärptlichtigen, welche in einem von «den Ersgatzbehörden

abzuhaltenden Termine nicht pünktlich erschienen Sind, können
von den Ergsatzbehörden die Vorteile der LoSung entzogen werden.

Ist diese Versäumnis in böslicher AbSicht oder wiederholt erfolzt,
S0 können die Ersatzbehörden Sie auch des Anspruchs auf die

nach 88 19 bis 22 zulässigen VYergünstigungen verlustig erklären
und als unsichere Heerespflichtige Sofort in die Armee einreihen
lassen. Die Dienstzeit wird alsdann erst vom nächstfolgenden

Rekruteneinstellungstermine ab gerechnet.
Ist die Versäumnis durch Umstände herbeigeführt, deren

BesSeitigung nicht in dem Willen des betreffenden Anmeldungs-
oder (iestellungspflichtigen lag (Abgatz 1, 2), 80 treten die vorer-

wähnten Folgen nicht ein.
8 34. Rekruten, welche nach ihrer Aushebung, Sowie Frei-

willige, welche nach definitiver Annahme bei einem Truppenteile
vorläufig in die Heimat beurlaubt werden, gehören bis zu ihrer
Einstellung zu den MannsSchaften des Beurlaubtenstandes.

8 35. Alle auf die Heeresergänzung bezüglichen amtlichen
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Verrichtungen und Verhandlungen, mit Ausnahme der durch straf-
bare Handlungen bedingten, unterliegen weder einer Stempelgebühr
noch einer Taxe.

S 36. Von den Kosten des Rekrutierungsverfahrens Sind nur

diejenigen auf Reichsfonds zu übernehmen, welche gich unmittelbar
aus der Beteiligung von Militärbehörden und Militärpergonon an

demsgelben ergeben.
Den einzelnen Bundesstaaten bleibt die Bestimmung über-

lasSen, von wem die übrigen Kosten zu tragen Sgind.

8 37. Über die Ergebnisse des Ergänzungsgeschäftes ist
dem Bundesrat und Reichstag alljährlich Mitteilung zu machen.

III. Abschnitt. Vom aktiven Heere.

 38. Zum aktiven Heere gehören:
A. ie Militärpersonenedes Friedensstandes, und zwar

1) die Offiziere, Ärzte und Militärbeamten des Friedensstandes
vom Tage ihrer Anstellung bis zum Zeitpunkte ihrer Ent-

lasSSung aus dem Dienste;
2) die Kapitulanten vom Beginn bis zum Ablauf oder bis zur

Aufhebung der abgeschloSsenen Kapitulation;
3) die Freiwilligen und die ausgehobenen Rekruten von dem

Tage, mit welchem ihre Verpflegung durch die Militärver-
waltung beginnt, Einjährig-Freiwillige von dem Zeitpunkte
ihrer definitiven Einstellung in einen Truppenteil an, Sämtlich
bis zum Ablauf des Tages ihrer EntlasSung aus dem aktiven
Dienste.

B. 1) Die aus dem Beurlaubtenstande (V. Abschnitt) zum Dienst
einberufenen Offiziere, Ärzte, Militärbeamten und Mann-
Schaften von dem Tage, zu welchem Sie einberufen Sind, bis

zum Ablauf des Tages der WiederentlasSung;

2) alle in Kriegszeiten zum Heeresdienst aufgebotenen oder frei-
willig eingetretenen Offiziere, Ärzte, Militärbeamten und
Mannschaften, welche zu keiner der vorgenannten Kategorien
gehören, von dem Tage, zu welchem Sie einberufen Sind,

bezw. vom Zeitpunkte des freiwilligen Eintritts an bis zum

Ablauf des Tages der Entlassung.
C. Die Zivilbeamten der Militärverwaltung, vom Tage ihrer An-

Stellung bis zum Zeitpunkte ihrer EntlasSung aus dem Dienste.

S 39. Die begondere Gerichtsbarkeit über Militärpersonen
beschränkt Sich auf Strafsachen und wird durch Reichsgegetz geregelt..

Den allgemeinen Gerichtsstand haben die Militärpersonen
bei dem Gerichte des GarniSonortes; diejenigen jedoch, welche nur
zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen oder welche selbständig
einen Wohngitz nicht begründen können, nur bezüglich der Klagen
wegen vermögensrechtlicher Angsprüche.

Es bleiben diejenigen landesgegetzlichen Vorschriften inkraft,
nach welchen für Truppenteile, die nach der Mobilmachung ihre
Garnison verlasSen haben oder Sich dauernd im Auglande aufhalten,

7"



100 26. Reichs-Militärgegetz 1874.

die Augübung der streitigen oder freiwilligen Gerichtsbarkeit einem
inländischen Gerichte oder den Auditeuren ein für allemal über-

tragen ist oder für den einzelnen Fall im Verordnungswege über-
tragen werden kann.

S 40. Die Militärpersonen des Friedensstandes bedürfen zu

Ihrer Verheiratung der Genehmigung ihrer Vorgesgetzten.
8 41. Die Militärpersonen des Friedensstandes und die Zivil-

beamten der Militärverwaltung können die Übernahme von Vor-
mundschaften ablehnen und Sind zu deren Übernahme nur mit

Genehmigung ihrer Vorgesetzten berechtigt.
8 42. Die landesgesetzlich für einzelne Klassen von Militär-

personen bestehenden Beschränkungen hingichtlich der Erwerbung,
Veräusserung und Belastung von Grundstücken werden aufgehoben.

8 43. Zum Betriebe eines Gewerbes bedürfen die Militär-
personen des Friedensstandes für Sich und für die in Dienstgebäuden
bei ihnen wohnenden Mitglieder ihres Hausstandes der Erlaubnis
ihrer Vorgesetzten, inSofern nicht das Gewerbe mit der Bewirt-
Schaftung eines ihnen gehörigen ländlichen Grundstückes ver-
bunden ist.

8 44. In Kriegszeiten oder während eines Belagerungszu-
Standes können die im 8 38 bezeichneten und die nach 88 155
bis 158 des MilitärstrafgeSetzbuchs vom 20. Juni 1872 den Militär-

geSetzen unterworfenen Personen letztwillige Verordnungen unter
besonders erleichterten Formen gültig errichten (privilegierte mili-
tärische letztwillige Verfügungen). Die Vorrechte der Militär-
personen in Beziehung auf diese letztwilligen Verordnungen be-
Stehen allein darin, dass Sie nach Massgabe der nachstehenden
Bestimmungen den für ordentliche letztwillige Verfügungen vor-
geschriebenen Förmlichkeiten nicht unterworfen Sind. Es Sind

dabei die folgenden Bestimmungen zu beobachten:

1) Die Befugnis, in Kriegszeiten oder während eines Belagerungs-
zustandes privilegierte militärische letztwillige Verfügungen
zu errichten, beginnt für die oben bezeichneten Personen
von dier Zeit, wo Sie entweder ihre Standquartiere oder, im

Fall ihnen Solche nicht angewiesen Sind, ihre bisherigen
Wohnorte im Dienste verlassen oder in denselbenangegriffen

oder belagert werden.
Kriegsgefangene oder GeisSeln haben diese Befugnis, So.-

lange Sie Sich in der Gewalt des Feindes befinden.

2) Privilegierte mitlitärische letztwillige Verfügungen Sind in
gültiger Form errichtet:
a) wenn 8ie von dem Testator eigenhändig geschrieben und

unterschrieben Sind; |

b) wenn gie von dem Testator eigenhändig unterschrieben

und von zwei Zeugen oder einem Auditeur oder Offizier

mitunterzeichnet 8ind;
c) wenn von einem Auditeur oder Offizier unter Zuziehung

zer Zeugen oder noch eines Auditeurs oder Offiziers.
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über die mündliche Erklärung des Testators eine Schrift-
liche Verhandlung aufgenommen und diese dem Testator
vorgelesen, Sowie von dem Auditeur oder Offizier und

den Zeugen, bezw. von den Auditeuren oder Offizieren
unterschrieben ist.

Bei verwundeten oder kranken Militärpersonen können
die unter b und c erwähnten Auditeure und Offiziere durch

Militärärzte oder höhere Lazaretbeamte oder Militärgeistliche
vertreten werden.

) Die Sub 2 erwähnten Zeugen Sind Beweiszeugen;Sie brauchen
nicht die Kigenschaft von Instrumentszeugen zu haben, und

es kann die Aussage eines derselben für vollständig be-
weisend angenommen werden.

Die nach Vorschrift Sub 2c aufgenommene Verhandlung hat
inbetreff ihres Inhalts und der in ihr angegebenen Zeit der
Aufnahme die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

ISt in der eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen
oder in der eigenhändig unterschriebenen letztwilligen Ver-
fügung (2 a b) die Zeit der Errichtung angegeben, 80 Streitet
die Vermutung bis zum Beweise des Gegenteils für die Rich-

tigkeit dieser Angabe.
Eine gleiche Vermutung streitet dafür. dass die letzt-

willige Verfügung während des die privilegierte Form zu-
lasSenden Ausnahmezustandes errichtet ist, wenn dieselbe

während dieger Zeit oder innerhalb vierzehn Tage nach deren
Aufhören einer vorgesetzten Militärbehörde zur Aufbewah-

rung übergeben ist oder wenn dieselbe in dem Feldnachlass

des Testators aufgefunden wird.
Privilegierte militärische letztwillige Verfügungen verlieren
ihre Gültigkeit mit dem Ablauf eines Jahres von dem Tage
ab, an welchem der Truppenteil, zu dem der Testator gehört,

demobil gemacht ist, oder der Testator aufgehört hat zu dem
mobilen Truppenteil zu gehören oder als Kriegsgefangener
oder Geissel aus der Gewalt des Feindes entlassen ist.

Der Lauf dieser Frist wird jedoch Suspendiert durch an-

haltende Unfähigkeit des Testators zur Errichtung einer

anderweiten letztwilligen Verordnung.
Wenn der Testator innerhalb des Jahres vermisst und

in dem Verfahren auf Todeserklärung oder auf Abwegenheits-

erklärung festgestellt wird, dass er Seit jener Zeit verschollen

iSt, So tritt die Ungültigkeit der letztwilligen Verfügung nicht ein.
S 45. Die durch Reichs- oder Landesgesgetze vorgeschrie-

benen“ Beschränkungen der gerichtlichen Zwangsvollstreckungen
gegen Militärpersonen finden auf alle Arten der Zwangsvollstreckung
gegen die letzteren entsprechende Anwendung. Eine Aufhebung
dieSer Beschränkungen durch vorgängige Einwilligung des Schuldners
iSt Ohne rechtliche Wirkung.

Den AnsSpruch auf Zahlung von Diensteinkünften, Warte-
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geldern oder Pengionen können die Militärpersonen mit rechtlicher
Wirkung nur insoweit abtreten, verpfänden oder gonst übertragen,
als eine Beschlagnahme im Falle einer Zwangsvollstreckung zulägzig
gewegen wäre. Die Benachrichtigung an die auszahlende Kasse

geschieht durch eine der Kasse auszuhändigende öffentliche Urkunde.
8 46. Die Verpflichtung der Militärpergsonen zur Entrichtung

der Staatssteuern regelt Sich nach den Landesgegetzen unter B8&amp;-
rücksgichtigung des Gegetzes wegen Begeitigung der Doppelbesteue-
rung vom 13. Mai 1870 (Bundes-Gegetzbl. des norddeutschen

Bundes 8. 119).
Jedoch ist das Militäreinkommen der Pergonen des Unter-

offizier- und Gemeinenstandes, 80wie für den Fall einer Mobil-

machung das Militäreinkommen aller Angehörigen des aktiven

Heeres bei der Veranlagung bezw. Erhebung von Staatssteuern
augger betracht zu lassen. Die Feststellung eines angemesgenen
Steuernachlasses für die Unteroffiziere und Gemeinen des Beur-

laubtenstandes und deren Familien für die Monate, in welchen jene Sich
im aktiven Dienste befinden, bleibt der Landesgesetzgebung überlassen.

8 47. Zur Annahme von Ämtern in der Verwaltung und

Vertretung der kirchlichen oder politiechen Gemeinden und wei-
teren Kommunalverbände bedürfen aktive Militärpersonen der Ge-

nehmigung ihrer Dienstvorgegetzten.
S8 48. Diejenigen Begünstigungen, welche nach der Gegetz-

gebung.der einzelnen Bundesstaaten den Hinterbliebenen von Staats-
beamten hinsichtlich der Besteuerung der aus Staatsfonds oder

aus öffentlichen Versorgungskassen denselben gewährten Pengionen,
Unterstützungen oder Sonstigen Zuwendungen zustehen, finden
auch zu gunsten der Hinterbliebenen von Militärpersonen hin-
Sichtlich der dengelben aus Reichs- oder Staatsfonds oder aus öffent-

lichen Versorgungskassen zufliesSenden gleichartigen Bezüge An-
wendung.

8 49. Für die zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen,
mit Ausnahme der Militärbeamten, ruht die Berechtigung zum

Wählen 8owohl inbetreff der Reichsvertretung als inbetreff der

einzelnen Landesvertretungen. Eine Vereinigung der hiernach
wahlberechtigt bleibenden Militärpersonen zu besonderen Militär-
wahlbezirken für die Wahl der auf indirektem Wahlrecht beruhen-

den Landesvertretungen darf nicht stattfinden.
Die Teilnahme an politischen Vereinen und Versammlungen

iet den zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen untersagt.

IV. Abschnitt. Entlassung aus dem aktiven Dienste.

8 50. Alle Soldaten welche nach erfüllter aktiver Dienst-

pflicht von den Fahnen entlassen werden, treten nach Massgabe
der zurückgelegten Gesamtdienstzeit zur Regerve, zur Landwehr
oder zum Landsturm über.

Mannschaften, welche bei Mobilmachung des Heeres oder
ng von ErSatztruppenteilen aus der Ergatzreserve zum
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Dienst einberufen und bei Zurückführung des Heeres auf den
Friedensfuss wieder entlasgen werden (8 29), treten, wenn gie mili-

tärisch ausgebildet Sind, je nach ihrem Lebengalter 6, 62) zur Re-
Serve oder Landwehr über, anderenfalls aber in die Ergatzregerve

zurück.

Mannschaften der Kavallerie, welche Sich freiwillig zu einer

vierjährigen aktiven Dienstzeit verpflichtet haben, dienen in der
Landwehr nur drei Jahre.

Einjährig- Freiwillige, welche während ihrer Dienstzeit mit
Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes bestraft werden,
verlieren die Eigenschaft als Einjährig-Freiwillige und den An-
Spruch auf Entlassung nach einjähriger Dienstzeit.

S 51. Volksschullehrer und Kandidaten des Volksschulamtes,
welche ihre Befähigung für das Schulamt in vorgschriftsmäggiger
Prüfung nachgewiesen haben, können nach kürzerer Einübung mit
den Waffen zur Verfügung der Truppenteile beurlaubt werden.

Giebt der Beurlaubte Seinen bisSherigen Beruf gänzlich auf
oder wird er aus dem Schulamte für immer entlassen, 80 kann

er vor Ablauf des Jahres, in welchem er das 25. Lebengjahr vol-

tendet, zum aktiven Dienst eingezogen werden.

8 52. Soldaten, welche während der Erfüllung ihrer aktiven
Dienstpflicht dienstunbrauchdar werden, Sind zur Dispogition der
Ersatzbehörden zu entlassen (8 54). ,

8 53. Soldaten im aktiven Dienst können auf Anguchen zur

Verfügung der Ersatzbehörden entlassen werden, wenn einer der
im 8 20 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Gründe nach ihrer Ausghebung

eingetreten Iist.
Über die ZuläsSigkeit des Geguches entscheidet nach Begut-.

achtung der Verhältnisse durch die Ständigen Mitglieder der Ergatz«
kommission der kommandierende General degjenigen Armeekorps,
in welchem der Reklamierte Seiner Dienstpflicht genügt, in Ge-.
meinschaftt mit der betreffenden (8 30 Nr. 3«c) Landes- oder Pro-
vinzlalbehörde Seines Heimatsbezirkes.

Die Entlassung des Reklamierten erfolgt erst zu dem nächsten
allgemeinen Entlassungstermine, Sofern nicht ein ungewöhnlicher -

Grad der Dringlichkeit die frühere Entlassung notwendig macht.
Auf Soldaten, welche sich bei mobilen Truppen im Dienst

befinden, haben diese Bestimmungen in der Regel keine Anwendung.
S 54. Die zur Disposgition der Ergatzbehörden entlasgenen

Soldaten gehören bis zur Entscheidung über ihr ferneres Militär-
verhältnis zu den Mannschaften des Beurlaubtenstandes (V. Abschn.).

S 55. Über das fernere Militärverhältnis der zu ihrer Dis-

position entlassenen Mannschaften entscheiden die Ergatzbehörden
nach denselben Grundsätzen, wie über die noch nicht eingestellten

Militärpflichtigen der entsprechenden Altergklassen.
Haben dergleichen Manngchaften jedoch bereits ein Jahr

oder als Einjährig-Freiwillige neun Monate aktiv gedient, So gollen
Sie nicht von neuem für den aktiven Dienst ausgehoben werdel
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es Sei denn, dass Sie der Verpflichtung, deren Erfüllung ihre Ent-
laSSung aus dem Militärdienst begründete, zich entziehen und
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

V. Abschnitt. Vom Beurlaubtenstande und der
ErsSatzreserve erster Klasse.

S 56. Zum Beurlaubtenstande gehören:
1) die Offiziere, Ärzte, Beamten und Mannschaften der Reserve

und Landwehr,
2) die vorläufig in die Heimat beurlaubten Rekruten und Frei-

willigen (8 34); '

3) die bis zur Entscheidung über ihr ferneres Militärverhältnis
zur Disposition der ErSgatzbehörden entlassenen Mann-

Schaften (8 54);
4) die vor erfüllter aktiver Dienstpflicht zur Disposition der

Truppenteile beurlaubten MannsSschaften.
S8 57. Die Personen des Beurlaubtenstandes Sind während

der Beurlaubung den zur AusSübung der militärischen Kontrolle

erforderlichen Anordnungen unterworfen. Sie baben geeignete
Vorkehrungen zu treffen, dass dienstliche Befehle ihrer Vorgesetzten
und namentlich Einberufungsordres ihnen jederzeit zugestellt
werden können.

Im dienstlichen Verkehr mit ihren Yorgesetzten oder, wenn
Sie in Militäruniform erscheinen, Sind Sie der militärischen Dis-

ziplin unterworfen (8 8).
Über die Ausübung der militärischen Kontrolle, die Übungen

und die gegen Personen des Beurlaubtenstandes zulässigen Dis-

zipinarstrafmittel wird ein besonderes Gesetz nähere Bestimmung
tretten.

S 58. Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben
alle im Auslande befindlichen PerSsonen des Beurlaubtenstandes

Sich unverzüglich in das Inland zurückzubegeben, Sofern Sie hiervon
nicht ausdrücklich dispensiert werden.

S 59. Im Frieden können Mannschaften der Reserve und

Landwehr, welche nach aussSereuropäischen Ländern gehen wollen,
unter Dispensation von den gewöhnlichen Dienstpflichten, jedoch
unter der Bedingung der Rückkehr im Falle einer Mobilmachung,
auf zwei Jahre beurlaubt werden.

Weist der Beurlaubte durch Kongulatsatteste nach, dass er

Sich in einem der erwähnten Länder eine feste Stellung als Kauf-
mann, Gewerbetreibender etc. erworben hat, 80 kann der Urlaub

bis zur Entlassung aus dem Militärverhältnisse und unter gleich-

zeitiger Dispengation von der Rückkehr im Falle einer Mobil-

machung verlängert werden. Auf die Kügtenländer des Mittel-
ländischen und Schwarzen Meeres findet diese Bestimmung keine

Anwendung.
S8 60. Auszgerdem gelten die folgenden Bestimmungen:

1) Den Offizieren und im Offizierrang Stehenden Ärzten des
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Beurlaubtenstandes, Sowie den im 8 56 unter2 bis 4 be-
zeichneten MMannschaften darf --- falls Sie nicht nachweisen,

dass Sie in einem anderen Bundesstaate die StaatSangehörig-
keit erworben haben --- die EntlasSung aus der Staatsange-

hörigkeit nur mit Genehmigung der Militärbehörde erteilt
werden.

2) Offiziere und im Offizierrange Stehende Ärzte des Beurlaubten-
Standes, welche ohne Erlaubnis auswandern, werden mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Haft oder mit

(tefängnis bis zu Sechs Monaten bestraft.

3) Die im 8 56 unter 2---4 bezeichneten Mannschaften Sind den

Bestimmungen im dritten Abschnitte des Militärstrafgesetz-
buchs vom 20. Juni 1872 über unerlaubte Entfernung und

Fahnenflucht und den Bestimmungen im vierten Abschnitte
desSelben Gesetzbuchs über Selbstbeschädigung und Vor-
Schützung von Gebrechen in gleicher Weise wie die PerSonen
des aktiven Dienststandes unterworfen.

4) Die vorläufig in die Heimat beurlaubten Rekruten und Frei-
willigen bedürfen zur Verheiratung der Genehmigung der
Militärbehörde.

5) Die zur Disposition der Truppenteile beurlaubten Mann-
Schaften können bis zum Ablauf ihres dritten Dienst-

jahres jederzeit zur Fahne wieder einberufen werden und
bedürfen bis dahin der militäriscchen Genehmigung zum
Wechsel des Aufenthaltsortes.

8 61. Im übrigen gelten für die Personen des Beurlaubten-
Standes die allgemeinen Landesgesetze, und gind diegelben in der
Waht ihres Aufenthaltsortes im In- und Auglande, in der Aus-

übung ihres Gewerbes, rücksichtlich ihrer Verheiratung und ihrer
Sonstigen bürgerlichen Verhältnisse Beschränkungen nicht unter-
worfen.

8 62. Die Mannsgchaften der Resgerve und Landwehr werden

in Jahresklassen nach ihrem Dienstalter eingeteilt.
Die Dienstzeit in der Reserve und Landwehr wird von dem-

Selben Zeitpunkte an berechnet, wie die aktive Dienstzeit, auch

wenn in Erfüllung der letzteren eine Unterbrechung stattgefunden
hat. Vie Versetzung aus der Regerve in die Landwehr, bzw. die

Entlassung aus der Landwehr erfolgt bei den Herbst-Kontroll-

versammlungen des betreffenden Jahres.
Mannschaften, welche infolge eigenen Verschuldens (8 18 des

Militärstrafgesetzbuchs vom 20. Juni 1872) verspätet aus dem

aktiven Dienste entlassen werden, treten Stets in die jüngste
Jahresklasse der Regerve ein.

Die Regerve- und Landwehrpflicht derjenigen Mannschaften,
welche der ErSatzreserve angehört haben (8 50), ist 80 zu be-

mesSen, als wenn Sie im ersten Jahre ihres dienstpflichtigen Alters

ausgehoben wären.
S 63. Bei notwendigen Verstärkungen oder Mobilmachungen
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des Heeres werden die Mannschaften des Beurlaubtenstandes nach

Bedarf, jedoch in den Grenzen der bezüglichen Bestimmungen
des Gegetzegs, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienst vom
9. November 1867, zur Falne einberufen und zwar, Soweit die

militärischen InteresSgen es gestatten, nach den Jahresklassen, mit

der jüngsten beginnend.

8 64. Hierbei können dringende häusliche und gewerbliche
Verhältnisse derart Berücksichtigung finden, dass Regervisten hinter
die letzte Jahresklasse der Reserve ihrer Waffe oder Dienstkate-

gorie, Landwehrmannschaften aber, Sowie in besonders dringenden
Fällen auch einzelne Reservisten hinter die letzte Jahresklasse der

Landwehr ihrer Waffe oder Dienstkategorie zeitweise zurück-

gestellt werden.

Jedoch darf in keinem Aushebungsbezirke die Zahl der
hinter den letzten Jahrgang der Regerve zurückgestellten Mann-
Schaften zwei Prozent der Regerve, die Zahl der hinter den letzten

Jahrgang der Landwehr zurückgestellten Mannschaften drei Prozent
der Regerve und Landwehr übersteigen.

Auf die Dauer der Gesamtdienstzeit hat die Zurückstellung
keinen Einfluss.

S 65. Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte, Sowie Ange-
Stellte der Eisenbahnen, welche der Reserve oder Landwehr an-

gehören, dürfen für den Fall einer Mobilmachung oder notwen-
digen Verstärkung des Heeres hinter den ältesten Jahrgang der
Landwehr zurückgestellt werden, wenn ihre Stellen Selbst vorüber-

gehend nicht offen gelassen werden können und eine geeignete
Vertretung nicht zu ermöglichen ist.

Personen des Beurlaubtenstandes und der ErgSatzregerve,

welche ein geistliches Amt in einer mit Korporationsrechten inner-
halb des Bundesgebietes bestehenden Religionsgesellschaft be-
kleiden, werden zum Dienste mit der Waffe nicht herangezogen.
Ausserdem findet auf dieselben die Bestimmung des ersten Ab-

Satzes dieses Paragraphen Anwendung.
8 66. Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte Sollen durch

ihre Einberufung zum Mitlitärdienst in ihren bürgerlichen Dienst-
verhältnisgen keinen Nachteil erleiden.

Ihre Stellen, ihr perSönliches Diensteinkommen aus den-

Selben und ihre Anciennetät, Sowie alle Sich daraus ergebenden
Ansprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum Militär-

dienste gewahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, 80 kann
ihnen der reine Betrag derselben auf die Zivilbesoldung angerechnet
werden; denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau
oder Kind haben, beim Verlassen ihres Wohnortes jedoch nur,
wenn und Soweit das reine Zivileinkommen und Militärgehalt zu-

Sammen den Betrag von 3600 Mark jährlich übersteigen.
Nach denselben Grundsätzen Sind pensionierte oder auf

Wartegeld Stehende Zivilbeamte hinsichtlich ihrer Pensionen oder



26. Reichs-MNilitärgosetz 1874. 107

Wartegelder zu behandeln, wenn gie bei einer Mobilmachung in
den Kriegsdiengst eintreten.

Die näheren Bestimmungen bleiben den einzelnen Bundeg-
regierungen überlagsen.

8 67. Manngchaften des Beurlaubtenstandes, welche gich der
Kontrolle länger als ein Jahr entziehen oder eine Ordre zum

Dienste ohne anerkannte Entschuldigung unbefolgt lassen, können,
abgesehen von der etwa noch anderweit über gie zu verhängenden

Strafe, unter Verlängerung ihrer Dienstzeit in die nächst jüngere
Jahresklasse versetzt werden. Dauert die Kontrollentziehung zwei
Jahre und darüber, 80 können Sie entsprechend weiter zurückver-
getzt werden.

8 68. Personen des Beurlaubtenstandes, welche nach er-

folgter Auswanderung vor vollendetem 31. Lebengjahre wieder na-

turaligiert werden, treten in denjenigen Jahrgang, welchem sie
ohne die Stattgehabte Auswanderung angehört haben würden,
wieder ein.

8 69. Die Mannsgchaften der Ergatzregerve erster Klagsse

werden den nachfolgenden Bestimmungen unterworfen:
1) Wegen der Reihenfolge der Einberufung und wegen der Be-

rücksichtigung häuslicher und gewerblicher Verhältnisse im
Falle der Einberufung finden die 88 63 und 64 auf 8ie ent-

Sprechende Anwendung.
2) Sie haben der Militärbehörde den Wechsel ihrer Wohnung

anzuzeigen und geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass
Ihnen eine etwaige Einberufungsordre jederzeit richtig zu-
gehen kann.

3) Im Falle eines ausgerordentlichen Bedürfnisses können 8ie

auf Grund kaiserlicher Verordnung zu Kontrollversammlungen
einberufen werden.

4) Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben die im
Auslande befindlichen Ergatzregervisten erster Klasse zich

unverzüglich in das Inland zurückzubegeben; von dieger

Verpflichtung können 8ie im entsprechenden Falle des 8 59
befreit werden.

5) Bei Mobilmachungen und bei beginnender Bildung von Er-
Satztruppenteilen müssen Sie der Einberufung Sofort Folge
leisten;für den Fall der Zuwiderhandlung finden die auf
die Personen des Beurlaubtenstandes bezüglichen Vorschriften
im dritten Abschnitte des Militärstrafgesetzbuchs vom 20. Juni

1872 auf Sie Anwendung.
6) Mannschaften der Ergatzreserve erster Klasse, welche sich

der ihnen auf Grund des Gegetzes auferlegten Kontrolle ent-
ziehen, werden mit Geldstrafe bis zu Sechzig Mark oder Haft

bis zu acht Tagen bestraft. Abgesehen von den hiernach

zu verhängenden Strafen können gie unter Verlängerung

Ihrer Dienstpflicht in die nächst jüngere Jahresklasse vergetzt
werden. Dauert die Kontrollentziehung zwei Jahre und



28 26. Reiche-Militärgeeoetz 1374.

Klasgifikation der Mannschaften der Reserve. der Landwehr

undderErgatzreserve1.KlasseStehtdemStändigen
militärischen Mitgliede die Erhebung des Einsprucheszu,
in welchem Falle die endgültige Entscheidung lediglich durch

die ständigen Mitglieder der Oberersatzkommission erfolgt.
8) Gegen die Entscheidungen der Oberersatzkommission steht

nur den Militärpflichtigen, beziehungsweise ihren zur Rekla-
mation berechtigten Angehörigen eine Berufung an die hö-
heren Instanzen zu. In Aushebungbezirken, S elche ihren

Rekrutenanteil nicht aufzubringen vermögen, kann jedoch
gegen die auf Befreiung vom Militärdienst gerichteten Ent-
Scheidungen auch geitens des Ständigen militärischen Mit-

jedes der Oberergatzkommission Berufung an die höhere

nstanz eingelegt werden.
31. Die Gemeinden oder gleichartigen Verbände haben

unter Kontrolle der Ergatzbehörden Stammrollen über alle Militär-

prflichtigen zu führen. Die Militärpflichtigen und deren Angehörige
ben die Anmeldungen zur Stammrolle nach Massgabe der gegen-

wärtig bestehenden Vorschriften zu bewirken.

S 32. Die Stammrollen werden auf Grund der Zivilstands-

register und der nach 8 31 zu erstattenden Meldungen geführt.
Die mit Führung der Zivilstandsregister betrauten Behörden und
Personen gind verpflichtet, die zur Führung der Stammrollen er-

forderlichen Auszüge.unentgeltlich vorzulegen.
8 33. Wer die nach Massgabe des 8 31 vorgeschriebenen

Meldungen zur Berichtigung von Stammrollen unterlässt, Sowie
Militärpflichtige, welche in den von den ErsSatzbehörden abzuhal-

tenden Terminen nicht pünktlich erscheinen, zind. Sofern Sie nicht
dadurch zugleich eine härtere Strafe verwirkt !:aben. mit Geldstrafe
bis zu dreissig Mark oder IJlaft bis zu drei Tagen zu bestrafen.

Militärpflichtigen, welche in einem von den Ergatzbehörden

abzuhaltenden Termine nicht pünktlich erschienen Sind, können
von den Ergatzbehörden die Vorteile der LoSung entzogen werden.
Ist diese Versäunmnis in böslicher Absicht oder wiederholt erfolgt,

80 können die Ersatzbehörden Sie auch des Anspruchs auf die

nach 88 19 bis 22 zulässigen Vergünstigungen verlustig erklären
und als unsichere Heerespflichtige Sofort in die Armee einreihen
lasgen. Die Dienstzeit wird alsdann erst vom nächstfolgenden

Rokruteneinstellungstermine ab gerechnet.
Ist die Versäumnis durch Umstände herbeigeführt, deren

Begeitigung nicht in dem Willen des betreffenden Anmeldungs-
oder (iestellungspflichtigen lag (Absatz 1, 2), 80 treten die vorer-
wähnten Folgen nicht ein.

S8 34. Rekruten, welche nach ihrer AusShebung, Sowie Frei-
willige, welche nach definitiver Annahme bei einem Truppenteile
vorläufig in die Heimat beurlaubt werden, gehören bis zu ihrer
Einstellung zu den MannSchaften des Beurlaubtenstandes.

8 36. Alle auf die Heeresergänzung bezüglichen amtlichen
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Verrichtungen und Verhandlungen, mit Ausnahme der durch straf-
bare Handlungen bedingten, unterliegen weder einer Stempelgebühr
noch einer Taxe.

S 36. Von den Kosten des Rekrutierungsverfahrens Sind nur
diejenigen auf Reichsfonds zu übernehmen, welche gich unmittelbar
aus der Beteiligung von Militärbehörden und Militärpergonen an

demselben ergeben.
Den einzelnen BundessStaaten bleibt die Bestimmung über-

lasSen, von wem die übrigen Kosten zu tragen Sind.

S 37. Über die Ergebnisse des Ergänzungsgeschäftes igt
dem Bundesrat und Reichstag alljährlich Mitteilung zu machen.

11. Abschnitt. Yom aktiven Heere.

S8 38. Zum aktiven Heere gehören:
A. Die Militärpersonenedes Friedensstandes, und zwar

1) die Offiziere, Ärzte und Militärbeamten des Friedensstandes
vom Tage ihrer Anstellung bis zum Zeitpunkte ihrer Ent-

laSSung aus dem Dienste;
2) die Kapitulanten vom Beginn bis zum Ablauf oder bis zur

Aufhebung der abgeschlossenen Kapitulation;
3) die Freiwilligen und die ausgehobenen Rekruten von dem

Tage, mit welchem ihre Verpflegung durch die Militärver-
waltung beginnt, Einjährig-Freiwillige von dem Zeitpunkte
ihrer definitiven Einstellung in einen Truppenteil an, Sämtlich
bis zum Ablauf des Tages ihrer Entlassung aus dem aktiven
Dienste.

B. 1) Die aus dem Beurlaubtenstande (V. Abschnitt) zum Dienst
einberufenen Offiziere. Ärzte, Militärbeamten und Mann-
Schaften von dem Tage, zu welchem Sie einberufen Sind, bis

zun Ablauf des Tages der Wiederentlassung;

2) alle in Kriegszeiten zum Heeresdienst aufgebotenen oder frei-
willig eingetretenen Offiziere, Ärzte, Militärbeamten und
Mannschaften, welche zu keiner der vorgenannten Kategorien
gehören, von dem Tage, zu welchem Sie einberufen Sind,
bezw. vom Zeitpunkte des freiwilligen Eintritts an bis zum

Ablauf des Tages der Entlassung.
Cl. Die Zivilbeamten der Militärverwaltung, vom Tage ihrer An-

Stellung bis zum Zeitpunkte ihrer Entlassung aus dem Dienste.

8 39. Die besondere Gerichtsbarkeit über Militärpersonen
beschränkt Sich auf Strafsachen und wird durch Reichsgegetz geregelt.

Den allgemeinen Gerichtsstand haben die Militärpersonen
bei dem Gerichte des Garnisonortes; diejenigen Jedoch, welche nur
zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen oder welche selbständig
einen Wohngitz nicht begründen können, nur bezüglich der Klagen
wegen vermögensgrechtlicher Ansprüche.

Es bleiben diejenigen landesgegetzlichen Vorschriften inkraft,
nach welchen für Truppenteile, die nach der Mobilmachung ihre
Garnison verlasSgen haben oder Sich dauernd im Auglande aufhalten,

7.
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Benennung mit Begstimmtheit zu ersehen ist, für welchen Teil der
Druckschrift jede der benannten Personen die Redaktion besorgt.

8 8. Verantwortliche Redakteure periodischer Druckschriften
dürfen nur Pergonen Sein, welche verfügungsfähig, im Begitze der
bürgerlichen Ehrenrechte gind und im Deutschen Reiche ihren
Wohngitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

8 9. Von jeder Nummer (Heft, Stück) einer periodischen
Druckschrift muss der Verleger, 8obald die Austeilung oder Yer-
Sendung beginnt, ein Exemplar gegen eine ihm sofort zu erteilende

Bescheinigung an die Polizeibehörde des Ausgabeorts unentgeltlich
abliefern.

Diese Vorgschrift findet keine Anwendung auf Druckschriften,
welche ausschliesslich Zwecken der WisSenschaft, der Kunst, des
Gewerbes oder der Industrie dienen.

8 10. Der verantwortliche Redakteur einer periodischen
Druckschrift, welche Anzeigen aufnimmt, ist verpflichtet, die ihm
von öffentlichen Behörden mitgeteilten amtlichen Bekanntmachungen
auf deren Verlangen gegen Zahlung der üblichen Einrückungs-
gebühren in eine der beiden nächsten Nummern des Blattes auf-
zunehmen.

S 11L Der verantwortliche Redakteur einer periodischen
Druckschrift ist verpflichtet, eine Berichtigung der in letzterer
mitgeteilten Thatgachen auf Verlangen einer beteiligten öffentlichen
Behörde oder Privatperson ohne Einschaltungen oder WeglasSungen
aufzunehmen, Sofern die Berichtigung von dem Eingender unter-
zeichnet ist, keinen Strafbaren Inhalt hat und Sich auf thatsäch-

liche Angaben beschränkt.
Der Abdruck muss in der nach Empfang der Einsendung

nächstfolgenden, für den Druck nicht bereits abgeschlossenen
Nummer und zwar in demselben Teile der Druckschrift und mit

derSelben Schrift, wie der Abdruck des zu berichtigenden Artikels

geschehen.
Die Aufnahme erfolgt kostenfrei, Soweit nicht die Entgegnung

den Raum der zu berichtigenden Mitteilung überschreitet; für die
über dieses Mass hinausgehenden Zeilen Sind die üblichen Ein-
rückungsgebühren zu entrichten.

S 12. Auf die von den deutschen Reichs-, Staats- und Ge-

meindebehörden, von dem Reichstage oder von der Landesver-

tretung eines deutschen Bundesstaats ausgehenden Druckschriften
finden, 80weit Sich ihr Inhalt auf amtliche Mitteilungen beschränkt,
die Vorschriften der 88 6 bis 11 keine Anwendung.

8 13. Die auf mechanischem oder chemischem Wege verviel-

fältigten periodischen Mitteilungen (lithographierte, autographierte,
metallographierte, durchschriebene Korrespondenzen) unterliegen,
Sofern Sie ausschliesslich an Redaktionen verbreitet werden, den

in diesem Gesetze für periodische Druckschriften getroffenen Be-
Stimmungen nicht.

8 14. Ist gegen eine Nummer (Stück, Heft) einer im Aus-
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lande erscheinenden periodiSchen Druckschrift binnen Jahresfrist
zweimal eine Verurteilung auf Grund der 88 41 und 42 des Straf-
gesetzbuchs erfolgt, 80 kann der Reichskanzler innerhalb zwei
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des letzten Erkenntnis38es

das Verbot der ferneren Verbreitung dieser Druckschrift bis auf
zwei Jahre durch öffentliche Bekanntmachung aussprechen.

Die in den einzelnen Bundegstaaten aut Grund der Landes-

gesetzgebung bisSher erlassenen Verbote ausländischer periodischer
Druckschriften treten ausser Wirksamkeit.

S 15. In Zeiten der Kriegsgefahr oder des Krieges können
Veröffentlichungen über Truppenbewegungen oder Verteidigungs-
mittel durch den Reichskanzler mittelst öffentlicher Bekanntmachung
verboten werden.

8 16. Öffentliche Aufforderungen mittelst der Presse zur

Aufbringung der wegen einer S8trafbaren Handlung erkannten
Geldstrafen und Kosten, Sowie öffentliche Bescheinigungen mittelst
der Presse über den Empfang der zu Solchen Zwecken gezahlten
Beiträge Sind verboten.

Das zufolge Solcher Aufforderungen Empfangene oder der
Wert desselben ist der Armenkasse des Orts der Sammlung für
verfallen zu erklären.

8 17. Die Anklageschrift oder andere amtliche Schriftstücke
eines Strafprozesses dürfen durch die Presse nicht eher veröffent-
licht werden, als bis dieselben in öffentlicher Verhandlung kund
gegeben worden Sind oder das Verfahren Sein Ende erreicht hat.

S 18. Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Haft

oder mit Gefängnis bis zu Sechs Monaten werden bestraft:

1) Zuwiderhandlungen gegen die in den 88 14, 15, 16 und 17
enthaltenen Verbote,

2) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der 88 6, 7
und 8, welche durch falsche Angaben mit Kenntnis der Un-

richtigkeit begangen werden.
Dieselbe Strafe trifft den Verleger einer periodischen Druck-

Schrift anch dann, wenn er wissentlich geschehen lässt, dass auf
derselben eine Person fälschlich als Redakteur benannt wird.

S 19. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder
mit Haft werden begstraft:

1) Zuwiderhandlungen gegen die SS 6, 7 und 8, welche nicht
durch 8 18 Ziffer 2 getroffen Sind,

2) Zuwiderhandlungen gegen den 8 9,
3) Zuwiderhandlungen gegen die 8S 10 und 11.

In den Fällen der Ziffer 3 tritt die Verfolgung nur auf

Antrag ein, und hat das Strafurteil zugleich die Aufnahme des
eingesandten Artikels in die nächstfolgende Nummer anzuordnen.
IsSt die unberechtigte Verweigerung im guten Glauben geschehen,
SO iSt unter Freisprechung von Strafe und Kosten lediglich die

nachträgliche Aufnahme anzuordnen.
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III. Verantwortlichkeit für die durch die Presse be-

gangenen Strafbaren Handlungen.

8 20. Die Verantwortlichkeit für Handlungen, deren Straf-
barkeit durch den Inhalt einer Druckschrift begründet wird, be-
Stimmt Sich nach den bestehenden allgemeinen Strafgesetzen.

ISt die Druckschrift eine periodische, 80 ist der verantwort-
liche Redakteur als Thäter zu bestrafen, wenn nicht durch besondere

Umstände die Annahme Seiner Thäterschaft ausgeschlossen wird.
8 21. Begründet der Inhalt einer Druckschrift den That-

bestand einer strafbaren Handlung, So Sind der verantwortliche

Redakteur, der Verleger, der Drucker, derjenige, welcher die Druck-
Schrift gewerbsmässig vertrieben oder Sonst öffentlich verbreitet
hat (Verbreiter), Soweit Sie nicht nach 8 20 als Thäter oder Teil-
nehmer zu bestrafen Sind, wegen FahrlässSigkeit mit Geldstrafe bis
zu eintausend Mark oder mit Haft oder mit Festungshaft oder

Gefängnis bis zu einem Jahre zu belegen, wenn sie nicht die An-

wendung der pflichtgemässen Sorgfalt oder Umstände nachweisen,
welche diese Anwendung unmöglich gemacht haben.

Die Bestrafung bleibt jedoch für jede der benannten Personen
ausgeschlossen, wenn Sie als den Verfasger oder den Eingender,

mit dessen Einwilligung die Veröffentlichung geschehen ist, oder,
wenn es Sich um eine nicht periodische Druckschrift handelt, als den

Herausgeber derselben oder als einen der in obiger Reihenfolge
vor ihr Benannten eine Person bis zur Verkündigung des ersten

Urteils nachweist, welche in dem Bereich der richterlichen Gewalt
eines deutschen Bundesstaats Sich befindet oder, falls Sie ver-

Storben ist, Sich zur Zeit der Veröffentlichung befunden hat; hin-
Sichtlich des Verbreiters ausländischer Druckschriften ausserdem,
wenn ihm dieselben im Wege des Buchhandels zugekommen Sind.

IV. Verjährung.

8 22. Die Strafverfolgung derjenigen Verbrechen und Ver-
gehen, welche durch die Verbreitung von Druckschriften straf-

baren Inhalts begangen werden, Sowie derjenigen Sonstigen Ver-
gehen, welche in diesem Gesetze mit Strafe bedroht Sind, verjährt
in Sechs Monaten.

V. Beschlagnahme.

8 23. Eine Beschlagnahme von Druckschriften ohne richter-

liene Anordnung findet nur Statt:

1) wenn eine Druckschrift den Vorschriften der 88 6 und 7
nicht entspricht oder den Vorschriften des 8 14 zuwider

verbreitet wird,
2) wenn durch eine Druckschrift einem auf Grund des 8 15

' dieges Gegetzes erlasgenen Verbot zuwider gehandelt wird,

3) wenn der Inhalt einer Druckschrift den Thatbestand einer
der in den 88 85, 95, 111, 130 oder 184 des deutschen

StrafgeSetzbuchs mit Strafe bedrohten Handlungen begründet,
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in den Fällen der 88 111 und 130 jedoch nur dann, wenn

dringende Gefahr besteht, dass bei Verzögerung der Be8-
Schlagnahme die Aufforderung oder Anreizung ein Ver-
brechen oder Vergehen unmittelbar zur Folge haben werde.
S 24. Über die Bestätigung oder Aufhebung der vorläufigen

Beschlagnahme hat das zuständige Gericht zu entscheiden.
Diese Entscheidung muss von der Staatsanwaltschaft. binnen

vierundzwanzig Stunden nach Anordnung der Beschlagnahme bean-
tragt und von dem Gericht binnnen vierundzwanzig Stunden nach
Empfang des Antrags erlassen werden. |

Hat die Polizeibehörde die Beschlagnahme ohne Anordnung
der Staatsanwaltschaft verfügt, 850 muss Sie die Absendung der

Verhandlungen an die letztere ohne Verzug und spätegtens binnen
Zwölf Stunden bewirken. Die Staatsanwaltschaft hat entweder die

Wiederaufhebung der Beschlagnahme mittelst einer Sofort voll-
Streckbaren Verfügung anzuordnen oder die gerichtliche Begtäti-
gung binnen zwölf Stunden nach Empfang der Verhandlungen zu

beantragen.
Wenn nicht bis zum Ablaufe des fünften Tages nach An-

ordnung der Begchlagnahme der bestätigende Gerichtsbeschluss
der Behörde, welche die Beschlagnahme angeordnet hat, zugegangen
iSt, erlischt die letztere und muss die Freigabe der einzelnen
Stücke erfolgen.

S 25. Gegen den Begchluss des Gerichts, welcher die vor-

läufige Beschlagnahme aufhebt, findet ein Rechtsmittel nicht Statt.
8 26. Die vom Gericht bestätigte vorläufigs Beschlagnahme

iet wieder aufzuheben, wenn nicht binnen zwei Wochen nach der

Bestätigung die Strafverfolgung in der Hauptsache eingeleitet
worden ist.

8 27. Die Begchlagnahme von Druckschriften trifft die
Exemplare nur da, wo dergleichen zum Zwecke der Verbreitung

Sich befinden. Sie kann Sich auf die zur Vervielfältigung dienenden

Platten und Formen erstrecken; bei Druckschriften im engeren

Sinne hat auf Antrag des Beteiligten statt Beschlagnahme des
Satzes das Ablegen des letzteren zu geschehen.

Bei der Beschlagnahme gind die diegelbe veranlassenden
Stellen der Schrift unter Anführung der verletzten Gesetze zu

bezeichnen. Trennbare Teile der Druckschrift (Beilagen einer
Zeitung etc), welche nichts Strafbares enthalten, Sind von der Be-
Schlagnahme auszuschliessen.

8 28. Während der Dauer der Beschlagnahme ist die Ver-
breitung der von derselben betroffenen Druckschrift oder der

Wiederabdruck der die Beschlagnahme veranlassenden Stellen un-
Stat .

Wer mit Kenntnis der verfügten Böschlagnahme dieser Be-
Stimmung entgegenhandelt, wird mit Geldstrafe bis fünfhundert
Mark oder mit Gefängnis bis zu gechs Monaten bestraft.

8 29. Zur Entscheidung über die durch die Pregse be-
Altmann, Urkk z. dtsch. Yerfass.-Geuch., zeit 1806. Il. 8
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gangenen Übertretungen Sind die Gerichte auch in denjenigen
Bundesstaaten aussSchliesslich zuständig, wo zur Zeit noch deren

Aburteilung den Verwaltungsbehörden zusteht.
Soweit in einzelnen Bundesstaaten eine Mitwirkung der

Staatsanwaltschaft bei den Gerichten unterster Instanz nicht vor-

geschrieben ist, Sind in den Fällen der ohne richterliche Anord-
nung erfolgten Beschlagnahme die Akten unmittelbar dem Gericht

vorzulegen.
VI. SchlusSsbestimmungen.

8 30. Die für Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges, des er-

klärten Kriegs- (Belagerungs-) Zustandes oder innerer Unruhen
(Aufruhrs) inbezug auf die Presse bestehenden besonderen gesetz-
lichen Bestimmungen bleiben auch diesem Gesgetze gegenüber bis
auf weiteres inkraft.

Das Recht der Landesgesetzgebung, Vorschriften über das

öffentliche Anschlagen, Anheften, Ausstellen, Sowie die öffentliche,
unentgeltliche Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten und
Aufrufen zu erlassen, wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

DasSelbe gilt von den VorgSchriften der Landesgesetze über

Abgabe von Freiexemplaren an Bibliotheken und öffentliche Samm-

lungen.
Vorbehaltlich der auf den LandesgesSetzen beruhenden all-

gemeinen Gewerbesteuer findet eine besondere Besteuerung der
Presse und der einzelnen PresSerzeugnisse (Zeitungs- und Kalender-
Stempel, Abgaben von InSeraten etc.) nicht Statt.

8 31. Dieses Giegetz tritt am 1. Juli 1874 inkraft. Seine

Einführung in Elsass-Lothringen bleibt einem besonderen Gesetze
vorbehalten.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Insiegel.

(iegeben Berlin den 7. Mai 1874.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

28. Gegsetz wegen LKinführung der Reichs-

Münzgegetze in KlSasSs-Lothringen. 1874 Nov. 15.
Reichs-Gesetzblatt 1874, S8. 131 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von PreussSen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs

nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags.
was folgt:

S 1. Die Wirksamkeit der anliegenden |/uer nicht wieder ab-
gedruckten| Reichsgesetze, nämlich des Gegetzes, betreffend die Aus-
prägung von Reichs-Goldmünzen vom 4. Dezember 1871 (Reichs-

(ieSetzbl. S. 404) und des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873 (Reichs-
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Gegetzbl. S. 233) wird mit den aus den folgenden Paragraphen
Sich ergebenden Magsgaben auf Elsass-Lothringen ausgedehnt.

8 2. Eine EKinziehung von Münzen der Frankenwährung auf
Rechnung des Reichs findet nicht statt.

8 3. Der letzte Satz des Artikels 8 des Münzgesetzes vom
9. Juli 1873, welcher lautet:

„Eine Ausgerkurssetzung darf erst eintreten, wenn eine
Einlösungspflicht von mindestens vier Wochen festgesetzt und
mindegtens drei Monate vor ihrem Ablaufe durch die vorbe-

zeichneten Blätter bekannt gemacht worden ist.“
bleibt inbetreff der Münzen der Frankenwährung aussger Anwendung.

S 4. Bei der Umrechnung von Münzen der Frankenwährung
(8 8 des Gesetzes vom 4. Dezember 1871, Artikel 14 8 2 und
Artikel 17 des Münzgegetzes vom 9. Juli 1873) werden der Frank

zum Werte von 0,, Mark, die übrigen Münzen der Frankenwährung

zu entsprechenden Werten nach ihrem Verhältnis zum Frank be-
rechnet.

8 5. Dem Artikel 15 des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873

tritt folgende Bestimmung hinzu:
An Stelle der Reichsmünzen gind in Elgsass-Lothringen fol-

gende Münzen der Frankenwährung bis zur Aussgerkursgetzung zu
den daneben bezeichneten Werten bis zu den im Artikel 9 Abgatz 1

bestimmten Beträgen in Zahlung zu nehmen:
a) an Stelle der Reichs-Nickel- und Kupfermünzen:

Fünfcentimenstücke zum Werte von . . . . 4 Pfenn.

Zehncentimenstücke . . . . . . ».-. 8

Zwanzigcentimenstücke. . -. » .»- - . - 16 „

b) an Stelle der Reichs-Silbermünzen:
Fünfzigcentimenstücke zum Werte von . . . 40 Pfenn.

Einfrankstücke . =. . . . . . . „8 „

Zweifrankenstücke . . . . 1 Mark 60 „

Auch die Reichs- und die Landegkassen gind nicht verpflichtet,
die vorstehend bezeichneten Münzen der Frankenwährung in
höheren als den im Artikel 9 Absatz 1 bestimmten Beträgen in

Zahlung zu nehmen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 15. November 1874.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

29. Gegetz über den Landsturm. 1875 Febr. 12.
Reichs-Gegetzblatt 1875, 8. 63 f.; vgl. unten Nr. 43.

Wir Wüälhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:

S 1. Der Landsturm begteht aus allen Wehrpflichtigen vom
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vollendeten 17. bis zum vollendeten 42. Lebengjahre, welche weder
dem Heere noch der Marine angehören.

Der Landsturm tritt nur zugammen, wenn ein feindlicher Ein-
fall Teile des Reichsgebiets bedroht oder überzieht.

“(58 3 Alinea 2 und 8 16 des Gegetzes vom 9. November 1867.)
2. Das Aufgebot des Landsturms erfolgt durch kaiserliche

Verordnung, in welcher zugleich der Umfang des Aufgebots be-
Stimmt wird.

8 3. Das Aufgebot kann gich auch auf die verfügdaren
Teile der Ergatzregerve erstrecken.

Wehrpflichtige Deutsche, welche nicht zum Dienstim Heere ver-

pflichtet gind, können als Freiwillige in den Landsturm eingestellt
werden

8 4. Nachdem das Aufgebot ergangen ist, finden auf die
von demgelben betroffenen Landsturmpflichtigen die für die Land-
wehr geltenden Vorgschriften Anwendung. Ingsbegondere gind die

Aufgebotenen den Militärstrafgesetzen und der Disziplinarordnung
unterworfen.

Dasgelbe gilt von den infolge freiwilliger Meldung in die
Listen des Landsturms Eingetragenen

8 6. Der Landsturm erhält dei Verwendung gegen den Feind

mititärigche, auf Schussweite erkennbare Abzeichen und wird“ in
der Regel in besonderen Abteilungen formiert.

In Fällen ausserordentlichen Bedarfs kann die Landwehr aus

den Mannschaften des aufgebotenen Landsturms ergänzt werden,
jedoch nur dann, wenn bereits Sämtliche Jahrgänge der Landwehr
und die verwendbaren Mannschaften der Erzatzregerve einberufen Sind.

Die Einstellung erfolgt nach Jahresklasgen, mit der jüngsten

beginnend, Soweit die militärischen Intereegen dies gestatten.
8 '6. Wenn der Landsturm nicht aufgeboten ist, dürfen die

Landsturmpflichtigen keinerlei militärischen Kontrolle oder Übung
unterworfen werden.

8 7. Die Auflögzung des Landsturms wird vom Kaiser &amp;n-
geordnet. Mit der Auflögung der betreffenden Formationen hört
das Militärverhältnis der Landsturmpflichtigen auf.

8 8. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen
Bestimmungen erlässt der Kaiser.

S 9. Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer
Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-
Gegetzbl. 1871 S. 9) unter III 8 5 zur Anwendung. Dassgelbe
findet auf die vor dem 1. Januar 1851 geborenen Elsass-Lothringer

keine Anwendung (8 2 des Gegetzes vom 23. Januar 1872).

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Untergchrift

und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel,
Gegeben Berlin den 12. Februar 1875.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.
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30. Gegetz betr. die Naturaligsation von Ausländern,

welche im Reichsdienste angestellt Sind.
1875 Dez. 20.

Reichs-Gesetzblatt 1875, 8. 324.

Wir Wübelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
Augländern, welche im Reichsdienste angestellt sind, ein

Diensteinkommen aus der Reichskasse beziehen und ihren dienst-

lichen Wohnsgitz im Auslande haben, darf von demjenigen Bundes-
Staate, in welchem gie die Verleihung der Staatgangehörigkeit nach-
Suchen, die Naturalisationsurkunde nicht versagt werden.

Vrkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kkäiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 20. Dezember 1875.

Wilhelm.
Fürst y. Bismarck.

31. Gerichtsverfasgungsgegetz. 1877 Jan. 27.
Reichs-Gegsetzblatt 1877, S. 41--76.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussgen etc., verordnen im Nämen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Erster Titel. Richteramt.

S 1. Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur
dem Gesetze unterworfene Gerichte ausgeübt.

 S8 2. Die Fähigkeit zum Richteramte wird durch die Ab-

legung zweier Prüfungen erlangt.
Der ersten Prüfung muss ein dreijähriges Studium der Rechts-

wisSengchaft auf einer Univergität vorangehen. Von dem drei-
jährigen Zeitraume gind mindestens drei Halbjahre dem Studium
auf einer deutschen Univerzität zu widmen.

ZwisSchen der ersten und zweiten Prüfung muss ein Zeitraum

von drei Jahren liegen, welcher im Dienste bei den Gerichten und
bei den Rechtsanwälten zu verwenden ist, auch zum teil bei der
Staatsanwaltschaft verwendet werden kann.

In den einzelnen Bundegstaaten Kann bestimmt werden, dass
der für das Univergitätsstudium oder für den Vorbereitungsdienst
bezeichnete Zeitraum verlängert wird, oder dass ein Teil des letz-
teren Zeitraums, jedoch höchstens ein Jahr, im Dienste bei Ver-
waltungsbehörden zu verwenden ist oder verwendet werden darf.

8 3. Wer in einem Bundegstaate die erste Prüfung bestanden



118 81. Gerichteverfaszungsgeeetz 1877.

hat, kann in jedem anderen Bundesstaate zur Vorbereitung für den
Justizdienst und zur zweiten Prüfung zugelassen werden.

Die in einem Bundesstaate auf die Vorbereitung verwendete

Zeit kann in jedem anderen Bundesstaate angerechnet werden.
8 4. Zum Richteramte befähigt ist ferner jeder ordentliche

öffentliche Lehrer des Rechts an einer deutschen Univergität.

 8 5. Werin einem Bundegstaate die Fähigkeit zum Richter-
amte erlangt hat, ist, Soweit Wieses Gegetz keine Ausnahme be-
Stimmt, zu jedem Richteramte innerhalb des deutschen Reichs befähigt.

8 6. Die Ernennung der Richter erfolgt auf Lebengzeit.
8 7. Die Richter beziehen in ihrer richterlichen Eigenschaft

ein festes Gehalt mit Augschluss von Gebühren.

8 8. Richter können wider ihren Willen nur kraft richter-
licher Entscheidung und nur aus den Gründen nnd unter den

Formen, welche die Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres
Amts enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand

vergetzt werden.

Die vorläufige Amtsenthebung, welche kraft Gegetzes eintritt,
wird hierdurch nicht berührt. .

Bei einer Veränderung in der Organisation der Gerichte oder
ihrer Bezirke können unfreiwillige Versgetzungen an ein anderes
Gericht oder Entfernungen vom Amte unter Belasgsung des vollen
Gehalts durch die Landegjustizverwaltung verfügt werden.

8 9. Wegen vermögensrechtlicher Ansprüche der Richter
aus ihrem Dienstverhältnisse, insbesondere auf Gehalt, Wartegeld
oder Ruhegehalt darf der Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.

8 10. Die landegsgegetzlichen Bestimmungen über die Befähi-
gung zur zeitweiligen Wahrnehmung richterlicher Geschäfte bleiben
unberührt.

S 11. Auf Handelsrichter, Schöffen und Geschworense finden
die Bestimmungen der 88 2-9 keine Anwendung.

Zweiter Titel. Gerichtsbarkeit.

8 12. Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit wird durch
Amtsgerichte und Landgerichte, durch Oberlandesgerichte und
durch das Reichsgericht ausgeübt.

8 13. Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, für welche nicht ent-
weder die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungs-
gerichten begründet ist oder reichsgegetzlich besondere Gerichte
bestellt oder zugelassen gind.

S 14. Als begondere Gerichte werden zugelasgen:
1) die auf Staatsverträgen ruhenden Rheinschiffahrts- und Elb-

zollgerichte;
2) Gerichte, welchen die Entscheidung von bürgerlichen Rechts-

Streitigkeiten bei der Ablögung von Gerechtigkeiten oder

Reallasten, bei Separationen, Kongolidationen, Verkoppelungen,
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gutSherrlich-bäuerlichen Auseinandergetzungen und dergleichen
obliegt;

3) Gemeindegerichte, insoweit denselben die Entscheidung über
vermögensrechtliche Ansprüche obliegt, deren Gegenstand in
Geld oder Geldeswert die Summe von gsechzig Mark nicht

übersteigt, Jedoch mit der Massgabe, dass gegen die Ent-
Scheidung der Gemeindegerichte innerhalb einer gesetzlich
zu bestinmenden Frist 80wohl dem Kläger wie dem Be-

klagten die Berufung auf den ordentlichen Rechtsweg zusteht,
und dass der Gerichtsbarkeit des Gemeindegerichts als Kläger
oder Beklagter nur Personen unterworfen werden dürfen,
welche in der Gemeinde den Wohngitz, eine Niederlassung
oder im Sinne der 88 18, 21 der Zivilprozessordnung den
Aufenthalt haben;

4) Gewerbegerichte.
S 13. Die Gerichte gind Staatsgerichte.
Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben; an ihre Stelle tritt

die Gerichtsbarkeit desjenigen Bundesstaates, in welchem sie ausgeübt

wurde, Prägentationen für Anstellungen bei den Gerichten finden
nicht statt.

Die Augübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen
Angelegenheiten ist ohne bürgerliche Wirkung. Dies gilt insbe-
Sondere bei Ehe- und Verlöbnissachen.

S 16. Ausnahmegerichte Sind unstatthaft. Niemand darf Seinem
gesetzlichen Richter entzogen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen
über Kriegsgerichte und Standrechte werden hiervon nicht berührt.

8 17. Die Gerichte entscheiden über die Zulässigkeit des

Rechtswegs.
Die Landesgesetzgebung kann jedoch die Entscheidung von

Streitigkeiten zwisSchen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden
oder Verwaltungsgerichten über die ZuläsSigkeit des Rechtswegs
besonderen Behörden nach Massgabe der folgenden Bestimmungen
übertragen:

1) Die Mitglieder werden für die Dauer des zur Zeit ihrer Er-
nennung von ihnen bekleideten Amts oder, falls gie zu dieser

Zeit ein Amt nicht bekleiden, auf Lebenszeit ernannt. Eine

Enthebung vom Amte kann nur unter denselben Voraus-

Setzungen wie bei den Mitgliedern des Reichsgerichts stattfinden.
2) Mindestens die Hälfte der Mitglieder muss dem Reichsgerichte

oder dem obersten Landeggerichte oder einem Oberlandes-

gerichte angehören. Bei Entscheidungen dürfen Mitglieder
nur in der gesetzlich bestimmten Anzahl mitwirken. Diegse

Anzahl muss eine ungerade gein und mindestens fünf betragen.

3) Das Verfahren ist gesetzlich zu regeln. Die Entscheidung
erfolgt in öffentlicher Sitzung nach Ladung der Parteien.

4) Sofern die Zulässigkeit des Rechtswegs durch rechtskräftiges
Urteil des Gerichts feststeht, ohne dass zuvor auf die Ent-
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Scheidung der besonderen Behörde angetragen war, bleibt
die Entscheidung des Gerichts massgebend.
S 18. Die inländische Gerichtsbarkeit erstreckt gsich nicht

auf die Chefs und Mitglieder der bei dem deutschen Reiche be-

glaubigten Missionen. Sind diese Personen Staatsangehörige eines
der Bundesstaaten, 80 Sind Sie nur insofern von der inländischen

Gerichtsbarkeit befreit, als der Staat, dem sic angehören, Sich der
Gerichtsbarkeit über Sie begeben hat.

Die Chefs und Mitglieder der bei einem Bundesstaate be-
glaubigten Missionen Sind der Gerichtsbarkeit dieses Staates nicht
unterworfen. Dasselbe gilt von den Mitgliedern des Bundesgrats,
welche nicht von demjenigen Staate abgesondert gind, in dessen
Gebiete der Bundegrat Seinen Bitz hat.

8 19. Auf die Familienglieder, das Geschäftspersonal der im
S 18 erwähnten Personen und auf Solche Bedienstete dergelben, welche
nicht Deutsche Sind, finden die vorstehenden Bestimmungen An-

wendung.
S8 20. Durch die Bestimmungen der 88 18, 19 werden die

Vorgchriften über den ausschliesslichen dinglichen GerichtsStand
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nicht berührt.

21. Die im deutschen Reiche angestellten Konsuln Sind
der inländischen Gerichtsbarkeit unterworfen, Sofern nicht in Yer-

trägen des deutschen Reichs mit anderen Mächten Vereinbarungen
über die Befreiung der Konsuln von der inländischen Gerichts-

barkeit getroffen Sind.

Dritter Titel. Amtsgerichte.

8 22. Den Amtsgerichten Stehen Einzelrichter vor.
Ist ein Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt, 80 wird

einem dergselben von der Landegjustizverwaltung die allgemeine

Dienstaufsicht übertragen. Jeder Amtsrichter erledigt die ihm
obliegenden Geschäfte als Einzelrichter.

23. Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfasst in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten, Soweit dieselben nicht ohne Rückgicht auf

den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten zugewiesen Sind:
1) Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, deren

Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von drei-

hundert Mark nicht übersteigt;
2) ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes:

Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern von

Wohnungs- und anderen Räumen wegen Überlassung, Be-
nutzung und Räumung derselben, Sowie wegen Zurück-
haltung der vom Mieter in die Mietsräume eingebrachten

Sachen;
Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Gesinde,

zwiSchen Arbeitgebern und Arbeitern hingichtlich des
Dienst- und Arbeitsverhältnisses, 8owie die im 8 108. der

Gewerbeordnung bezeichneten Streitigkeiten, inSofern die-
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Selben während der Dauer des DiensSt-, Arbeits- oder
Lehrverhältnisses entstehen;

Streitigkeiten zwischen Reisenden und Wirten, Fuhbr-
leuten, Schiffern, FlöSSern oder Auswanderungsexpedienten
in den Einschiffungshäfen, welche über Wirtszechen, Fuhr-
lohn, Überfahrtsgelder, Beförderung der Reisenden und
ihrer Habe und über Verlust und Beschädigung der letz-
teren, Sowie Streitigkeiten zwichen Reisemnden und Hand-
werkern, welche aus Anlass der Reise entstanden Sind;

Streitigkeiten wegen Viehmängel;
Streitigkeiten wegen Wäildschadens;
Ansprüche aus einem ausserehelichen Beischlafe;
das Aufgebotsverfahren.

8 24. Im übrigen wird die Zuständigkeit und der Geschäfts-
kreis der Amtsgerichte durch die Vorschriften dieses Gegetzes und
der Prozessordnungen bestimmt.

Vierter Titel. Schöffengerichte.

S 25. Für die Verhandlung und Entscheidung von Straf-
Sachen werden bei den Amtsgerichten Schöffengerichte gebildet.

S 26. Die Schöffengerichte bestehen aus dem Amtgrichter
als Vorsitzenden und zwei Schöffen.

8 27. Die Schöffengerichte Sind zuständig:
1) für alle Übertretungen;
2) für diejenigen Vergehen, welche nur mit Gefängnis von höch-

Stens drei Monaten oder Geldstrafe von höchstens Sechs-

hundert Mark, allein oder neben Haft oder in Verbindung
mit einander oder in Verbindung mit Einziehung bedroht
Sind, mit Ausnahme der im 8 320 des Strafgesetzbuchs und
der im 8 74 dieses Gegetzes bezeichneten Vergehen;

3) für die nur auf Antrag zu verfolgenden Beleidigungen und
Körperverletzungen, wenn die Verfolgung im Wege der

Privatklage geschieht;
4) für das Vergehen des Diebstahls im Falle des 8 242 des

Strafgesetzbuchs, wenn der Wert des Gegstohlenen fünfund-
zwanzig Mark nicht übergsteigt; !

5) für das Vergehen der Unterschlagung im Falle des 8 246
des Strafgesetzbuchs, wenn der Wert des Unterschlagenen
fünfundzwanzig Mark nicht übersteigt;

6) für das Vergehen des Betruges im Falle des 8 263 des
Strafgesetzbuchs, wenn der Schaden fünfundzwanzig Mark

nicht übersteigt;
7) für das Vergehen der Sachbeschädigung im Falle des 8 303

des Strafgesetzbuchs, wenn der Schaden fünfundzwanzig
Mark nicht übersteigt;

8) für das Vergehen der Begünstigung und für das Vergehen
der Hehlerei in den Fällen des 8 258 Nr. 1 und des 8 259
des Strafgesetzbuchs, wenn die Handlung, auf welche zich
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die Begünstigung oder die Hehlerei bezieht, zur Zuständig-
keit der Schöffengerichte gehört.
8 28. Ist die Zuständigkeit des Schöffengerichts durch den

Wert einer Sache oder den Betrag eines Schadens bedingt und
Stellt Sich in der Hauptverhandlung heraus, dass der Wert oder
Schaden mehr als fünfundzwanzig Mark beträgt, 80 hat das Gericht
Seine Unzuständigkeit nur dann auszusprechen, wenn aus anderen

Gründen die Ausgetzung der Verhandlung geboten erscheint.
8 29. Vor die Schöffengerichte gehören auch diejenigen

Strafsachen, deren Verhandlung und Entscheidung ihnen nach den
Bestimmungen des fünften Titels von den Strafkammern der Land-

gerichte überwiegen wird.
8 30. Insgoweit das Gegetz nicht Ausnahmen bestimmt, üben

die Schöffen während der Hauptverhandlung das Richteramt im
vollen Umfange und mit gleichem Stimmrechte wie die Amtsrichter
aus und nehmen auch an denjenigen, im Laufe einer Hauptver-

handlung zu erlassenden Entscheidungen teil, welche in keiner
Beziehung zu der Urteilsfällung 8tehen, und welche auch ohne
vorgängige mündliche Verhandlung erlasgen werden können.

Die ausgerhalb der Hauptverhandlung erforderlichen Entschei-
dungen werden von dem Amtsrichter erlassen.

8 31. Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Dassgelbe
kann nur von einem Deutschen vergehen werden.

8 32. Unfähig zu dem Amte eines Schöffen aind:

1) Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher
Verurteilung verloren haben;

2) Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines
Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberken-
nung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann;

3) Pergsonen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver-
fügung über ihr Vermögen beschränkt gind.
8 33. Zudem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen werden:

1) Pergsonen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste das
dreisgigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben;

2) Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den
Wohngitz in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre haben;

3) Personen, welche für sich oder ihre Familie Armenunter-
Stützung aus öffentlichen Mitteln empfangen oder in den drei
letzten Jahren, von Aufstellung der Urliste zurückgerechnet,

empfangen haben;
4) Personen, welche wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen

zu dem Amte nicht geeignet sind;

5) Dienstboten.
8 34. Zu dem Amte eines Schöffen gollen ferner nicht be-

rufen werden:

1) Minister;
2) Mitglieder der Senate der freien Hangegtädte;
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3) Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhegstand
vergetzt werden Können;

4) Staatsbeamte, welche auf Grund der Landegsgegetze einstweilig
in den Ruhestand versetzt werden können;

5) richterliche Beamte und 'Beamte der Staatsanwaltschatft;
6) gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte;
73 Religionsdiener;
8) Volksschullehrer;
9) dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende

Militärpersonen.
Die Landesgegetze können ausser den vorbezeichneten Be-

amten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, welche zu dem Amte
eines Schöffen nicht berufen werden Sollen.

8 35. Die Berufung zum Amte eines Schöffen dürfen ablehnen:

1) Mitglieder einer deutschen gegetzgebenden Vergammlung;
2) Personen, welche im letzten Geschäftgjahre die Verpflichtung

eines Geschworenen oder an wenigstens fünf Sitzungstagen

ge Verpflichtung eines Schöffen erfüllt haben ;
3) te;
4) Apotheker, welche keine Gehülfen haben;
5) Personen, welche das fünfundsechzigste Lebensjahr zur Zeit

der Aufstellung der Urliste vollendet haben oder dasgelbe
bis zum Ablaufe des Geschäftgjahres vollenden würden;

6) Personen, welche glaubhaft machen, dass gie den mit der
Ausübung des Amts verbundenen Aufwand zu tragen nicht

vermögen.
8 36. Der Vorsteher einer jeden Gemeinde oder eines

landesgegetzlich der Gemeinde gleichstehenden Verbandes hat all-
Jährlich ein Verzeichnis der in der Gemeinde wohnhaften Personen,

welche zu dem Schöffenamte berufen werden können, aufzustellen
(Urliste).

Die Urliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jeder-

manns Einsicht auszulegen. Der Zeitpunkt der Auslegung ist vor-
her öffentlich bekannt zu machen.

8 37. Gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Ur-
liSte kann innerhalb der einwöchigen Frist schriftlich oder zu Pro-

tokoll Einsprache erhoben werden.
8 38. Der Gemeindevorsteher gendet die Urliste nebst den

erhobenen EKinsprachen und den ihm erforderlich erscheinenden
Bemerkungen an den Amtsrichter des Bezirks.

Wird nach Absendung der Urliste die Berichtigung derselben
erforderlich, 80 hat der Gemeindevorsteher hiervon dem Amts-

richter Anzeige zu machen.

8 39. Der Amtsrichter stellt die Urlisten des Bezirks zu-

gSammen und bereitet den Beschluss über die Eingsprachen gegen

dieselben vor. Er hat die Beachtung der Vorschriften des 8 36
Abs. 2 zu prüfen und die Abstellung etwaiger Mängel zu veranlassen.
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8 40. Bei dem Amtsgerichte tritt alljährlich ein Augschuss
zusammen.

Der Ausschuss besteht aus dem Amtsrichter als Voraitzenden

und einem von der Landegregierung zu bestimmenden Staatsver-

waltungsbeamten, S0wie Sieben Vertrauensmännern als Beigitzern.
Die Vertrauensmänner werden aus den Einwohnern des

Amtsgerichtsbezirks gewählt.
Die Wahl erfolgt nach näherer Bestimmung der Landesgegetze

durch die Vertretungen der Kreise, Ämter, Gemeinden oder der-
gleichen Verbände; wenn Solche Vertretungen nicht vorhanden
Sind, durch den Amtsrichter. Letzterer hat die Vertrauengmänner

vornehmlich aus den Vorstehern der vorbezeichneten Verbände zu
wählen.

Zur Beschlussfähigkeit des Ausschusses genügt die Anwesen-
heit des Vorgitzenden, der Staatsverwaltungs ten und dreier
Vertrauensmänner. Der Ausgschuss fasst Seine Begschlüsse nach

der absoluten Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
Scheidet die Stimme des Vorgitzenden.

8 41. Der Ausschuss entscheidet über die gegen die Ur-

liete erhobenen Einsprachen. Die Entscheidungen gind zu Proto-
koll zu vermerken. Begschwerde findet nicht statt.

S8 42, Aus der berichtigten Urliste wählt der Ausschuss für
das nächste Gegchäftsjahr:

1) die erforderliche Zahl von Schöffen;
3 die erforderliche Zahl derjenigen Personen, welche in der

von dem Ausschusse festzuSetzenden Reihenfolge an die Stelle

wegfallender Schöffen treten (Hülfsschöffen). Die Wahl ist
auf PerSonen zu richten, welche am Sitze des Amtsgerichts

oder in dessen nächster Umgebung wohnen.
8 43. Die für jedes Amtsgericht erforderliche Zahl von

Hauptschöffen und Hülfsschöffen wird durch die Landegjustizver-
waltung bestimmt.

Die Bestimmung der Zahl der Hauptschöffen erfolgt in der
Art, dass vorausgichtlich jeder höchstens zu fünf ordentlichen

Sitzungstagen im Jahre herangezogen wird.
8 44. Die Namen der erwählten Hauptschöffen und Hülfs-

Schöffen werden bei jedem Amtsgerichte in gesonderte Verzeich-
nisse aufgenommen (Jahreslisten).

8 45. Die Tage der ordentlichen Sitzungen des Schöffen-
gerichts werden für das ganze Jahr im voraus festgestellt.

Die Reihenfolge, in welcher die Hauptschöffen an den ein-
zelnen ordentlichen Sitzungen des Jahres teilnehmen, wird durch
Auglogung in öffentlicher Sitzung des Amtsgerichts bestimmt. Das
Los zieht der Amtsrichter.

Über die Auslogung wird von dem Gerichtsschreiber ein

Protokoll aufgenommen.
8 46. Der Amtgrichter Setzt die Schöffen von ihrer Aus-

losung und von den Sitzungstagen, an welchen 8ie in Thätigkeit
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zu treten haben, unter Hinweis auf die gegetzlichen Folgen des
Ausbleibens in Kenntnis.

In gleicher Weiss werden die im Laufe des Geschäftsjahres
einzuberufenden Schöffen benachrichtigt.

8 47. Eine Änderung in der bestimmten Reihenfolge kann
auf übereinstimmenden Antrag der beteiligten Schöffen von dem
Amtsrichter bewilligt werden, Sofern die in den betreffenden
Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt gind.
Der Antrag und die Bewilligung gind aktenkundig zu machen.

8 48. Wenn die Geschäfte die Anberaumung ausserordent-
licher Sitzungen erforderlich machen, 80 werden die einzuberufenden
Schöffen vor dem Sitzungstage in Gemäggheit des 8 45 ausgelost.

Erscheint dies wegen Dringlichkeit unthunlich, 80 erfolgt die
Auglogung durch den Amtsrichter lediglich aus der Zahl der am
Sitze des Gerichts wohnenden Hülfsschöffen. Die Umstände, welche

den Amtsrichter hierzu veranlasst haben, Sind aktenkundig zu machen.
8 49. Wird zu einzelnen Sitzungen die Zuziehung anderer

als der zunächst berufenen Schöffen erforderlich, 80 erfolgt diegelbe
aus der Zahl der Hülfsschöffen nach der Reihenfolge der Jahregliste.

Würde durch die Berufung der letzteren eine Vertagung der
Verhandlung oder eine erhebliche Verzögerung ihres Beginnes not-
wendig, 80 Sind die nicht am Sitze des Gerichts wohnenden Hülfs-

Schöffen zu übergehen.

S 50. Erstreckt 8ich die Dauer einer Sitzung über die Zeit
binaus, für welche der Schöffe zunächst einberufen ist, 80 hat er

bis zur Beendigung der Sitzung Seine Amtsthätigkeit fortzugetzen.
6 51. Die Beeidigung der Schöffen erfolgt bei ihrer ersten

Dienstleistung in öffentlicher Sitzung. Sie gilt für die Dauer des

Gegchäftgjahres.
Der Vorgitzende richtet an die zu Beeidigenden die Worte:

„Sie 8Schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwisgenden,
die Pflichten eines Schöffen getreulich zu erfüllen und Ihre

Stimmen nach bestem Wisgen und Gewissen abzugeben.“

„Die Schöffen leisten den Eid, indem jeder einzeln die Worte
Spricht:

„ich Schwöre es, 80 wahr mir Gott helfe.“

heb Der Schwörende zoll bei der Eidegleistung die rechte Hand
erheben. :

Ist ein Schöffe Mitglied einer Religionsgegellschaft, welcher
das Gesetz den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln an Stelle
des KLides gestattet, 80 wird die Abgabe einer Erklärung unter der

Beteuerungsformel dieser Religionsgegellschaft der Eidesleistung
gleich geachtet.

Über die Beeidigung wird von dem Gerichtsschreiber ein

Protokoll aufgenommen.
8 52. Wenn die Unfähigkeit einer als Schöffe in die Jahres-

ieSte aufgenommenen Person eintritt oder bekannt wird, 80 ist
der Name dergelben von der Liste zu streichen.
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Ein Schöffe, hingichtlich dessen nach geiner Aufnahme in
die Jahresliste andere Umstände eintreten oder bekannt werden,
bei deren Vorhandengein eine Berufung zum Schöffenamte nicht

erfolgen Soll, ist zur Dienstleistung ferner nicht heranzuziehen.
Die Entscheidung erfolgt durch den Amtsrichter nach An-

hörung der Staatsanwaltschaft und des beteiligten Schöffen.
Beschwerde findet nicht statt.

S 53. Ablehnungsgründe gind nur zu berückgichtigen, wenn gie
innerhalb einer Woche, nachdem der beteiligte Schöffe von geiner
Einberufung in Kenntnis gesetzt worden ist, von demselben geltend
gemacht werden. Fällt ihre Entstehung oder Bekanntwerdung i6
eine Spätere Zeit, 80 ist die Frist erst von diegem Zeitpunkte
zu berechnen.

Der Amtgrichter entscheidet über das Geguch nach Anhörung
der StaatSanwaltschaft. Beschwerde findet nicht statt.

&amp; 54. Der Amtsrichter kann einen Schöffen auf dessen

Antrag wegen eingetretener Hinderungsgründe von der Dienst-
leistung an bestimmten Sitzungstagen entbinden.

Die Entbindung des Schöffen von der Dienstleistung kann
davon abhängig gemacht werden, dass ein anderer für das Dienzt-

Jahr bestimmter Schöffe für ihn eintritt.
Der Antrag und die Bewilligung Sind aktenkundig zu machen.
8 55. Die Schöffen und die Vertrauensmänner des Aus-

SchusSes erhalten Vergütung der Reisekosten.
S 56. Schöffen und Vertrauensmänner des AuSschusses,

welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht
rechtzeitig Sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer
Weise Sich entziehen, Sind zu einer Ordnungsstrafe von fünf bis
zu eintausend Mark, Sowie in die verursachten Kosten zu verurteilen.

Die Verurteilung wird durch den Amtsrichter nach Anhörung
der Staatganwaltschaft ausgesprochen. Erfolgt nachträglich ge-
nügende Entschuldigung, 80 kann die Verurteilung ganz oder teil-

weise zurückgenommen werden. Gegen die Entscheidungen findet
Beschwerde von Seiten des Verurteilten nach den Vorschriften der

StrafprozesSordnung Statt.

. S 57. Bis zu welchem Tage die Urlisten aufzustellen und

dem Amtsrichter einzureichen Sind, der Ausschuss zu berufen und

die Auslogung der Schöffen zu bewirken ist, wird durch die

Landesgjustizverwaltung bestimmt.

Fünfter Titel. Landgerichte.

8 58. Die Landgerichte werden mit einem PrägSidenten und
der erforderlichen Anzahl von Direktoren und Mitgliedern besetzt.

S8 59. Bei den Landgerichten werden Zivil- und Straf-
kammern gebildet.

S 60. Bei den Landgerichten Sind Unterguchungsrichter nach
Bedürfnis zu bestellen.
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Die Bestellung erfolgt durch die Landegjustizverwaltung auf
die Dauer eines Gesgchäftsjahres.

S 61. Den Vorzsgitz im Plenum führt der Prägident, den
Vorgitz in den Kammern führen der Präsident und die Direktoren.

Vor Beginn des Geschäftsjahres bestimmt der Prägident die Kammer,
welcher er sich anschliesst. Über die Verteilung des Vorgitzes in

den übrigen Kammern entscheiden der PrägSident und die Direk-

toren nach Stimmenmehrheit; im Falle der Stimmengleichheit giebt
die Stimme des Prägidenten den Ausschlag.

S 62. Vor Beginn des Gegehäftsjahres werden auf die Dauer
desSelben die Gegchäfte unter die Kammern dergelben Art verteilt

und die Ständigen Mitglieder der einzelnen Kammern, 8o0wie für
den Fall ihrer Verhinderung die regelmäggigen Vertreter bestimmt.

Jeder Richter kann zum Mitgliede mehrerer Kammern bestimmt
werden.

Die getroffene Anordnung kann im Laufe des Gegschäftsjahres
nur geändert werden, wenn dies wegen eingetretener Überlastung
einer Kammer oder infolge Wechsels oder dauernder Verhinderung
einzelner Mitglieder des Gerichts erforderlich wird.

S 63. Die im vorstehenden Paragraphen bezeichneten An-
ordnungen erfolgen durch das Prägidium.

Das Prägidium wird durch. den Prägidenten als YVorgitzenden,
die Direktoren und das dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienst-
alter das der Geburt nach älteste Mitglied gebildet. Das Prä-
Sidium entscheidet nach Stimmenmehrheit; im Falle der Stimmen-

gleichheit giebt die Stimme des PräsSidenten den Ausgschlag.
8 64. Der Prägident kann bestimmen, dass einzelne Unter-

Suchungen von dem Untersuchungsrichter, dessen Bestellung mit
dem Ablaufe des Geschäftsjahres erlischt, zu Ende geführt werden,
SOwie dass in einzelnen Sachen, in welchen während des Geschäfts-

Jahres eine Verhandlung bereits Sstattgefunden hat, die Kammer
in ihrer früheren Zusammensgetzung auch nach Ablauf des Ge-

Schäftsjahres verhandle und entscheide.
S 65. Im Falle der Verhinderung des ordentlichen Vor-

Sitzenden führt den Vorsitz in der Kammer daSjenige Mitglied der
Kammer, welches dem Dienstalter nach und bei gleichem Dienst-
alter der Geburt nach das älteste 1st.

Der Prägident wird in Seinen übrigen durch dieses Gesetz
bestimmten Geschäften durch denjenigen Direktor vertreten, welcher
dem Dienstalter nach und bei gleichem Dienstalter der Geburt
nach der älteste ist.

S 66. Im Falle der Verhinderung des regelmässigen Ver-
treters eines Mitgliedes wird ein zeitweiliger Vertreter durch den
Präsidenten bestimmt.

S 67. Die Bestimmungen der 88 61-66 finden auf die
Kammern für Handelsgachen keine Anwendung.

S8 68. Innerhalb der Kammer verteilt der Vorgitzende die

Geschäfte auf die Mitglieder.
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8 69. Soweit die Vertretung eines Mitgliedes nicht durch
ein Mitglied desselben Gerichts möglich ist, erfolgt die Anordnung
derselben auf den Antrag des Prägidiums durch die Landegjustiz-

verwaltung.
Die Beiordnung eines nicht ständigen Richters darf, wenn

8ie auf eine bestimmte Zeit erfolgte, vor Ablauf dieser Zeit, wenn

gie auf unbestimmte Zeit erfolgte, 80 lange das Bedürfnis,
durch welches gie veranlasst wurde, fortdauert, nicht widerrufen
werden. Ist mit der Vertretung eine Entschädigung verbunden,
80 ist diese für die ganze Dauer im voraus festzustellen.

Unberührt bleiben diejenigen landesgesetzlichen Bestimmungen,
nach welchen richterliche Geschäfte nur von Ständig angestellten

Richtern wahrgenommen werden können, 80wie diejenigen, welche
die Vertretung durch Ständig angestellte Richter regeln.

S 70. Vor die Zivilkammern, einschliesslich der Kammern
für HandelsgSachen, gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
welche nicht den Amtsgerichten zugewiesen Sind.

Die Landgerichte Sind ohne Rücksicht auf den Wert des

Streitgegenstandes ausschliessSlich zuständig:
1) für die Ansprüche, welche auf Grund des Gesetzes vom

1. Juni 1870 über die Abgaben von der Flösserei oder auf
Grund des Gegetzes über die Rechtsverhältnisse der Reichs-

beamten vom 31. März 1873 gegen den Reichsfiskus er-

hoben werden;
2) für die Ansprüche gegen Reichsbeamte wegen Überschreitung

Ihrer amtlichen Befugnisse oder wegen pflichtwidriger Unter-
lasSSung von Amtshandlungen.

Der LandesgesSetzgebung bleibt überlassen, Ansprüche der
Staatsbeamten gegen den Staat aus ihrem Dienstverhältnisse, An-

Sprüche gegen den Staat wegen Verfügungen der Verwaltungs-
behörden, wegen Verschuldung von StaatSbeamten und wegen Auf-
hebung von Privilegien, Ansprüche gegen Beamte wegen Über-

Schreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder wegen pflichtwidriger
Unterlassung von Amtshandlungen, Sowie Ansprüche inbetreff öffent-
licher Abgaben ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes
den Landgerichten ausschliesslich zuzuweisen.

S8 71. Die Zivilkammern gind die Berufungs- und Beschwerde-
gerichte in den vor den Aumtsgerichten verhandelten bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten.
S 72. Die Strafkammern gind zuständig für diejenigen die

Voruntersuchung und deren Ergebnisse betreffenden Entscheidungen,
welche nach den Vorgchriften der Strafprozessordnung von dem

Gerichte zu erlassSen Sind; Sie entscheiden über Beschwerden gegen
Verfügungen des Untersuchungsrichters und des Amtsrichters, So-
wie gegen Entscheidungen der Schöffengerichte. Die Bestimmungen

über die Zuständigkeit des Reichsgerichts werden hierdurch nichtberührt.
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Die Straf kammern erledigen ausserdem die in der Straf-

prozesSordnung den Landgerichten zugewiesenen Gegchäfte.
S 73. Die Strafkammern Sind als erkennende Gerichte zu-

Ständig:
1) für die Vergeherni, welche nicht zur Zustindigkeit der Schöffen-

gerichte gehören;
2) für diejenigen Verbrechen, welche mit Zuchthaus von höchstens

fünf Jahren, allein oder in Verbindung mit anderen Strafen

bedroht Sind. Diese Bestimmung findet nicht Anwendung in
den Fällen der S8 86, 100 und 106 des Strafgesetzbuchs;

3) für die Verbrechen der PerSonen, welche zur Zeit der That

das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten;
4) für das Verbrechen der Unzucht im Falle des 8 176 Nr. 3

des Strafgesetzbuchs;
5) für die Verbrechen des Diebstahls in den Fällen der 88 243

und 244 des Strafgesetzbuchs;

6) für das Verbrechen der Hehlerei in den Fällen der 88 260
und 261 des Strafgesetzbuchs;

7) für das Verbrechen des Betruges im Falle des 8 264 des

oStrafgesetzbuchs.
S 74. Die Strafkammern Sind als erkennende Gerichte aus-

SchliesSlich zuständig:
1) für Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz vom 25. Oktober

1867, betreffend die Nationalität der Kauffahrteischiffe etc.;

2) für die nach Artikel 206, 249 und 2494 des Gesetzes vom

11. Juni 1870, betreffend die Kommanditgegellschaften auf

Aktien und die Aktiengesellschaften, Strafbaren Handlungen;
3) für Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der 88 1,

2 und 3 des Gesgetzes vom 8. Juni 1871, betreffend die

Inhaberpapiere mit Prämien;
4) für die nach 8 67 und 8 69 des Gegetzes vom 6. Februar

1875, betreffend die Beurkundung des PerSonenstandes etc.,
Strafbaren Handlungen;

5) die nach 8 59 des Bankgesetzes vom 14. März 1875 straf-

baren Handlungen;
8 75. Die Strafkammer kann bei Eröffnung des Hauptyver-

fahrens wegen der Vergehen:
1) des Widerstandes gegen die Staatsgewalt in den Fällen der

SS 113, 114, 117 Abs. 1 und des 8 120 des Strafgesetzbuchs;
2) wider die öffentliche Ordnung in den Fällen des S8 123

Abs. 3 und des 8 137 des Strafgesetzbuchs;
3) wider die Sittlichkeit im Falle des 8 183 des Strafgesetzbuchs;

4) der Beleidigung und der Körperverletzung in den Fällen
der nur auf Antrag eintretenden Verfolgung;

5) der Körperverletzung im Falle des 8 223242 des Strafgesetzbuchs;
6) des Diebstahls im Falle des 8 242 des Strafgesetzbuchs;
7) der Unterschlagung im Falle des 8 246 des StrafgesSetzbuchs;
8) der Begünstigung;
Altmann, ÜUrkt, z. dtsch, Verfas3.-Gesch. geit 1808. IL. 9
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9) der Hehlerei in den Fällen des 8 258 Nr. 1 und des 8 259
des Strafgesetzbuchs;

10) des Betruges im Falle des 8 263 des Strafgegetzbuchs;
11) des strafbaren Eigennutzes in den Fällen der 88 288 und

298 des Strafgesetzbuchs; |

12) der Sachbeschädigung in den Fällen der 88 303 und 304
des Strafgesetzbuchs und

13) wegen der gemeingefährlichen Vergehen in den Fällen des

? 327 Abs. 1 und des 8 328 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs;
erner

14) wegen derjenigen Vergehen, welche nur mit Gefängnisstrafe
von höchstens sechs Monaten oder Geldstrafe von höchstens

eintausendfünfhundert Mark, allein oder in Verbindung mit
einander oder in Verbindung mit Einziehung bedroht Sind,
mit Ausnahme der in den SS8 128, 271, 2962, 301, 331 und
347 des Strafgesetzbuchs und der im 8 74 dieses Gesetzes

bezeichneten Vergehen; Sowie
15) wegen Solcher Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle, deren
Strafe in dem mehrfachen Betrage einer hinterzogenen Ab-
gabe oder einer anderen Leistung besteht;

auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Verhandlung und Entschei-
dung dem Schöffengerichte, Soweit dieses nicht Schon zuständig
iSt, überweisen, wenn nach den Umständen des Falles anzunehmen

iSt, dass wegen des Vergehens auf keine andere und höhere Strafe
als auf die im 8 27 Nr. 2 bezeichnete und auf keine höhere Busse
als Sechghundert Mark zu erkennen Sein werde.

Beschwerde findet nicht Statt.

Hat im Falle der Nr. 15 die Verwaltungsbehörde die öffent-
liche Klage erhoben, 80 Steht ilr der Antrag auf Überweisung an

dlas Schöffengericht in gleicher Weise wie der Staatsanwaltschaft zu.
S 76. Die Strafkammern Sind als erkennende Gerichte ferner

zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechts-
mittel der Berufung gegen die Urteile der Schöffengerichte.

S 77. Die Kammern entscheiden in der BeSetzung von drei

Mitgliedern mit Einschluss des YVorsitzenden. Die Strafkammern

Sind in der Hauptverhandlung mit fünf Mitgliedern, in der Be-
rufungsinstanz bei Übertretungen und in den Fällen der Privatklage
aber mit drei Mitgliedern einschliesslich des Vorsitzenden zu besetzen.

S 78. Durch Anordnung der Landesgjustizverwaltung Kann
wegen grosser Entfernung des LandgerichtsSitzes bei einem Amts-
gerichte für den Bezirk eines oder mehrerer Amtsgerichte eint
Strafkammer gebildet und derselben für diesen Bezirk die ge-

Sainte Thätigkeit der Strafkammer des Landgerichts oder ein

Teil dieser Thätigkeit zugewiesen werden.
Die Besetzung einer Solchen Strafkammer erfolgt aus Mit-

gliedern des Landgerichts oder Amtsrichtern des Bezirks, für
welchen die Kammer gebildet wird. Der VorSitzende wird Ständig,
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die Amtsrichter werden auf die Dauer des Geschäftsjahres durch

die Landegjustizverwaltung berufen, die übrigen Mitglieder werden
nach Massgabe des 8 62 durch das Präsidium des Landgerichts
bezeichnet.

Sechster Titel. Schwurgerichte.

8 79. Für die Verhandlung und Entscheidung von Straf-
Sachen treten bei den Landgerichten periodisch Schwurgerichte
zuSammen.

S 80. Die Schwurgerichte sind zuständig für die Verbrechen,
welche nicht zur Zuständigkeit der Strafkammern oder des Reichs-

gerichts gehören.
8 81. Die Schwurgerichte bestehen aus drei richterlichen

Mitgliedern mit Einschluss des Vorgitzenden und aus zwölf zur

Entscheidung der Schuldfrage berufenen Geschworenen.
 S8 82. Die Entscheidungen, welche nach den Vorschriften

dieses Gegetzes oder der Strafprozes8ordnung von dem erkennenden

Gerichte zu erlassen Sind, erfolgen in den bei den Schwurgerichten
anhängigen Sachen durch die richterlichen Mitglieder des Schwur-
gerichts. Werden diese Entscheidungen ausgerhalb der Dauer der
Sitzungsperiode erforderlich, 80 erfolgen Sie durch die Straf kammern
der Landgerichte.

S8 83. Der Vorzitzende des Schwurgerichts wird für jede
Sitzungsperiode von dem Prägidenten des Oberlandesgerichts er-

nannt. Die Ernennung erfolgt aus der Zahl der Mitglieder des
Oberlandesgerichts oder der zu dem Bezirke des Oberlandesgerichts
gehörigen Landgerichte. ,

Der Stellvertreter des Vorsitzenden und die übrigen richter-
lichen Mitglieder werden von dem Prägidenten des Landgerichts
aus der Zahl der Mitglieder des Landgerichts bestimmt.

So lange die Ernennung des VorSitzenden nicht erfolgt ist,
erledigt der Vorgitzende der Strafkammer des Landgerichts die
in der StrafprozesSordnung dem Vorgitzenden des Gerichts zuge-
wiesenen (Geschäfte.

S 84. Das Amt eines Geschworenen ist ein Ehrenamt. Das-
Selbe kann nur von einem Deutschen vergehen werden.

8 85. Die Urliste für die Auswahl der Schöffen dient zu-

gleich als Urliste für die Auswahl der Geschworenen.
Die Vorschriften der 88 32--35 über die Berufung zum

Schöffenamte finden auch auf das Geschworenenamt Anwendung.

S 86. Die Zahl der für jedes Schwurgericht erforderlichen
Geschworenen und die Verteilung dieser Zahl auf die einzelnen Amts-

gerichtsbezirke wird durch die Landesgjustizverwaltung bestimmt.
S 87. Der alljährlich bei dem Amtsgerichte für die Wahl

der Schöffen zusammentretende Ausschuss (8 40) hat gleichzeitig
diejenigen Personen aus der Urliste auszuwählen, welche er zu

Geschworenen für das nächte Gegchäftsjahr vorschlägt. Die Vor-
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Schläge Sind nach dem dreifachen Betrage der auf den Amts-
gerichtsbezirk verteilten Zahl der GeSchworenen zu bemessen.

8 88. Die Namen der zu Geschworenen vorgeschlagenen

Pergonen werden in ein Verzeichnis aufgenommen (Vorschlagsliste).
8 89. Die Vorschlagsliezte wird nebst den Linsprachen,

welche sich auf die in dieselbe aufgenommenen Personen beziehen,
dem Prägidenten des Landgerichts übersendet.

Der Präsident bestimmt eine Sitzung des Landgerichts, an
welcher fünf Mitglieder mit Einschluss des Präsidenten und der

Direktoren teilnehmen. Das landgericht entscheidet endgültig
über die Einsprachen und wählt Sodann aus der Vorschlagsliste
die für das Schwurgericht bestimmte Zahl von Hauptgeschworenen

und Hülfsgeschworenen.
Als Hülfsgeschworene Sind Solche Personen zu wählen, welche

an dem Sitzungsorte des Schwurgerichts oder in dessen nächster

Umgebung wohnen.

8 90. Die Namen der Haupt- und Hülfsgeschworenen werden
in gesonderte Jahreslisten aufgenommen.

S 91. Spätestens zwei Wochen vor Beginn der Sitzungen
des Schwurgerichts werden in öffentlicher Sitzung des Landgerichts,
an welcher der Prägident und zwei Mitglieder teilnehmen, in Gegen-

wart der Staatsanwaltschaft dreisSig Hauptgeschworene ausgelost.
Das Los wird von dem Prägidenten gezogen.

Auf Geschworene, welche in einer früheren Sitzungsperiode
desSelben Geschäftsjahres ihre Verpflichtung erfüllt haben, erstreckt
die Auslogung Sich nur dann, wenn dies von ihnen beantragt wird.

Über die Auslosung wird von dem Gerichtsschreiber ein

Protokoll aufgenommen.
S 92. Das Landgericht übersendet das Verzeichnis der aus-

gelosten Hauptgeschworenen (Spruchliete) dem ernannten Vor-
Sitzenden des Schwurgerichts.

8 93. Die in der Spruchliste verzeichneten Geschworenen
werden auf Anordnung des für das Schwurgericht ernannten Vor-
gitzenden zur Eröffnungssitzung des Schwurgerichts unter Hinweis

auf die gegetzlichen Folgen des Ausbleibens geladen.
ZwiSchen der Zustellung der Ladung und der Eröffnungs-

Sitzung Soll thunlichst die Frist von einer Woche, jedoch min-
destens von drei Tagen liegen.

8 94. Über die von Geschworenen geltend gemachten Ab-

Jehnungs- und Hinderungsgründe erfolgt die Entscheidung nach
Anhörung der Staatsanwaltschaft durch die richterlichen Mitglieder
und, 80 lange das Schwurgericht nicht zusammengetreten ist, durch

den ernannten Vorgitzenden des Schwurgerichts. Beschwerde findet
nicht Statt.

An Stelle der wegfallenden Geschworenen hat der Vor-
Sitzende, wenn es noch geschehen kann, aus der Jahresliste durch

Auslosung andere Geschworene auf dig Spruchliste zu bringen
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und deren Ladung anzuordnen. Über die Auslogung wird von

dem Gerichtsschreiber ein Protokoll aufgenommen.

 S8 95. Erstreckt Sich eine Sitzungsperiode des Schwurgerichts
über den Endtermin des Geschäftsjahres hinaus, 80 bleiben die
GeSchworenen, welche zu derselben einberufen Sind, bis zum

Schlusse der Sitzungen zur Mitwirkung verpflichtet.
S 96. Die Bestimmungen der &amp;S 55, 56 finden auch auf

(GGeschworene Anwendung.
Die im 8 56 bezeichneten Entscheidungen werden inbezug

auf Geschworene von den richterlichen Mitgliedern des Schwur-

gerichts erlassen.
8 97. Niemand Soll für dasselbe Geschäftsjahr als Ge-

Schworener und als Schöffe bestimmt werden.

ISt dies dennoch geschehen, oder ist jemand für dassSelbe
Geschäftsjahr in mehreren Bezirken zu diesen Ämtern bestimmt

worden, S0 hat der Einberufene dasjenige Amt zu übernehmen,
zu welchem er zuerst einberufen wird.

S 93. Die Strafkammer des Landgerichts kann bestimmen,
dass einzelne Sitzungen des Schwurgerichts nicht am Sitze des

Landgerichts, Sondern an einem anderen Orte innerhalb des Schwur-

gerichtsbezirks abzuhalten Seien.
In diesem Falle wird für diese Sitzungen von dem Land-

gerichteeine besondere Liste von Hülfsgeschworenen gebildet.
S 99. Die Landesjustizverwaltung kann bestimmen, dass die

Bezirke mehrerer Landgerichte zu einem Schwurgerichtsbezirke ZU-

Sammengelegt und die Sitzungen des Schwurgerichts bei einem
der Landgerichte abgehalten werden.

In diesem Falle hat das Landgericht, bei welchem die

Sitzungen des Schwurgerichts abgehalten werden, und der Prägi-
dent desSelben die ihnen in den S8 82---98 zugewiesenen Geschäfte
für den Umfang des Schwurgerichtsbezirks wahrzunehmen.

Die Mitglieder des Schwurgerichts mit Einschluss des Stell-
vertreters des Vorgitzenden können aus der Zahl der Mitglieder

der im Bezirke des Schwurgerichts belegenen Landgerichte be-
Stimmt werden.

Siebenter Titel. Kammern für Handelssachen.

8 100. Soweit die Landesjustizverwaltung ein Bedürfnis als
vorhanden annimmt, können bei den Landgerichten für dereu Be-
zirke oder für örtlich abgegrenzte Teile derselben Kammern für

HandelsSachen gebildet werden.
Solche Kammern können Ihren Sitz innerhalb des Land-

gerichtsbezirks auch an Orten haben, an welchen das Landgericht
Seinen Sitz nicht hat.

8 101. Vor die Kammern für Handelsgachen gehören nach

Massgabe der folgenden Vorschriften diejenigen den Landgerichten
in erster Instanz zugewiesenen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
in welchen durch die Klage ein Anspruch:
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1) gegen einen Kaufmann (Art. 4 des Handelsgegsetzbuchs) aus
Gegchäften, welche auf Seiten beider Kontrahenten Handels-

geschäfte (Art. 271--276 des Handelsgegetzbuchs) gind,
2) aus einem Wechsel im Sinne der Wechgelordnung,
3) aus einem der nachstehend bezeichneten Rechtsverhältnisse

geltend gemacht wird:
a)

b)

d)

e)

g)

aus dem Rechtsverhältnisse zwischen den Mitgliedern
einer Handelsgegellschaft, zwichen dem stillen Gesell-
Schafter und dem Inhaber eines Handelsgewerbes, zwischen
den Teilnehmern einer Vereinigung zu einzelnen Handels-

geschäften oder einer Vereinigung zum Handelsbetriebe
(Art. 10 des HandelsgesSetzbuchs), 80wohl während des
Bestehens als nach AuflöSung des geschäftlichen Verbält-
NISSES, SOwie aus dem Rechtsverhältnisse zwischen den

Liquidatoren oder den Vorstehern einer Handelsgesellschaft
und der Gesgellschaft oder den Mitgliedern der Gegellschaft;
aus dem Rechtsverhältnisse, welches das Recht zum Ge-

brauche der Handelsfirma betrifft;
aus den Rechtsverhältnissen, welche Sich auf den Schutz

der Marken, Muster und Modelle beziehen;
aus dem Rechtsverhältnisse, welches durch die Veräusgerung
eines bestehenden Handelsgeschäfts zwiSchen den Kon-
trahenten entsteht;
aus dem Rechtsverhältnisse zwiSchen dem Prokuristen,

dem Handlungsbevollmächtigten oder Handlungsgehülfen
und dem Eigentümer der Handelsniederlassung, 80wie aus
dem Rechtsverhältnisse zwisSchen einer dritten Person und

demjenigen, welcher ihr als Prokurist oder Handlungs-
bevollmächtigter aus einem Handelsgeschäfte haftet (Art.
55 des Handelsgesetzbuchs);
aus dem Rechtsverbhältnisse, welches aus den Berufsge-

Schäften des Handelsmäklers im Sinne des Handelsgesetz-
buchs zwischen diesem und den Parteien entsteht;
aus den Rechtsverhältnissen des Seerechts, inSbesondere

aus denjenigen, welche auf die Rhederei, die Rechte und

Pflichten des Rheders, des Korrespondentrheders und der
Schiffsbesatzung, auf die Bodmerei und die Haverei, auf
den Schadenergatz im Falle des ZusammenstosSens von

Schiffen, auf die Bergung und Hülfeleistung in Seenot und
auf die Ansprüche der Schiffsgläubiger sich beziehen.

S8 102. Die Verhandlung des Rechtsstreits erfolgt vor der
Kammer für HandelsSachen, wenn der Kläger dies in der Klage-

Schrift beantragt hat. Die Einlassungsfrist (8 234 Satz 1 der
ZivilprozesSordnung) beträgt mindestens zwei Wochen.

In den Fällen der 88 466, 467 der Zivilprozessordnung hat
der Kläger den Antrag auf Verhandlung vor der Kammer für
Handelssachen in der mündlichen Verhandlung vor dem Amts-

gerichte zu Stellen.
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&amp; 103. Wird vor der Kammer für Handelsgachen eine vor

dieselbe nicht gehörige Klage zur Verhandlung gebracht, 80 ist
der Rechtsstreit auf Antrag des Beklagten an die Zivilkammer
zu verweigen.

Gehört die Klage oder die im Falle des 8 467 der Zivil-
prozesSordnung erhobene Widerklage als Klage nicht vor die
Kammer für Handelssachen, 80 ist diess auch von amtswegen

befugt, den Rechtsstreit an die Zivilkammer zu verweisen, 80 lange

nicht eine Verhandlung zur Hauptsache erfolgt und auf diegelbe
ein Beschluss verkündet ist. Die Verweisung von amtswegen kann

nicht aus dem Grunde erfolgen, dass der Beklagte nicht Kaufmann ist.
8 104. Wird vor der Zivilkammer eine vor die Kammer

für HandelsSachen gehörige Klage zur Verhandlung gebracht, 80
iSt der Rechtsstreit auf Antrag des Beklagten an die Kammer für
Handelssachen zu verweisen. Ein Beklagter, welcher nicht in das

Handelsregister eingetragen ist, kann den Antrag nicht darauf
Stützen, dass er Kaufmann ist.

Der Antrag ist zurückzuweisen, wenn die im Falle des 8 467

der ZivilprozesSordnung erhobene Widerklage als Klage vor die
Kammer für HandelssSachen nicht gehören würde.

Zu einer VerweiSung von amtswegen ist die Zivilkammer

nicht befugt.
Die Zivilkammer ist zur Verwerfung des Antrags auch dann

befugt, wenn der Kläger demselben zugestimmt hat.
S8 105. Wird in einem bei der Kammer für Handelssachen

anhängigen Rechtsstreite die Klage in Gemäggheit des 8 253 der
ZivilprozesSordnung durch den Antrag auf Feststellung eines
Rechtsverhältnisses erweitert oder eine Widerklage erhoben und
gehört die erweiterte Klage oder die Widerklage als Klage nicht
vor die Kammer für Handelssachen, 80 ist der Rechtsstreit auf

Antrag des Gegners an die Zivilkammer zu verweigen.

Unter der Beschränkung des 8 103 Abs. 2 ist die Kammer
zu der Verweisung auch von amtswegen befugt. Diese Befugnis
tritt auch dann ein, wenn durch eine Klagänderung ein Anspruch
geltend gemacht wird, welcher nicht vor die Kammer für Handels-
Sachen gehört.

8 106. Der Antrag auf Verweisung des Rechtsgtreits an
eine andere Kammer ist nur vor der Verhandlung des Antrag-

Stellers zur Sache zuläggig.
Über den Antrag ist vorab zu verhandeln und zu entscheiden.

8 107. Gegen die Entscheidung über Verweisung eines
Rechtsstreits an die Zivilkammer oder an die Kammer für Han-

delsSachen findet kein Rechtsmittel statt. Erfolgt die Verweisung
an eine andere Kammer, 80 ist diese Entscheidung für die Kammer,
an welche der Rechtsstreit verwiesen wird, bindend. Der Termin

zur weiteren mündlichen Verhandlung wird von amtswegen be-

Stimmt und den Parteien bekannt gemacht.
8 108. Bei der Kammer für Handelssachen kann ein An
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Spruch in GemäggSheit des861 der ZivilprozesSordnung nur dann
geltend gemacht werden, wenn der Rechtsstreit nach den Bestim-
mungen des 8 101 vor die kammer für Handelssachen gehört.

8 109. Die Kammern für HandelsSachen entscheiden in der

Begcetzung mit einem Mitgliede des Landgerichts als VorSitzenden
und zwei Handelsrichtern.

Sämtliche Mitglieder der Kammer für HandelsSachen haben

gleiches Stimmrecht.
In Streitigkeiten, welche Sich auf das Rechtsverhältnis zwischen

Rheder oder Schiffer und Schiffsmannschaft beziehen, kann die

Entscheidung durch den Vorsitzenden allein erfolgen.
S 110. Im Falle des 8 100 Abs. 2 kann ein Amtsrichter

Vorsitzender der Kammer für HandelssSachen Sein.

S 111. Das Amt der Handelsrichter ist ein Ehrenamt.

S 112. Die Handelsrichter werden auf gutachtlichen Yor-
Schlag des zur Vertretung des Handelsstandes berufenen Organs
für die Dauer von drei Jahren ernannt; eine wiederholte Ernen-

nung Iist nicht ausgeschlossen.
S 113. Zum Handelsrichter kann jeder Deutsche ernannt

werden, welcher als Kaufmann oder als YVorstand einer Aktien-

gesellschaft in das Handelsregister eingetragen oder eingetragen
gewesen Ist, das dreisSigste Lebensjahr vollendet hat und in dem
Bezirke der Kammer für Handelssachen wohnt.

Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver-
fügung über ihr Vermögen beschränkt Sind, können nicht zu
Handelsrichtern ernannt werden.

S 114. An Sceplätzen können Handelsrichter auch aus dem
Kreise der Schiffahrtskundigen ernannt werden.

8 115. Die Handelsriehter Sind vor ihrem Amtsantritte auf

die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amts
eidlich zu verpflichten.

S 116. Die Handelsrichter haben während der Dauer Ihres
Amts in Beziehung auf dassSelbe alle Rechte und Pflichten richter-
licher Beamten.

S 117. Ein Handelsrichter ist Seines Amts zu entheben, wenn

er eine der für die Ernennung erforderlichen Kigenschaften nach-

träglich verliert.
Die Enthebung erfolgt durch den ersten Zivilsenat des Ober-

landesgerichts nach "Anhörung des Beteiligten.
S 118. Über Gegenstände. zu deren Beurteilung eine kauf-

männische Begutachtung erfolgt, Sowie über das Bestehen von

Handelsgebräuchen kann die Kammer für Handelssachen auf Grund
eigener Sachkunde und Wissgenschaft entscheiden.

Achter Titel. Oberlandesgerichte.

S 119. Die Oberlandesgerichte werden mit einem Präszidenten
und der erforderlichen Anzahl von SenatspräSidenten und Räten

besetzt.
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S 120. Bei den Oberlandesgerichten werden Zivil- und
Strafsenate gebildet.

S 121. Die Bestimmungen der 88 61--68 finden mit der
Massgabe Anwendung, dass zu dem Prägidium Stets die beiden

ältesten Mitglieder des Gerichts zuzuzieben Sind.

S 122. Zu Hülfsrichtern dürfen nur ständig angestellte
Richter berufen werden.

S 123. Die Oberlandesgerichte Sind zuständig für die Ver-
handlung und Entscheidung über die Rechtsmittel:

1) der Berufung gegen die Endurteile der Landgerichte in

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
2) der RevisSion gegen Urteile der Strafkammern in der Be-

rufungsinstanz.
3) der ReviSion gegen Urteile der Strafkammern in erster In-

Stanz, Sofern die Revision ausschliesslich auf die Verletzung
einer in den Landesgesetzen enthaltenen Rechtsnorm ge-
Stützt wird,

4) der Beschwerde gegen Entscheidungen der Landgerichte in

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
53) der Beschwerde gegen Strafrichterliche Entscheidungen erster

Instanz, Soweit nicht die Zuständigkeit der Strafkammer be-

gründet ist, und gegen Entscheidungen der Strafkammern
in der Beschwerdeinstanz und Berufungsinstanz.

S 124. Die Senate der Oberlandesgerichte entscheiden in
der Begetzung von fünf Mitgliedern mit Einschluss des Vorgitzenden.

Neunter Titel. Reichsgericht.

S 125. Der Sitz des Reichsgerichts wird durch Gegetz be-
Stimmt.

S 126. Das Reichsgericht wird mit einem Prägidenten und
der erforderlichen Anzahl] von SenatspräSidenten und Räten besgetzt.

S 127. Der Prägident, die SenatspräSidenten und Räte
werden auf Vorschlag des Bundesrats von dem Kaiser ernannt.

Zum Mitaliede des Reichsgerichts kann nur ernannt werden,
wer die Fähigkeit zum Richteramte in einem Bundesstaate erlangt

und das fünfunddreissSigste Lebensjahr vollendet hat.
8 128. Ist ein Mitglied zu einer Strafe wegen einer ent-

ehrenden Handlung oder zu einer Freiheitsstrafe von längerer als

einjähriger Dauer rechtskräftig verurteilt, 80 kann dasselbe durch
Plenarbeschluss des Reichsgerichts Seines Amts und Seines Gehalts

für verlustig erklärt werden.
Vor der Beschlussfassung Sind das Mitglied und der Ober-

Reichsanwalt zu hören.

S 129. Ist wegen eines Verbrechens oder Vergehens das

Hauptverfahren gegen ein Mitglied eröffnet, 80 kann die vorläufige
Enthebung desselben von Seinem Amte nach Anhörung des Ober-

Reichsanwalts durch Plenarbeschluss des Reichsgerichts ausge-

Sprochen werden.
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Wird ein Mitglied die Untersuchungshaft verhängt, 80
tritt für die Dauer derselben die vorläufige Enthebung von rechts-
wegen ein.

Durch die voräufige Enthebung wird das Recht auf den
Genuss des Gehalts nicht berührt.

8 130. Wenn ein Mitglied durch ein körperliches Gebrechen
oder durch Schwäche geiner körperlichen oder geistigen Kräfte
zur Erfüllung geiner Amtspflichten dauernd unfähig wird, 80 tritt
Seine Vergetzung in den Ruhestand gegen Gewährung eines Ruhe-
gehalts ein.

Das jährliche Ruhegehalt beträgt bis zur Vollendung des
zehnten Dienstgahres 39 des Gehalts; es erhöht ich mit der Voll-
endung eines jeden folgenden Dienstjahres und bis zur Vollendung
des fünfzigsten Dienstjahres um je + des (ehalts.

Bei Berechnung der Dienstzeit wird die Zeit mitgerechnet,
während welcher das Mitglied gich im Dienste des Reichs oder
im Staats- oder Gemeindedienste eines Bundesstaates befunden

oder in einem BundessStaate als Anwalt, Advokat, Notar, Patri-
monialrichter oder als öffentlicher Lehrer des Rechts an einer

deutschen Univergität fungiert hat. |

8 131. Wird die Vergetzung eines Mitgliedes in den Ruhe-
Stand nicht beantragt, obgleich die Voraussetzungen dergselben
vorliegen, 80 hat der Prägident die Aufforderung zu erlassen,
binnen einer bestimmten Frist den Antrag zu stellen. Wird dieger

Aufforderung nicht Folge geleistet, 80 ist die Versetzung in den
Ruhestand durch Plenarbeschluss des Reichsgerichts auszusprechen.

Vor der Beschlussfassung Sind das Mitglied und der Ober-
Reichganwalt zu hören.

S 132. Bei dem Reichsgerichte werden Zivil- und Straf-
Senate gebildet. Die Zahl derselben bestimmt der Reichskanzler.

8 133. Die Bestimmungen der 88 61--68 finden mit der
Massgabe Anwendung, dass zu dem Prägidium die vier ältesten
Mitglieder des Gerichts zuzguziehen Sind.

S8 134. Die Zuziehung von Hülfsrichtern ist unzulässig.
8 135. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist das Reichs-

gericht zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die
Rechtsmittel:

1) der Revision gegen die Endurteile der Oberlandesgerichte,
2) der Beschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte.

8 136. In Strafsachen ist das Reichsgericht zuständig:
1) für die Untersuchung und Entscheidung in erster und letzter

Instanz in den Fällen des Hochverrats und des Landes-

verrats, insofern diese Verbrechen gegen den KaisSer oder

das Reich gerichtet sind,
2) für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel

der ReviSion gegen Urteile der Strafkammern in erSter In-

Stanz, insoweit nicht die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte
begründet ist, und gegen Urteile der Schwurgerichte.
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In Strafsachen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Vor-
gchriften über die Erhebung öffentlicher in die Reichskasse fliessen-
der Abgaben und Gefälle ist das Reichsgericht auch für die Ver-
handlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Revision
gegen Urteile der Strafkammern in der Berufungsinstanz zuständig,
gofern die Entscheidung des Reichsgerichts von der Staatsanwalt-
Schaft bei der Eingendung der Akten an das Revisionsgericht be-

antragt wird.
8 137.* Will ein Zivilsenat in einer Rechtsfrage von einer

früheren Entscheidung eines anderen Zivilgenats oder der ver-

einigten Zivilsenate abweichen, 80 hat dergelbe die Verhandlung
und Entscheidung der Sache vor die vereinigten Zivilgenate zu

verweisen.
Die Verweisung erfolgt an die vereinigten Strafsenate, wenn

ein Strafsenat in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung
eines anderen Strafsenats oder der vereinigten Strafsenate ab-
weichen will.

8 138. Der erste Strafsenat des Reichsgerichts hat bei den
im 8 136 Nr. 1 bezeichneten Verbrechen diejenigen Geschäfte zu

* Durch Gegetz v. 17. März 1886 (RGbl. 1886, S. 61 f.) hat

S 137 folgende Fasgung erhalten:
8 137. Will in einer Rechtsfrage ein Zivilsenat von der

Entscheidung eines anderen Zivilgenats oder der vereinigten Zivil-
genate, oder ein Strafsenat von der Entscheidung eines anderen

Strafsenats oder der vereinigten Strafsenate abweichen, 80 ist über
die streitige Rechtsfrage im ersteren Falle eine Entscheidung der
vereinigten ZivilSenate, im letzteren Falle eine Solche der ver-

einigten Strafsenate einzuholen.
Einer Entscheidung der Rechtsfrage durch das Plenum bedarf

es, wenn ein Zivilsenat von der Entscheidung eines Strafsenats

oder der vereinigten Strafsenate, oder ein Strafsenat von der Ent-

Scheidung eines Zivilgenats oder der vereinigten Zivilsenate, oder
ein Senat von der früher eingeholten Entscheidung des Plenums
abweichen will.

Die Entscheidung der Rechtsfrage durch die vereinigten
Senate oder das Plenum ist in der zu entscheidenden Sache

bindend. Sie erfolgt in allen Fällen ohne vorgängige mündliche

Verhandlung.
Vor der Entscheidung der vereinigten Strafsenate oder der-

jenigen des Plenums, 80wie in Ehe- und Entmündigungsgachen
18t der Ober-Reichsanwalt mit Seinen Schriftlichen Anträgen zu hören.

Soweit die Entscheidung der Sache eine vorgängige münd-
liche Verhandlung erfordert, erfolgt diegelbe durch den erkennenden
Senat auf Grund einer erneuten mündlichen Verhandlung, zu

welcher die Prozessbeteiligten von amtswegen unter Mitteilung der
ergangenen Entscheidung der Rechtsfrage zu laden &amp;ind.
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erledigen, welche im 8 72 Abs. 1 der Strafkammer des Landge-
richts zugewiesen gind.

Das Hauptverfahren findet vor dem vereinigten zweiten und
dritten Strafsenate statt. |

8 139. Zur Fassung von Plenarentscheidungen und von

Entscheidungen der vereinigten Zivil- und Strafsenate, Sowie der
beiden vereinigten Strafsenate iSt die Teilnahme von mindegstens

zwei Dritteilen aller Mitglieder mit Einschluss des Vorgitzenden
erforderlich.

Die Zahl der Mitglieder, welche eine entscheidende Stimme
führen, muss eine ungerade Sein. Ist die Zahl der anwesgenden

Mitglieder eine gerade, 80 hat derjenige Rat, welcher zuletzt er-

nannt ist, und bei gleichem Dienstalter derjenige, welcher der Ge-
burt nach der jüngere ist, oder, wenn dieser Berichterstatter ist,
der nächst ältere kein Stimmrecht.

S 140. Die Senate dies Reichsgerichts entscheiden in der
Besetzung von Sieben Mitgliedern mit Einschluss des Vorgitzenden.

8 141. Der Gesgchäftsgang wird durch eine Geschäftsordnung
geregelt, welche das Plenum auszuarbeiten und dem Bundesrat

zur Bestätigung vorzulegen hat.

Zehnter Titel. Staatsanwaltschaft.

8 142. Beijedem Gerichte Soll eine Staatsanwaltschaft bestehen.
S 143. Das Amt der Staatsanwaltschaft wird ausgeübt:

1) bei dem Reichsgerichte durch einen Ober-Reichsanwalt und
durch einen oder mehrere Reichsanwälte;

2) bei den Oberlandesgerichten, den Landgerichten und den
Schwurgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte;

3) bei den Amtsgerichten und den Schöffengerichten durch einen
oder mehrere Amtsanwälte.

Die Zuständigkeit der Aimtsanwälte erstreckt Sich nicht auf
das amtsrichterliche Verfahren zur Yorbereitung der öffentlichen

Klage in denjenigen Strafsachen, welche zur Zuständigkeit anderer
(ierichte als der Schöffengerichte gehören.

8 144. Die örtliche Zuständigkeit der Beamten der Staats-
anwaltschaft wird durch die örtliche Zuständigkeit des Gerichts
bestimmt, für welches sie bestellt Sind.

Ein unzuständiger Beamter der Staatsanwaltschaft hat Sich

denjenigen innerbalb Seines Bezirks vorzunehmenden AmtShandlungen
zu unterziehen, in Ansehung welcher Gefahr im Verzuge obwaltet.

Können die Beamten der Staatsanwaltschaft verschiedener

Bundesstaaten Sich nicht darüber einigen, wer von ihnen die Ver-

folgung zu übernehmen hat, 80 entscheidet der ihnen gemeinsam

vorgesetzte Beamte der Staatsanwaltschaft und in Ermangelung
eines Solchen der Ober-Reichsanwalt.

S 145. Besgteht die Staatsanwaltschaft eines Gerichts aus

mehreren Beamten, 80 handeln die dem ersten Beamten beigeord-

neten Personeu als dessen Vertreter; Sie Sind, wenn Sie für ihn



31. Gerichtsverfasgungsgegetz 1877. 141

auftreten, zu allen Amtsverrichtungen desselben ohne den Nach-
weis eines begsonderen Auftrags berechtigt.

8 146. Die ersten Beamten der Staatganwaltschaft bei den

Oberlandesgerichten und den Landgerichten Sind befugt, bei allen
Gerichten ihres Bezirks die Amtsverrichtungen der Staatsanwalt-
Schaft Selbst zu übernehmen oder mit Wahrnehmung dergelben

einen anderen als den zunächst zuständigen Beamten zu beauftragen.
Amtsanwälte können das Amt der Staatsanwaltschaft nur bei

den Amtsgerichten und den Schöffengerichten vergehen.
S 147. Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienst-

lichen AnweiSungen ihres Vorgesetzten nachzukommen.
In denjenigen Sachen, für welche das Reichägericht in erster

und letzter Instanz zuständig ist, haben alle Beainte der Staats-
anwaltschaft den Anweisungen des Ober - Reichsanwalts Folge
zu leisten.

S 148. Das Recht der Aufsicht und Leitung Steht zu:

1) dem Reichskanzler hinsichtlich des Ober-ReichSanwalts und
der Reichsanwälte;

2) der Landesjustizverwaltung binsichtlich aller Staatsanwaltlichen
Beamten des betreffenden Bundesstaates;

3) den ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den Ober-

landesgerichten und den Landgerichten hingichtlich aller Be-
amten der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks.

8 149. Der Ober-Reichsanwalt und die ReichSanwälte Sind
nicht richterliche Beamte.

Zu diesen Ämtern Sowie den Ämtern der Staatsanwaltschaft

bei den Oberlandesgerichten und den Landgerichten können nur
zum Richteramte befähigte Beamte ernannt werden.

S 150. Der Ober-Reichsanwalt und die ReichSanwälte werden
auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser ernannt.

Dieselben können durch kaiserliche Verfügung Jederzeit mit
Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilig in den Ruhe-
Stand versetzt werden.

S 151. Die Staatsanwaltschaft ist in ihren Amtsverrichtungen
von den Gerichten unabhängig.

S8 152. Die Staatsanwälte dürfen richterliche Geschäfte nicht
wahrnehmen. Auch darf ihnen eine Dienstaufsicht über die Richter

nicht übertragen werden.
8 153. Die Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes

Sind Hülfsbeamte der Staatsanwaltschaft und 8ind in dieger Eigen-

Schaft verpflichtet, den Anordnungen der Staatsanwälte bei dem
Landgerichte ihres Bezirks und der diesen vorgesetzten Beamten
Folge zu leisten.

Die nähere Bezeichnung derjenigen Beamtenklassen, auf
welche diese Bestimmung Anwendung findet, erfolgt durch die
Landesregierungen.

Elifter Titel. Gerichtsschreiber.

S 154. Bei jedem Gerichte wird eine Gerichtsschreiberei
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eingerichtet. Die Geschäftseinrichtung bei dem Reichsgerichte wird
durch den Reichskanzler, bei den Landegsgerichten durch die
Landegjustizverwaltung bestimmt.

Zwölfter Titel. Zustellungs- und Vollstreckungsbeamte.
; 155. Die Dienst- und (zeschäftsverhältnisse der mit den

Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen zu betrauenden Be-
amten (Gerichtsvollzieher) werden bei dem Reichsgerichte durch
den Reichskanzler, bei den Landesgerichten durch die Landes-
justizverwaltung bestimmt.

 156. Der Gerichtsvollzieher ist von der Ausübung Seines

Amts kraft Gegetzes ausgeschlossen:
1. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten:

1) wenn er Selbst Partei oder gesetzlicher Vertreter einer
Partei ist oder zu einer Partei in dem Verhältnigsse eines

Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Schadengersatz-
pflichtigen Steht;

2) wenn Seine Ehefrau Partei ist, auch wenn die Ehe nicht

mehr besteht;:
3) wenn eine Person Partei ist, mit welcher er in gerader

Linie verwandt, verschwägert oder durch Adoption ver-
bunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt

oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn

die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist,
nicht mehr besteht;
Strafsachen:
wenn er Selbst durch die Strafbare Handlung verletzt ist;

wenn er der Ehemann der Beschuldigten oder Verletzten

iSt oder gewesgen ISt;
wenn er mit dem Beschuldigten oder Verletzten in dem
vorstehend unter Xr. I. 3 bezeichneten Verwandtschafts-

oder Schwägerschaftsverhältnisse steht.

jun) anf 1X]

C=2

=

Dreizehnter Titel. Rechtshülfe.

S8 157. Die (Gerichte haben Sich in bürgerlichen Rechts-
Streitigkeiten und in Strafsachen Rechtshülfe zu leisten.

3 158. Das Ersuchen um Rechtsghülfe ist an das Amtsgericht
zu richten, in dessen Bezirke die Amtshandlung vorgenommen
werden Soll.

S 159. Das ErSuchen darf nicht abgelehnt werden.
Das ErsSuchen eines nicht im Instanzenzuge vorgesSetzten

(jerichts ist jedoch abzulehnen, wenn dem ersSuchten Gerichte die

örtliche Zuständigkeit mangelt oder die vorzunehmende Handlung
nach dem Rechte des ersuchten Gerichts verboten ist.

8 160. Wird das ErsSuchen abgelehnt, oder wird der Vor-
Schrift des 8 159 Abs. 2 zuwider dem ErSuchen stattgegeben, 80
entscheidet das Oberlandesgericht, zu dessen Bezirke das erSuchte

(tericht gehört. Eine Anfechtung dieser Entscheidung findet nur
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Statt, wenn dieselbe die Rechtshülfe für unzuläggig erklärt, und
das erguchende und das erguchte Gericht den Bezirken verschie-

dener Oberlandesgerichte angehören. Über die Beschwerde ent-
Scheidet das Reichsgericht.

Die Entscheidungen erfolgen auf Antrag der Beteiligten oder
des erguchenden Gerichts ohne vorgängige mündliche Verhandlung.

S 161. Die Herbeiführung der zum Zwecke von Voll-

Streckungen, Ladungen und Zustellungen erforderlichen Handlungen
erfolgt nach YVorschrift der ProzesSordnungen ohne Rücksicht dar-
auf, ob die Handlungen in dem Bundesstaate, welchem das Prozess-
gericht angehört, oder in einem anderen Bundesstaate vorzu-
nehmen Sind.

S 162. Gerichte, Staatsanwaltschaften und Gerichtsschreiber
können wegen Erteilung eines Auftrags an einen Gerichtsvollzieher

die Mitwirkung des Gerichtsschreibers des Amtesgerichts in An-
Spruch nehmen, in dessen Bezirke der Auftrag ausgeführt werden
Soll. Der von dem Gerichtsschreiber beauftragte Gerichtsvollzieher

gilt als unmittelbar beauftragt.
8 163. Line Freiheitsstrafe welche die Dauer von sechs

Wochen nicht übersteigt, ist in demjenigen Bundesstaate zu voll-
Strecken, in welchem der Verurteilte Sich befindet.

8 164. Soll eine Freiheitsstrafe in dem Bezirke eines anderen
Gerichts vollstreckt oder ein in dem Bezirke eines anderen Ge-

richts befindlicher Verurteilter zum Zwecke der Strafverbüssung

ergriffen und abgeliefert werden, 80 iSt die Staatsanwaltschaft bei
dem Landgerichte des Bezirks um die Ausführung zu ersuchen.

S 165. Im Falle der Rechtshülfe unter den Behörden ver-

Schiedener Bundesstaaten Sind die baren Auslagen, welche durch

eine Ablieferung oder Strafvollstreckung entstehen, der erSuchten
Behörde von der ersuchenden zu erStatten.

Im übrigen werden Kosten der Rechtshülfe von der erSuchen-
den Behörde nicht erstattet.

Ist eine zahlungspflichtige Partei vorhanden, 80 Sind die
Kosten von dergelben durch die ersuchende Behörde einzuziehen

und der eingezogene Betrag der ersuchten Behörde zu übersenden.

Stempel-, Einregistrierungsgebühren oder andere öffentliche
Abgaben, welchen die von der ersuchenden Behörde übersendeten

Schriftstücke (Urkunden, Protokolle) nach dem Rechte der er-
Suchten Behörde unterliegen, bleiben ausser AnsSatz.

8 166. Für die Höhe der den geladenen Zeugen und Sach-
verständigen gebührenden Beträge Sind die Bestimmungen mass-
gebend, welche bei dem Gerichte gelten, vor welches die Ladung erfolgt.

Sind die Beträge nach dem Rechte des Aufenthaltsorts der

geladenen Personen höher, 80 können die höheren Beträge ge-
fordert werden.

Bei weiterer Entfernung des Aufenthaltsorts der geladenen
Personen ist denselben auf Antrag ein Vorschuss zu bewilligen.

8 167. Ein (Gericht darf Amtshandlungen ausserhalb Seines
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Bezirks ohne Zustimmung des Amtegerichts des Orts nur vor-

nehmen, wenn Gefahr im Verzuge obwaltet. In diesem Falle ist

dem Amtsgerichte des Orts Anzeige zu machen.
8 168. Die Sicherheitsbeamten eines Bundesstaates Sind er-

mächtigt, die Verfolgung eines Flüchtigen auf das Gebiet eines anderen
Bundesstaates fortzusetzen und den Flüchtigen daselbst zu ergreifen.

Der Ergriffene ist unverzüglich an das nächste Gericht oder
die nächste Polizeibehörde des Bundesstaates, in welchem er er-

griffen wurde, abzuführen.
8 169. Die in einem Bundesstaate bestehenden Vorschriften

über die Mitteilung von Akten einer öffentlichen Behörde an ein

Gericht dieses Bundesstaates kommen auch dann zur Anwendung,

wenn das ersuchende Gericht einem anderen Bundesstaate angehört.

Vierzehnter Titel. Öffentlichkeit und Sitzungspolizei.

&gt; 170. Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte

einschliesslich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse des-

Selben erfolgt öffentlich.
S 171. In Ehesachen ist die Öffentlichkeit auszuschliessen,

wenn eine der Parteien es beantragt.

8 172. In dem auf die Klage wegen Anfechtung oder Wieder-

aufh ebung der Entmündigung einer Person wegen Geisteskrank-
heit eingeleiteten Verfahren (88 605, 620 der Zivilprozessordnung)
iSt die Öffentlichkeit während der Vernehmung des Entmündigten
auszuschliessen, auch kann auf Antrag einer der Parteien die

Öffentlichkeit der V erhandlung überhaupt ausgeschlossen werden.
Das Verfahren wegen Entmündigung oder Wiederaufhebung

der Entmündigung (88 593--604, 616--619 der Zivilprozessord-
nung) ist öffentlich.

S 173. In allen Sachen kann durch das Gericht für die
Verhandlung oder für einen Teil derselben die Öffentlichkeit aus-

geschlosSen werden, wenn Sie eine Gefährdung der öffentlichen
Ordnung oder der Sittlichkeit besorgen lässt.

8 174. Die Verkündung des Urteils erfolgt in jedem Falle
öffentlich. .

8 175. Über die Ausschliesszung der Öffentlichkeit wird in

nicht öffentlicher Sitzung verhandelt.
Der Beschluss, w elcher die Öffentlichkeit ausschliesst, muss

öffentlich verkündet werden.

S 176. Der Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen kann un-

erwachsgenen und Solchen Personen vergagt werden, welche Sich
nicht im Begitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden oder welche
in einer der Würde des (7erichts nicht entsprechenden Weise er-

Scheinen.

Zu nichtöffentlichen Verhandlungen kann der Zutritt ein-
zelnen Personen von dem Vorgitzenden gestattet werden.

8 177. Die Aufrechthaltung der Ordnung iD der Sitzung
liegt dew Vorsitzenden ob.
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8 178. Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder
bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen, welche den zur

Aufrechthaltung der Ordnung erlassenen Befehlen nicht gehorchen,
können auf Beschluss des Gerichts 'aus dem Sitzungszimmer ent-

fernt, auch zur Haft abgeführt und während einer in dem Be-
Schlusse zu bestimmenden Zeit, welche vierundzwanzig Stunden

nicht übergsteigen darf, festgehalten werden.
8 179. Das Gericht kann gegen Parteien, Begschuldigte,

Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht beteili
Pergonen, welche gich in der Sitzung einer Ungebühr . schuldig

machen, vorbehaltlich der strafgerichtlichen Verfolgung eine Ord-
nungsstrafe bis zu einhundert Mark oder bis zu drei Tagen Haft
festgetzen und gofort vollstrecken lagsen.

8 180. Das Gericht kann gegen einen bei der Verhandlung
beteiligten Rechtsanwalt oder Verteidiger, der sich in der Sitzung

einer Ungebühr Schwidig macht, vorbehaltlich der strafgerichtlichen
oder digziplinaren Verfolgung eine Ordnungsstrafe bis zu ein-
hundert Mark festgetzen.

8 181. Die Vollstreckung der vorstehend bezeichneten Ord-
nungsstrafen hat der Vorgitzende unmittelbar zu veranlassen.

S8 182. Die in den Sd; 177--181 bezeichneten Befugnisse
Stehen auch einem einzelnen Richter bei der Vornahme von Amts-

handlungen ausgerhalb der Sitzung zu.
8 183. Ist in den Fällen der 88 179, 180, 182 eine Ord-

nungsstrafe festgegsetzt, 80 findet binnen der Frist von einer Woche

nach der Bekanntmachung der Entscheidung Beschwerde statt,
gofern die Entscheidung nicht von dem Reichsgerichte oder einem

Oberlandesgerichte getroffen ist.
Die Beschwerde hat in dem Falle des 8 179 keine auf-

Schiebende Wirkung, in den Fällen des 8 180 und des 8 182
aufschiebende Wirkung.

Über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht.

S8 184. Ist eine Ordnungsstrafe wegen Ungebühr festgegetzt
oder eine Person zur Haft abgeführt oder eine bei der Verhand-

lung beteiligte Person entfernt worden, 80 ist der Beschluss des
Gerichts und dessen VeranlasSung in das Protokoll aufzunehmen.

8 185. Wird eine Strafbare Handlung in der Sitzung be-
gangen, 80 hat das Gericht den Thatbestand festzustellen und der

zuständigen Behörde das darüber aufgenommene Protokoll mit-
zuteilen. In geeigneten Fällen ist die vorläufige Festnahme des
Thäters zu verfügen.

Fünfzehnter Titel. Gerichtssprache.

S 186. Die Gerichtssprache ist die deutsche.
S8 187. Wird unter Beteiligung von Pergonen verhandelt,

welche der deutschen Sprache nicht mächtig gind, 80 ist ein Dol-
metscher zuzuziehen. Die Führung eines Nebenprotokolls in der
fremden Sprache findet nicht Statt; jedoch Sollen Ausgagen und

A]ltmann, Urkt. z. ädta8ch. Verfass.-Geach. geit 18086. II. 10
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Erklärungen in fremder Sprache, wenn und 80weit der Richter
dies mit Rückgicht auf die Wichtigkeit der Sache für erforderlich
erachtet, auch in der fremden Sprache in das Protokoll oder in
eine Anlage niedergeschrieben werden. In den dazu geeigneten
Fällen Soll dem Protokolle eine durch den Dolmetscher zu be-

glaubigende Übersetzung beigefügt werden.
Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben. wenn

die beteiligten Personen sSämtlich der fremden Sprache mächtig Sind.
8 188. Zur Verhandlung mit tauben oder Stummen Pergonen

ist, 80fern nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt, eine Person
als Dolmetscher zuzuziehen, mit deren Hülfe die Verständigung
in anderer Weise erfolgen kann.

S 189. Ob einer Partei, welche taub ist, bei der mündlichen
Verhandlung der Vortrag zu gestatten Sei, bleibt dem Ermesgsen des
Gerichts überlassen.

Dasgelbe gilt in Anwaltsprozessen von einer Partei, die der
deutschen Sprache nicht mächtig ist.

S 190. Pergonen, welche der deutschen Sprache nicht
mächtig ind, leisten Eide in der ihnen geläufigen Sprache.

8 191. Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten,

dass er treu und gewissenhaft übertragen werde.
Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffenden Art

im allgemeinen beeidigt, 80 genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.
S 192. Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Gerichts-

Schreiber wahrgenommen werden. Liner begonderen Beeidigung
bedarf es nicht.

S 193. Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen über
Ausschliessung und Ablehnung der Sachverständigen entsprechende
Anwendung. Die Entscheidung erfolgt durch das Gericht oder
den Richter, von welchem der Dolmetscher zugezogen ist.

Sechzehnter Titel. Beratung und Abstimmung.

5 194, Bei Entscheidungen dürfen Richter nur in der ge-Setzlich bestimniten Anzahl mitwirken.

Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der YVorgitzende

die Zuziehung von Ergänzungsrichtern anordnen, weiche der Ver-
handlung beizuwohnen und im Falle der Verhinderung eines
Richters für denselben einzutreten haben.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Schöffen

und Geschworene Anwendung.
S 195. Die Beratung und Abstimmung des Gerichts erfolgt

nicht öffentlich.

Diese Vorschrift Steht der ZulasSung der bei dem Gerichte zu

ihrer juristiSchen Ausbildung beschäftigten Personen nicht entgegen.
S 196. Der Vorzitzende leitet die Beratung. stellt die Fragen

und Sammelt die Stimmen.

Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die FasSung
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und die Reihenfolge der Fragen oder über das Ergebnis der Ab-
Stimmung entscheidet das Gericht.

8 197. Kein Richter, Schöffe oder Geschworener darf die
Abstimmung über eine Frage verweigern, weil er bei der Abstim-
mung über eine vorhergegangene Frage in der Minderheit geblieben ist.

S 198. Die Entscheidungen erfolgen, 80weit das Gegetz nicht
ein Anderes bestimmt, nach der absoluten Mehrheit der Stimmen.

Bilden Sich in Beziehung auf Summen, über welche zu ent-

Scheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit
für Sich hat, S0 werden die für die grögste Summe abgegebenen
Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen 80 lange
hinzugerechnet, bis Sich die Mehrheit ergiebt.

Bilden Sich in einer Strafsache, von der Schuldfrage abge-
Sehen, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für
Sich hat, 80 werden die dem Beschuldigten nachteiligsten Stimmen
den zunächst minder nachteiligen 80 lange hinzugerechnet, bis sich
eine Mehrheit ergiebt.

S 199. Die Reihenfolge bei der Abstimmung richtet ich
nach dem Dienstalter, bei den Schöffengerichten und den Kammern
für HandelsSachen nach dem LebenSgalter; der Jüngste stimmt zu-
erst, der Vorgitzende zuletzt. Wenn ein Berichterstatter ernannt

iSt, 80 giebt dieser Seine Stimme zuerst ab.

Bei der Abstimmung der Geschworenen richtet gich die
Reihenfolge nach der Auslosgung. Der Obmann Stimmt zuletzt.

8 200. Schöffen und Geschworense gind verpflichtet über den

Hergang bei der Beratung und Abstimmung Stillschweigen zu
beobachten.

Siebenzehnter Titel. Gerichtsferien.

S8 201. Die Gerichtsferien beginnen am 15. Juli und endigen
am 15. September.

8 202. Während der Ferien werden nur in Feriengachen

Termine abgehalten und Entscheidungen erlassen.
Feriengachen Sind:

1) Strafsachen;
2) Arrestsachen und die eine einstweilige Verfügung betreffen-

den Sachen;
3) Mess- und Marktgachen;
4) Streitigkeiten zwichen Vermietern und Mietern von Woh-

nungs- und anderen Räumen wegen Überlasgung, Benutzung
und Räumung derselben, 80wie wegen Zurückhaltung der
vom Mieter in die Mietsräume eingebrachten Sachen;

5) Wechselsachen;
6) Bausachen, wenn über Fortsetzung eines angefangenen Baues

gestritten wird.
Das Gericht kann auf Antrag auch andere Sachen, Soweit

Sie begonderer Beschleunigung bedürfen, als Feriengachen be-
10*
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zeichnen. Die gleiche Befugnis hat vorbehaltlich der Entscheidung
des Gerichts der Vorgitzende.

8 203. Zur Erledigung der Feriensachen können bei den
Landgerichten Ferienkammern, 'bei den Oberlandesgerichten und
dem Reichsgerichte Feriengenate gebildet werden.

8 204. Auf das Mahnverfahren, das Zwangsvollstreckungs-
verfahren und das Konkurgverfahren gind die Ferien ohne Einfluss.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 27. Januar 1877.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

32. Gegetz betr. die Stellvertretung des
ReichaSkanzlers. 1878 März 17.

Reichs-Gegsetzblatt 1878, 8.7 f.

Wir Wülhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegsrats und des Reichstags, was folgt:
3 1. Die zur Gültigkeit der Anordnungen und Verfügungen

des Kaisers erforderliche Gegenzeichnung des Reichskanzlers,
Sowie die Sonstigen demselben durch die Verfassung und die Ge-
Setze des Reichs übertragenen Obliegenheiten können nach Mass-

gabe der folgenden Bestimmungen durch Stellvertreter wahrge-
nommen werden, welche der Kaiser auf Antrag des Reichskanzlers
in Fällen der Behinderung desselben ernennt.

S 2. Es kann ein Stellvertreter allgemein für den gesamten
Umfang der Geschäfte und Obliegenheiten des Reichskanzlers er-

nannt werden. Auch können für diejenigen einzelnen Amtszweige,
welche sich in der eigenen und unmittelbaren Verwaltung des
Reichs befinden, die Vorstände der dem Reichskanzler untergeord-
neten obersten Reichsbehörden mit der Stellvertretung dessgelben

im ganzen Umfang oder jn einzelnen Teilen ihres Geschäftskreises

beauftragt werden.
8 3. Dem Reichskanzler ist vorbehalten, jede Amtshandlung

auch während der Dauer einer Stellvertretung Selbst vorzunehmen.
 4. Die Bestimmung des Artikel 15 der ReichsverfasSung

wird durch dieses Gegetz nicht berührt.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 17. März 1878.
Wilhelm.

Fürgst v. Bismarck.
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33. Gegetz betr. Errichtung des Reichgamts für

die Verwaltung der ReichSeisepbahnen.
1878 Mai 27.

Reichs-Gesetzblatt 1879, 3. 193 (ausgegeben 14. Juli 1879).

Auf den Bericht vom 24. d. M. und J. will Ich nach Ihrem

Antrage genehmigen, dass die Verwaltung der ReichgeiSsenbahnen
von einem begsonderen Reichgsamte als einer dem Reichskanzler

unmittelbar unterstellten Zentralbehörde geleitet werde.

Berlin den 27. Mai 1878.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

An den Reichskanzler.

34. Gegsetz gegen die gemeingefährlichen

Begstrebungen der Sozialdemokratie. 1878 Okt. 21.
Reichs-Gegsetzblatt 1878, 8. 351--58.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preusgen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter
Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:

8 1 Vereine, welche durch 80zialdemokratische, 80zialistische
oder kommunistiSche Bestrebungen den Umsturz der bestehenden
Staats- oder Gesgellschaftsordnung bezwecken, gind zu verbieten.

Dasgelbe gilt von Vereinen, in welchen 8o0zialdemokratische,
SozialiStisSche oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehen-

den Staats- oder Gegellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in
einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Be-

völkerungsklassgen gefährdenden Weise zu Tage treten.
Den Vereinen stehen gleich Verbindungen jeder Art.
8 2. Auf eingetragene Genossenschaften findet im Falle des

8 1 Abs. 2 der 8 35 des Gegetzes vom 4. Juli 1868, betreffend

die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgeno8ssen-
Schaften (Bundes-Gegetzbl, S. 415 ff.), Anwendung.

Auf eingeschriebene Hülfskassen findet im gleichen Falle der
8 29 des Gegetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom

7. April 1876 (Reichs-Gegetzbl. 8. 125 ff.) Anwendung.
8 3. Selbständige Kasgenvereine (nicht eingeschriebene8),

welche nach ihren Statuten die gegensgeitige Unterstützung ihrer
Mitglieder bezwecken, Sind im Falle des 8 1 Abs. 2 zunächst nicht
zu verbieten, Sondern unter eine ausgerordentliche staatliche Kon-
trolle zu stellen.

Sind mehbrere Selbständige Vereine der vorgedachten Art zu
einem Verbande vereinigt, 80 kann, wenn in einem derselben die

im 8 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen zu Tage treten, die
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Anusscheidung dieges Vereins aus dem Verbande und die Kontrolle

über densSelben angeordnet werden.
In gleicher Weise ist, wenn die bezeichneten Bestrebungen

in einem Zweigyvereine zu Tage treten, |die Kontrolle auf diegsen
zu beschränken.

8 4. Die mit der Kontrolle betraute Behörde ist befugt:

1) allen Sitzungen und Versammlungen des Vereins beizuwohnen,
2) Generalversammlungen einzuberufen und zu leiten,
3) die Bücher, Schriften und Kassenbestände einzugehen, 80wie

Ausgkunft über die Verhältnisse des Vereins zu erfordern,

4) die Ausführung von Beschlüssen, welche zur Förderung der
im 8 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen geeignet Sind, zu

untersagen,
5) mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Vorstandes

oder anderer leitender Organe des Vereins geeignete Per-
Sonen zu betrauen,

6) die Kassen in Verwahrung und Verwaltung zu nehmen.
8 5. Wird durch die Generalversammlung, durch den Vor-

Stand oder durch ein anderes leitendes Organ des Vereins den
von der Kontrollbehörde innerhalb ihrer Befugnisse erlassenen

Anordnungen zuwidergehandelt oder treten in dem Vereine die

im 8 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen auch nach Einleitung
der Kontrolle zu Tage, 80 kann der Verein verboten werden.

8 6. Zuständig für das Verbot und die Anordnung der
Kontrolle ist die Landespolizeibehörde. Das Verbot ausländischer
Vereine steht dem Reichskanzler zu.

Das Verbot ist in allen Fällen durch den Reichganzeiger,
das von der Landespolizeibehörde erlassene Verbot überdies durch

das für amtliche Bekanntmachungen der Behörde bestimmte Blatt
des Ortes oder des Bezirkes bekannt zu machen.

Das Verbot ist für das ganze Bundesgebiet wirksam und

umfasst alle Verzweigungen des Vereins, Sowie jeden vorgeblich
neuen Verein, welcher Sachlich als der alte gich darstellt.

8 7. Auf Grund des Verbots 8ind die Vereinskasse, Sowie
alle für Zwecke des Vereins bestimmte Gegenstände durch die
Behörde in Begschlag zu nehmen.

Nachdem das Verbot endgültig geworden ist, hat die von
der Landespolizeibehörde zu bezeichnende Verwaltungsbehörde die
Abwickelung der Geschäfte des Vereins (Liquidation) geeigneten
Personen zu übertragen und zu überwachen, auch die Namen der

Liquidatoren bekannt zu machen.

An die Stelle des in den Gegetzen oder Statuten vorge-

Sehenen Begchlussges der Generalversammlung tritt der Begschluss

der Verwaltungsbehörde.
Das liquidierte Vereinsvermögen ist, unbeschadet der Rechts-

ansprüche Dritter und der Vereinsmitglieder, nach Massgabe der
Vereinsstatuten, beziehungsweise der allgemeinen gesgetzlichen Be-
Stimmungen zu verwenden.
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Der Zeitpunkt, in welchem das Verbot endgültig wird, ist
als der Zeitpunkt der AuflöSung oder Schliessung des Vereins
(der Kagsse) anzugehen.

Gegen die Anordnungen der Behörde findet nur die Be-
Schwerde an die Aufsichtsbehörden statt.

8 8. Das von der Landegpolizeibehörde erlasgene Verbot,
Sowie die Anordnung der Kontrolle ist dem Vereinsvorstande,
Sofern ein gaolcher im Inlande vorhanden ist, durch gchriftliche,
mit Gründen vergehene Verfügung bekannt zu machen. Gegen
diegelbe steht dem Vereinsvorstande die Beschwerde (8 26) zu.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zu-

Stellung der Verfügung bei der Behörde anzubringen, welche die-
Selbe erlasgen hat.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
S 9. Vergammlungen, in denen 80zialdemokratische, 80zia-

lietieche oder kommunistische, auf den Umsturz der begstehenden

Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zu Tage
treten, Sind aufzulögen.

Vergammlungen, von denen durch Thatsachen die Annahme
gerechtfertigt ist, dass 8ie zur Förderung der im ersten Abgatze
bezeichneten Bestrebungen bestimmt gind, gind zu verbieten.

Den Vergammlungen. werden öffentliche Festlichkeiten und

Aufzüge gleichgestellt.
S 10. Zuständig für das Verbot und die Auflögung ist die

Polizeibehörde.
Die Beschwerde findet nur an die Aufgichtsbehörden statt.

8 11. Druckschriften, in welchen 80zialdemokratische, 80-
zialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden

Staats- oder Gegellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer
den öffentlichen Frieden, insbegondere die Eintracht der Bevölke-
rungsklassen gefährdenden Weise zu Tage treten, Sind zu verbieten.

Bei periodischen Druckschriften kann das Verbot gich auch
auf das fernere Erscheinen ergstrecken, 80bald auf Grund dieses
Gegetzes das Verbot einer einzelnen Nummer erfolgt.

8 12. Zugtändig für das Verbot ist die Landespolizeibehörde,
bei periodischen, im Inlande erscheinenden Druckschriften die
Landespolizeibehörde des Bezirks, in welchem die Druckgchrift
erscheint. Das Verbot der ferneren Verbreitung einer im Aus-
lande erscheinenden periodischen Druckschrift steht dem Reichs-
kanzler zu.

Das Verbot ist in der im 8 6 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise
bekannt zu machen und ist für das ganze Bundesgebiet wirksam.

13. Das von der Landespolizeibehörde erlassene Verbot

einer Druckschrift igt dem Verleger oder dem Herausgeber, das
Verbot einer nicht periodisch erscheinenden Druckschrift auch
dem auf dergelben benannten Verfasger, 80fern diese Pergonen im

Inlande vorhanden gind, durch schriftliche, mit Gründen vergehene
Verfügung bekannt zu machen.
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Gegen die Verfügung steht dem Verleger oder dem Heraus-
geber, 80wie dem Verfasser die Beschwerde (8 26) zu.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zu-

Stellung der Verfügung bei der Behörde anzubringen, welche die-
gelbe erlassen hat.

Die Beschwerde hat Keine aufschiebende Wirkung.
8 14. Auf Grund des Verbots Sind die von demselben be-

troffenen Druckschriften da, wo Sie Sich zum Zwecke der Ver-

breitung vorfinden, in Beschlag zu nehmen. Die Beschlagnahme
kann gich auf die zur Vervielfältigung dienenden Platten und
Formen erstrecken; bei Druckschriften im engeren Sinne hat auf

Antrag des Beteiligten Statt Beschlagnahme des Satzes das Ab-
legen des letzteren zu gesSchehen. Die in Beschlag genommenen
Druckschriften, Platten und Formen Sgind, nachdem das Verbot
endgültig geworden ist, unbrauchbar zu machen.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

8 15. Die Polizeibehörde ist befugt, Druckschriften der im
8 11 bezeichneten Art, Sowie die zu ihrer Vervielfältigung die-
nenden Platten und Formen 8chon vor Erlass eines Verbots vor-

läufig in Beschlag zu nehmen. Die in Beschlag genommens Druck-

Schrift ist innerhalb vierundzwanzig Stunden der Landespolizei-
behörde einzureichen. Letztere hat entweder die Wiederaufhebung
der Beschlagnahme sofort anzuordnen oder innerhalb einer Woche
das Verbot zu erlassen. Erfolgt das Verbot nicht innerhalb dieser
Frist, 80 erlischt die Beschlagnahme, und müssen die einzelnen

Stücke, Platten und Formen freigegeben werden.
S8 16. Das Einsammeln von Beiträgen zur Förderung von

Sozialdemokratischen, SozialistiSchen oder kommunistischen, auf den
Umsturz der bestehenden Staats- oder Gegellschaftsordnung ge-
richteten Bestrebungen, 80wie die öffentliche Aufforderung zur
Leistung Solcher Beiträge Sind polizeilich zu verbieten. Das Verbot
iSt öffentlich bekannt zu machen.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden Statt.

8 17. Wer an einem verbotenen Vereine (8 6) als Mitglied
Sich beteiligt oder eine Thätigkeit im Interesse eines Solchen
YVereins ausübt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder

mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Eine gleiche Strafe
trifft denjenigen, welcher an einer verbotenen Versammlung (8 9)
Sich beteilig oder welcher nach polizeilicher AuflöSung einer
Versammlung (8 9) sich nicht sofort entfernt.

Gegen diejenigen, welche Sich an dem Vereine oder an der

Vergammlung als Vorsteher, Leiter, Ordner, Agenten. Redner oder
Kasggierer beteiligen oder welche zu der Versammlung auffordern,
iSt auf Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre zu erkennen.

S 18. Wer für einen verbotenen Verein oder für eine ver-

botene Versammlung Räumlichkeiten hergiebt, wird mit Gefängnis
von einem Monat bis zu einem Jahre bestraft.

8 19. Wer eine verbotene Druckschrift (88 11, 12) oder
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wer eine von der vorläufigen Beschlagnahme betroffene Druck-
Schrift (8 15) verbreitet, fortgetzt oder wieder abdruckt, wird mit
Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit Gefängnis bis zu gechs
Monaten bestraft.

8 20. Wer einem nach 8 16 erlasgenen Verbote zuwider-
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder mit

Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Augsgerdem ist das zu-

folge der verbotenen Sammlung oder Aufforderung Empfangene
oder der Wert desselben der Armenkasse des Orts der Sammlung
für verfallen zu erklären.

S 21. Wer ohne Kenntnis, jedoch nach erfolgter Bekannt-
machung des Verbots durch den Reichganzeiger (88 6, 12) eine
der in den 88 17, 18, 19 verbotenen Handlungen begeht, ist mit
Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft zu bestrafen.

Gleiche Strafe trifft den, welcher nach erfolgter Bekannt-
machung des Verbots einem nach 8 16 erlasSenen Verbote zu-

widerhandelt. Die Schlussbestimmung des 8 20 findet Anwendung.
S8 22. Gegen Pergonen, welche gich die Agitation für die

im 8 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen zum Geschäfte machen,
kann im Falle einer Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen
die 88 17 bis 20 neben der Freiheitsstrafe auf die Zuläggigkeit

der KEinschränkung ihres Aufenthaltes erkannt werden.
Auf Grund dieges Erkenntnisses kann dem Verurteilten der

Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Ortschaften durch die

Landespolizeibehörde vergagt werden, jedoch in Seinem Wohnzgitze
nur dann, wenn er denSselben nicht bereits Seit Sechs Monaten inne

bat. Augländer können von der Landespolizeibehörde aus dem

Bundesgebiete ausgewiesen werden. Die Beschwerde findet nur
an die Aufsichtsbehörden statt.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis von einem Monat
bis zu einem Jahre bestraft.

8 23. Unter den im 8 22 Abs. 1 bezeichneten Voraus-
Setzungen kann gegen Gastwirte, Schankwirte, mit Branntwein
oder Spiritus Kleinhandel treibende Personen, Buchdrucker, Buch-
händler, Leihbibliothekare und Inhaber von Legsekabinetten neben

der Freiheitsstrafe auf Untersagung ihres Gewerbebetriebes er-
kannt werden.

S8 24. Pergonen, welche es Sich zum Geschäft machen, die
im 8 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen zu fördern oder welche
auf Grund einer Bestimmung dieges Gegetzes rechtakräftig zu
einer Strafe verurteilt worden Sind, kann von der Landegpolizei-

behörde die Befugnis zur gewerbsmäggigen oder nicht gewerbs-
mässigen öffentlichen Verbreitung von Druckschriften, 80wie die
Befugnis zum Handel mit Druckschriften im Umherzieben ent-

zogen werden.
Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden Statt.

S8 25. Wer einem auf Grund des 8 23 ergangenen Urteil
oder einer auf Grund des 8 24 erlasgenen Verfügung zuwider-
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handelt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit

Haft oder mit Gefängnis bis zu Sechs Monaten begstraft.

8 26. Zur Entscheidung der in den Fällen der 88 8, 13
erhobenen Beschwerden wird eine Kommisgion gebildel. Der
Bundegrat wählt vier Mitglieder aus geiner Mitte und fünf aus

den Mitgliedern der höchsten Gerichte des Reichs oder der ein-
zelnen Bundesstaaten.

Die Wahl dieser fünf Mitglieder erfolgt für die Zeit der
Dauer dieses Gegetzes und für die Dauer ihres Verbleibens in
richterlichem Amte.

Der Kaiser ernennt den Vorgitzenden und aus der Zahl der

52 der Kommizsion dessen Stellvertreter.27. Die Kommizssion entscheidet in der Besetzung von
itgliedern, von denen mindestens drei zu den richterlichen

Witglieg es gehören mügssen. Vor der Entscheidung über die Be-

Schwerde ist den Beteiligten Gelegenheit zur mündlichen oder
Schriftlichen Begründung ihrer Anträge zu geben. Die Kommiggion
igt befugt, Beweis in vollem Umfange, insbesondere durch eidliche
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zu erheben oder
mittelst Erguchens einer Behörde des Reichs oder eines Bundes-

Staates erheben zu lasgen. Hingichtlich der Verpflichtung, gich als

Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, 80wie hin-
gichtlich der im Falle des Ungehorsams zu verhängenden Strafen
kommen die Bestimmungen der am Sitze der Kommisgion, be-

ziehungsweise der ersuchten Behörde geltenden bürgerlichen Pro-
zegsgegetze zur Anwendung. Die Entscheidungen erfolgen nach
freiem Ermessen und gind endgültig.

Im übrigen wird der Geschäftsgang bei der Kommisggion

durch ein von dergelben zu entwerfendes Regulativ geordnet,

welches der Bestätigung des Bundegrats unterliegt.
 28. Für Bezirke oder Ortschaften, welche durch die im

5 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen mit Gefahr für die öffent-
iche Sicherheit bedroht Sind, können von den Zentralbehörden

der Bundesgstaaten die folgenden Anordnungen, 80weit 8ie nicht

bereits landesgesetzlich zuläsgig Sind, mit Genehmigung des Bundes-
rats für die Dauer von längstens einem Jahre getroffen werden:

1) dass Vergammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der
Polizeibehörde Stattfinden dürfen; auf Versammlungen zum
Zweck einer ausgeschriebenen Wahl zum Reichstag oder zur

Landesvertretung erstreckt Sich diese Beschränkung nicht;
2) dass die Verbreitung von Druckschriften auf ö entlichen

Wegen, StrassSen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
nicht stattfinden darf;

3) dass PerSonen, von denen eine Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist, der Aufenthalt in
den Bezirken oder Ortschaften versagt werden kann;

4) dass der Besitz, das Tragen, die Einführung und der Ver-
kauf von Waffen verboten, beschränkt oder an bestimmte

Vorausgetzungen geknüpft wird.
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Über jede auf Grund der vorstehenden Bestimmungen ge-
troffeue Anordnung muss dem Reichstag sofort, beziehungsweise
bei Seinem nächsten Zugammentreten Rechenschaft gegeben werden.

Die getroffenen Anordnungen gind durch den Reichganzeiger
und auf die für landespolizeiliche Verfügungen vorgeschriebene
Weise bekannt zu machen.

Wer diegen Anordnungen oder den auf Grund derselben
erlassenen Verfügungen mit Kenntnis oder nach erfolgter öffent-
licher Bekanntmachung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis
zu eintausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu
Sechs Monaten bestraft.

8 29. Welche Behörden in jedem Bundegstaat unter der
Bezeichnung Landespolizeibehörde, Polizeibehörde zu verstehen
Sind, wird von der Zentralbehörde des Bundegstaates bekannt

gemacht.
8 30. Dieges Gegetz tritt mit dem Tage der Verkündigung

inkraft und gilt bis zum 31. März 1881*).

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Untergschrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen Ingiegel

Gegeben Potsdam den 21. Oktober 1878.

Im allerhöchsten AuftraageSeiner Majestät des Kaigers:
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Fürst v. Bismarck.

359. Gesetz betr. die Verfagsgung u. Verwaltung

Kl8as8s-Lothringens. 1879 Juli 4.
Reichs-Gesgsetzblatt 1879, 8. 165--169.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preugssen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach

erfolgter Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:
S 1. Der Kaiser kann landesgherrliche Befugnisse, welche

ihm kraft Ausübung der Staatsgewalt in Elsass-Lothringen zustehen,
einem Statthalter übertragen. Der Statthalter wird vom Kaiser

ernannt und abberufen. Er regidiert in Strassburg.
Der Umfang der dem Statthalter zu übertragenden landes-

herrlichen Befugnisse wird durch kaiserliche Verordnung bestimmt.
2. Auf den Statthalter gehen zugleich die durch Gegetze

erordnungen dem Reichgskanzler in elsass-lothringischen
Landegangelegenheiten überwiegsenen Befugnisse und Obliegenheiten,
Sowie die durch 8 10 des Gegetzes, betreffend die Einrichtung der

Verwaltung vom 30. Dezember 1871 (GegetzblL für Elsass-Loth-

*) Verlängert bis 30. Sept. 1886 durch Reichasgesetz v. 28. Mai 1884

(RGbl. 1884 8. 53), bis 30. Sept. 1888 durch R.-G. v. 20. April 1886 (RGbl.
1886 8. 77), bis 30. Sept. 1890 uroh R.-G. v. 18. März 1888 R bl. 1888 8. 109).
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ringen von 1872 8. 49) dem Oberprägidenten übertragenen ausser-
ordentlichen Gewalten über.

8 3. Das Reichskanzleramt für Elsas8-Lothringen und das
Oberprägidium in Elgass-Lothringen werden aufgelöst. Zur Wahr-
nehmung der von dem ersteren und dem Reichsjustizamte in der

Verwaltung des Reichslandes, 80wie der von dem Oberprägidenten
bisher geübten Obliegenheiten wird ein Ministerium für Elsass-Loth-
ringen errichtet, welches in Strassburg Seinen Sitz hat und an
dessen Spitze ein StaatsSekretär Steht.

8 4. Die Anordnungen und Verfügungen, welche der Statt-
halter kraft des ihm nach 8 1 erteilten Auftrags trifft, bedürfen
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Staatssekretärs, welcher
dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.

In den im 8 2 bezeichneten Angelegenheiten hat der Staats-
Sekretär die Rechte und die Verantwortlichkeit eines Stellvertreters

des Statthalters in dem Umfange, wie ein dem Reichskanzler nach
Massgabe des Gegetzes vom 17. März 1878 (Reichs-GesetzblL 38. 7)
Substituierter Stellvertreter gie hat. Dem Statthalter ist vorbehalten,

Jede in diesen Bereich fallende Amtshandlung selbst vorzunehmen.
8 5. Das Ministerium tür Elsass-Lothringen zerfällt in Ab-

teilungen. An der Spitze der Abteilungen Stehen Unterstaats-
Sekretäre. Dem Staatsgekretär kann die Leitung einer Abteilung
übertragen werden. Das Nähere über die Organisation des Mi-
niSteriums wird durch kaiserliche Verordnung bestimmt.

6. Der Staatsgekretär, die UnterstaatsSekretäre und die
Räte des Ministeriums werden vom Kaiser unter Gegenzeichnung

des Statthalters, die übrigen höheren Beamten des Ministeriums
werden vom Statthalter, die Subaltern- und Unterbeamten vom
StaatsSekretär ernannt.

Auf den StaatsSekretär und die UnterstaatsSekretäre finden

die Bestimmungen der 88 25, 35 des Gesgetzes, betreffend die
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 (Gesetzbl.

für Elsass-Lothringen S. 479) Anwendung.
Sämtliche Beamte des Ministeriums Sind Landesbeamte im

Sinne des die Rechtsverhältnisse der Beamten und Lehrer betreffen-

den Gegetzes vom 23. Dezember 1873 (Gegetzbl. für Elsass-Loth-

ringen S. 479).
8 7. Zur Vertretung der Vorlagen aus dem Bereiche der

Landesgesetzgebung, Sowie der Interesgen Elsass-Lothringens bei
Gegenständen der Reichsgesetzgebung können durch den Statt-
halter Kommissare in den Bundesrat abgeordnet werden, welche
an dessen Beratungen über diese Angelegenheiten teilnehmen.

8 8. Die in den 88 5, 39, 52 und 68 des vorerwähnten
Gegsetzes vom 31. März 1873 bezeichneten Befugnisse des Bundes-

rats gehen bezüglich der Landesbeamten auf das Ministerium über.
Auch bedarf es der Zustimmung des Bundesrats, welche in 8 18
desSelben Gegetzes, Sowie in 8 2 des die Kautionen der Beamten
des Staates, der Gemeinden und der öffentlichen Anstalten be8-
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treffenden Gesetzes vom 15. Oktober 1873 (Gegetzbl. für Elsass-

Lothringen S. 273) vorgegehen ist, fortan nicht mehr.
8 9. Es wird ein Staatsrat eingesetzt, welcher berufen ist

zur Begutachtung:

1) der Entwürfe zu Gegetzen,
2) der zur Ausführung von Gegetzen zu erlasgenden allgemeinen

Verordnungen,
3) anderer Angelegenheiten, welche ihm vom Statthalter über-

wiegen werden.

Durch die Landesgegetzgebung können dem Staatsrat auch
andere, insbesondere begschliessende Funktionen übertragen werden.

8 10. Der Staatsrat besteht unter dem Vorzitze des Statt-

halters aus folgenden Mitgliedern:

3 dem Staatssekretär,2) den Unterstaatssekretären,

3) dem Prägidenten des Oberlandesgerichts und dem ersten
Beamten der Staatsanwaltschaft bei diesem Gerichte,

4) acht bis zwölf Mitgliedern, welche der Kaiser ernennt.
Von den unter 4 bezeichneten Mitgliedern werden drei auf den

Vorschlag des LandegausSschusses ernannt, die übrigen beruft der
Kaiser aus allerhöchstem Vertrauen. Die Ernennung erfolgt jedes-
mal auf drei Jahre.

Im Vorgitze des Staatsrats wird der Statthalter im Behin-

derungsfalle durch den Staatsgekretär vertreten.
Die Gegschäftsordnung des Staatsrats wird vom Kaiser festgestellt.
8 11. Die Mitglieder des kaiserlichen Rats in Elgass-Loth-

ringen (8 8 des Gegetzes vom 30. Dezember 1871) werden bis
auf weiteres in der Zahl von zehn durch kaiserliche Verordnung
ernannt.

12. Die Zahl der Mitglieder des Landegaugschusses wird
auf achtundfünfzig erhöht.

Von den Mitgliedern werden vierunddreissig nach Massgabe
der in dem Kkaigerlichen Erlass vom 29. Oktober 1874 getroffenen

Bestimmungen durch die Bezirkstage, und zwar zehn durch den
Bezirkstag des Ober-Elsass, elf durch den Bezirkstag von Loth-
ringen, dreizehn durch den Bezirkstag des Unter-Elgass gewählt.
Die Wahl von Stellvertretern findet ferner nicht statt.

S 13. Von den übrigen vierundzwanzig Mitgliedern werden
je eines in den Gemeinden Strassburg, Mülbausen, Metz und
Colmar, zwanzig von den zwanzig Landkreisen, in den Kreigen
Mülhaugen und Colmar unter Ausscheidung der gleichnamigen

Stadtgemeinde, gewählt.
8 14. Die Abgeordneten von StrasSburg, Mülhausen, Metz

und Colmar werden von den Gemeinderäten aus deren Mitte gewählt.

Die Wahl in den Kreisen wird derart vorgenommen, dass

die Gemeinderäte aus ihren Mitgliedern, in Gemeinden mit weniger
als 1000 Einwohnern einen Wahlmann, in Gemeinden mit über
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1000 Einwohnern für je volle 1000 Einwohner mehr einen Wahl-
Mmann mehr wählen.

Die Wahlmänner jedes Kreises wählen den Abgeordneten
desgelben.

Die Wahlen der Abgeordneten werden innerhalb vier Wochen
nach der Wahl der Wahlmänner vorgenommen. Wählbar zum

Abgeordneten ist, wer das aktive Gemeindewahlrecht begitzt und
im Bezirke Seinen Wohngitz hat.

S8 15. Die Wahlen der Wahlmänner und der Abgeordneten
gegechehen im geheimer Abstimmung auf drei Jahre.

Das Recht des Wahlmannes Sowie der von den Gemeinde-

räten unmittelbar gewählten Abgeordneten erlischt mit der Mitglied-
Schaft im Gemeinderat.

S 16. In Gemeinden, deren Gemeinderat 8uspendiert oder
aufgelöst ist, ruht das Wahlrecht.

8 17. Die näheren Bestimmungen über die Ausführung der
Wahlen werden durch kaiserliche Verordnung getroffen.

S 18. Die nach 88 13 bis 17 gewählten Abgeordneten haben,
insofern Sie noch nicht vereidet gind, bei ihrem Eintritt in den

LandegausSchuss den gleichen Kid zu leisten, wie die Mitglieder
der Bezirkstag. Die Ausübung des Mandats wird durch die
Leistung des Eides bedingt.

S 19. Der Kaiser kann den Landesausschuss vertagen oder
auflösen.

Die AuflöSung des Landesausschusses zieht die AuflöSung
der Bezirkstage nach Sich.

Die Neuwahlen zu den Bezirkstagen haben in einem Solchen

Falle innerhalb dreier Monate, die Neuwahlen zu dem Landes-

ausSchuss innerhalb Sechs Monaten nach dem Tage der Auflögungs-
verordnung Stattzufinden.

S 20. Die Mitglieder des MiniSteriums und die zu deren

Vertretung abgeordneten Beamten haben das Recht, bei den Ver-
handlungen des LandesSausSchusSses Sowie in desgen Abteilungen
und Kommissionen gegenwärtig zu Sein. Sie müssen auf ihr Ver-

langen Jederzeit gehört werden.
S 21. Der Landesausschuss erhält das Recht, innerhalb des

Bereiches der Landesgesetzgebung (iesetze vorzuschlagen und an
ihn gerichtete Petitionen dem Ministeriun: zu überweisen.

Im übrigen bleiben die in dem Gesgetze, betreffend die

Landesgesetzgebung in Elsass-Lothringen, vom 2. Mai 1877 (Reichs-
Gesetzbl. 8. 491), Sowie die im S8 8 des Gegetzes, betreffend die
Einführung der ReichsvertasSungin Elsass-Lothringen vom 25. Juni

1873 (ebendaselbst S. 161) getroffenen Bestimmungen in Geltung.
8 22. Das Gesgetzblatt für Elsass-Lothringen --- Gesetz vom

3. Juli 1871 (Gesetzbl. für Elsass-Lothringen 8. 2) --- wird vom

Ministerium in Strassburg herausgegeben. Die im 8 2 des er-

wähnten Gesetzes bezeichnete vierzehntägige Frist beginnt mit dem
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Ablaufe des Tages, an welchem das betreffende Stück des Gegetz-

blattes in Strassburg ausgegeben worden ist.
. 8 23. Der Zeitpunkt, an welchem dieses Gegetz inkraft tritt,

wird durch kaiserliche Verordnung bestimmt.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Bad Ems den 4. Juli 1879.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

36. Erlass betr. Errichtung des Reichsgchatzamts.
1879 Juli 14.

Reichs-Gogetzblatt 1879, 8. 196.

Auf Ihren Bericht vom 12. dieses Monats bestimme Ich,
dass die biSher mit dem Reichskanzleramt verbundene Finanz-

verwaltung: des Reichs fortan mit einer begonderen, dem Reichs-
kanzler unmittelbar unterstellten Zentralbehörde unter der Be-

nennung „Reichsschatzamt“ zu führen ist.
Bad Ems den 14. Juli 1879.

Wilhelm.
An den Reichskanzler. Fürst v. Bismarck.

37. KErlass betr. die Benennung des Reichs-

kanzleramts (Reichsamt des Innern). 1879 Dez. 24.
Reichs-Gegetzblatt 1879, 8. 321.

Auf Ihren Bericht vom 15. Dezember d. J. bestimme Ich,

dass das Reichskanzleramt fernerhin den Namen „Reichsamt des
Innern“ und der Vorstand dieser Behörde den Titel „StaatsSekretär
des Innern“ zu führen hat.

Berlin den 24. Dezember 1879.

Wilhelm.

An den Reichskanzler. Fürst v. Bismarck.

38. Gesetz betr. Ergänzungen und Änderungen

des Reichs-Militärgesetzes [oben Nr. 26].
1880 Mai G.

Reichs-Gesetzblatt 1880, 8. 103--107; vgl. unten Nr. 42.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:
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Artikel 1

Das Reichsmilitärgegetz vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gegsetzbl.

1874 38. 45) wird durch nachfolgende Bestimmungen ergänzt, be-
ziehungsweise geändert.

S 1. In Ausführung der Artikel 57, 59 und 60 der Reichs-
verfasgung wird die Friedensprägenzstärke des Heeres an Mann-

Schaften die Zeit vom 1. April 1881 bis zum 31. März 1888

auf 427 274 Mann festgestellt. Die Einjährig-Freiwilligen kommen
auf die Friedensprägenzstärke nicht in Anrechnung.

8 2. Vom 1. April 1881 ab werden die Infanterie in 503 Ba-
taillone, die Feldartillerie in 340 Batterien, die Fusgartillerie in
31 Bataillone, die Pioniere in 19 Bataillone formiert,

8 3. Auf diejenigen Mannschaften, welche nach Erlass dieses
Gegetzes wegen hoher Lognummer oder wegen geringer körperlicher
Fehler der Ergatzregerve erster Klasse überwiegen werden (8 25
Abs. 1 und Abs. 2b des Reichsmilitärgesetzes), finden, 80weit die-
gelben nicht auf Grund der Ordination oder der Priesterweihe dem

geistlichen Stande angehören, in Ergänzung ibrer bigherigen Ver-
pflichtungen die nachfolgenden Bestimmungen Anwendung:

1) Diegelben dürfen im Frieden zu Übungen einberufen werden.
Die Zahl der zur ersten Übung und der zu wiederholten

Übungen einzuberufenden Manngchaften wird durch den
ReichghaugbhaltSetat festgesetzt. Ergatzreservisten, welche
geübt haben, verbleiben während der Gegamtdauer ihrer Er-
Satzreservepflicht in der ErSatzreserve erster Klasse.

2) Zunächst Sind die Freigelosten nach der Reihenfolge ihrer
Lognummern heranzuziehen, Sodann diejenigen Mannschaften,
welche wegen geringer körperlicher Fehler an die Ergatz-
regerve erster Klasse überwiegen werden, nach Massgabe des
Lebengalters und der besseren Dienstbrauchbarkeitl. Die

Auswahl der letzteren erfolgt bei ihrer Überweisung zur Er-

Satzregerve erster Klasse im AusShebungsgegchäft.
3) Diese Übungspflicht erstreckt Sich auf 4 Übungen, von

welchen die erste eine Dauer von 10, die zweite eine Dauer

von 4 und die beiden letzten eine Dauer von je 2 Wochen

nicht überschreiten Sollen. Der Gestellungstag für die erste
Übung ist den Übungspflichtigen bei der Überweisung zur
Ergatzreserve bekannt zu machen. Erfolgt die Einberufung
zu einem Späteren Termin, S0 kommt die Zwischenzeit aut

die Dauer der Übung in Anrechnung. Letztere Bestimmung

findet keine Anwendung, wenn die Spätere Einberufung auf
Anzuchen der Übungspflichtigen, oder wenn mit dem Einver-

nehmen der Zivilverwaltung im Interesse der Übungspflich-
tigen eine Verschiebung des Termins der Einberufung erfolgt.

4) Jungen Leuten von Bildung, welche Sich während ihrer
Dienstzeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen und
welche die gewonnenen Kenntnisse in dem vorschriftsmäsSigen
Umfange dargelegt haben (8 11 des Gegetzes, betreffend die



38. Reichs-Militärgegsetz 1880. 161

Verpflichtung zum Kriegsdienst, vom 9. November 1867),
Steht für die erste Übung unter denjenigen Truppenteilen
die Wahl frei, welchen für das betreffende Jahr die Aus-

bildung von Ergatzreserven übertragen ist.
5) Die Übungspflicht erlischt, wenn die ausgewählten Mann-

Schaften innerhalb vierwöchentlicher Frist nach dem unter 3

bezeichneten Gestellungstage zur Übung nicht einberufen gind.
Ist der Gestellungstag auf Anguchen des Übungspflichtigen

oder mit dem Einvernehmen der Zivilverwaltung im Inter-
esse des Übungspflichtigen verschoben worden, 80 ist für
dies Erlöschen der Übungspflicht statt des unter 3 bezeich-

neten der verschobene Gestellungstag massgebend.
6) Von der Übungspflicht können die Mannschaften nach Mass-

gabe des 8 59 des Reichsmilitärgesetzes befreit werden.
Jede Einberufung zum Dienst im Heere zählt für eine Übung.
Schiffahrttreibende Mannschaften Sollen zu Übungen im Sommer

nicht eingezogen werden.
7) Die Jahreszeit, in welcher die Übungen stattfinden Sollen,

wird zwischen Militär- und Zivilbehörden unter Berückgich-

tigung der bürgerlichen Interessen vereinbart.
8) Übungspflichtige Ergatzregervisten untersteben in Bezug auf

Auswanderungsgerlaubnis, Entlassung aus der Staatsangehörig-
keit, Befolgung des Einberufungsbefehls, 80wie als Angehörige
des aktiven Heeres während einer Übung den für Reger-

visten und Webrleute geltenden Vorgchriften.
8 4. Die Versetzung aus der Regerve in die Landwehr und

die Entlassung aus der Landwehr finden, Soweit die zwölfjährige
Gegamtdienstzeit (Art. 59 der Reichsverfasgung) zur Einführung
gelangt ist, im Frieden bei den nächsten, auf Erfüllung der Dienst-.
zeit folgenden Frühjahrskontrollversammlungen statt.

Hingichtlich derjenigen Mannschaften, deren Dienstzeit in der
Periode vom 1. April bis zum 30. September ihr Ende erreicht, be-

wendet es bei der Bestimmung von 8 62 des Reichsmilitärgegetzes.

Artikel I.

Die 88 10, 12, 14, 53 und 66 des Reichsmilitärgesetzes vom
2. Mai 1874 (Reichs-Gegetzbl. 1874 S. 45) erhalten die nachstehende

Fasgung:
8 10. Alle Wehrpflichtigen Sind, wenn gie nicht freiwillig

in den Heeregsdienst eintreten (88 10 und 11 des Gegetzes vom

9. November 1867, Bundes-Gegetzbl. 8. 131), vom 1. Januar des

Kalenderjahres an, in welchem gie das 20. Lebengjahr vollenden,
der Aushebung unterworfen (militärpflichtig). Sie haben Sich zu
diegem Zwecke vor den Ergatzbehörden zu gestellen, bis über ihre

Dienstverpflichtung den Bestimmungen dieses Gesetzes gemägs
endgültig entschieden ist, jedoch höchstens zweimal jährlich.

Der Eintritt zum drei- oder vierjährig-freiwilligen Dienst

kann Militärpflichtigen durch die Ergatzbehörden gestattet werden.
Altmann, Urkt. tz. dtsch. Verfass.-Geoch. aeit 1808. I1. 11
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8 12. Jeder Militärpflichtige ist, 8ofern er nicht die Erlaubnis
zum freiwilligen Eintritt in den Heeregdienst erhalten hat, in dem
Aughebungsbezirke, in welchem er Seinen dauernden Aufenthalts-
ort oder in Ermangelung eines Solchen Seinen Wohngitz hat, ge-
Stellungspflichtig. Wer innerhalb des Bundesgebiets weder einen
dauernden Aufenthaltsort noch einen Wohngitz hat, ist in dem

Aushebungsbezirke Seines Geburtsorts gestellungspflichtig und,
wenn der Geburtsortim Auslande liegt, in demjenigen Aushebungs-

bezirke des Inlandes, in welchem die Eltern oder Familienhäupter
ihren letzten Wohnsitz hatten.

In dem Aughebungsbezirke, in welchem die Militärpflichtigen
Sich zu gestellen haben, werden Sie auch, unter Anrechnung auf
das von demsgelben aufzubringende Rekrutenkontingent, zum Mijlitär-

dienst herangezogen.
8 14. Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten

haben die Verpflichtung, Sich Spätestens zum 1. Oktober desjenigen
Jahres, in welchem sie das 23. Lebensjahr vollenden, zum Dienst-
antritt zu melden. Ausnahmsweise kann ihnen über diesen Zeit-

punkt hinaus Aufschub gewährt werden. Bei ausbrechendem Kriege
müssen Sich alle zum einJjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten,
welche bereits in das militärpflichtige Alter eingetreten Sind, auf
öffentliche Aufforderung Sofort zum Heeresdienst stellen.

Wer die rechtzeitige Meldung zum Dienstantritt versäumt,
verliert die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst; nach
Befinden der ErSsatzbehörde kann ihm die Berechtigung wieder
verliehen werden.

Ein Gesetz wird die Vorbedingungen regeln, welche zum

einjährig-freiwilligen Dienst berechtigen.
Zur Annahme Einjährig-Freiwilliger Sind die Truppen der

Feldartillerie und des Trains in Orten, wo ausserdem Truppen zu

Fuss garnisonieren, nur insoweit verpflichtet, als die Zahl von vier

EKinjährig-Freiwilligen bei jeder Batterie und Kompagnie nicht
überschritten wird.

S 53. Soldaten im aktiven Dienst können auf AnsSuchen zur

Verfügung der Ersatzbehörden entlassen werden, wenn einer der
im 8 20 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Gründe nach Ihrer Aushebung

eingetreten Iist, oder wenn in einzelnen Fällen besondere in diesem

Gesetze nicht ausdrücklich vorgeSehene Billigkeitsgründe dies

rechtfertigen (8 22).
Über die Zulässigkeit des Gesuchs entscheidet nach Begut-

achtung der Verhältnisse durch die Ständigen Mitglieder der Er-
Satzkommission der kommandierende General desjenigen Armeekorps,
in welchem der Reklamierte Seiner Dienstpflicht genügt, in Gemein-
Schaft mit der betreffenden (8 30 Nr. 3c) Landes- oder Provinzigl-

behörde Seines Heimatsbezirks, beziehungsweise das zuständige
Kriegsministerium in Gemeinschaft mit der obersten Zivilverwal-

tungsbehörde Seines Heimatsbezirks.
Die EntlasSung des Reklamierten erfolgt erst zu dem nächsten
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allgemeinen EntlasSungstermine, 8ofern nicht ein ungewöhnlicher
Grad der Dringlichkeit die frühere Entlassung notwendig macht.

Auf Soldaten, welche Sich bei mobilen Truppen im Dienst
befinden, haben diese Bestimmungen in der Regel keine Anwendung.

8 66. Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte Sollen durch
ihre Einberufung zum Militärdienst in ihren bürgerlichen Dienst-
verhältnisgen keinen Nachteil erleiden.

Ihre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus dengelben

und ihre Anziennetät, Sowie alle Sich daraus ergebenden Ansprüche
bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum Militärdienst ge-
wahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, 80 kann ihnen der

reine Betrag dergelben auf die Zivilbesoldung angerechnet werden;
denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind
haben, beim Verlassgen ihres Wohnorts Jedoch pur, wenn und

Soweit das reine Zivileinkommen und Mijitärgehalt zusammen den

Betrag von 3600 Mark jährlich übersteigen.
Nach dengelben Grundsätzen Sind pengionierte oder auf Warte-

geld stehende Zivilbeamte hinsichtlich ihrer Pensioben oder Warte-
gelder zu behandeln, wenn Sie bei einer Mobilmachung in den

Kriegsdienst eintreten.
Obige Vergünstigungen kommen nach ausgesprochener Mobil-

machung auch denjenigen in ihren Zivilstellungen abkömmlichen
Reichs- und Staatsbeamten zu gute, welche Sich freiwillig in das
Heer aufnehmen lassen.

Die näheren Bestimmungen- bleiben den einzelnen Bundes-

regierungen überlassen.

Artikel II.

Die Ausführungsbestimmungen zum Artikel I 88 3 und 4
und zum Artikel II dieses Gegetzes erlässt der Kaiser. -

Artikel IV.

Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer Be-
Stimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-
Gegetzbl. 1871 S8. 9) unter III 8 5, in Württemberg nach näherer
Bestimmung der Militärkonvention vom 21./25. November 1870
(Bundes-Gesetzbl. 1870 8. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Wiesbaden den 6. Mai 1880.

Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

11*
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39. Gegetz betr. die Stimmzettel für öffentliche

Wahlen. 1884 März 12.

Reichs-Gegetzblatt 1884, S8. 17.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preusgen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Rei was folgt:
Stimmzettel, welche im Wege der Vervielfältigung hergestellt

Sind und nur die Bezeichnung der zu wählenden Pergonen ent-

halten, gelten nicht als Druckschriften im Sinne der Reichs- und
der Landesgegetze.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Untergchrift

und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 12. März 1884.

Wilhelm.
von Boetticher.

40. Gegetz betr. Abänderung der Mass- und

Gewichtsordnung [oben Nr. 7].
1884 Juli 11.

Reichs-Gegetzblatt 1884, S. 115--117; vgl. unten Nr. 351.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
S 1. Die Artikel 1, 3, 6 und 14 der Mass- und Gewichts-

ordnung vom 17. August 1868 werden durch die nachstehenden
ergetzt:

M Art. 1. Die Grundlage des Masges und Gewichtes ist das
eter.

Das Meter ist die Einheit des Längenmagssges. Aus dem-
Selben werden die Einheiten des Flächenmasses und des Körper-
Ma88C8 -- Quadratmeter und Kubikmeter --- gebildet.

Das Gewicht des in einem Würfel von einem Zehntel des

Meter Seitenlänge enthaltenen destillierten WasSers im Iuftleeren
Raum und bei der Temperatur von + 4 Grad des hundertteiligen
Thermometers bildet die Einheit des Gewichtes und heisst das

Kilogramm. |

Art. 3. Es gelten ausser den im Artikel 1 aufgeführten
Namen der MasSeinheiten zur Bezeichnung von Teilen und Viel-

fachen derselben folgende Namen:

A. Längenmasse.
Der tausendste Teil des Meter heisst das Millimeter.
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Der hundertste Teil des Meter heisst das Centimeter.
Tausgend Meter heissen das Kilometer.

B. Flächenmasse.

Hundert Quadratmeter heissgen das Ar.
Zehntausend Quadratmeter oder hundert Ar heissen das Hektar.

C. Körpermasse.
Der tausendste Teil des Kubikmeter heisst das Liter.
Der zehnte Teil des Kubikmeter oder hundert Liter heisSen

das Hektoliter.

Zuläsgig ist auch die Bezeichnung von Flächen oder Räumen
durch die Quadrate oder Würfel des Centimeter und des Millimeter.

Art. 6. Es gelten für Teile und Vielfache der im Artikel 1

genannten Gewichtseinheit folgende Namen:
Der tausgendste Teil des Kilogramm heisst das Gramm.
Der tausendste Teil des Gramm heisst das Milligramm.
Tausend Kilogramm heissen die Tonne.
Art. 14. Zur Eichung und Stempelung Sind zuzulasgen:

diejenigen Längenmasse, welche dem Meter oder Seinen
ganzen Vielfachen oder Seiner Hälfte, Seinem fünften oder
Seinem zehnten Teile entsprechen;

diejenigen Körpermasse, welche dem Kybikmeter, dem
Hektoliter, dem halben Hektoliter oder den ganzen Vielfachen
dieger Massgrösgen oder dem Liter, Seinem Zwei-, Fünf-, Zehn-
oder Zwanzigfachen oder geiner Hälfte, Seinem fünften, zehnten,
zwanzigsten, fünfzigsten oder hundertsten Teile entsprechen;

diejenigen Gewichte, welche dem Kilogramm, dem Gramm
oder dem Milligramm oder dem Zwei-, Fünf-, Zehn-, Zwanzig-
oder Fünfzigfachen dieser Grösgen oder der Hälfte, dem fünften
oder dem zehnten Teile des Kilogramm oder des Gramm

entsprechen.
ZuläsSig ist ferner die Eichung und Stempelung des Viertel-

Hektoliter, 80wie des Viertel-Liter.
S 2. Der Bundesrat wird bestimmen, bis zu welchen Ter-

minen Masse, Messwerkzeuge und Gewichte, welche in GemäsgSheit
der biSherigen Vorschriften hergestellt Sind, den vorstehenden Be-
Stimmungen aber nicht entsprechen, auch ferner

3) zur Eichung und Stempelung zuzulasgen,
b) zur Wiederholung der Eichung und Stempelung zuzulassen,
c) im öffentlichen Verkehr zu dulden Sind.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem KkaiSerlichen Ingiegel.

Gegeben Insel Mainau den 11. Juli 1884.

Wilhelm.

von Boetticher.
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41. Gegetz betr. die Rechtsverhältnisse der

deutschen Schutzgebiete. 1886 April 17.

Reichs-Gegetzblatt 1886, 8. 75 f.; vgl. unten Nr. 44.

Wir Wüähelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

8 1. Die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten übt
der Kaiser im Namen des Reichs aus.

S 2. Das bürgerliche Recht, das Strafrecht, das gerichtliche
Verfahren einschliesslich der Gerichtsverfasgung bestimmen gich
für die Schutzgebiete nach den Vorschriften des Gegetzes über
die Kongulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 --- Reichs-Gegetzbl.

S. 197 ---, welches, Soweit nicht nachstehend ein Anderes vorge-

Schrieben ist, mit der Massgabe Anwendung findet, dass an Stelle
des Konsuls der vom Reichskanzler zur Ausübung der Gerichts-

barkeit ermächtigte Beamte und an Stelle des Kongulargerichts
das nach Massgabe der Bestimmungen über das letztere zusammen-
gegetzte Gericht des Schutzgebietes tritt.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch kKaiserliche
Verordnung festgesetzt.

S 3. Durch kaigerliche Verordnung kann

1) bestimmt werden, dass in den Schutzgebieten auch andere
als die im 8 1 Abgatz 2 des Gegetzes über die Kongular-

gerichtsbarkeit bezeichneten PerSonen der Gerichtsbarkeit

unterliegen;
2) dem zur AusSübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten

die Befugnis erteilt werden, bei Erlass polizeilicher Vor-
Schriften (8 4 des GesSetzes über die Kongulargerichtsbarkeit)
gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängnis bis zu drei

Monaten, Haft, Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegen-
Stände anzudrohen;

3) die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit der Schwur-
gerichte gehörenden Sachen (8 31 des Gegsetzes über die
Kongulargerichtsbarkeit) den Gerichten der Schutzgebiete in
der Weise übertragen werden, dass
a) eine Mitwirkung der Staatsanwaltschaft stattfindet und der

Staatsanwalt von dem zur Augübung der Gerichtsbarkeit

ermächtigten Beamten aus der Zahl der in den Schutz-

gebieten befindlichen Kaiserlichen Beamten oder der zur

Ausübung der Rechtsanwaltschaft zugelasSenen Personen
oder der Sonstigen achtbaren GerichtseingeSsesSenen zu
bestellen ist,

b) Soweit es die Verhältnisse gestatten, eine Voruntersuchung
geführt wird, deren Regelung besonderer kaiserlicher Ver-
ordnung vorbehalten bleibt,

c) an der Hauptverhandlung ausser dem zur Ausübung der
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Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten vier Beigitzer teil-
zunehmen haben,

d) im übrigen die Vorgschriften Anwendung finden, welche
für die im 8 28 des Gesetzes über die Konsulargerichts-
barkeit bezeichneten Strafsachen gelten;

4) als Berufungs- und Beschwerdegericht in bürgerlichen Rechts-
Streitigkeiten, in Konkurggsachen und in den zur streitigen

Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheiten das han-
Seatische Oberlandesgericht oder ein deutsches Kongular-
gericht, und in Rechtsgachen, bei welchen Eingeborene als
Beklagte oder Angeschuldigte beteiligt sind, ein Gerichtshof
im Schutzgebiet bestimmt und in dem Verfahren vor dem

Berufungs- oder Beschwerdegericht der Anwaltszwang aus-
geschlossen werden;

5) für die Zustellungen , die Zwangsvollstreckung und das Kosten-

wegen einfachere Bestimmungen vorgeschrieben werden;
[6) Ainzugefügt durch R.-G. v. 1887 Julz 7 (RGbil. 1887, S, 307):

eine von den nach 8 2 dieges Gegetzes massgebenden Vor-
Schriften abweichende Regelung der Rechtsverhältnisse an

unbeweglichen Sachen erfolgen.
S 4. Das Gegetz, betreffend die Ehegchliessung und die

Beurkundung des Pergonenstandes von Reichgangehörigen im Aus-
Jande vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gegetzbl. S. 599) findet für die

Schutzgebiete mit der Massgabe Anwendung, dass dasgelbe durch
kaiserliche Verordnung auch auf andere Personen als auf Reichs-
angehörige ausgedehnt werden kann und an Stelle des Bundes-
konsuls der von dem Reichskanzler zur Eheschliesgung und zur

Beurkundung des Personenstandes ermächtigte Beamte tritt.
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch kaiserliche Ver-

ordnung bestimmt.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaigerlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 17. April 1886.
Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

42. Gegetz betr. die Friedensprägenzstärke des
deutschen Heeres. 1887 März 11.

Reichs-Gegetzblatt 1887, 8. 117 f; vgl. unten Nr. 47, 53 u. 56.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von PreussSen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

8 1. In Ausführung der Artikel 57, 59 und 60 der Reichs-
verfassung wird die Friedensprägenzstärke des Heeres an Mann-
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Schaften für die Zeit vom 1. April 1887 bis zum 31. März 1894

auf 468409 Mann festgestellt. Die Einjährig-Freiwilligen kommen
auf die Friedenspräsenzstärke nicht in Anrechnung.

8 2. Vom 1. April 1887 ab werden die Infanterie in 534
Bataillone, die Kavallerie in 465 Eskadrons, die Feldartillerie in
364 Batterien, die Fusgartillerie in 31, die Pioniere in 19 und
der Train in 18 Bataillone formiert.

8 3. Der ArtikelI8 1 und 2 des Gegetzes vom6. Mai
1880, betreffend Ergänzungen und Änderungen des Reichgmilitär-
gesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl. 1880 S. 103), und die

noch in Geltung befindlichen, auf die Zahl der Truppenteile Bezug
habenden Begstimmungen des 8 2 des Reichgsmilitärgegetzes vom
2. Mai 1874 (Reichs-GesetzbL 1874 S. 45) treten mit dem 31.
März 1887 ausger Kraft.

8 4. Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer
Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-
GegetzblL 1871 8. 9) unter III 8 5, in Württemberg nach näherer
Bestimmung der Militärkonvention vom 21./25. November 1870
(Bundes-Gegetzbl 1870 S. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Untergchrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 11. März 1887.
Wilhelm.

von Boetticher.

43. Gegetz betr. Änderungen der Webrpflicht,
1888 Febr. 11.

Reichs-Gezetzblatt 1888, S8. 11-21.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.

Der erste Satz des Artikels 59 der Verfassung des deutschen

Reichs vom 16. April 1871 (Bundes-Gesetzbl. 1871 Nr. 16) erhält

folgende FassSung:
Jeder wehrfähige Deutsche gehört Sieben Jahre lang,

in der Regel vom vollendeten zwanzigsten bis zum begin-

nenden achtundzwanzigsten Lebensjahre, dem Stehenden Heere
-- und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die

letzten vier Jahre in der Regerve ---, die folgenden fünf

Lebensgjahre der Landwehr ersten Aufgebots und 80dann bis
zum 31. März degjenigen Kalenderjahres, in welchem das

neununddreisSigste Lebensjahr vollendet wird, der Landwehr
zweiten Aufgebots an.
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Artikel II.

Erster Abschnitt. Landwehr.

8 1. Die Landwehr wird in zwei Aufgebote eingeteilt.

3 2. Die Verpflichtung zum Dienst in der Landwehr ersten
Aufgebots ist von fünfjähriger Dauer. .

Der Eintritt in die Landwehr ersten Aufgebots erfolgt nach
abgeleisteter Dienstpflicht im stehenden Heere.

Die Dienstverhältniese der Landwehr ersten Aufgebots regeln

Sich nach den bigSher für die Landwehr gültigen Bestimmungen.
MannsSchaften der Kavallerie, welche gsich freiwillig zu einer

vierjährigen aktiven Dienstzeit verpflichtet haben, dienen in der
Landwehr ersten Aufgebots nur drei Jahre.

8 3. Die Verpflichtung zum Dienst in der Landwehr zweiten

Aufgebots dauert bis zum 31. März degjenigen Kalenderjahres,
in welchem das neununddreissigste Lebengjahr vollendet wird.

Für Dienstpflichtige, welche vor vollendetem zwanzigsten

Lebensjahre in das Heer eingetreten gind, endigt die Verpflichtung
am 31. März degjenigen Kalenderjahres, in welchem der Dienst-

pflichtige Sechs Jahre der Landwehr zweiten Aufgebots angehört hat.
Der Eintritt in die Landwehr zweiten Aufgebots erfolgt

2) nachabgeleisteter Dienstpflichtin der Landwehr ersten Aufgebots,
b) für Ergatzregervisten, welche geübt haben, nach abgeleisteter

Ergatzreservepflicht (vgl 8 15).
Die Dienstverhältnisse der Landwehr zweiten Aufgebots

regeln Sich nach den für die Landwehr ersten Aufgebots gültigen
Bestimmungen, jedoch mit den im 8 4 vorgegehenen Abweichungen.

S8 4. Für die zur Landwehr zweiten Aufgebots gehörigen

Personen greifen folgende Vergünstigungen Platz:
1) Diegelben dürfen im Frieden zu Übungen und Kontrollver-

Sammlungen nicht herangezogen werden.
2) Die für ihre Kontrolle erforderlichen Meldungen an die zu-

Ständigen Militärbehörden können auch durch Familienange-
hörige erstattet werden.

3) Sie bedürfen ausser dem Falle einer besonderen Anordnung
für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr (8 17
des Gegetzes vom 1. Juni 1870, Bundes-GegetzblL S. 355,

Sowie 8 140 Ziffer 3 des Strafgesetzbuchs für das deutsche
Reich) keiner Erlaubnis zur Auswanderung, Sind vielmehr
nur verpflichtet, von ihrer bevorstehenden Auswanderung der

zuständigen Militärbehörde Anzeige zu machen. Die Unter-
lasSung dieser Anzeige unterliegt der im 8 360 des Straf-
gesetzbuchs für das deutsche Reich angedrohten Strafe.

4) Weisen Solche PerSonen durch Kongulatsatteste nach, dass
Sie in einem aussSereuropäischen Lande eine ihren Lebens-

unterhalt Sichernde Stellung als Kaufmann, Gewerbetreiben-
der etc. erworben haben, So kann der ihnen erteilte Urlaub

bis zur EntlassSung aus dem Militärverhältnisse und unter
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gleichzeitiger Entbindung von der Pflicht zur Rückkehr im

Falle einer Mobilmachung verlängert werden.

8 5. Die Vergetzung aus der Landwehr ersten Aufgebots,
beziehungsweise der ErgatzreServe in die Landwehr zweiten Auf-
gebots erfolgt im Frieden bei den nächsten auf Erfüllung der be-
treffenden Dienstzeit folgenden Frühjahrskontrollvergzammlungen.
Diejenigen Mannschaften, deren Dienstzeit in der Landwehr ersten
Aufgebots in der Zeit vom 1. April bis zum 30. September abläuft,
treten bei den Herbstkontrollversgammlungen des betreffenden
Jahres zur Landwehr zweiten Aufgebots über.

Im Kriege finden Vergetzungen in die Landwehr zweiten
Aufgebots und EntlassSungen aus derselben nicht statt.

8 6. In Berückgichtigung dringender häuglicher und gewerb-
licher Verhältnisse können Mannschaften der Landwehr ersten und

zweiten Aufgebots, 80wie in besonders dringenden Fällen auch
einzelne Regervisten für den Fall der Mobilmachung hinter die

letzte Jahresklasse der Landwehr zweiten Aufgebots zurückgegtellt
werden, jedoch darf in keinem Aughebungsbezirke die Zahl der
hinter die letzte Jahresklasse der Landwehr zweiten Aufgebots
zurückgestellten Mannschaften drei Prozent der Regerve und der

gesamten Landwehr übergsteigen.
' 8 7. 1. Zur erstmaligen Aufstellung der Listen haben Sich

diejenigen im Jahre 1850 oder später geborenen Pergonen, welche
nach abgeleisteter gesetzlicher Dienstpflicht im Stehenden Heere
und der Landwehr, beziehungsweise als geübte ErSatzreservisten
nach Ablauf der Ergatzreservepflicht bereits zum Landsturm ent-

lasgen Sind, innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Ge-

Setzes Schriftlich oder mündlich unter Vorlage ihrer Militärpapiere,
Soweit diese noch vorhanden gind, im Stationsorte der betreffenden

Landwehrkompanie zu melden. Bei Unterlasszung der Meldung
kommen die Bestimmungen des 8 67 des Reichs-Militärgesetzes
m Anwendung.

2. Die vorstehend festgesetzte Meldefrist wird für die davon
betroffenen Personen, welche Sich ausserhalb Deutschlands, be-
ziehungsweise auf Seereisen befinden, bis zum 30. September 1888,
beziehungsweise, wenn dieselben vor diesem Zeitpunkte nach
Deutschland zurückkehren oder bei einem Seemannsgamt des In-

landes abgemustert werden, bis vierzehn Tage nach erfolgter
Rückkehr, beziehungsweise Abmusterung verlängert.

3. Diejenigen der unter 1 und 2 fallenden Personen, welche

vor vollendetem zwanzigsten Lebensjahre in das Heer eingetreten
Sind, werden nur dann in die Landwehr zweiten Aufgebots auf-
genommen, wenn der Eintritt in das Heer am 1. April 1870 oder

Später erfolgt ist. Ihre Zugehörigkeit zur Landwehr zweiten Auf-
gebots endigt mit dem nächsten 31. März nach Ablauf voller
achtzehn Jahre Seit ihrem Eintritt in das Heer.
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Z weiter Abschnitt. Ergatzreserve.

8 8 Die Erzgatzreserve dient zur Ergänzung des Heeres
bei Mobilmachungen und zur Bildung von Ergatztruppenteilen.

8 9. Der Ergatzregerve ind alljährlich 80 viele Mannschaften
zu überweisen, dass mit gieben Jahresklassen der erste Bedarf für

die Mobilmachung des Heeres gedeckt wird.
In erster Linie Sind dergelben diejenigen Personen zu über-

weigen, welche zum Militärdienst tauglich befunden, aber als Über-
zählige, d. i. wegen hoher Losnummer, nicht zur Einstellung ge-

langt gind.
Der weitere Bedarf ist zu entnehmen:

3) aus der Zahl derjenigen tauglichen Militärpflichtigen, deren
häugliche Verhältnisse die Befreiung von der Ableistung der

aktiven Dienstpflicht zur Folge haben;
b) aus der Zahl derjenigen Militärpflichtigen, welche wegen ge-

ringer körperlicher Fehler von der Ableistung der aktiven

Dienstpflicht befreit werden (d. h. bedingt tauglich Sind);
€) aus der Zahl derjenigen Militärpflichtigen, welche wegen

zeitiger Dienstuntauglichkeit von der Ableistung der aktiven

Dienstpflicht befreit werden (d. h. zeitig untauglich Sind),
deren Kräftigung aber während der nächstfolgenden Jahre
in dem Masse zu erwarten ist, dass Sie den Anstrengungen

des Dienstes gewachsen Sind.
Die Überweisung ist in der vorstehenden Reihenfolge zu be-

wirken. Ist ein Überschuss vorhanden, 80 entscheidet unter den

Freigelosten (Überzähligen) die Reihenfolge der Losnummer, unter
den übrigen Militärpflichtigen die Abkömmlichkeit, das Lebens-
alter und die begssere Diensttauglichkeit.

8 10. Eine Überweisung anderer als der im 8 9 bezeich-
neten tauglichen Militärpflichtigen zur Ergatzregerve kann durch
die Ersatzbehörden dritter Instanz ausnahmsweise verfügt werden,
wenn besondere im Reichs-Militärgesetz vom 2. Mai 1874 nicht

ausdrücklich vorgesehene Billigkeitsgründe eine Befreiung von der
Ableistung der aktiven Dienstpflieht gerechtfertigt erscheinen lassen.

S 11. Die der ErSsatzregerve überwiegenen Personen gehören
zu den Mannschaften des Beurlaubtenstandes und gind allen für
die letzteren --- insbesondere den für Regerve und Landwehr ---

gültigen Bestimmungen unterworfen, insoweit nicht in den nach-
Stehenden Paragraphen besondere FestSetzungen getroffen Sind.

S 12. Die Ergatzregervisten können alljährlich einmal und
zwar zu den im Frühjahre stattfindenden Kontrollversammlungen

herangezogen werden.
8 13. Die Ergatzreservisten Sind im Frieden zur Ableistung

von drei Übungen verpflichtet, von denen die erste zehn Wochen,
die zweite Sechs Wochen und die dritte vier Wochen dauert.

Die Zahl der zur ersten Übung einzuberufenden Mannschaften

wird durch den Reichshaughaltsetat festgegetzt.
Die Heranziehung zur ersten Übung erfolgt in der Regel
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innerhalb eines Jahres nach Überweisung zur Ergatzregerve. Den
ErSatzregervisten, welche zur ersten Übung einberufen werden
Sollen, ist, von begonderen Ausnahmefällen abgesehen, der Ge-
Stellungstag bis zum 15. Juli des betreffenden Kalenderjahres be-
kannt zu machen.

Schiffahrt treibenden Mannschaften und 8olchen Ergatzreger-

visten, welche auf ihren Wunsch später oder als Nachergatz nach-
träglich zur ersten Übung herangezogen werden gollen, ist der
Gestellungstag vierzehn Tage vor Beginn der Übung bekannt zu
machen. Als Nachergatz Sind die wegen hoher Losnummer der
ErgatzresServe überwiegenen Mannschaften nicht heranzuziehen.

Jungen Leuten von Bildung, welche zich während ihrer
Dienstzeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen und welche
die gewonnenen Kenntnisse in dem vorschriftsmäsgigen Umfange
dargelegt haben (S8 11 des Gegetzes, betreffend die Verpflichtung
zum Kriegsdienste vom 9. November 1867), steht für die erste

Übung unter denjenigen Truppenteilen die Wahl frei, welchen für
das betreffende Jahr die Ausbildung von Ergatzreserven über-

tragen ist.
Der Ergatzreserve überwiegene Personen, welche auf Grund

der Ordination oder der Priesterweihe dem geistlichen Stande an-
gehören, Sollen zu Übungen nicht herangezogen werden.

Tritt während Ableistung einer Übung durch eigenes Ver-
Schulden oder im eigenen Interesse der Übenden eine Unter-
brechung ein, 80 kommt die Zeit der letzteren auf die Übungs-
zeit nicht in Anrechnung.

8 14. Ergatzresgervisten, welche das zweiunddreisSigste Lebens-
jahr überschritten haben, werden zu Übungen nicht mehr heran-
gezogen. Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung auf
diejenigen, welche

a) infolge eigenen YVerschuldens verspätet der Ergatzregerve
überwiesen,

b) wegen Kontrollentziehung in jüngere Jahresklassen zurück-
vergetzt oder

c) auf ihren Antrag von der zuletzt vorhergehenden Übung
befreit worden gind.

S 15. Die Zugehörigkeit zur ErSatzreserve (Ersatzreserve-
pflicht) dauert zwölf Jahre und rechnet vom 1. Oktober des ersten

Militärpflichtjahres ab.
'Nach Ablauf der Ergatzreservepflicht treten die Ergatzreser-

visten, welche geübt haben, zur Landwehr zweiten Aufgebots, die
übrigen ErSatzreservisten zum Landsturm ersten Aufgebots über.

Die Vergetzung in die Landwehr zweiten. Aufgebots, be-
ziehungsweise die EntlasSung zum Landsturm ersten Aufgebots
erfolgt im Frieden bei den nächsten, nach Ablauf der ErgSatz-

reger vepflicht folgenden Frühjahrs-Kontrollversammlungen.
Mannschaften. welche durch eigenes Verschulden verspätet

der ErsSatzreServe überwiegen werden, treten Stets in die jüngste
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Jahregklasse ein. In diegem Falle, 80wie in denjenigen Fällen, in
welchen eine Zurückversetzung in jüngere Jahregklassen wegen
Kontrollentziehung stattfindet, erfolgt die Überführung zur Land-
wehr zweiten Aufgebots, beziehungsweise zum Landsturm ersten
Aufgebots erst zu demselben Zeitpunkte, wie die der betreffenden
Jahregklasse.

S 16. Die für die MannSchaften der Regerve und Landwehr
wegen Zurückstellung hinter die letzte Jahresklasse der Regeryve,
beziehungsweise Landwehr getroffenen Bestimmungen finden auf
die Ergatzregervisten entsprechende Anwendung. Die Zahl der auf
Grund häuglicher und gewerblicher Verhältnisse hinter die letzte

Jahresklasse Zurückgestellten darf in keinem Aughebungsbezirke
fünf Prozent der vorhandenen Ergatzregervisten übersteigen.

 S8 17. Für die Dauer einer Mobilmachung, Sowie während
der Zeit einer Einberufung zum Dienst findet ein Übertritt der

Ergatzregervisten zur Landwehr zweiten Aufgebots, beziehungsweise
zum Landsturm ersten Aufgebots nicht statt.

8 18. Die im Falle der Mobilmachung oder Bildung von
Ergatztruppenteilen zum Dienst einberufenen Ergatzregervisten Sind

bei der Demobilmachung, beziehungsweise bei Auflögung der Er-
Satztruppenteile zu entlassen.

Sind gie nicht militärisch ausgebildet, 80 treten 8ie, Sofern

Sie das ergatzregervepflichtige Alter noch nicht übergschritten haben,
wieder in die Ergatzregerve zurück.

Gelangen diegelben als militärisch. ausgebildet zur Entlassung,
80 treten zie, Sofern Sie Sich im regervepflichtigen Alter befinden,
zur Regerve, Sofern 8ie dem landwehbrpflichtigen Alter angehören,
zur Landwehr über.

Die Dauer der ihnen hiernach obliegenden Regerve-, be-
ziehungsweise Landwehrpflicht ist 80 zu berechnen, als wenn 8ie

am 1. Oktober ihres ersten Militärpflichtjahres zur Einstellung zum

aktiven Dienst gelangt wären. |

8 19. 1. Die bigsherige Einteilung in Ergatzregerve erster
und zweiter Klasse wird aufgehoben. Sämtliche bisher der zweiten
Klasse zu überweisenden MannSchaften gind fortan dem ersten

Aufgebot des Landsturms zuzuteilen.
2. Diejenigen Mannschaften, welche der gegenwärtig be-

Stehenden ersten Klasse der Ergatzregerve angehören, werden vom

Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes ab Angehörige der
Ergatzregerve, diejenigen Mannschaften, welche der gegenwärtig
bestehenden zweiten Klasse der Ergatzregerve angehören, von dem

gleichen Zeitpunkte ab Angehörige des Landsturms ersten Aufgebots.
3. Diejenigen Mannschaften der gegenwärtig bestehenden

ersten Klasse der Ergatzreserve, welche vor dem Inkrafttreten

diesges Gegetzes nicht übungspflichtig Sind, bleiben während ihrer
weiteren Zugehörigkeit zur Ergatzreserve von Übungen befreit;
ihre Überweisung zum Landsturm ersten Aufgebots erfolgt zu

demgelben Zeitpunkte, zu welchem nach den bisher massgebenden
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Bestimmungen ihre Überweisung zur zweiten Klasse der Ergatz-
regerve erfolgt Sein würde.

Dritter Abschnitt. Seewehr- und Marine-Ersatzregservye.

8 20. Die im ersten und zweiten Abschnitt dies8es GesSetzes

für die Landwehr und ErgSatzregerve getroffenen Bestimmungen
finden mit nachstehenden besonderen FestSetzungen auf die Seewehr

und Marine-Ergatzregerve Sinngemässe Anwendung.
S 21. Seewehr. 1. Die Seewehr teilt Sich in die Seewehr

ersten und zweiten Aufgebots.
2. Die Zugehörigkeit zur Seewehr ersten Aufgebots und die

Dienstverhältnisse während derselben regeln Sich nach denjenigen
Bestimmungen, welche für den aus gedienten Mannschaften be-

Stehenden Teil der biSherigen Seewehr gültig Sind.
3. Nach abgeleisteter Dienstpflicht in der Seewehr ersten

Aufgebots treten die Marinedienstpflichtigen unter Sinngemägser
Anwendung der Fegtsetzungen des 8 5 zur Seewehr zweiten Auf-

gebots über.

4. Auf die Seewehr zweiten Aufgebots finden die für die

Seewehr ersten Aufgebots gültigen Bestimmungen, jedoch mit den
im 8 4 bezeichneten Vergünstigungen, Anwendung. Demgemäss
entbindet insbesondere die vorschriftsmäsSsige Anmusterung durch
die Seemannsämter von der Abmeldung bei den zuständigen Militär-
behörden. Über die erfolgte Anmtsterung haben die Seemanns-
ämter denjenigen LandwehrbezirksSkommandos, von welchen jene
Seewehrpflichtigen kontrolliert werden, Sofort Mitteilung zu machen;
dabei ist die Dauer der Anmusterung anzugeben.

S 22. Marine-ErSatzreserve. 1. Die Marine-ErSatzreserve
dient bei Mobilmachungen zur Ergänzung der Marine.

Derselben werden alle inbetracht Kommenden Mannschaften

der Seemännischen Bevölkerung überwiegen.

2. Während ihrer Zugehörigkeit zur Marine-Ersatzreserve

(Marine-Ersatzreservepflicht) können die Mannschaften alljährlich
einmal -- und zwar entweder zu den im Frühjahre Stattfindenden

Kontrollversammlungen oder, insoweit Schifferkontrollversamm-
lungen Stattfinden, zu diesen -- herangezogen werden.

3. Mannschaften, welche nach Übungen als Seemännisch, be-
ziehungsweise militärisch ausgebildet zur EntlassSung kommen,
treten je nach ihrem Alter zur Marinereserve, beziehungsweise
Seewehr ersten Aufgebots über. Die Dauer der ihnen hiernach

obliegenden Marinereserve-, beziehungsweise Seewehrpflicht ist
nach denselben (irundsätzen wie die der Marine-ErSatzresServepflicht
zu berechnen.

Mannsgchaften, welche nicht Seemännisch, beziehungsweise
militärisch ausgebildet Sind, treten nach Ablauf der Marine-ErSatz-
reServepflicht zum Landsturm ersten Aufgebots über.

4 a. Die bisSherige ZusammensSetzung der Seewehr aus ge-
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dienten Mannschaften und aus den S8onstigen Marinedienstpflichti-
gen, welche auf der Flotte nicht gedient kaben, wird aufgehoben.

b. Diejenigen der gegenwärtigen Seewehr angehörigen
Manngchaften, welche dergelben von Hause aus überwiegen Sind,

werden vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieges Gegetzes ab An-

gehörige der Marine-Ergatzreserve. Dieselben können Jedoch
während des Kalenderjahres 1888 noch nach den bigher geltenden
Bestimmungen zu Übungen herangezogen werden.

Vierter Abschnitt. Landsturm.

8 23. Der Landsturm hat die Pflicht, im Kriegsfalle an der
Verteidigung des Vaterlandes teilzunehmen; er kann in Fällen
ausgerordentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres und der

Marine herangezogen werden.
S 24. Der Landsturm besteht aus allen Wehrpflichtigen vom

vollendeten Siebzehnten bis zum vollendeten fünfundvierzigsten

Lebengjahre, welche weder dem Heere noch der Marine angehören;
er wird in zwei Aufgebote eingeteilt.

Zum Landsturm ersten Aufgebots gehören die Landsturm-
pflichtigen bis zum 31. März degjenigen Kalenderjahres, in welchem
Sie ihr neununddreissigstes Lebensjahr vollenden, zum Landsturm
zweiten Aufgebots von dem eben bezeichneten Zeitpunkte bis zum

Ablauf der Landsturmpflicht.
Personen, welche gemäss 8 3 Abgatz 2 vor dem im vorigen

Abgatz bezeichneten Zeitpunkte ihre Dienstpflicht in der Landwehr
zweiten Aufgebots abgeleistet haben, treten 80fort zum Landsturm
zweiten Aufgebots über.

Der Landsturm zweiten Aufgebots wird in der Regel in be-
Sonderen Abteilungen formiert.

Die Militärpflicht (8 10 des Reichs-Militärgesetzes vom
2. Mai 1874, Reichs-Gesetzbl. 1874, S. 45) wird nicht geändert.

S8 25. Der Aufruf des Landsturms erfolgt durch kaiszerliche
Verordnung, bei unmittelbarer Kriegsgefahr im ;Bedarfsfalle durch
die kommandierenden Generale, die Gouverneure und Kommans-
danten von Festungen.

8 26. Nachdem der Aufruf ergangen ist, finden auf die von

demselben betroffenen Landsturmpflichtigen die für die Landwehr
(Seewehr) geltenden Vorschriften Anwendung. Insbegondere Sind
die Aufgerufenen den Militärstrafgegetzen und der Disgziplinar-
Strafordnung unterworfen.

8 27. Der Aufruf des Landsturms ersten Aufgebots, be-
ziehungsweise zweiten Aufgebots erfolgt nach Jahresklassen, mit
den jüngsten beginnend, 8o0weit die militärischen Interessen dies
gestatten.

Dem Aufruf unterliegen nicht Solche Wehrpflichtigen, welche
auf (irund des 8 15 des Reichs-Militärgegetzes vom 2. Mai 1874

(Reichs-Gesetzbl. 1874, S. 45) vom Militärdienst und von jeder
weiteren Gestellung vor die Ersgatzbehörden befreit Sind.
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Nach Erlass des Aufrufs bis zur Auflögung des Landsturms
findet ein Übertritt vom ersten zum zweiten Aufgebot, 80wie ein
Ausgscheiden aus dem Landsturm nicht statt.

8 28. Die vom Aufruf betroffenen Landsturmpflichtigen,
welche Sich im Auglande befinden, haben in das Inland zurück-
zukehren, Sofern gie hiervon nicht ausdrücklich befreit waren.

Landsturmpflichtige, welche durch Kongulatgatteste nach-
weigen, dass Sie in einem ausgereuropäischen Lande eine ihren
Lebengunterbalt Sichernde Stellung als Kaufmann, Gewerbetrei-
bender etc. erworben haben, können für die Dauer ihres Aufent-

haltes ausserhalb Europas von der Befolgung des Aufrufs ent-
bunden werden.

8 29. Die Bestimmungen der 88 64, 65 und 66 des Reichs-
Militärgesetzes vom 2. Mai 1874, beziehungsweise des Gegetzes
vom 6. Mai 1880 finden auf die Landsturmpflichtigen mit der

Massgabe Sinngemässe Anwendung, dass die Zahl der infolge häus-
licher oder gewerblicher Verhältnisse hinter die letzte Jahresklasse
des Landsturms zurückgestellten Landsturmpflichtigen fünf Prozent
des Begstandes nicht übersteigen darf.

30. Wehrfähige Deutsche, welche zum Dienst im Heere
oder der Marine nicht verpflichtet Sind, können als Freiwillige in
den Landsturm eingestellt werden. Sobald diegelben infolge ihrer
Meldung in die Listen des Landsturms eingetragen Sind, findet
auf gie die Bestimmung im 8 26 Anwendung.

8 31. Wenn der Landsturm nicht aufgerufen ist, dürfen die
Landsturmpflichtigen keinerlei militärischen Kontrolle und Übungen
unterworfen werden.

 S8 32. Der Landsturm ist in einer für jede militärische Ver-
wendung geeigneten Art zu bewaffnen, auszurüsten und zu be-
kleiden.

S 33. Die AuflöSung des Landsturms wird vom Kaiser an-

geordnet.
Mit Ablauf des Tages der Entlassung hört das militärische

Dienstverhältnis der Landsturmpflichtigen auf.
S 34. 1. Personen, welche vor dem Tage des Inkrafttretens

dieses Gegetzes aus dem Landsturm ausgeschieden gind, treten in
denselben nicht zurück, wenn Sie nach den vorstehend für den

Landsturm getroffenen Bestimmungen noch landsturmpflichtig
wären. Letztere finden ferner auf Angehörige von Elsass-Loth-

ringen, welche vor dem 1. Januar 1851 geboren sind, keine An-
wendung (8 2 des Gesetzes vom 23. Januar 1872, Reichs-Gesgetzbl.

1872, 8. 31).
2. Diejenigen zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gegetzes-

dem Landsturm angehörigen Personen, welche nicht unter 8 7

fallen, treten nach Massgabe der im 8 24 Abgatz 2 getroffenen
Bestimmung zum Landsturm ersten, beziehungsweise zweiten Auf-

gebots über.
3. Von den zur Zeit des Inkrafttretens dieses GeSetzes dem



44. Rechtaverhältnisse der deutschen Schutzgebiete 1888. 177

Landsturm angehörigen Personen, welche unter 8 7 fallen, treten
diejenigen, welche vor dem 1. April 1870 in das Heer eingetreten
Sind, -- vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gegetzes ab,

diejenigen, welche am 1. April 1870 oder später Angehörige des
Heeres geworden Sind, bei ihrer demnächstigen Wiederzurück-
führung zum Landsturm -- Sofort zum Landsturm zweiten Auf-

gebots über.

Fünfter Abschnitt. SchlusSbestimmungen.

8 35. Dieses Gegetz tritt mit dem Tage Seiner Verkündi-
gung inkraft.

Zu dem gleichen Zeitpunkte treten alle demselben entgegen-
Stehenden Bestimmungen, insbesondere der letzte Abgatz des S8 3,
der 8 13 Nr. 7b und 8 und der 8 16 des Gesgetzes, betreffend
die Verpflichtung zum Kriegsdienste vom 9. November 1867

(Bundes-Gegetzblatt 1867, S8. 131), die 88 23 bis 29 und 8 69
des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl. 1874,
S. 45), das Gesetz über den Landsturm vom 12. Februar 1875

(Reichs-Gegetzbl. 1875, S8. 63), der Artikel I 8 3 des Gesetzes,
betreffend Ergänzungen und Änderungen des Reichs-Militärgesetzes
vom 2. Mai 1874, vom 6. Mai 1880 (Reichs-Gesetzbl. 1880, 8. 103),
ausser Kraft.

8 36. Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gegetze
erlägst der Kaiser.

8 37. Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer
Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-
Gesetzbl. 1871, S. 9) unter III 85, in Württemberg nach näherer

Bestimmun g der Militärkonvention vom 21./25. November 1870

(Bundes-Gesetzbl. 1870, 8. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen InSiegel.
Gegeben Berlin den 11. Februar 1888.

Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

44. Gegetz wegen Abänderung des Gegetzes, betr.
die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebilete

[oben Nr. 41]. 1888 März 15.
Reichs-Gegetzblatt 1888, S8. 71- 75.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.

Der 8 3 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der
Altmann, Urkk. «. dtoch. Yerfass.-Gesch. zeit 1806. I1. 13
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deutschen Schutzgebiete vom 17. April 1886 (Reichs-Gegetzbl. 8. 75)
mit dem in dem Gegetze vom 7. Juli 1887 (Reichs-Gegsetzbl. 8. 307)
enthaltenen Zugatz wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

8 3. Durch kaiserliche Verordnung kann:
1) bestimmt werden, dass in den Schutzgebieten auch andere

als die im 8 1 Abgatz 2 des Gegsetzes über die Kongular-

gerichtsbarkeit bezeichneten Personen der Gerichtsbarkeit

unterliegen;
2) eine von den nach 8 2 dieses Gesetzes massgebenden Vor-

Schriften abweichende Regelung der Rechtsverhältnisse an

unbeweglichen Sachen einschliesslich des Bergwerkgeigentums

erfolgen;
3) in Vorgschriften über Materien, welche nicht Gegenstand des

Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich Sind, Gefängnis bis
zu einem Jahre, Haft, Geldstrafe und Einziehung einzelner

Gegenstände angedroht werden;
vorgeschrieben werden, dass in Strafsachen
23) die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft eintritt,
b) eine Voruntersuchung stattfindet, deren Regelung der

Verordnung vorbehalten bleibt,
c) der 8 9 Abgatz 1 des Gesetzes über die Konsulargerichts-

barkeit keine Anwendung findet;
die Bestimmung des 8 232 der StrafprozesSsordnung mit der
Massgabe erweitert werden, dass dem Gericht die Ermächtigung,
den Angeklagten von der Verpflichtung zum Ergcheinen in

der Hauptverhandlung zu entbinden, nur für Solche Fälle

erteilt werden darf, in welchen nach dem Ermessen des Ge-
richts vorausgichtlich keine andere Strafe als Freiheitsstrafe

bis zu Sechs Monaten oder Geldstrafe oder Einziehung, allein

oder in Verbindung mit einander, zu erwarten Steht;

6) angeordnet werden, dass in Strafsachen, wenn der Beschluss
über die Eröffnung des Hauptverfahrens eine Handlung zum
Gegenstande hat. welche zur Zuständigkeit der Schöffen-
gerichte oder zu den in den 88 74, 75 des GerichtsverfasSungs-

gesetzes bezeichneten Vergehen gehört, in der Hauptver-
handlung eine Zuziehung von Beisitzern nicht erforderlich ist;

7) die Gerichtsbarkeit in den zur Ständigkeit der Schwurgerichte

gehörenden Sachen den Gerichten der Schutzgebiete in der
Weise übertragen werden, dass für diese Sachen, Soweit
nicht auf Grund der Nr. 3 etwas Anderes bestimmt wird,

die Vorschriften Anwendung finden, welche für die im 8 28
des Gesetzes über die Konsgulargerichtsbarkeit bezeichneten
Strafsachen gelten;

8) an Stelle der Enthauptung eine andere, eine Schärfung nicht

enthaltende Art der Vollstreckung der Todesstrafe angeordnet
werden;

9) als Berufungs- und Beschwerdegericht ein Kongulargericht
oder ein Gerichtshof im Schutzgebiet beStimmt und über die

4 Naam“
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Zusammengetzung des letzteren Gerichtshofes, 80wie über
das Verfahren in Berufungs- und Beschwerdegachen, welche
vor einem dieser Gerichte zu verhandeln gind, mit der Mass-

gabe Anordnung getroffen werden, dass das Gericht mindestens
aus einem VorgSitzenden und vier Beisitzern bestehen muss;

10) für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung und das Kosten-
wegen die Anwendung einfacherer Bestimmungen vorge-
Schrieben werden;

11) insoweit die Kosten der Rechtspflege von einer mit einem
kaiserlichen Schutzbriefe vergehenen Kolonialgegellschaft zu

bestreiten Sind, bestimmt werden, dass die Vorschrift im 8 46
des Gegetzes über die Kongulargerichtsbarkeit ausser An-

wendung bleibt;
12) die Verlängerung aller zur Geltendmachung von Rechten und

zur Erfüllung von Pflichten gesetzlich festgestellten Fristen

angeordnet werden.

Artikel II.

Hinter 8 4 des Gesetzes, betreffend die Recht verhältnisge
der deutschen Schutzgebiete vom 17. April 1886 treten de folgenden

Bestimmungen:
8 5. Die Befugnisse, welche den deutschen Konguln im Aus-

lande nach anderen als den beiden im 8 2 und 8 4 bezeichneten
Gegsetzen zustehen, können durch den Reichskanzler Beamten in

den Schutzgebieten übertragen werden.
S8 6. Ausländern, welche in den Schutzgebieten sich nieder-

lassen, 80wie Eingeborenen kann durch Naturaligation die Reichs-
angehörigkeit von dem Reichskanzler verliehen werden. Der

Reichskanzler ist ermächtigt, diese Befugnis einem anderen kaiser-
lichen Beamten zu übertragen.

Auf die Naturalisation und das durch dieselbe begründete
Verhältnis der Reichsangehörigkeit finden die Bestimmungen des
Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und

Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gegetzbl. 8. 355),
Sowie Artikel 3 der Reichsverfassung und 8 4 des Wahlgegetzes
für den deutschen Reichstag vom 31. Mai 1869 (Bundes-Gesgetzbl.

S. 145) entsprechende Anwendung.
Im Sinne des 8 21 des bezeichneten Gesetzes 80wie bei An-

wendung des Gegetzes wegen Begeitigung der Doppelbesteuerung
vom 13. Mai 1870 (Bundes-Gegetzbl. 8. 119) gelten die Schutz-

gebiete als Inland.
8 7. Durch kaiserliche Verordnung können KLingeborene der

Schutzgebiete in Beziehung auf das Recht zur Führung der Reichs-
flagge (Gesetz, betreffend die Nationalität der Kauffahrteischiffe
und ihre Befugnis zur Führung der Bundesflagge, vom 25. Oktober

1867, Bundes-Gegetzbl. 8. 35) den Reichsangehörigen gleichgestellt
werden.

Die Führung der Reichsflagge infolge der Verleihung dieses
12*
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Rechts hat nicht die Wirkung, dass das betreffende Schiff als

deutsches Seefahrzeug im Sinne des 8 1 Abgatz 1 Nr. 1 und 8 2
Abgatz 1 des Gegetzes, betreffend die Unfallvergicherung der See-
leute und anderer bei der Seegchiffahrt beteiligter Personen, vom

13. Juli 1887 (Reichs-Gegetzbl. 8. 329) gilt. 5
S8 8. Deutschen Kolonialgegellschaften, welche. die Koloni-

Sation der deutschen Schutzgebiete, inSbesondere den Erwerb und
die Verwertung von Grundbegitz, den Betrieb von Land- oder

Plantagenwirtschaft, den Betrieb von Bergbau, gewerblichen Unter-
nehmungen und Handelsgeschäften in denselben zum ausgschliess-
lichen Gogenstand ihres Unternehmens und ihren Sitz entweder

im Reichsgebiet oder in den deutschen Schutzgebieten haben, oder
denen durch kaiserliche Schutzbriefe die Ausübung von Hobheits-

rechten in den deutschen Schutzgebieten übertragen ist, kann auf
Grund eines vom Reichskanzler genehmigten Gegellschaftsvertrages

(Statuts) durch Beschluss des Bundesrats die Fähigkeit beigelegt
werden, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigentum und
andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbind-

lichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu

werden. In Solchem Falle haftet den Gläubigern für alle Verbind-
lichkeiten der Kolonialgesellschaft nur das Vermögen dergelben.

Der Beschluss des Bundegsrats und im Augzuge der Gesgell-
Schaftsvertrag Sind durch den Reichganzeiger zu veröffentlichen.

8 9. Der Gesgellschaftsvertrag hat inSbeSondere Bestimmungen
zu enthalten:

. über den Erwerb und den Verlust der Mitgliedschaft;

. über die Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber;

. über die Befugnisse der die Gesgellschaft leitenden und der

die Leitung beaufsichtigenden Organe dersSelben;
. über die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder;

. über die Jahresrechnung und Verteilung des Gewinns;

. über die AuflöSung der Gegellschaft und die nach dergelben

eintretende Vermögensyverteilung.
8 10. Deutsche Kolonialgesellschaften, welche die im 8 8

erwähnte Fähigkeit durch Beschluss des Bundesgrats erhalten haben,
unterstehen der Aufsicht des Reichskanzlers. Die einzelnen Be-

fugnisse desSelben Sind in den Gesgellschaftsvertrag aufzunehmen.
8 11. Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Ge-

Setzes erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

Der Reichskanzler ist befugt, für die Schutzgebiete oder für
einzelne Teile derselben polizeiliche und Sonstige die Verwaltung
betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung
dersgelben Gefängnis bis zu drei Monaten, Haft, GeldSstrafe und

Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.
Die Ausübung der Befugnis zum Erlasse von Ausführungs-

bestimmungen (Abgatz 1) und von Verordnungen der im Abgatz ?
bezeichneten Art kann vom Reichskanzler der mit einem kaiser-

lichen Schutz briefe für das betreffende Schutzgebiet vergehenen

&amp;&amp;DOat
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Kolonialgesellschaft, Sowie den Beamten des Schutzgebietes üÜber-
tragen werden.

Artikel III.

Das gegenwärtige Gesgetz tritt mit dem Tage der Ver-
kündigung inkraft. |

Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Gegetzes
vom 17. April 1886 (Reichs-Gesetzbl. 8. 75), wie er Sich aus den

in den Artikeln I und II des vorliegenden Gesetzes festgestellten
Änderungen ergiebt, durch das Reichs-Gesetzblatt bekannt zu

machen und dabei die im 8 4 enthaltenen Worte „an Stelle des

Bundeskonsuls“ durch die Worte „an Stelle des Konguls“ zu

ersetzen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Kkaiserlichen Ingiegel.
Gegeben Charlottenburg den 15. März 1888.

Friedrich.
Fürst von Bismarck.

45. Krlass betr. die Trennung des

Überkommandos der Marine von der Verwaltung

dergelben. 1889 März 30.

Reichs8-Gesetzblatt 1890, S8. 47.

Nachdem der Reichshaushaltsetat für 1889/90 festgestellt
worden ist, bestimme Ich hierdurch, Meinen unter dem 2. No-

vember v. J. Ihnen kundgegebenen Intentionen entsprechend:
1) Das Oberkommando der Marine wird vom 1. April d. J. ab

von der Verwaltung derselben getrennt und von dem von
Mir ernannten kommandierenden Admiral nach Meinen An-

ordnungen geführt. Die Pflichten und Rechte desSelben
entsprechen denjenigen eines kommandierenden Generals in
der Armee.

2) Die Verwaltung der Marine wird unter der Verantwortlich-
keit des Reichskanzlers von dem StaatssSekretär des Reichs-

Marineamts mit den Befugnisgen einer obersten Reichs-

behörde geführt.

Berlin den 30. März 1889.

Wilhelm.

An den Reichskanzler. Fürst v. Bismarck.

46. Gegetz betr. die Wehrpflicht der Geistlichen.
1890 Febr. 8.

Reichs-Gesetzblatt 1890, S8. 23.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
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von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zogtimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Einziger Paragraph.
Militärpflichtige römisch-katholischer Konfesgsion, welche Sich

dem Studium der Theologie widmen, werden in Friedengzeiten
während der Dauer dieses Studiums bis zum 1 April des giebenten

Militärjahres zurückgestellt. Haben diegelben bis zu dem vorbe-

zeichneten Zeitpunkte die Subdiakonatsweihe empfangen, 80 werden
diese Militärpflichtigen der ErgsatzresServe überwiegen und bleiben
von Übungen befreit.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kKkaisSerlichen Ingiegel.

Gegeben im Schloss zu Berlin den 8. Februar 1890.
Wilhelm.

von Boetticher.

47. Gegetz betr. die Friedensprägenzstärke des
deutschen Heeres. 1890 Juh 15.

4 56. ehs-Gegetzblatt 1890, 8. 140; vgl. oben Nr. 42, unten Nr. 53
uV .

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
8 1. Die Friedensprägsenzstärke des deutschen Heeres wird

für die Zeit vom 1. Oktober 1890 bis zum 31. März 1894 auf

486 983 Mann festgestellt. Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf
die Friedenspräsenzstärke nicht in Anrechnung.

8 2. Vom 1. Oktober 1890 ab werden die Infanterie in 538

Bataillone, die Kavallerie in 465 EsSkadrons, die Feldartillerie in

434 Batterien, die Fusgartillerie in 31 Bataillone, die Pioniere in
20 Bataillone, der Train in 21 Bataillone formiert.

8 3. Die 88 1 und 2 des Gegetzes, betreffend die Friedens-
präsenzstärke des deutschen Heeres, vom 11. März 1887 (Reichs-
Gegetzbl. 1887 S. 117) treten mit dem 1. Oktober 1890 ausser kraft.

S 4. Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer
Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870

(Bundes-Gesetzbl. 1871 S. 9) unter III 8 5, in Württemberg nach
näherer Bestimmung der Militärkonvention vom 21./25. November

1870 (Bundes-Gesetzbl. 1870 8. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Kaiserlichen Ingiegel.
Gegeben an Bord M. Y. „Hohenzollern“ Nord Fiord den

15. Juli 1890.
Wilhelm.

von Caprivi.
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48. Gesetz betr. die Vereinigung von Helgoland
mit dem deutschen Reich. 1890 Dzbr. 15.

Reichs-Gesetzblatt 1890, 8. 207 f.

Wir Wilhelm, von Gottes (znaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:
8 1. Die Ingel Helgoland nebst Zubehörungen tritt dem

Bundesgebiete hinzu.
Das Reich erteilt Seine Zustimmung dazu, dass die Insel dem

preussiSchen Staate einverleibt wird.
S8 2. Mit dem Tage der Einverleibung in den preusgischen

Staat tritt die Verfassung des deutschen Reichs mit Augnahme
des Abschnitts VI über das Zoll- und Handelswesen auf der

Insel in Geltung. Zu den Ausgaben des Reichs trägt Preussen
für das Gebiet der Insgel durch Zahlung eines Avergums nach
Massgabe des Artikels 38 Abgatz 3 der Reichgsverfassung bei.

8 3. Die von der Insel herstammenden Pergsonen und ihre

vor dem 11. August 1890 geborenen Kinder gind yon der Wehr-

pflicht befreit.
S 4. Das Wahlgegetz für den deutschen Reichstag tritt mit

dem im 8 2 bezeichneten Tage gleichfalls auf der Ingel inkraft.
Durch Begschluss des Bundesrats wird die Insel einem Wablkreis

zugeteilt.
S8 5. Durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des

Bundesgrats wird festgestellt, inwieweit die Vorschriften in den 88
2, 3, 4, 7, 8 des Gegetzes, betreffend die Reichskriegshäfen, vom
19. Juni 1883 (Reichs-Gesetzbl. S. 105) für die Ingsel und ibre
Gewässer zur Anwendung gelangen.

8 6. Für die übrigen, vor dem im 82 bezeichneten Tage
erlasSsenen Reichsgesetze wird der Zeitpunkt, mit welchem dieselben
ganz oder teilweise inkraft treten, durch kaiserliche Verordnung

unter Zustimmung des Bundesrats festgegetzt.
Insoweit die Schonung der auf der Ingel bestehenden Gegetze

und Gewohnheiten es erheischt, können auf den im Absatz 1 be-

zeichneten Wege an Stelle einzelner Vorschriften der einzuführenden

Reichsgesetze Übergangsbestimmungen erlassen werden. Die Gel-
tung Solcher Bestimmungen erstreckt Sich nicht über den 31. De-
zember 1893.

8 7. Dieses Gegetz tritt mit der Verkündigung inkraft.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Untergchrift

und beigedrucktem KkaiSerlichen Insgiegel.

Gegeben Berlin Schloss den 15. Dezember 1890.

Wilhelm.

von Boetticher.



184 49. Rochtsrverhältniss3 in Deutsch-Oatafrika 1891.

49. Verordnung betr. die Rechtsverbhältnisge in
Deutsch-Ostafrika. 1891 Jan. 1.

Reichs-Gesgsetzblatt 1891. S8. 1--5.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen auf Grund des Gegetzes, betreffend

die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (Reichs-Gesetzbl.
1888 8. 75). für Deutsch-Ostafrika im Anschluss an die Verordnung

vom 18. November 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 527) im Namen des
Reichs, was folgt:

S 1. Das Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10.
Juli 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 197) kommt in Gemäggheit des
S 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen

Schutzgebiete, in den Gebieten, auf welche Sich die Verordnung
vom 18. November 1887 bezieht, Sowie in dem Seitens des Sultans

von Zanzibar abgetretenen Küstengebiet Samt dessen Zubehörungen
und der Insel Mafia vom 1. Januar 1891 ab mit den in dieser

Verordnung vorgesehenen Abänderungen zur Anwendung.
8 2. Der Gerichtsbarkeit (S8 1 Absatz 2) unterliegen alle

Personen, welche in dem Schutzgebiete wohnen oder Sich aufhalten,
oder bezüglich deren, hiervon abgegehen, ein Gerichtsstand inner-
halb des Schutzgebietes nach den zur Geltung kommenden Ge-

Setzen begründet ist, die Eingeborenen jedoch nur, inSoweit Sie
nach der bisherigen Übung der Gerichtsbarkeit des Reichskom-
misSars unterstellt waren.

S8 3. Der Gouverneur bestimmt mit Genehmigung des Reichs-
kanzlers, wer als Eingeborener im Sinne dieser Verordnung an-

zuSehen iSt und inwieweit Eingeborene der Gerichtsbarkeit über

das im 8 2 bezeichnete Mass hinaus zu unterstellen Sind.
S 4. Die Sitze und Bezirke der Gerichtsbehörden erster

Instanz werden von dem Reichskanzler bestimmt.

8 5. Als Berufungs- und Beschwerdegericht wird an Stelle
des Reichsgerichts (Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit 88 18,
36, 43) eine (Gerichtsbehörde zweiter Instanz am Sitze des Gou-
verneurs errichtet, welche aus dem vom Reichskanzler zur Aus-

übung der Gerichtsbarkeit zweiter Instanz ermächtigten Beamten
als Vorsitzenden und vier Beisitzern besteht..

Auf die Beisitzer und den Gerichtsschreiber finden die Yor-
Schriften in 8 6 Absatz 2, 88 7, 8 und 10 des Gesetzes über die
KonsSulargerichtsbarkeit entzrechende Anwendung.

S 6. Die Zustellungen werden ausschliesslich durch die
zur AusSübung der (erichtsbarkeit ermächtigten Beamten veranlasst.

Dieselben haben dafür zu Sorgen, dass die innerhalb des
Bezirks, in welchem die Gerichtsbehörde ihren Sitz hat, zu be-
wirkenden Zustellungen mit der nach den vorhandenen Mitteln
möglichen Sicherheit erfolgen. Sie erlasszen unter der Aufsicht
des (iouverneurs die hierfür erforderlichen Anordnungen und über-

wachen deren Befolgung.
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Zustellungen in dem Verfahren erster Instanz ausserhalb des

Bezirks, in welchem die Gerichtsbehörde ihren Sitz hat, erfolgen
im Wege des ErSuchens.

S 7. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Sind in dem Ver-
fahren vor den Gerichtsbehörden in dem Schutzgebiete alle Ent-

Scheidungen, einschliesslich der auf Grund einer mündlichen Ver-
handlung ergehenden, von amtswegen zuzustellen. Diese Vor-
Schrift findet auch auf die Zustellung der Zahlungs- und Voll-
Streckungsbefehle an den Schuldner, Sowie der Pfändungs- und
Überweisungsbeschlüsse an den Schuldner und den Drittschuldner

Anwendung.
Für Beschlüsse, welche lediglich die Prozess- oder Sachleitung,

einschliessSlich der Bestimmung oder Änderung von Terminen be-

treffen, genügt die Verkündung.

Die Beglaubigung der zuzustellenden Schriftstücke kann in
allen Fällen durch den Gerichtsschreiber erfolgen.

Soll durch eine Zustellung eine Frist gewahrt oder der Lauf
der Verjährung oder einer Frist unterbrochen werden, 80 treten

die Wirkungen der Zustellung bereits mit der Einreichung des
zuzustellenden Schriftstücks bei der Gerichtsbehörde ein, Sofern
die Zustellung demnächst bewirkt wird.

Bei Bewilligung der öffentlichen Zustellung einer Ladung
kann die Gerichtsbehörde anordnen, dass eine KLinrückung in öffent-
liche Blätter nicht erforderlich sei.

Wohnt eine Partei ausserhalb des Bezirks, in welchem die

Gerichtsbehörde ihren Sitz hat, 80 kann, falls Sie nicht einen da-

Selbst wohnhaften Prozessbevollmächtigten bestellt hat, angeordnet
werden, dass Sie eine daselbst wohnhafte Person zum Empfange

der für Sie bestimmten Schriftstücke bevollmächtige. Diese An-

ordnung kann ohne mündliche Verhandlung erfolgen. Der Zu-
Stellungsbevollmächtigte ist bei der nächsten gerichtlichen Ver-
handlung oder, wenn die Partei vorher dem Gegner einen Schriftsatz
zustellen lässt, in diesem zu benennen. Gesgchieht dies nicht, 80

können alle Späteren Zustellungen bis zur nachträglichen Benen-
nung durch Anheftung an die Gerichtstafel bewirkt werden.

Der Nachweis über die erfolgte Zustellung ist zu den Ge-
richtsakten zu bringen.

8 8. In dem Yerfahren vor der Gerichtsbehörde zweiter

Instanz nehmen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Konkurs-
Sachen und in den zur Streitigen Gerichtsbarkeit nicht gehörenden
Angelegenheiten die Beisitzer nur an der mündlichen Verhandlung,

Sowie an den im Laufe oder auf Grund derselben ergehenden

Entscheidungen teil. Jedoch erfolgt die Entscheidung über das
Rechtsmittel der Beschwerde unter Mitwirkung der Beigitzer, wenn

die angefochtene Entscheidung 'unter Mitwirkung von Beizitzern
ergangen I1st.

In dem Verfahren zweiter Instanz ist eine Vertretung durch
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Rechtsanwälte nicht geboten, und findet der 8 269 der Zivilprozess-
ordnung keine Anwendung.

Die Vorschriften in 8 464 und 468 der Zivilprozessordnung
gelten auch für das Verfahren zweiter Instanz.

 S8 9. Die Zwangsvollstreckung im Schutzgebiete erfolgt aus-
SchliesSlich durch die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster

Instanz ermächtigten Beamten, welche unter Oberaufsicht des
Gouverneurs die hierfür erforderlichen Anordnungen erlassen. Der
Beibringung einer vollstreckbaren Ausfertigung bedarf es nicht,
Sofern dieselbe von dem Gerichtsschreiber der Gerichtsbehörde,

durch welche die Zwangsvollstreckung zu erfolgen hat, zu erteilen
Sein würde.

Die zur AuSübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz er-

mächtigten Beamten können nach Anordnung der Zwangsvoll-
Streckung mit der Ausführung andere Personen beauftragen, welche
nach ihren AnweiSungen zu verfahren haben.

S 10. Vollstreckbare Ausfertigungen dürfen von dem Ge-
richtsschreiber nur auf Anordnung des zur Ausübung der Gerichts-

barkeit ermächtigten Beamten erteilt werden.
8 11. In Strafsachen findet die Hauptverhandlung ohne die

Zuziehung von Beisitzern Statt, wenn der Beschluss über die Er-

öffnung des Hauptverfahrens eine Handlung zum Gegenstande
hat, welche zur Zuständigkeit der Schöffengerichte oder zu den in

den 88 74, 75 des GerichtsverfasSungsgeSetzes bezeichneten Ver-

gehen gehört.
S 12. Der Angeklagte kann auf Seinen Antrag oder von

amtswegen wegen grogsser Entfernung Seines Aufenthaltsortes oder
wegen Sonstiger Hindernisse von der Verpflichtung zum Erscheinen

in der Hauptverhandlung entbunden werden, wenn nach dem Er-
messen der Gerichtsbehörde voraussichtlich keine andere Strafe

als Freiheitsstrafe bis zu Sechs Monaten oder Geldstrafe oder Ein-

ziehung allein oder in Verbindung mit einander zu erwarten steht.

8 13. Die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit der

Schwurgerichte gehörenden Sachen wird für das Schutzgebiet den
vom Reichskanzler zu bezeichnenden Gerichtsbehörden erster In-

Stanz übertragen.

Für diese Sachen finden die Vorschriften Anwendung, welche

für die in 8 28 des Gegetzes über die Konsulargerichtsbarkeit
bezeichneten Strafsachen gelten.

8 14. In Strafsachen findet vor der Gerichtsbehörde zweiter

Instanz in Bezug auf die Zuziehung der Beisitzer die YVorgchrift
des 8 30 des GerichtsverfasSungsgeSetzes mit der oben im S 7
Abgatz 1 bezeichneten Massgabe Anwendung. Den Umfang der
Beweisaufnahme bestimmt das Gericht, ohne hierbei durch Anträge,
Verzichte oder frühere Beschlüsse gebunden zu Sein.

Die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft findet nicht Statt.

Der nicht auf freiem Fusse befindliche Angeklagte hat An-



49. Rechtaverhältniaae in Deutsch-Oatafrika 1891. 187

Spruch auf Anwegenbeit in der Hauptverhandlung, wenn er gich
am Orte des Berufungsgerichts befindet.

In den im 8 13 AbsSatz 1 bezeichneten Sachen ist die Ver-

teidigung auch in der Berufungsinstanz notwendig. In der Haupt-
verhandlung ist die Anwegenheit des Verteidigers erforderlich; der
8 145 der StrafprozesSordnung findet Anwendung.

Im übrigen verbleibt es bei den Vorschriften im 8 40 des
Gegetzes über die Kongulargerichtsbarkeit.

S 15. Die Todesstrafe ist durch ErschiesSen oder Erhängen
zu vollstrecken.

Der Gouverneur bestimmt, welche der beiden Vollstreckungs-
arten in dem einzelnen Falle stattzufinden hat.

S 16. In dem Verfahren vor den Gerichtsbehörden im

Schutzgebiete finden das Gerichtskostengesetz und die Gebühren-

ordnungen für Gerichtsvollzieher, für Zeugen und Sachverständige,
80wie für Rechtsanwälte keine Anwendung.

Die Vorschriften, welche an Stelle der bezeichneten Gegetze
zu treten haben, werden von dem Reichskanzler erlassen.

S 17. Die nach 8 2 des Gesgetzes, betreffend die Rechts-
verhältnisse der deutschen Schutzgebiete, für die Rechtsverhältnisse
an unbeweglichen Sachen einschliesslich des Bergwerkgeigentums
massgeben den Vorschriften finden keine Anwendung.

Der Reichskanzler und mit dessgen Genehmigung der Gou-
verneur Sind bis auf weiteres zur Regelung diesger Verhältnisse

befugt, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen und insbesondere
die Voraussetzungen für den Erwerb und die dingliche Belastung
von Grundstücken durch Rechtsgeschäfte mit den Eingeborenen
festzustellen.

S 18. Das Gesetz, betreffend die Eheschliess5ung und die
Beurkundung des PersSonenstandes von ReichsSangehörigen im Aus-
lande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl. 8. 599) findet in dem
Schutzgebiete vom 1. Januar 1891 ab auf Personen, welche nicht

Eingeborene (8 3) 8ind, Anwendung.
S8 19. Bis zur Übernahme der Verwaltung durch den Gou-

verneur werden die dem letzteren auf Grund dieger Verordnung

zustehenden Befugnisse von dem Reichskommissgar wahrgenommen.
8 20. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün-

digung inkraft.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin den 1. Januar 1891.

Wilhelm.

von Caprivi.
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90. Gegetz betr. die kaisSerl. Schutztruppe in
Deutsch-Ostafrika. 1891 Jan. 22.

Reich8-Gegotzblatt 1891, S. 53-57.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
1. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und

Sicherheit in Deutsch-Ostafrika, insbesondere zur Bekämpfung des
Sklavenhandels wird eine Schutztruppe verwendet, deren oberster
Kriegsherr der Kaiser ist.

1. Bildung. Ergänzung und Rechtsverhältnisse.

S 2. Die Schutztruppe wird gebildet:
2) aus Offizieren, Ingenieuren des Soldatenstandes, Sanitäts-

offizieren, Beamten und Unteroffizieren des ReichSheeres und

der kaiserlichen Marine, welche auf Grund freiwilliger Mel-
dung der Schutztruppe zeitweise zugeteilt werden:

b) aus angeworbenen Farbigen.
S 3. Die der Schutztruppe zugeteilten deutschen Militär-

perSonen und Beamten Scheiden aus dem Heere und, 80weit 8ie

der kaiSerlichen Marine angehören, aus dem Etat der letzteren aus.

Sie gelten als ausser diesem Etat Stehende, zeitweige ab-
kommandierte Angehörige der Kkaiserlichen Marine.

Die der Schutztruppe zugeteilten Zivilbeamten der Mitlitär-
oder Marineverwaltung gelten als Militärbeamte.

S 4. Die hinsichtlich des sStrafgerichtlichen Verfahrens gegen
die der Schutztruppe zugeteilten Militärpersonen durch die beson-
deren Verhältnisse der Schutztruppe gebotenen Abweichungen von
den Vorschriften der Militärstrafgerichtsordnung werden durch
Kaisetliche Verordnung bestimmt.

S 5. Inbetreff der V erSorgungsansprüche der der kaiserlichen
Schutztruppe zugeteilten Militärpersonen und ihrer Angehörigen
finden die Bestimmungen, welche für die aus dem Marineetat be-

Soldeten Militärpersonen gelten, mit den nachstehenden Massgaben
Anwendung.

II. Versorgung.

S 6. Als Dienstbeschädigung ist ausser den in den 88 3,
51 und 59 des Reichsmilitärpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871

erwähnten Beschädigungen auch die auf die klimatischen Einflüsse

während der Zugehörigkeit zur Schutztruppe zurückzuführende
bleibende Störung der (zesundheit anzusehen.

Die Entscheidung darüber, ob eine mit dem Dienst in der

Schutztruppe in ursächlichem Zusammenhange Stehende Dienst-
beschädigung vorliegt, erfolgt für diejenigen PerSonen des Sol-
datenstandes, welche in das Heer zurückgetreten Sind, durch die
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oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents im Einvernehmen
mit dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

8 7. Bei Bemegssung der Höhe der Pension bleiben die
Bezüge in der Schutztruppe ausser betracht. Hingichtlich der

Offiziere, Ingenieure des Soldatenstandes, Deckoffiziere, Sanitäts-
offiziere und oberen Beamten gelten als pensgionsfähiges Dienst-
einkommen die Gebührnisse, welche nach ihrem Dienstalter und

ihrer Charge in der kaisSerlichen Marine zustehen würden.

Als penslonsfähiges Diensteinkommen gilt:
für den Oberbüchsenmacher der Betrag von 2200 Mark,
für Feldwebel der Betrag von . . . . . 2000 -

für BüchsSenmacher, Sergeanten, Unteroffiziere
und Lazaretgehülfen der Betrag von . . 1600 -

und für das Sonstige Personal der Schutz-
truppe der Betrag von . . . . . . . 1200 -

jährlich.
8. Die Bemesgung der Pengion der Persanen des Soldaten-

Standes der Unterklassen erfolgt unbeschadet ihres Anspruchs auf
PensionSerh öhung und den Zivilversorgungsschein nach den Be-
Stimmungen des Reichsbeamtengesetzes, 80ofern es für Sie günstiger iSt.

S 9. Jeder Offizier, Ingenieur des Soldatenstandes, Deck-
offizier, Sanitätsoffizier oder obere Beamte, welcher nachweislich
durch den Dienst in der Schutztruppe invalide und zur Fortsetzung

des aktiven Militär- oder Seedienstes unfähig geworden ist, erhält
an Stelle der im 8 12 des Gesetzes vom 27. Juni 1871 vorge-

Schenen Pensgiongerhöhung eine Erhöhung der Pengion, welche
beträgt:

a) 1020 Mark jährlich, wenn die Pensionierung aus der Charge
eines Deckoffiziers, beziehungsweise eines Lieutenants oder
Hauptmanns (Kapitän-Lieutenants) I1. Klasse oder, bei oberen
Beamten, aus einem pensgionsfähigen Diensteinkommen von

weniger als 3600 Mark erfolgt,
b) 750 Mark jährlich, wenn die Pensionierung aus einer anderen

militärischen Charge (8 7) oder, bei oberen Beamten, aus
einem pengionsfähigen Diensteinkommen von 3600 Mark und

darüber erfolgt.
Militärpersonen der Unterklassen, welche in der vorbezeich-

neten Weise ganz invalide geworden gind, erhalten an Stelle der

im 8 71 a a. OÖ. vorgegehenen Zulage eine PenSionserhöhung von

jährlich 300 Mark.
Für diejenigen, welche der Schutztruppe obne Unterbrechung

länger als drei Jahre angehört haben, findet für jedes weitere
volle Dienstjahr eine Steigerung der PensSiongerhöhung um ein
Sechstel bis zur Erreichung des Doppelbetrages statt.

8 10. Bei denjenigen aus dem Dienst der kaiserlichen Schutz-

truppe Scheidenden Personen, welche derselben ununterbrochen
mindestens Zwölf volle Jahre angehört haben, ist eingetretene
Dienstunfähigkeit nicht Vorbedingung des Anspruchs auf Pension.
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Für den Anspruch auf die Pensionserhöhungen (8 9) ist
jedoch der Nachweis der Invalidität erforderlich.

S8 11. Die Zeit der Verwendung in Afrika wird bei der
Pensionierung doppelt in Anrechnung gebracht, sofern Sie mindestens
Sechs Monate ohne Unterbrechung gedauert hat. Seereisen ausser-

halb der Ost- und Nordsee rechnen bierbei der Verwendung in

Afrika gleich.
Ausgenommen von dieser Doppelrechnung ist die in Solche

Jahre fallende Dienstzeit, welche bereits als Kriegsjahr zu erhöhtem
Angatz kommt.

Die Doppelrechnung der Dienstjahre in der Schutztruppe
hat auch für diejenigen Militärpersonen stattzufinden, welche ohne
Pension aus der Schutztruppe in ihr früheres Dienstverhältnis zu-
rücktreten und demnächst aus diesem letzteren Dienstverhältnis

pensioniert werden.
S 12. Versorgungsansprüche wegen einer in der Schutztruppe

erlittenen inneren Dienstbeschädigung können nur innerhalb Sechs

Jahren nach dem Ausscheiden aus der Schutztruppe geltend ge-
macht werden.

Bei Verwundungen, äusseren Dienstbeschädigungen und der
kontagiöSen Augenkrankheit ist die Geltendmachung von VYersor-
gungsansprüchen ohne Zeitbeschränkung zulässSig.

Versorgungsansprüche, die nicht wegen Dienstbeschädigung
erhoben werden, Sind nur insoweit zulässig. als Sie bis zum Aus-

Scheiden aus der Schutztruppe erhoben Sind.

S 13. Scheiden Personen des Soldatenstandes aus der Schutz-

truppe mit Pension aus, 80 beginnt die Zahlung der letzteren mit

dem Ablauf des Vierteljahres, welches auf den Monat folgt, in
welchem das Ausscheiden stattgefunden hat. Bis zum Beginn der

Pensionszahlung wird dem Pensionär das biSherige Gehalt belassen.
S 14. Werden Militärpersonen nach dem Ausgscheiden aus

der Schutztruppe wegen einer mit dem Dienst in letzterer in ur-

Sächlichem Zusammenhange Stehenden Dienstbeschädigung pen-
Sioniert, nachdem Sie in den Dienst des Heeres oder der Kaiser-

lichen Marine wieder übernommen waren, 80 fällt die gesamte
von ihnen erdiente Pension dem ordentlichen Pensionsfonds zur Last.

S 15. Hinterlässt eine der Schutztruppe angehörige Person
des Soldatenstandes eine Witwe oder eheliche NachkommensSchaft,

S0 gebührt den Hinterbliebenen für das auf den Sterbemonat fol-

gende Vierteljahr noch das volle Gehalt des Verstorbenen.
8 16. Die in den 88 41 ff, 8 56 und 8 94 ff, des Gesetzes

vom 27. Juni 1871 vorgesehenen Beihülfen Stehen den Hinterblie-

benen auch dann zu, wenn der Tod infolge einer militärischen
Aktion oder klimatischer EinflüSsze und vor Ablauf von Sgechs

Jahren nach dem Ausscheiden aus der Schutztruppe eingetreten ist.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden auf die An-

gehörigen Solcher Militärpersonen, welche nach einer militärischen
a 'iSSt werden, gleichmässig Anwendung, wenn nach dem
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Ermessen der obersten Marineverwaltungsbehörde das Ableben
mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.

8 17. Oberste Verwaltungs-, beziehungsweise Reichsbehörde
im Sinne der Pengionsgegetze ist für die kaiserliche Schutztruppe
der Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

III. Übergangsbestimmungen.
8 18. Ausser den im 82 lit. a bezeichneten Militärpersonen

können in die Schutztruppe auch g8olche Deutsche übernommen
werden, welche der von dem ReichSkommisgsar für Ostafrika an-

geworbenen Truppe angehören. Sie erhalten hierdurch die Rechte
und Pflichten der vorerwähnten Militärpersonen.

8 19. Für die in die Schutztruppe übernommenen Persgonen
iSt der in der Truppe des Reichskommisgars bereits abgeleistete
Dienst im Sinne dieses Gegetzes demjenigen in der Schutztruppe
gleich zu achten.

8 20. Denjenigen aus dem Heere oder der kaiszerlichen
Marine zur Truppe des Reichskommisgars übergetretenen Militär-
personen, welche aus dieser bereits ausgeschieden Sind oder in

die kaiserliche Schutztruppe nicht übernommen werden, und ihren
Hinterbliebenen können Versorgungsansprüche nach Massgabe der
biSherigen Bestimmungen über die Versorgung der Militärpersonen
des Heeres und der kaiserlichen Marine und ihrer Hinterbliebenen
vom Reichskanzler zugestanden werden.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Kkaiserlichen InSgiegel.

Gegeben Berlin den 22. März 1891.

Wilhelm.

von Caprivi.

51. Gegetz betr. Abänderung der Mass- und Ge-

wichtgordnung [oben No. 7, bzw. 9 u. 40].
1893 April 26.

Reichs8-Gegetzblatt 1893, 8. 151 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
Die Artikel 1, 2, 3 und 5 der Mass- und Gewichtsordnung

erhalten nachstehende Fassgung:

Artikel 1.

Das Meter und das Kilogramm gind die Grundlagen des
Masses und des Gewichtes.

Das Meter ist die Einheit des Läpgenmasses. Es wird
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dargestellt durch den bei der Temperatur des Schmelzenden Eiges
gemessenen Abstand der Endstriche auf demjenigen Massgstab,
welcher von der internationalen Generalkonferenz Mass und

Gewicht als internationales Prototyp des Meter anerkannt worden
und bei dem internationalen Mass- und Gewichtsbureau nieder-

gelegt ist.
Das Kilogramm ist die Einheit des Gewichtes. Es wird

dargestellt durch die Masse desjenigen Gewichtsstückes, welches
durch die internationale Generalkonferenz für Mass und Gewicht

als internationales Prototyp des Kilogramm anerkannt worden und
bei dem internationalen Mass- und Gewichtsbureau niedergelegt ist.

Artikel 2.

Als Urmags gilt derjenige von dem Prototyp des Meter
(Artikel 1 Abgatz 2) abgeleitete Massstab aus Platin-Iridium, welcher
durch die internationale Generalkonferenz für Mass und Gewicht

dem deutschen Reich als nationales Prototyp überwiesen worden
iet. Dergelbe wird von der Normal-Eichungskommission aufbewahrt.

Artikel 3.

Aus dem Meter werden die Einheiten des Flächenmasses

und des Körpermasses -- Quadratmeter und Kubikmeter -- ge-

bildet. Für die Teile und für die Vielfachen dieser Masseinheiten

gelten folgende Bezeichnungen:

A. Längenmasse.

Der taugendste Teil des Meter heisst das Millimeter.

Der hundertste Teil des Meter heisst das Centimeter.

Taugend Meter heissen das Kilometer.

B. Flächenmasse.

Hundert Quadratmeter heissen das Ar.
Zehntaugend Quadratineter oder hundert Ar heissen das Hektar.

C. Körpermasse.
Dem tausendsten Teil des Kubikmeter wird der von einem

Kilogramm reinen Wassers im Zustande Seiner grössten Dichtigkeit
unter dem absoluten Druck einer Atmosphäre eingenommene Raum

gleichgeachtet. DersSelbe heisst das Liter.
Der zehnte Teil des Kubikmeter oder hundert Liter heissen

das Hektoliter.

Zulässig ist die Bezeichnung von Flächen oder Räumen durch

die Quadrate oder Würfel des Centimeter und des Millimeter.

Artikel 5.

Als Urgewicht gilt dasjenige von dem Prototyp des Kilogramm
(Artikel 1 Absatz 3) abgeleitete Gewichtsstück aus Platin-Iridium,
welches durch die internationale Generalkonferenz für Mass und
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Gewicht dem deutschen Reich als nationales Prototyp überwiegen
worden ist. Dasselbe wird von der Normal-Eichungskommisgsion
aufbewahrt.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Rom den 26. April 1893.
Wilhelm.

von Boetticher.

52. Gegetz betr. die Krgatzverteilung. 1893 Mai 26.

Reichs-Gegetzblatt 1893, S. 135 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preusgen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.

Der Artikel 53 der ReichsverfasSung erhält folgende Fassung:

Artikel 53.

Die Kriegsmarine des Reichs ist eine einheitliche unter
dem Oberbefehl des KaiSers. Die Organigation und Zu-

SammensSetzung dersSelben liegt dem KaigSer ob, welcher die
Offiziere und Beamten der Marine ernennt, und für welchen
dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Pflicht zu

nehmen Sind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen Sind Reichs-

kriegshäfen.
Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und

der damit zusammenhängenden Anstalten erforderliche Auf-
wand wird aus der Reichskasse bestritten.

Die geSamte Seemännische Bevölkerung des Reichs,
einschliesslich des Maschinenpersonals und der Schiffshand-
werker, iSt vom Dienste im Landheere befreit, dagegen zum

Dienste in der kaiserlichen Marine verpflichtet.

Artikel II.

S 1. Der Kaiser bestimmt für jedes Jahr die Zahl der in
das Heer und in die Marine einzustellenden Rekruten.

Der Gesamtbedarf an Rekruten wird für das unter preusgischer

Verwaltung Stehende Reichs-Militärkontingent durch das preussische
Kriegsministerium, für die übrigen Reichs-Militärkontingente durch
die betreffenden Kriegsministerien auf die Armeekorps-Bezirke
verteilt, und zwar nach dem Verbältnis der im laufenden Jahre in

diesen Bezirken vorhandenen, zur Einstellung in den aktiven Dienst

Altmann, Urkk. z. dtsch. Verfass.-Geach. acit 1806. 1]. 13
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tauglichen Militärpflichtigen ausschliesslich derjenigen der Seemän-
nischen Bevölkerung.

Dis Verteilung des Ergatzbedarfs für die Marine findet durch

das preussische Kriegsministerium nach Massgabe der vorhandenen,
zur Einstellung in den aktiven Dienst tauglichen Militärpflichtigen
der SeemännisSchen Bevölkerung statt. Beim Mangel an Ergatz-
mannschaften der S8ecemännischen Bevölkerung wird der Bedarf
durch Hinübergreifen auf geeignete Militärpflichtige der Land-
bevölkerung unter Zurechnung zu den für das Landheer aufzu-

bringenden Rekruten gedeckt.
Vermag ein Armeekorps-Bezirk geinen Rekrutenanteil nicht

aufzubringen, 80 wird der Ausfall auf die anderen Armeekorps-

Bezirke desselben Reichs- Militärkontingents nach Magsgabe der
vorhandenen Überzähligen verteilt.

Die unter Selbständiger Militärverwaltung Stehenden Armee-
korps-Bezirke können im Bedarfsfalle im Frieden zur Rekruten-

gestellung für Armeekorps anderer Reichs-Militärkontingente nur
in dem Masse herangezogen werden, als Angehörige der betreffenden
Kontingente bei ihnen in Gemäggheit des 8 12 des Reichs-Militär-
gesetzes vom 2. Mai 1874 in der FasSung des Gegetzes vom

6. Mai 1880 (Reichs-Gesetzbl. 8. 103) zur Aughebung gelangen.
Bezüglichen Ausgleich regeln die Kriegsministerien unter einander.

Für die Zuteilung der auszuhebenden Rekruten an die Truppen
des Reichgheeres ist im übrigen das militärische Bedürfnis mass-

gebend.
8 2. Dieges Gegetz tritt mit dem Tage der Verkündigung

inkraft.

Zu demgelben Zeitpunkte treten der 8 9 des GGegetzes, be-
treffend die Verpflichtung zum Kriegsdienste, vom 9. November

1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 131 ff.) und der 8 9 des Reichs-Militär-

gesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gegetzbl. 8. 45 ff.) ausser kraft.
S 3. Die Ausführungsbestimmungen zu diesem (iegetze er-

lägst der Kaiser.

S 4. Gegenwärtiges (iesetz kommt in Baiern nach näherer
Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-
Gesetzbl. 1871 S. 9) unter III 8 5, in Württemberg nach näherer
Bestimmung der Militärkonvention vom 21./25. November 1870
(Bundes-Gegetzbl. 1879 S. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Prökelwitz den 26. Mai 1893.
Wilhelm.

von Boetticher.
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53. Gegetz betr. die FriedenSprägenzstärke des

deutschen Heeres. 1893. Aug. 3.
Reichs-Gesetzblatt 1893, 8. 233-235. -- Vgl. unten Nr. 56.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.

S 1. Die Friedensprägenzstärke des deutschen Heeres an

Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten wird für die Zeit vom
1. Oktober 1893 bis 31. März 1899 auf 479229 Mann als Jahres-

durchschnittsstärke festgestellt.
An dergelben gind die Bundesstaaten mit eigener Militär-

verwaltung nach Massgabe der Bevölkerungsziffer beteiligt.
Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf die Friedensprägenz-

Stärke nicht in Anrechnung.
Die Stellen der Unteroffiziere unterliegen in gleicher Weise

wie die der Offiziere, Ärzte und Beamten der Feststellung durch
den Reichghaughalts-Etat.

In offenen Unteroffizierstellen dürfen Gemeine nicht verpflegt
werden.

S 2. Vom 1. Oktober 1893 ab werden
die Infanterie in. . . 538 Bataillone und 173 Halbbataillone,

die Kavallerie inv . . 465 Egskadrons,

die Feldartillerie in. . 494 Batterien,

die Fussartillerie in. . 37 Bataillone,

die Pioniere in . . . 223 Bataillone,

die Eisenbahntruppen in 7 Bataillone,
der Train in . . . . 21 Bataillone

formiert.
Artikel I.

Für die Zeit vom 1. Oktober 1893 bis zum 31. März 1899

treten bezüglich der Dienstpflicht folgende Bestimmungen inkraft:
S 1. Während der Dauer der Dienstpflicht im stehenden

Heere Sind die Manuschaften der Kavallerie und der reitenden

Feldartillerie die ersten drei, alle übrigen Mannschaften die ersten
zwei Jahre zum ununterbrochenen Dienst bei den Fahnen ver-

pflichtet.
Im Falle notwendiger Verstärkungen können auf Anordnung

des KaiSers die nach der Bestimmung des ersten Abgatzes zu
entlassenden Mannschaften im aktiven Dienst zurückbehalten

werden. Eine golche Zurückbehaltung zählt für eine Übung in
Sinngemäsger Anwendung des letzten Abgatzes des 8 6 des Ge6-
Setzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienst vom 9. No-

vember 1867 (Bundes-Gegetzbl. 1867, S. 131).
S 2. Mannschaften, welche nach einer zweijährigen aktiven

13
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Dienstzeit entlassen worden gind (8 1), kann im ersten Jahre nach
ihrer Entlassung die Erlaubnis zur Auswanderung auch in der
Zeit, in welcher gie zum aktiven Dienst nicht einberufen gind,

verweigert werden.
Die Bestimmung des 8 60 Ziffer 3 des Reichs-Militärgesetzes

vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gegetzbl. 1874, S. 45) findet auf die nach
zweijähriger aktiver Dienstzeit entlasgenen keine
Anwendung. Auch bedürfen diese Mannschaften keiner militärischen
Genehmigung zum Wechsel des Aufenthalts.

8 3. Mannsgchaften der Kavallerie und der reitenden Feld-
artillerie, welche im stehenden Heere drei Jahre aktiv gedient
haben, dienen in der Landwehr ersten Aufgebots nur drei Jahre.

8 4. Alle diegem Artikel entgegenstehenden Bestimmungen,
insbegondere die bezüglichen Festgetzungen des 8 6 des Gegetzes,
betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienst vom 9. November
1867 und des 8 2 des Artikels II des Gegetzes, betreffend Ände-

rungen der Wehrpflicht vom 11. Februar 1888 (Reichs-Gesetzbl.
1888, 8. 11) treten ausser kraft.

Artikel III.

Die Bestimmungen des Artikels II 8 1, erster Abgatz, finden
für diejenigen Mannschaften, welche nach zweijährigem aktiven
Dienst hiernach zur Entlass5ung zu kommen hätten, im ersten

Jahre nach Inkrafttreten dieses Gegetzes keine Anwendung; jedoch
zählt eine Solche Zurückbehaltung für eine Übung, desgleichen
eine etwaige Einberufung während des angeführten Zeitraumes.

Artikel IV.

Die 88 1 und 2 des Gezgetzes, betreffend die Friedensprä-
Senzstärke des deutschen Heeres vom 15. Juli 1890 (Reichs-Ge-

Setzbl. 1890, 8. 140) treten mit dem 1. Oktober 1893 ausser kraft.

Artikel V.

Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer Be-

Stimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-
Gegetzbl. 1871, S. 9) unter III 8 5, in Württemberg nach näherer
Bestimmung der Militärkonvention vom 21./25. November 1870

(Bundes-Gesetzbl. 1870, S. 658), vorbehaltlich der Vereinbarung
zwiSchen den Militärverwaltungen Preusgens und Württembergs
wegen der Überführung des Fusgartilleriebataillons Nr. 13 auf

preussischen Etat, zur Anwendung.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben an Bord M. Y. „Hohenzollern“

Cowes den 3. August 1893.
Wilhelm.

(Graf von Caprivi.
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54. Gegetz betr. die Änderung des Gegetzes

[oben Nr. 12] über den Unterstützungswohnsitz.
1894 März 12.

Reichs-Gesetzblatt 1894, 8. 259-261.

Wir Wühelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:

Artikel 1.

Das Gegsetz über den Unterstützungswohngitz vom 6. Juni

1870 (Bundes-Gegetzbl. 8. 360) wird in nachstehender Weise

abgeändert:
I. Im 8 10 und 8 22 ist an Stelle der Worte: „nach zurück-

gelegtem vierundzwanzigsten Lebengjahre“ zu getzen:
„nach zurückgelegtem achtzehnten Lebengjahre“.

II. Der 8 29 erhält folgende Fassung:

Wenn Pergsonen, welche gegen Lohn oder Gehalt in
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, oder deren

ihren Unterstützungswohnsitz teilende Angehörige, oder
wenn Lehrlinge am Dienst- oder Arbeitsorte erkranken,

80 hat der Ortsarmenverband dieses Ortes die Verpflichtung,

den Erkrankten die erforderliche Kur und Verpflegung
zu gewähren.

Ein Anspruch auf Erstattung der entstehenden Kur-

und Ve flegungskosten, beziehungsweise auf Übernahme
des Hülfsbedürftigen gegen einen anderen Armenverband
erwächst in diesen Fällen nur, wenn die Krankenpflege

länger als dreizehn Wochen fortgesetzt wurde, und nur
für den über diese Frist hinausgehenden Zeitraum.

Dem zur Unterstützung an Sich verpflichteten Armen-

verbande muss Sspätestens Sieben Tage vor Ablauf des
dreizehnwöchentlichen Zeitraums Nachricht von der Er-

krankung gegeben werden, widrigenfalls die Erstattung
der Kosten erst von dem Sieben Tage nach dem Ein-

gange der Nachricht beginnenden Zeitraume an gefordert
werden kann.

Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 finden keine

Anwendung, wenn das Dienst- oder Arbeitsverhältnis,
durch welches der Aufenthalt am Dienst- oder Arbeits-

orte bedingt wurde, nach zseiner Natur oder im voraus
durch Vertrag auf einen Zeitraum von einer Woche oder

weniger beschränkt ist.
Schwangerschaft an Sich ist nicht als eine Krankheit

im Sinne der vorstehenden Bestimmung anzugehen.

TII. 1. Im 8 30 Absatz 1 lit. b Zeile 1 ist Statt der Worte: „wenn
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der Unterstützte keinen Unterstützungswohngitz hat“ zu Setzen:

„wenn ein Unterstützungswohngitz des Unterstützten nicht
zu ermitteln ist“.

2. Zwischen die Absätze 1 und 2 des 8 30 ist folgender
neuer AbSgatz einzuschieben:

IV. In

V. In

In

folgende
„10.

„Der Beweis, dass ein Unterstützungswohnsitz des
Unterstützten nicht zu ermitteln gewegen ist, gilt Schon
dann als erbracht, wenn der die Erstattung fordernde

Armenverband dargelegt hat, dass er alle diejenigen Er-
hebungen vorgenommen hat, welche nach Lage der Ver-
hältnisse als geeignet zur Ermittelung eines Unter-
Stützungswohngitzes anzugehen waren. Wird nach der

Erstattung ein Unterstützungswohngitz des Unterstützten
nachträglich ermittelt, 80 iSt der Armenverband, welcher
die Erstattung vorgenommen hat, berechtigt, von dem
Armenverbande des Unterstützungswohnsitzes für die ge-
währte Unterstützung und für die durch nachträgliche Er-
mittelungen entstandenen Kogsten Ergatz zu beanspruchen.“

das Gegetz wird aufgenommen:
8 30a. Erstattungs- und Ergatzansprüche, welche auf

Grund dieses Gegetzes erhoben werden, verjähren in zwei
Jahren vom Ablauf degsjenigen Jahres ab, in welchem der
Anspruch entstanden ist.

das Gesetz wird aufgenommen:
8 3224. Soweit nach Bestimmung der Landesgesetze

einzelne Zweige der öffentlichen Armenpflege den Land-
armenverbänden übertragen Sind, gehen auf diese die
Rechte und Pflichten der Ortsarmenverbände über.

Artikel 2.

den 8 361 des Strafgesetzbuchs wird hinter Nummer 9
Nummer 10 eingestellt:
wer, obschon er in der Lage ist, diejenigen, zu deren

Ernährung er verpflichtet ist, zu unterhalten, Sich der
Unterhaltungspflicht trotz der Aufforderung der zu-

Ständigen Behörde derart entzieht, dass durch Vermittelung
der Behörde fremde Hülfe in Anspruch genommen
werden muss;“

Ferner ist in dem letzten Absatz des 8 361 des Strafgesetz-
buchs (Reichs-Gesetzbl. 1876 S. 112) Zeile 2 von unten hinter
„9“ zu Setzen: „und 10“,

Artikel 3.

Dieses Gesgetz tritt mit dem 1. April 1894 inkraft.
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Gesetzes

über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bundes-
Gegetzbl. S. 360), wie er Sich aus den Änderungen durch gegen-
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wärtiges Gesetz ergiebt, durch das Reichs-Gegetzblatt bekannt zu
machen.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Berlin im Schloss den 12. März 1894.
Wilhelm.

von Boetticher.

55. Bekanntmachung betr. die Ausführung des

Gegzetzes [oben Nr. 21] über den Orden der
Gesellschaft Jesu. 1894 Juli 18.

Reichs-Genactzblatt 1894, 8. 503.

Auf Grund der Bestimmung im 8 3 des Gegetzes, betreffend
den Orden der Gegellschaft Jesu, vom 4. Juli 1872 (Reichs-Gegetzbl.
S. 253) und im Hinblick auf die Bekanntmachung, betreffend die
Ausführung dieses Gesetzes, vom 20. Mai 1873 (Reichs-Gegetzbl.

S. 109) hat der Bundesgrat beschlossen,
auszusprechen, dass das Gesgetz, betreffend den Orden
der Gegellschaft Jesu, vom 4. Juli 1872 (Reichs-Gegetzbl

S. 253) auf
die Kongregation der Redemptoristen (Congregatio

Sacerdotum SubtituloSanctisgimiRedemptoris), 80Wwiedie Kongregation der Priester vom heiligen Geiste

(Congregatio Sancti Spiritus 8sub tutela immaculati
cordis Beatae Virginis Mariae),

fortan keine Anwendung zu finden habe.

Berlin, den 18. Juli 1894.

Der Stellvertreter des Reichskanzlersg.
von Boetticher.

56. Gegetz enthaltend Änderungen des Gegetzes

oben Nr. 53] betr. die Friedensprägenzstärke des
deutschen Heeres. 1896 Juni 28.

Reichs8-Gosetzblatt 1896, 8. 179 f.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Känig
von Preussen etc. verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:
S8 1. Der 8 2 des Artikels I des Gegetzes, betreffend die

Friedensprägenzstärke des deutschen Heeres vom 3. August 1893

(Reichs-Gesetzbl. 1893, 8. 233) erhält nachstehende Faggsung:
Vom 1. April 1897 ab werden
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die Infanterie in. . . . . . 624 Bataillone,

die Kavallerie in . . . . . 465 Eskadrons,

die Feldartillerie in . . . . 494 Batterien,

die Fusgartillerie in . . . . 37 Bataillone,

die Pioniere in . . . . . . 223 Bataillone,

die Eisenbahntruppen in . . . 7 Bataillone,

der Train in . . . . . . . 21 Bataillone

formiert.

8 2. Gegenwärtiges Gesetz kommt in Baiern nach näherer
Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870

(Bundes-Gesetzbl. 1871, 8. 9) unter III 8 5, in Württemberg nach
näherer Begtimmung der Militärkonvention vom 21./25. November
1870 (Bundes-Gegetzbl.; 1870, 8. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kkaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Travemünde an Bord M. Y. „Hohenzollern“
den 28. Juni 1896.

Wilhelm.
Fürst zu Hohenlohe.

97. Verordnung betr. die Rechtsverhältnisse der

Landesbeamten in den Schutzgebieten.
1896 Aug. 9.

Reichs-Geogaetzblatt 1896, S. 691-894.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher KaiSer, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs für die Schutz-

gebiete, was folgt:
Artikel 1. Das Gegetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der

Reichsbeamten vom 31. März 1873 (Reichs-Gesetzbl. S. 61) nebst
dem dassSelbe abändernden Gegsetze vom 21. April 1886 (Reichs-

Gesetzbl. S. 80), 80wie das (iesetz, betreffend die Fürsorge für die
Witwen und WaiSen der Reichsbeamten der Zivilverwaltung vom

20. April 1881 (Reichs-Gesetzb]l. 8. 85) nebst dem Abänderungs-
gesetze vom 5. März 1888 (Reichs-Gesetzbl. 8. 65) und das Gegetz,
betreffend die Zurückbeförderung der Hinterbliebenen im Auslande
angestellter Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes vom

1. April 1888 (Reichs-Gesetzbl. 8. 131) finden, 80weit nicht in den
nachfolgenden Artikeln ein Anderes bestimmt ist, auf die Rechts-
verhältnisse der Beamten, welche ihr Diensteinkommen aus den

Fonds eines Schutzgebietes beziehen, mit der Massgabe ent-
Sprechende Anwendung, dass, wo in Jenen Gegsetzen von dem
Reich, dem Reichsdienst, den Reichsfonds oder anderen Einrich-
tungen des Reichs die Rede ist, das betreffende Schutzgebiet und
dessen entsprechende Einrichtungen zu verstehen Sind.
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Artikel 2. Im Falle des 8 66 Abgatz 1 des Gegetzes vom

31. März 1873 erfolgt die Entscheidung über die Vergetzung eines
Beamten in den Ruhestand durch den Kaiser.

Artikel 3. Die Befugnisse, welche nach den im Artikel 1
bezeichneten Gegetzen der obersten Reichsbehörde zustehen, werden,
Soweit nicht durch diese Verordnung ein Anderes bestimmt ist,
durch den Reichskanzler ausgeübt.

Imgleichen erfolgen die in 85Absgatz 1, 88 18, 39, 52 und
 S8 68 Abgatz 2 des Gegetzes vom 31. März 1873, 80wie im 8 1
des Gegetzes vom 31. Mai 1887 vorgesehenen Bestimmungen und
Entscheidungen ausschliesslich durch den Reichskanzler.

Die nach 8 66 Abgatz 2 des Gegetzes vom 31. März 1873

von dem Reichskanzler zu treffende Entscheidung ist endgültig.
Artikel 4. Die Gouverneure und Landeghauptleute 80wie in

Deutsch-Ostafrika der Abteilungschef für die Finanzverwaltung und
der Oberrichter erhalten eine kaiserliche Bestallung. Die übrigen
Beamten werden im Namen des Kaisers durch den Reichskanzler

angestellt, welcher diese Befugnis, Soweit es Sich um mittlere und

untere Beamte handelt, den Gouverneuren oder LandegShauptleuten
übertragen kann.

Artikel 5. Die Vorgchriften über den Urlaub der Beamten

und deren Stellvertretung, über die Tagegelder und Umzugskosgten,
Sowie über die Verpflichtung zur Teilnahme an den Kagino- und

Messe-Einrichtungen werden vom Reichskanzler erlassen. Der

Reichskanzler bestimmt auch, inwieweit bei längerem Urlaub, in
Krankheits- und gonstigen Abwegenheitsfällen das Gehalt ganz
oder zum Teil einzubehalten ist.

Artikel 6. Die in den Schutzgebieten zugebrachte Dienstzeit
wird bei der Pengionierung doppelt in Anrechnung gebracht, 30-
fern Sie mindestens ein Jahr gedauert hat.

Für die von dem Beamten erworbenen Pengions- und Re&amp;-

liktenansprüche bleibt das Schutzgebiet nur insoweit verpflichtet,
als dem Beamten nicht aus Reichs-, Staats- oder Kommunalfonds

ein Diensteinkommen oder Pensions- und Reliktenansprüche in

gleichem oder höherem Betrage zustehen.
Ein Beamter, welcher nicht mehr zum Tropendienst fähig

iSt, geht der im Dienst des Schutzgebietes erworbenen Pensilons-
und Reliktenansprüche verlustig, Sofern er die Übernahme einer

Stelle im Reichs-, Staats- oder Kommunaldienst ablehnt, deren
Diensteinkommen das im Schutzgebiete zuständige pergönliche
pensionsberechtigende Gehalt erreicht oder übersteigt. Das Gleiche
gilt, 80ofern er das Anerbieten, ihn unter Wahrung Seines früheren
Ranges und Dienstalters in den Reichs-, Staats- oder Kommunal-
dienst wieder aufzunehmen, ablehnt.

Artikel 7. Der Reichskanzler bestimmt, inwieweit einem in

den Ruhestand oder in den einstweiligen Ruhestand verzetzten
Beamten die Kosten des Umzuges nach dem innerhalb des Reichs
von demselben gewählten Wohnorte zu gewähren sind.
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Artikel8.Die8880bis83desGegzetzes yom 31 März 1873
finden auf die Beamten mit folgenden Massgaben Anwendung:

1, DieBefugnis,inGemäsgheitdes881Nr.12.2.0.Geld
trafen bis zum höchsten zuläsgigen Betrage zu verhängen,
Steht auch den Gouverneuren und Landeshauptleuten gegen-
über den ihnen untersteliten Beamten zu.

2) Den Bezirksamtmännern, 80wie in Ogstafrika dem Chef der
Finanzverwaltung und dem Zolldirektor steht die Befugnis
zu, Geldstrafen bis zum Betrage von dreissgig Mark gegen

die ihnen unterstellten Beamten zu verhängen.

3) Gegen richterliche Beamte können Ordnungsstrafen nur vom
Reichskanzler verhängt werden.
Artikel 9. Die im 8 85 Abgatz2desGegetzesvom31.März

1873 hezeichneten vorläufigen Magssregeln können von den im
vorhergehenden Artikel unter Nr. 1 und 2 genannten Beamten

getroffen werden.
Die 88 86 bis 93 und 120 bis 123 desselben Gegetzes bleiben

ausger Anwendung.

Die entscheidenden Digziplinarbehörden, welche je nach Be-
dürfnis zugammentreten, gind in erster Instanz die Digziplinar-

kammer für die Schutzgebiete, in zweiter Instanz der Disziplinar-
hof für die Schutzgebiete, beide mit dem Sitze in Berlin.

Die Digsziplinarkammer entscheidet in der Besetzung von
fünf, der Disziplinarhof in der Besetzung von gieben Mitgliedern.
Bei ersterer müssgen der Vorgitzende und wenigstens zwei Bei-

gitzer, bei letzterem der Vorgitzende und wenigstens drei Beisitzer
in richterlicher Stellung in einem Bundesstaate Sein.

Die Mitglieder der Digziplinarkammer und des Disziplinar-
hofes werden für die Dauer der zur Zeit ihrer Ernennung von

ihnen bekleideten Reichs- oder StaatSämter vom KaigSer ernannt,

gie werden für die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes ver-

pflichtet. In gleicher Weise werden für die Disziplinarkammer
zwei und für den Disziplinarhof vier Stellvertretende Mitglieder
ernannt.

Die (zeschäftsordnung bei den Disziplinarbehörden wird durch
ein Regulativ bestimmt, welches der Disziplinarhof zu entwerfen
und den! Reichskanzler zur Bestätigung einzureichen hat.

Artikel 10. Die im 8 127, 8 128 Absatz 2, 8 131 des (ie-
getzes vom 31. März 1873 der obersten Reichsbehörde über-

tragenen Befugnisse werden gegenüber den Beamten, welche eine
kaigerliche Bestallung erhalten haben, vom Reichskanzler, gegen-
über den Bezirksrichtern in Ostafrika vom Oberrichter, gegenüber
den übrigen Beamten vom Gouverneur oder LandeShauptmann aus-

geübt, Gegen die Entscheidung des Gouverneurs, LandesShaupt-
manns oder Oberrichters findet Beschwerde an den Reichskauzler

Statt. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Artikel 11. Diejenigen Beamten, welche eine kaiserliche

Bestallung erhalten haben, können durch kaiserliche Verfügung,
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die übrigen Beamten, welche eine in den Begsoldungsetats aufge-
führte Stelle bekleiden, durch Verfügung des Reichskanzlers jeder-
zeit mit Gewährung des gegetzlichen Wartegeldes in den einst-
weiligen Ruhestand vergetzt werden.

Im Falle des 8 37 Satz 2 des Gegetzes vom 31. März 1873

kann eine Pension auch auf bestimmte Zeit bewilligt werden.
Artikel 12. Die Verordnungen vom 3. August 1888, be-

treffend die Rechtsverhältnisse der Landesbeamten in den Schutz-

gebieten von Kamerun und Togo,: und vom 22. April 1894, be-
treffend die Rechtsverhältnisses der Landesbeamten in Deutsch-

Ostafrika, treten ausser Kraft.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegebeu Wilhelmshöhe den 9. August 1896.
Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

58. Gegetz über das Auswanderungswegen.
1897 Juni 9.

Reiche-Gegetzblatt 1897, 8. 463--472.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preusgen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundegrats und des Reichstags, was folgt:

1 Unternehmer.

8 1. Wer die Beförderung von Auswanderern nach ausser-

deutschen Ländern betreiben will (Unternehmer), bedarf hierzu der
Erlaubnis.

8 2. Zur Erteilung oder Versagung der Erlaubnis ist der
Reichskanzler unter Zustimmung des Bundesrats zuständig.

8 3. Die Erlaubnis ist in der Regel nur zu erteilen:

a) an Reichgangehörige, welche ihre gewerbliche Niederlassung
im Reichsgebiete haben;

b) an Handesggesgellschaften, eingetragene GenosSsenschaften und
juristische Personen, welche im Reichgsgebiet ihren Sitz haben;
an offene Handelsgegellschaften, Kommanditgegellschaften und
Kommanditgegellschaften auf Aktien jedoch nur, wenn ihre
persönlich haftenden Gegellschafter gämtlich Reichsange-
hörige Sind.
8 4. Ausgländischen Pergonen oder Gesellschaften, Sowie

Solchen Reichgangehörigen, welche ihre gewerbliche Niederlassung
nicht im Reichsgebiete haben, darf die Erlaubnis nur erteilt werden,
wenn Sie

a) einen im Reichsgebiete wohnhaften Reichsangehörigen zu
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ihrem Bevollmächtigten bestellen, welcher gie in den auf die
Beförderung der Auswanderer bezüglichen Angelegenheiten
Behörden und Privaten gegenüber rechtsverbindlich zu ver-
treten hat, :

b) wegen der aus der Annahme und Beförderung der Auswan-
derer erwachsenden Rechtsstreitigkeiten dem deutschen Rechte
und den deutschen Gerichten 8ich unterwerfen.

8 5. Vor Erteilung der Erlaubnis hat der Nachsuchends
eine Sicherheit im Mindestbetrage von fünfzigtausend Mark zu

bestellen und im Falle beabsichtigter überzeeischer Beförderung
den Nachweis zu führen, dass er Rheder ist.

 S8 6. Die Erlaubnis ist nur für bestimmte Länder, Teile von
Solchen oder bestimmte Orte und im Falle übergeeischer Beförde-

rung nur für bestimmte Einschiffungshäfen zu erteilen.

S 7. Bei Erteilung der Erlaubnis an golche deutsche Gegell-
Schaften, welche sich die Begiedelung eines von ihnen in über-

Seeischen Ländern erworbenen Gebiets zur Aufgabe machen, ist
der Reichskanzler an die Vorschriften des 8 5 nicht gebunden.

Im übrigen können aus begonderen Gründen Ausnahmen

von den Vorgschriften des 8 5 zugelassen werden.
8 8. Die Erlaubnis berechtigt den Unternehmer zum Gsg-

Schäftsbetrieb im ganzen Reichsgebiete mit der Einschränkung,
dass er ausgerhalb des Gemeindebezirkes Seiner gewerblichen

Niederlassung und des Gemeindebezirkes Seiner etwaigen Zweig-
niederlassungen bei der Ausgübung Seines gesamten Geschäftsbetriebs,
Soweit es g8ich dabei nicht lediglich um die Erteilung von Aus-

kunft auf Anfrage oder um die Veröffentlichung der Beförderungs-
gelegenheiten oder Beförderungsbedingungen handelt, ausschliesslich
der Vermittelung Seiner nach 8 11 ff zugelassenen Agenten Sich
zu bedienen hat.

8 9. Der Unternehmer kann Seine Befugnisse zum Geschäfts-
betriebe durch Stellvertreter ausüben. Die Bestellung eines Solchen
ist erforderlich für die Geschäftsführung in Zweigniederlassungen.

Nach dem Tode des Unternehmers 80wie im Falle einer

Vormundschaft oder Pflegschaft kann der Geschäftsbetrieb noch
längstens Sechs Monate durch Stellvertreter fortgesetzt werden.

Die Bestellung eines Stellvertreters bedarf der Genehmigung
des Reichskanzlers.

S 10. Die den Unternehmern erteilte Erlaubnis kann unter
Zustimmung des Bundesrats vom Reichskanzler jederzeit beschränkt
oder widerrufen werden. Die Genehmigung der Begtellung eines
Stellvertreters kann vom Reichskanzler jederzeit widerrufen werden.

II. Agenten.

S8 11 Wer bei einem Betriebe der im 8 1 bezeichneten
Art durch Vorbereitung, Vermittelung oder Abschluss des Beför-

derungsvertrages gewerbsmässig mitwirken will (Agent), bedarf
hierzu der Erlaubnis.
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8 12. Die Erlaubnis wird von der höheren Verwaltungsbe-
hörde erteilt.

S 13. Die Erlaubnis darf nur erteilt werden an Reichsan-

gehörige, welche im Bezirke der höheren Verwaltungsbehörde
(8 12) ihre gewerbliche Niederlassung oder ihren Wohnsitz haben
und von einem zugelassenen Unternehmer (8 1) bevollmächtigt Sind.

Die Erlaubnis darf auch bei Erfüllung der vorstehenden Er-
fordernisse nicht erteilt werden:

3) wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverläsgigkeit des
Nachsuchenden in Beziehung auf den beabsichtigten Ge-
Schäftsbetrieb darthun;

b) wenn einer den Verhältnissen des Verwaltungsbezirkes der
zuständigen Verwaltungsbehörde entsprechenden Anzahl von
PerSonen die Erlaubnis zum Betriebe des Gegchäfts eines

Auswanderunggagenten erteilt oder ausgedehnt (8 15) worden i1st.

14. Vor Erteilung der ErJaubnis hat der Nachsuchende eine
Sicherheit im Mindestbetrage von fünfzehnhundert Mark zu begtellen.

8 15. Die Erlaubnis berechtigt zum Gesgchäftsbetrieb im
Bezirke der die Erlaubnis erteilenden Behörde, wenn Sie nicht auf
einen Teil degsselben beschränkt wird. Im Einvernehmen mit

dieger Behörde kann jedoch dem Agenten die Ausdehnung Seines
Gegchäftsbetriebs auf benachbarte Bezirke von den für letztere zu-

Ständigen höheren Verwaltungsbehörden gestattet werden.
8 16. Für andere als den in der Erlaubnisurkunde namhaft

gemachten Unternehmer 80wie auf eigene Rechnung darf der Agent
Gegchäfte der im 8 11 bezeichneten Art nicht besorgen.

S8 17. Dem Agenten ist es untergagt, Seine Geschäfte in
Zweigniederlasgungen, durch Stellvertreter oder im Umbherziehen
zu betreiben.

8 18. Die dem Agenten erteilte Erlaubnis kann jederzeit
beschränkt oder widerrufen werden:

Die Erlaubnis muss widerrufen werden,

a) wenn den Erfordernissen nicht mehr genügt wird, an welche

die Erteilung der Erlaubnis nach 8 13 Abs. 1 gebunden ist;
b) wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des

Agenten in Beziehung auf den Geschäftsbetrieb darthun;
€) wenn die Sicherheit ganz oder zum Teil zur Deckung der

auf ihr haftenden Ansprüche verwendet worden ist und nicht
binnen vier Wochen nach ergangener Aufforderung neu be-

Stellt oder ergänzt wird.
8 19. Gegen die auf Grund der 88 11 bis 15 und 18 von

der höheren Verwaltungsbehörde getroffenen Verfügungen ist Be-
Schwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig. Die Frist zur Ein-

legung der Beschwerde beträgt zwei Wochen.

II. Gemeinsgame Bestimmungen für Unternehmer und
Agenten. ,

8 20. Die von den Unternehmern und von den Agenten
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bestellten Sicherheiten haften für alle anlägslich ihres Geschäfts-

betriebs gegenüber den Behörden und gegenüber den Auswanderern
begründeten Verbindlichkeiten 80wie für Geldstrafen und Kosten.

8 21. Der Bundegrat erlässt nähere Bestimmungen über
den Gegchäftsbetrieb der Unternehmer und Agenten und deren
Beaufsichtigung, namentlich auch

23) über die von ihnen zu führenden Bücher, Listen, gtatistiSchen

und Sonstigen NachweiSungen 80wie über die in Anwendung
zu bringenden Vertragsformulare;

b) über die Art und Weise der Sicherheitsbestellung und die
Bedingungen, welche über die Haftbarkeit 80wie über die
Ergänzung und die Rückgabe der Sicherheit in die Be-
Stellungsurkunde aufzunehmen gind.

IV. Allgemeine Bestimmungen über die Beförderung von
Auswanderern.

S8 22. Der Unternehmer darf Auswanderer nur befördern

auf (zrund eines vorher abgeschlossenen schriftlichen Vertrags.
Den Auswanderern darf nicht die Verpflichtung auferlegt

werden, den Beförderungspreis oder einen Teil desSelben oder ihnen
geleistete Vorschüsse nach ihrer Ankunft am Bestimmungsorte zu

zahlen oder zurückzuerstatten oder durch Arbeit abzuverdienen;
ebensowenig dürfen ste in der Wahl ihres Aufenthaltsorts oder

ihrer Beschäftigung im Bestimmungslande beschränkt werden.
S 23. Verboten ist die Beförderung 80wie der Abschluss

von Verträgen über die Beförderung:
3) von Wehrpflichtigen im Alter vom vollendeten Siebzehnten

bis zum vollendeten fünfundzwanzigsten Lebensjahre, bevor
Sie eine EntlasSungsurkunde (8 14 des Gegetzes über die
Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsange-
hörigkeit vom 1. Juni 1870) oder ein Zeugnis der ErSatz-
kommission darüber beigebracht haben, dass ihrer Auswan-
derung aus dem Grunde der Wehrpflicht kein Hindernis
entgegensteht ;

b) von Personen, deren Verhaftung oder Festnahme von einer

Gerichts- oder Polizeibehörde angeordnet iSt;
c) von Reichsangehörigen, für welche von fremden Regierungen

oder von KoloniSationsgegellschaften oder ähnlichen Unter-

nehmungen der Beförderungspreis ganz oder teilweise be-
zahlt wird oder Vorschügsse geleistet werden; Ausnahmen von

dieser Bestimmung kann der Reichskanzler zulassen.

S 24. Augswanderer, welche sich nicht im Bezgitze der nach
8 23a erforderlichen Urkunde befinden oder welche zu den im

8 23 unter b und c bezeichneten Personen gehören, können durch

die Polizeibehörden am YV erlassen des Reichsgebiets verhindert
werden.

Die Polizeibehörden in den Hafenorten Sind befugt, die
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Unternehmer an der Einschiffung von Personen zu verhindern,

deren Beförderung auf Grund dieses (GGegetzes verboten I1st.

V. Begondere Bestimmungen für die übergeeische Aus-
wanderung nach ausSereuropäischen Ländern.

S 25. Verträge über die übergeeische Beförderung von Aus-
wanderern mügsen auf Beförderung und Verpflegung bis zur Lan-

dung im aussgereuropäischen Ausschiffungshafen gerichtet Sein.
Sie Sind auf die Weiterbeförderung und Verpflegung vom Aus-
Schiffungshafen bis an das Auswanderungsziel zu erstrecken, inso-
weit dies bei der Erteilung der Erlaubnis (8 1) zur Bedingung
gemacht ist.

Soll das Schiff in einem ausgerdeutschen Hafen bestiegen
oder gewechselt werden, 80 iSt dies in den Beförderungsvertrag
aufzunehmen.

S8 26. Der Verkauf von Fahrscheinen an Auswanderer zur

Weiterbeförderung von einem übergeeischen Platze aus ist verboten.

Dieges Verbot findet jedoch keine Anwendung auf Verträge,
durch welche der Unternehmer (8 1) zich zugleich zur Weiter-

beförderung vom übergeeischen Ausschiffungshafen aus verpflichtet.
S8 27. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Auswanderern

an dem zu ihrer Einschiffung oder Weiterbeförderung bestimmten

Orte bei jeder nicht von ihnen Selbst verschuldeten Verzögerung
der Beförderung von dem vertragsmässig bestimmten Abfahrtstag
an Ohne begondere Vergütung Unterkunft und Verpflegung zu

gewähren.
S 28. Falls die Verzögerung länger als eine Woche dauert,

hat der Auswanderer, unbeschadet der ihm nach dem bürgerlichen
Rechte etwa zustehenden Ansprüche auf Schadenergatz, das Recht,
von dem Vertrage zurückzutreten und die Rückerstattung des ge-
zahlten Überfahrtsgeldes zu verlangen.

8 29. Die Rückerstattung des Überfahrtsgeldes kann auch
dann verlangt werden, wenn der Auswanderer oder einer der ihn

begleitenden Familienangehöärigen vor Antritt der Seereise Stirbt
oder nachweigslich durch Krankheit oder durch sonstige ausger Seiner
Macht liegende Zwischenfälle am Antritte der Seereise verhindert wird.

Das Gleiche gilt, wenn in Fällen des 8 26 Abgatz 2 die

Verhinderung im überseeischen Ausschiffungshafen eintritt, rück-
Sichtlich des den Weiterbeförderungskosten entsprechenden Teiles
des Überfahrtsgeldes.

Die Hälfte des Überfahrtsgeldes kann zurückverlangt werden,
wenn der Auswanderer vor Antritt der Reise vom Vertrag aus

andlderen Gründen zurücktritt.

S 30. Wird das Schiff durch einen Seeunfall oder einen
anderen Umstand an der Fortgetzung der Reise verhindert oder

zu einer längeren Unterbrechung dergelben genötigt, 80 ist der

Unternehmer (8 1) verpflichtet, ohne besondere Vergütung den
Auswanderern angemessene Unterkunft und Verpflegung zu ge-
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währen und die Beförderung dergelben und ihres Gepäcks nach
dem Bestimmungsgorte 80bald als möglich herbeizuführen.

Diese Vorschrift findet Sinngemässe Anwendung auf die Weiter-

beförderung vom überseeischen Ausggchiffungshafen aus (8 26

Absgatz 2).
S 31. Vereinbarungen, welche den Bestimmungen der 8S

27 bis 30 zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung.
8 32. Der Unternehmer kann verpflichtet werden, zur Sicher-

Stellung der ihm aus den 88 27 bis 30 entstehenden Verpflichtungen
eine das Überfahrtsgeld um den halben Betrag übersteigende
Summe zu vergichern oder einen der Vergicherungsgumme ent-

Sprechenden Betrag zu hinterlegen.
8 33. Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass

das Schiff, mit welchem die Auswanderer befördert werden Sollen,

für die beabsichtigte Reise völlig Seetüchtig, vorschriftsmäsgig ein-
gerichtet, ausgerüstet und verproviantiert ist.

Die gleiche Verpflichtung trifft den Führer des Schiffes.
S8 34. Jedes Auswandererschiff unterliegt vor dem Antritte

der Reise einer Untersuchung über Seine Seetüchtigkeit, Einrich-
tung, Ausrüstung und Verproviantierung.

Die Untersuchung erfolgt durch amtliche, von den Landes-

regierungen bestellte Besgichtiger.
8 35. Vor Abgang des Schiffes ist der Gesundheitszustand

der Auswanderer und der Schiffsbegatzung durch einen von der

Auswanderungsbehörde (8 40) zu bestimmenden Arzt zu untersuchen.
S 36. Der Bundesrat erlässt YVorschriften über die Be-

Schaffenheit, Einrichtung, Ausrüstung und Verproviantierung der
Auswandererschiffe, über die amtliche Besichtigung und Kontrolle
dieger Schiffe, ferner über die ärztliche Untersuchung der Reisenden
und der Schiffsbesatzung vor der Einschiffung, über die Aus-

SchliesSung kranker PersSonen, über das Verfahren bei der Ein-
Schiffung und über den Schutz der Auswanderer in gesundheitlicher
und Ssittlicher Hingicht.

Die vom Bundesrat erlasSenen Vorschriften Sind durch das

Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstage bei Seinem
nächsten Zusammentritte zur KenntniSnahme vorzulegen.

S8 37. Als Auswandererschiffe im Sinne dieses Gegetzes

gelten alle nach aussereuropäischen Häfen bestimmten Seeschiffe,
mit denen, abgesehen von den KayJütspassagieren, mindestens fünf-
undzwanzig Reigende befördert werden Sollen.

VI Auswanderungsbehörden.

S 38. Zur Mitwirkung bei Ausübung der dem Reichskanzler
auf dem Gebiete des Auswanderungswesgens zustehenden Befugnisse
wird ein Sachverständiger Beirat gebildet, welcher aus einem Vor-

Sitzenden und mindestens vierzehn Mitgliedern besteht. Den Yor-
Sitzenden ernennt der Kaiser. Die Mitglieder werden vom Bundes-

rate gewählt. Alle zwei Jahre findet eine Neuwahl Sämtlicher
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Mitglieder statt. Im übrigen wird die Organigation des Beirats
durch ein vom Bundesrate zu erlasSsendes Regulativ und geine

Thätigkeit durch eine Selbstgegebene Geschäftsordnung geregelt.
8 39. Die Anhörung des Beirats muss erfolgen vor Erteilung

der Erlaubnis für Solche Unternehmungen, welche die Besiedelung
eines bestimmten Gebiets in überseeischen Ländern zum Gegen-

Stande haben, Sowie im Falle der Beschränkung oder des Wider-
rufs der einem Unternehmer erteilten Erlaubnis.

Ausgerdem können auf dem Gebiete des Auswanderungs-
wegens von dem Reichskanzler geeignete wichtigere Fragen dem
Beirate zur Begutachtung vorgelegt und von letzterem Anträge
an den Reichskanzler gestellt werden.

8 40. Zur Überwachung des Auswanderungswosens und der
Ausführung der darauf bezüglichen Bestimmungen Sind an den-

jenigen Hafenplätzen, für welche Unternehmer zugelassen Sind, von
den Landesregierungen Auswanderungsbehörden zu bestellen.

8 41. Inden Hafenorten übt der Reichskanzler die Aufsicht über
das Auswanderungswegen durch von ihm bestellte Kommisgare aus.

Diese Komunissare gind befugt, den im 8 34 vorgesehenen
Untersuchungen beizuwohnen, auch Selbständig Untersuchungen
der Auswanderergchiffe vorzunehmen. Sie haben die Landesbehörden

auf die von ihnen wahrgenommenen Mängel und Verstösse auf-
merkgam zu machen und auf deren Abstellung zu dringen.

Die Führer von Auswandererschiffen Sind verpflichtet, den

Kommisgaren auf Erfordern wahrheitsgetreue Auskunft über alle
Verhältnisse des Schiffes und über dessen Reise zu erteilen, 80wie

jederzeit das Betreten der Schiffsräume und die Einsgicht in die

Schiffspapiere zu gestatten.
Im Ausglande werden die Obliegenheiten der Kommiggare

behufs Wahrnehmung der InteresSen deutscher Auswanderer von

den Behörden des Reichs wahrgenommen, denen erforderlichenfalls
besondere Kommisgare als Hülfsbeamte beizugeben Sind.

VII. Beförderung von ausserdeutschen Häfen aus.

8 42. Durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des
Bundegrats können zur Regelung der Beförderung von Auswan-

derern und Pasgagieren auf deutschen Schiffen, welche von ausser-

deutschen Häfen ausgehen, Vorschriften der im 8 36 bezeichneten
Art erlasgen werden.

VIII Strafbestimmungen.

8 43. Unternehmer (8 1), welche den Bestimmungen der
88 8, 22, 23, 25, 32 und 33 Absatz 1 oder den für die Ausübung
ihres Geschäftsbetriebs von den zuständigen Behörden erlassenen
Vorschriften zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe von einhundert-

fünfzig bis zu Sechstausgend Mark oder mit Gefängnis bis zu Sechs
Monaten bestraft.

Sind die Zuwiderhandlungen von einem Stellvertreter (8 9)
Altmann, Urkk. z. dtach., Verass.-Gesch. zeit 15808. IL 14
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begangen worden, 80 trifft die Strafe diesen; der Unternehmer ist
neben demsgelben strafbar, wenn die Zuwiderhandlung mit Seinem
Vorwissen begangen ist, oder wenn er bei der nach den Verhält-

nissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Stellvertreters es an
der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen.

Die gleiche Strafe trifft Schiffsführer, welche den ihnen im
8 33 Abgatz 2 und im 8 41 AbsSatz 3 auferlegten Verpflichtungen
oder den auf Grund des S 36 erlassenen Vorschriften zuwider-
handeln, ohne Unterschied, ob die Zuwiderhandlung im Inland
oder im Auglande begangen ist.

8 44. Agenten, (S 11), welche den Bestimmungen der SS
15, 16, 17, 22 Abgatz 2, 23 und 25 oder den für die Ausübung
ihres Geschäftsbetriebs von den zuständigen Behörden erlasSsenen

Vorschriften zuwiderhandeln, werden mit Gieldstrafe von dreissig
bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten
hestraft. .

8 45. Wer ohne die nach SS 1 und 11 erforderliche Erlaubnis
die Beförderung von Auswanderern betreibt oder bei einen: Solchen

Betriebe gewerbsmässig mitwirkt, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu Sechstausend Mark oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Sich zum Ge-

Schäfte macht, zur Auswanderung anzuwerben.

8 46. Wer der Vorschrift des S8 26 Absatz 1 zuwiderhandelt,
wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft
hestraft.

S 47. Wer den auf Grund des S 42? erlassenen Vorschriften

zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu

Scchstausend Mark oder mit Gefängnis bis zu Sechs Monaten bestraft.

S 48. Wer eine Frauensperson zu dem Zwecke, Sie der ge-

werbsmässigen Unzucht zuzuführen, mittelst arglistiger Verschwei-
gung dieses Zweckes zur Auswanderung verleitet, wird mit Zucht-
haus bis zu fünft Jahren bestraft. Neben der Zuchthausstrafe iSt

der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen: auch
kann zugleich auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu Sechs-

tausend Mark Sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt
werden.

Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung,
welcher mit Kenntnis des vom Thäter in Solcher Weise verfolzten

Zweckes die Auswanderung der Frauensperson vorsätzlich befördert;
Sind mildernde Umstände vorhanden, 80 tritt Gefängnisstrafe nicht
unter drei Monaten ein, neben welcher auf Geldstrafe von ein-

hundertfünfzig bis zu Sechstausend Mark erkannt werden kann.

Schlussbestimmungen.

8 49. Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter der

Bezeichnung: Aufsichtsbehörde, höhere Verwaltungsbehörde, Polizei-
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behörde zu verstehen Sind, wird von der Zentralbehörde des

Bundesstaats bekannt gemacht.
S 50. Diegses Gesetz tritt am 1. April 1898 inkraft. Mit

dem gleichen Zeitpunkt erlöschen die auf Grund landesgegetzlicher
Vorschriften erteilten Genehmigungen zur Beförderung oder zur

Mitwirkung bei der Beförderung von Auswanderern.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem kaiserlichen Ingiegel.

Gegeben Neues Palais den 9. Juni 1897.
Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

59.  Gegetz betr. die deutsche Flotte.

1898 April 10.
Reich3-Gegetzblatt 1898, 38. 165--168.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preussen etc., verordnen im Namen des Reichs nach erfolgter

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

1. Schiffsbestand.

S8 1. 1. Der Schiffsbestand der deutschen Flotte wird, ab-

gesgehen von Torpedofahrzeugen, Schulschiffen, Spezialschiffen und
Kanonenbooten, festgesetzt auf:

a) verwendungsbereit:
1 Flottenflaggschiff,
2 Geschwader zu je 8 Linienschiffen,

2 Divisionen zu je 4 Küstenpanzerschiffen,

6 grosse Kreuzer | als Aufklärungsschiffe der
16 kleine Kreuzer ) heimischen Schlachtflotte,

3 grosse Kreuzer | .
10 kleine Kreuzer j für den Auslandsdienst;

b) als Material-Regerve:
2 Linienschiffe,
3 grosse Kreuzer,
4 kleine Kreuzer.

2. Von den am 1. April 1898 vorhandenen und im Baue
befindlichen Schiffen kommen auf diesen Sollbestand in Anrechnung:

als Linienschiffe . . . . . ;

als Küstenpanzerschife. . . . .- - 8,

als grosse Kreuzer .« . . . . - - 10,

als kleine Kreuzer . . . 23.

3. Die Bereitstellung der Mittel für die zur Erreichung des
Sollbestandes (Ziffer 1) erforderlichen Neubauten unterliegt der
jährlichen Festgetzung durch den Reichshaushalts-Etatmitder
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Massgabe, dass die Fertigstellung des gegetzlichen Schiffsbestandes,
Soweit die im 8 7 dafür angegebenen Mittel ausreichen, bis zum
Ablaufe des Rechnungsjahrs 1903 durchgeführt werden kann.

8 2. Die Bereitstellung der Mittel für die erforderlichen
Ergatzbauten unterliegt der jährlichen Festsetzung durch den
Reichshaushalts-Etat mit der Massgabe, dass in der Regel

Linienschiffe und Küstenpanzerschiffe nach 25 Jahren,
grosse Kreuzer nach 20 Jahren,
kleine Kreuzer nach 15 Jahren

ersetzt werden können.

Die Fristen laufen vom Jahre der Bewilligung der ersten
Rate des zu ergetzenden Schiffes bis zur Bewilligung der ersten
Rate des Ergatzschiffs.

Zu einer Verlängerung der Ergatzfrist bedarf es im Einzel-

falle der Zustimmung des Bundesrats, zu einer Verkürzung derjenigen
des Reichstags. Etwaige Bewilligungen von Ersatzbauten vor Ab-
lauf der gegetzlichen Lebensdauer --- höhere Gewalt, wie Unter-

gang eines Schiffes, ausgeschlossen --- gind innerhalb einer mit

dem Reichstage zu vereinbarenden Frist durch Zurückstellung
anderer Ergatzbauten auszugleichen.

II. Indiensthaltungen.

8 3. Die Bereitstellung der Mittel für die Indiensthaltungen
der heimischen Schlachtflotte unterliegt der jährlichen Festsetzung
durch den Reichshaushalts-Etat mit der Massgabe, dass im Dienste

gehalten werden können:
3) zur Bildung von aktiven Formationen:

9 Linienschiffe,

2 grosse Kreuzer,
6 kleine Kreuzer;

b) als Stammschiffe von Regerveformationen:
4 Linienschiffe,

4 Küstenpanzerschiffe,
2 grosse Kreuzer,
5 kleine Kreuzer;

c) zur Aktivierung einer RegServeformation auf die Dauer von
zwei Monaten:

2 Linienschiffe oder Küstenpanzerschiffe.

DI. PersSonalbestand.

8 4. An Deckoffizieren, Unteroffizieren und Gemeinen der
Matrogendivisionen, WerftdiviSionen und Torpedoabteilungen Sollen
vorhanden Sein:

1. eineinhalbfache Besatzungen für die im Auslande be-

findlichen Schiffe;
2. volle Begatzungen für

die zu aktiven Formationen der heimischen Schlacht-

flotte gehörigen Schiffe,
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die Hälfte der Torpedofahrzeuge,
die Schulschiffe,
die Spezialschiffe;

3. Begatzungsstämme (Maschinenpersonal zwei Drittel, übriges
Personal die Hälfte der vollen Begatzungen) für

die zu Regerveformationen der heimischen Schlacht-

flotte gehörigen Schiffe,
die zweite Hälfte der Torpedofahrzeuge;

4. der erforderliche Landbedarf;
5. ein Zuschlag von fünf Prozent vom Gesamtbedarfe.

S 5. Die nach Massgabe dieser Grundsätze erforderlichen
Etatsstärken der Matrosgendivisionen, WerftdiviSionen und Torpedo-
abteilungen unterliegen der jährlichen Festgetzung durch den
Reichghaushalts-Etat.

IV. Sonstige Ausgaben.
8 6. Alle fortdauernden und einmaligen Ausgaben des

Marine-Etats, hingichtlich deren in diesgem Gegetze keine Be-

Stimmungen getroffen Sind, unterliegen der jährlichen FestSetzung
durch den Reichshausghalts-Etat nach Masgsgabe des Bedarfs.

V. Kosten.

8 7. Während der nächsten 8echs Rechnungsjahre (1898 bis
1903) ist der Reichstag nicht verpflichtet, für gämtliche einmalige
Ausgaben des Marine-Etats mehr als 408 900 000 Mark, und zwar
für Schiffsbauten und Armierungen mehr als 356 700 000 Mark und

für die gonstigen einmaligen Ausgaben mehr als 52 200 000 Mark,
Sowie für die fortdauernden Ausgaben des Marine-Etats mehr als
die durchschnittliche Steigerung von 4 900 000 Mark jährlich bereit
zu stellen. .

Soweit zich in Gemäggheit dieser Bestimmung das Gesgetz
bis zum Ablaufe des Rechnungsjahrs 1903 nicht durchführen lässt,
wird die Ausführung bis über das Jahr 1903 hinaus verschoben.

8 8. Soweit die Summe der fortdauernden und einmaligen

Ausgaben der Marineverwaltung in einem Etatsjahre den Betrag
von 117525494 Mark übersteigt, und die dem Reiche zufliesgenden

eigenen Einnahmen zur Deckung des Mehrbedarfs nicht ausreichen,
darf der Mehrbedarf nicht durch Erhöhung oder Vermehrung der
indirekten, den Masggenverbrauch belastenden Reichssteuern ge-
deckt werden.

Urkundlich unter Ungerer höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Kkaiserlichen Insgiegel.

Gegeben Homburg vor der Höbe den 10. April 1898.
Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

TEE
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